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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

1.1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Begründung der Maßnahme ist nachrichtlich dem technischen Erläuterungsbericht 

[64], [65], [66] entnommen:  

Die dem Antrag zur planrechtlichen Zulassungsentscheidung nach § 18 Allgemeines Ei-

senbahngesetz (AEG) vorgelegte Planung zum Streckenabschnitt Im Hau ist ein integ-

raler Teil der vorgesehenen Wiederinbetriebnahme des Abschnitts Weil der Stadt – Calw 

der „Württembergischen Schwarzwaldbahn“ (Strecke 4810) als Hermann-Hesse-Bahn. 

Derzeit endet auf der Strecke die Bedienung in Richtung Westen in Weil der Stadt. Der 

Betrieb auf dem weiterführenden Streckenabschnitt bis nach Calw wurde 19891988 end-

gültig eingestellt.  

Der Landkreis Calw hat den Abschnitt Weil der Stadt – Calw zum 01.01.1994 von der 

Deutschen Bahn AG Deutschen Bundesbahn übernommen und strebt seitdem eine er-

neute Verkehrsaufnahme auf dem landkreiseigenen Streckenabschnitt an. Derzeit ruht 

auf diesem der Verkehr. Der Streckenabschnitt ist jedoch weiterhin eisenbahnrechtlich 

gewidmet und nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt.  

Vor einer erneuten Verkehrsaufnahme auf dem Streckenabschnitt Weil der Stadt – Calw 

ist zwingend der Wiederaufbau der Bestandsinfrastruktur auf diesem Abschnitt notwen-

dig. Die noch vorhandene Infrastruktur ist abgängig. 

Das geplante Verkehrsangebot der Hermann-Hesse-Bahn erstreckt sich über den Stre-

ckenabschnitt Weil der Stadt – Calw hinaus bis zum Bahnhof Renningen, wobei zwi-

schen Renningen und Weil der Stadt die bestehende Infrastruktur der Deutschen Bahn 

AG genutzt werden soll. Ziel der Durchbindung bis Renningen ist die optimale Verknüp-

fung der Hermann-Hesse-Bahn mit den Linien S6 und S60 der S-Bahn Stutt-gart.  

Vorgesehen ist, dass die Hermann-Hesse-Bahn wochentags zwischen 5 und 20 Uhr im 

30-Minuten-Takt zwischen Renningen und Calw verkehrt. In den Abend- und Nacht-

stunden sowie an den Wochenenden und Feiertagen ist ein 60-Minuten-Takt vorgese-

hen.  

Gegenstand der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsstudie ist der Abschnitt Im Hau. Die 

Strecke 4810 ist in diesem Abschnitt eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie soll zukünftig 

als Nebenbahn im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) betrieben 

werden. Sie ist kein Teil des Transeuropäischen Eisenbahnnetzes (TEN). 

Der hier betrachtete Streckenabschnitt Im Hau erstreckt sich etwa von Bahn-km 

39,7+0024 bis 41,1+35 und liegt in der Gemeinde Althengstett, Gemarkung Althengstett 

und Stadt Calw, Gemarkung Calw. Die Bahnstrecke quert die Gemarkungsgrenze etwa 

bei Bahn-km 40,2+09. 
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Der Streckenabschnitt befindet sich zu einem großen Teil zwischen den bebauten Be-

reichen von Althengstett und Calw-Heumaden und verläuft östlich parallel der Bundes-

straße B 295. 

Der Streckenabschnitt Im Hau liegt innerhalb des FFH-Gebietes Calwer Heckengäu (DE 

7218-341). 

1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Gebietsmeldung 

Aufgrund der Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) [50] sowie der Vo-

gelschutzrichtlinie (VS-RL) [49] müssen die EU-Mitgliedstaaten Gebietsvorschläge an 

die Europäische Kommission zum Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 mel-

den. Beide Richtlinien benennen in Anhängen zu schützende Lebensräume und Arten 

sowie Vorgaben und Regeln für Verfahrensschritte. 

In Deutschland obliegt die Gebietsmeldung den Bundesländern. Baden-Württemberg 

hat seit zwischen 2004 und 2007 in mehreren Schritten eine Gebietskulisse an die EU-

Kommission gemeldet und Ende 2007 seine Gebietsmeldungen an die EU abgeschlos-

sen. Diese Natura 2000-Gebiete wurden durch die EU bestätigt und sind in die Liste der 

"Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung" aufgenommen. 

In Baden-Württemberg wurde zudem die Zusammenfassung einiger der ursprünglich an 

die EU gemeldeten FFH-Gebiete unter einem neuen FFH-Gebietsnamen und neuer 

FFH-Gebietsnummer beschlossen. Insgesamt wurden 85 FFH-Gebiete zu 37 neuen 

FFH-Gebieten formal zusammengefasst. Diese wurden im Dezember 2015 an die EU 

gemeldet. 

Seit Februar 2010 ist für die Vogelschutzgebiete in Baden-Württemberg zudem die Vo-

gelschutzgebietsverordnung (VSG-VO) zu berücksichtigen, welche die für Baden-Würt-

temberg gemeldeten Gebiete als Europäische Vogelschutzgebiete gemäß Artikel 4 Abs. 

1 und 2 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten festlegt und sichert.  

Für die FFH-Gebiete traten Ende 2018 ebenfalls die FFH-Verordnungen in Kraft, die auf 

Ebene der Regierungsbezirke, analog den Regelungen der VSG-VO, die FFH-Gebiete 

festlegen und sichern. 

Die abschließende Kulisse (Stand Dezember 2015) der FFH-Gebiete und der EU-

Vogelschutzgebiete bildet die Grundlage für die hier durchgeführte Zulassungsprüfung 

nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

Prüferfordernis 

Vorhabenträger sind verpflichtet, ihre Planungen auf mögliche Konfliktpotenziale mit der 

gemeldeten Gebietskulisse des Netzwerks Natura 2000 zu prüfen. 
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Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie Paragraph 34 BNatSchG schreibt diesbezüglich die 

Prüfung auf Verträglichkeit für Pläne und Projekte vor, die ein Gebiet als solches oder 

im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könn-

ten.  

Die rechtliche Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie in nationales Recht erfolgte 

mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 1998. In der gültigen Fassung des 

BNatSchG [47] beinhaltet § 34 Vorgaben zur Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und 

Projekten mit den Erhaltungszielen der europäischen Schutzgebiete und zu möglichen 

Ausnahmen bei einem negativen Prüfergebnis. 

Gegenstand der Prüfung von Plänen und Projekten (Eingriffen) auf ihre Verträglichkeit 

mit dem Schutzgebietssystem Natura 2000 sind die Erhaltungsziele. 

 

 

1.3 METHODIK DER NATURA 2000-VERTRÄGLICHKEITSUNTERSUCHUNG 

Vor dem Hintergrund der Natura 2000-Gebietsmeldungen wird anhand der vorliegenden 

Unterlagen eine mögliche Beeinträchtigung des betroffenen FFH-Gebietes durch das 

geplante Vorhaben untersucht. Bei dem betroffenen Natura 2000-Gebiet handelt es sich 

um das FFH-Gebiet 7218-341 Calwer Heckengäu. Vogelschutzgebiete und weitere 

FFH-Gebiete sind von der Planung im konkreten gegenständlichen Abschnitt nicht be-

troffen.  

 

Die nachfolgend aufgeführten Prüfschritte entsprechen den in der Fachliteratur geforder-

ten und vom Gesetzgeber vorgeschriebenen. Sie orientieren sich am Leitfaden zur FFH-

Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau [9]. 

Danach wird zunächst das gesamte Gebiet dargestellt, da es maßgeblicher Betrach-

tungsgegenstand der Verträglichkeitsstudie ist (Kapitel 2). Anschließend werden anhand 

von Art und Umfang des Vorhabens der Wirkraum und der detailliert untersuchte Bereich 

definiert, die der differenzierten Bewertung zugrunde liegen (vgl. Kapitel 4). Innerhalb 

des detailliert untersuchten Bereichs werden für das FFH-Gebiet die Lebensraumtypen 

nach Anhang I und die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie als maßgebliche Be-

standteile der Erhaltungsziele dokumentiert und entsprechend in Kapitel 4.2 dargestellt. 

Die Bewertung der Beeinträchtigungen erfolgt angelehnt an die Methoden des Gutach-

tens zu o. g. Leitfaden [10] und wird in Kapitel 5 näher erläutert. Neben den Beeinträch-

tigungen durch das Vorhaben selbst sind zudem kumulative Beeinträchtigung durch an-

dere Pläne und Projekte zu berücksichtigen und in die Bewertung einzubeziehen (Kapitel 

7). 

Durch entsprechende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung können ggf. zu erwar-

tende Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. Diese sind eben-
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falls in der Natura 2000-Verträglichkeitsstudie darzustellen und hinsichtlich ihrer Wirk-

samkeit in das abschließend zu formulierende Gesamtergebnis einzubeziehen. Die Ge-

samtbewertung beinhaltet neben einer Darstellung der zu erwartenden Projektbeein-

trächtigungen Aussagen zu deren Erheblichkeit bzw. Nichterheblichkeit. 

 

1.4 VERWENDETE QUELLEN 

Um eine Einschätzung der Verträglichkeit des Vorhabens mit dem betroffenen Gebiet 

vornehmen zu können, wurden die zu den Gebieten verfügbaren Informationen ausge-

wertet. Folgende Daten und Unterlagen standen zur Verfügung: 

 Standard-Datenbogen (Stand Mai 2017 2019) 

 Erhaltungsziele (Stand Februar 2018) 

 Auszug aus dem Entwurf zum Managementplan (Stand 17.04.2015) 

 REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE (2020): Managementplan für das Calwer He-
ckengäu 7218-341 - bearbeitet von der ARGE FFH-Management, Tier- und 
Landschaftsökologie Dr. Jürgen Deuschle & Institut für Umweltplanung Prof. Dr. 
Konrad Reidl 

 INSTITUT FÜR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE (2015): Erhebung von FFH-
Lebensraumtypen an zwei Teilstrecken der Bahnlinie Weil der Stadt – Calw 

 LOHMEYER GMBH&CO.KG (2015): Immissionsberechnung für die Hermann-
Hesse-Bahn im Abschnitt Calw-Heumaden bis Althengstett 

 MAILÄNDER CONSULT GMBH (2015): Wiederinbetriebnahme der Strecke Weil der 
Stadt – Calw (4810) Streckenabschnitt "Im Hau" Erläuterungsbericht  

 MAILÄNDER CONSULT GMBH (2018): Wiederinbetriebnahme der Strecke Weil der 
Stadt – Calw (4810) Streckenabschnitt "Im Hau" Erläuterungsbericht; Index a 

 MAILÄNDER CONSULT GMBH (2021): Wiederinbetriebnahme der Strecke Weil der 
Stadt – Calw (4810) Streckenabschnitt "Im Hau" Erläuterungsbericht, Index b  

 NAGEL, A. (2011A): Abschlussbericht Fledermäuse im Einschnitt „Im Hau“ der 
Bahnlinie Calw-Weil der Stadt vom 22.02.2011, im Auftrag des Landratsamtes 
Calw.  

 TIER- UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE DR. JÜRGEN DEUSCHLE (TLOE) (2012): Ge-
plante Reaktivierung der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw Umweltverträglich-
keitsstudie (UVS), spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und FFH-
Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) - Zwischenbericht zu den Erfassungsergebnis-
sen Stand, 12.09.2012, im Auftrag des Landrats-amtes Calw. 

 CHUCHOLL, C. (2013): Wiederansiedlung und Krebssperren als Schutzstrategien 
für Steinkrebs und Dohlenkrebs in Baden-Württemberg, in: Biologische Station 
StädteRegion Aachen e.V. (Hrsg.): Internationale Flusskrebstagung. Beiträge zur 
Fachtagung des LIFE+ Projekts „Wald-Wasser-Wildnis“ & des Forum Fluss-
krebse e.V., Schleiden-Gemünd 2013, S.45 - 49. Limnofisch 2014: Reaktivierung 
der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw – Mögliche Ersatzgewässer für den Stein-
krebs  
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 GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (GÖG) (2015): Reaktivierung der Bahnli-
nie Weil der Stadt – Calw Einschnitt "Im Hau" Steinkrebs: Schätzung der Popu-
lationsgröße 

 GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (GÖG) (2017): Reaktivierung der Bahnli-
nie Weil der Stadt – Calw (Hermann-Hesse-Bahn) Einschnitt "Im Hau" - Stein-
krebs: Schätzung der Populationsgröße 2017. 

 GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (GÖG) (2017): Akustische Erfassungen 
Fledermäuse im Einschnitt "Im Hau" (eigene Erfassungen)  

 GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN GÖG, LIMNOFISCH (2018 2021): Konzept 
zum Erhalt einer überlebensfähigen Steinkrebspopulation, aktualisierter Stand 
November 2018 und November 2021 

 GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2022): Wiederinbetriebnahme der Bahn-
strecke Weil der Stadt – Calw (4810) - -Streckenabschnitt "Im Hau": Ergebnisbe-
richt Nachkartierungen Fauna 2020. 

 LIMNOFISCH 2015: Neuansiedlung einer dauerhaft überlebensfähigen Steinkrebs-
Population im Schwarzenbach – Vorgeschaltete Kurzzeithälterung von Stein-
krebsen im Schwarzenbach 

 LIMNOFISCH 2016: Neuansiedlung einer dauerhaft überlebensfähigen Steinkrebs-
population im Schwarzenbach und Kollbach 

 TIER- UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE DR. JÜRGEN DEUSCHLE (TLOE) (2012): Form-
blatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL und von Europäischen Vogelarten nach § 44 und 45 BNatSchG – Neu-
ansiedlung einer dauerhaft überlebensfähigen Steinkrebs-Population im Schwar-
zenbach 

Aus den so gewonnen Erkenntnissen erfolgt die Ermittlung und Bewertung der Vorha-

benwirkungen auf das FFH-Gebiet. 
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2 DAS NATURA 2000-GEBIET UND DIE FÜR SEINE 

ERHALTUNGSZIELE MAßGEBLICHEN BESTANDTEILE 

2.1 ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET 

Das FFH-Gebiet Calwer Heckengäu setzt sich gemäß Gebietsmeldung (Stand Mai 

2017) aus 48 47 Teilflächen zusammen [38]. Etwa 75 70 % der Gesamtfläche von 2046 

2064 ha befinden sich im Landkreis Calw, ca. 25 % im Enzkreis und sehr geringe Anteile 

im Landkreis Böblingen. In Nord-Süd-Richtung hat es eine Ausdehnung von 28 km, von 

West nach Ost sind es bis zu 7,5 km. Viele Naturschutzgebiete wie die Gültlinger-Holz-

bronner Heiden, das Würm-Heckengäu oder der Betzenbuckel als auch Teile verschie-

dener Landschaftsschutzgebiete sind eingeschlossen. Das FFH-Gebiet erstreckt sich 

über drei Naturräume. Die Teilflächen liegen im Wesentlichen an der Grenze zwischen 

den Naturräumen Obere Gäue und Schwarzwaldrandplatten. Lediglich die beiden nörd-

lichsten Teilflächen reichen in den Naturraum Neckar- und Tauber-Gäuplatten hinein. 

Die Teilflächen des FFH-Gebietes liegen in Höhen zwischen 356 410 bis 606 603 m über 

NN. Es umfasst Teile von folgenden Schutzgebieten:  

Tabelle 1: Angeschnittene bzw. eingeschlossene Schutzgebiete 

Gebiets-
nummer 

Schutz-ka-
tegorie 

Name Fläche im 
FFH-Gebiet 

[ha] 

1.251 NSG Feuerbacher Heide/Dickenberg 18 17,7  
2.018 NSG Silberberg 5  
2.019 NSG Büchelberg 48 49,1  
2.041 NSG Simmozheimer Wald 12,7  
2.108 NSG Tiefenbronner Seewiesen 42 43,4  
2.115 NSG Monbach, Maisgraben und St. Leonhard-

quelle (2 Teilgebiete) 
2,4  

2.140 NSG Gültlinger und Holzbronner Heiden (8 Teilge-
biete) 

322 
328,8 

 

2.156 NSG Gebersack 16,5  
2.176 NSG Hörnle und Geißberg 67,8  
2.201 NSG Betzenbuckel 149 

151,3 
 

2.226 NSG Würm-Heckengäu 288 
298,9 

 

1.15.027 LSG Heckengäu - Weil der Stadt 85  
2.35.037 LSG Nagoldtal (8 Teilgebiete)  111  
2.35.043 LSG Hecken- und Schlehengäu, Gemarkung Ge-

chingen 
7  

2.35.045 LSG Gültlinger und Holzbronner Heiden 91 85,0  
2.35.048 LSG Gebersack 0,6  
2.35.051 LSG Hörnle und Geißberg 13 15,7  
2.35.054 LSG Würm-Heckengäu 30 32,4  
2.36.023 LSG Entlang der Autobahn zwischen Stuttgart u. 

Karlsruhe (Heimsheim, Friolzheim) 
48  

2.36.040 LSG Tiefenbronn-Biet 61  
2.36.041 LSG Neuhausen-Biet 102  
2.36.045 LSG Betzenbuckel 41 39,3  
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Gebiets-
nummer 

Schutz-ka-
tegorie 

Name Fläche im 
FFH-Gebiet 

[ha] 

 FND Insgesamt sind sieben Flächenhafte Natur-
denkmale ausgewiesen 

4,2  

7 NP Schwarzwald Mitte/Nord 1371 
1383,3 

 

200255 Schonwald Sulzer Lindach 1 0,8  

NSG: Naturschutzgebiet, LSG: Landschaftsschutzgebiet, FND: Flächenhafte Naturdenkmale, NP: Naturpark 

 

Zu dem Gebiet zusammengefasst wurde vor allem eine kuppige Muschelkalkhochfläche 

mit reich gegliederter Kulturlandschaft des Heckengäus von landesweiter Bedeutung mit 

ihren zum Teil orchideenreichen Magerrasen, Schafweiden, mageren Flachland-Mäh-

wiesen und Kalkscherbenäcker, durchsetzt von Heckenzügen im Wechsel mit Wachol-

derheiden, gehölzfreien Magerrasen und Obstbaumwiesen. Viele seltene und gefähr-

dete Arten wie der Frauenschuh oder die Gelbbauchunke kommen vor, ebenso schutz-

würdige Wälder und ein kleines Kalk-Niedermoor. Hecken auf Lesesteinriegeln und tra-

ditionelle Schafhutungen prägen das Gebiet. Es stellt zudem einen Ausschnitt des den 

Schwarzwald säumenden Muschelkalk-Gürtels mit vollständiger Schichtenfolge sowie 

kalkgebietstypischen Formen wie Trockentalmulden und Kalksinterbildungen dar. Die 

vielgestaltige Landschaft mit ihren von Hecken und Grünland geprägten Tälern, Hängen 

und Plateaulagen bietet vielen Tier- und Pflanzenarten eine Lebensgrundlage. Thema-

tisch verbindende Elemente im weitgestreuten Komplex der Teilgebiete sind die wertvol-

len Kalk-Magerrasen und -Magerwiesen sowie die Nagold im Süden des Gebiets. 

 

Der geplante Eingriff liegt in einer schmalen Teilfläche östlich von Calw-Heumaden im 

mittleren Teil des gesamten FFH-Gebietes (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Übersicht Natura 2000-Gebiet und Vorhaben 

2.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE LEBENSRÄUME DES ANHANG I DER FFH-RICHTLINIE 

Die Gebietsmeldungen der Natura 2000-Gebiete an die EU-Kommission beinhalten Auf-

listungen von Lebensräumen und Arten, für die die entsprechenden Gebiete gemeldet 

wurden. In Tabelle 2 sind zunächst die für das Gebiet gemeldeten Lebensräume aufge-

führt. Die Angaben sind dem Managementplan entnommen [38]. 

Die Auswertung der Standard-Datenbögen ermöglicht eine differenzierte Betrachtungs-

weise. Neben geschätzten Flächenanteilen der Lebensraumtypen (LRT) an der Gesamt-

fläche, werden hierin Aussagen zur Repräsentativität, zum Erhaltungszustand und zum 

Gesamtwert des LRT getroffen. In Tabelle 2 sind diese Daten zusammengestellt. Die 

Angaben des Standard-Datenbogen werden der vorliegenden FFH-VP zu Grunde gelegt 

unabhängig vom laufenden Verfahren zur FFH-Verordnung (FFH-VO)1.  

 

                                                

1  Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Festlegung der Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung (FFH-Verordnung – FFH-VO) 
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Tabelle 2: Für das FFH-Gebiet gemeldete Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
(fett - prioritäre Lebensräume) 

(Quelle: MaP [38] Standard-Datenbogen, Stand 2014 20172) 

Code Bezeichnung Fläche 
(ha) 

Daten-
qualität 

Reprä-
sentati-

vität 

Relative 
Fläche 

Erhal-
tungs-

zustand 

Gesamt-
beurtei-

lung 

3150  Natürliche nährstoffreiche Seen 0,04 M B C B B 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

2,00 M B C C C 

3270 Schlammige Flussufer mit Pio-
niervegetation 

0,05 M C C C C 

5130 Wacholderheiden 70,70 M A C B B 

6110 Kalk-Pionierrasen 0,002 M C C B C 

6210 Kalk-Magerrasen 58,00 M A C B B 

6210 Kalk-Magerrasen – besonders 
orchideenreiche Bestände 

6,40 M A C B B 

6410 Pfeifengraswiesen 0,70 M B C B B 

6430 Feuchte Hochstaudenflure 3,50 M B C B B 

6510 Flachland-Mähwiesen 285,70 M A C B B 

7220 Kalktuffquellen 0,01 M A C A A 

7230 Kalkreiche Niedermoore 0,001 M A C A A 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegeta-
tion 

0,10 M C C C C 

8310 Höhlen und Balmen 0,001 M B C B B 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder 6,80 M B C B B 

9130 Waldmeister-Buchenwälder 61,30 M B C B B 

91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-
auenwälder 

3,50 M B C B B 

 

 

LRT-
Code Bezeichnung F

lä
c

h
e
 L

R
T

 i
m

 

F
F

H
-G

e
b

ie
t 
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a

] 
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n
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il

 a
m

 F
F

H
-

G
e
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ie

t 
[%

] 
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n
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z
u

-
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n
d
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h

e
 [
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a

] 
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n
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 F
F

H
-

G
e
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t 
[h

a
] 

B
e
w

e
rt

u
n

g
 a

u
f 

G
e

b
ie

ts
e

b
e

n
e
 

3150 Natürliche nährstoffreiche Seen <0,1 <0,1 

A - - 

B B <0,1 <0,1 

C - - 

3260 
Fließgewässer mit flutender Wasser-
vegetation 

18,1 0,9 

A - - 

B B 12,8 0,6 

C 5,2 0,3 

3270 
Schlammige Flussufer mit Pionierve-
getation 

<0,1 <0,1 

A - - 

C B - - 

C <0,1 <0,1 

                                                

2  Änderung aufgrund Aktualisierung Standarddatenbogen 
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LRT-
Code Bezeichnung F
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G
e

b
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b
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n
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5130 Wacholderheiden 29,7 1,4 

A - - 

B B 22,5 1,1 

C 7,2 0,3 

6110 Kalk-Pionierrasen <0,1 <0,1 

A - - 

B B <0,1 <0,1 

C - - 

6212 
Submediterrane Halbtrockenrasen 
(Mesobromion) 

78,9 3,8 

A 0,1 <0,1 

B B 53,4 2,6 

C 25,4 1,2 

6212 
Submediterrane Halbtrockenrasen 
(Mesobromion) 

13,0 0,6 

A 4,0 0,2 

B B 9,0 0,4 

C - - 

6410 Pfeifengraswiesen 0,3 <0,1 

A - - 

B B 0,3 <0,1 

C - - 

6431 Feuchte Hochstaudenfluren 0,3 <0,1 

A - - 

C B 0,1 <0,1 

C 0,2 <0,1 

6510 Magere Flachland Mähwiesen 574,7 27,8 

A 24,1 1,2 

B B 405,7 19,7 

C 144,7 7,0 

7220 Kalktuffquellen <0,1 <0,1 

A <0,1 <0,1 

C B - - 

C <0,1 <0,1 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,5 <0,1 

A - - 

B B 0,3 <0,1 

C 0,2 <0,1 

8310 Höhlen und Balmen <0,1 <0,1 

A - - 

 B <0,1 <0,1 

C - - 

9110 Hainsimsen-Buchenwald LRT nicht erfasst 

A - - 
Ohne 

Bewer-
tung 

B <0,1 <0,1 

C - - 

9130 Waldmeister-Buchenwald 75,0 3,6 

A - - 

B B 75,0 3,6 

C - - 
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LRT-
Code Bezeichnung F
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91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 8,1 0,4 

A 0,3 <0,1 

B B 5,1 0,2 

C 2,7 0,1 

Erläuterung der Tabellenangaben: 

Datenqualität:  G = "gut" (z. B. auf der Grundlage von Erhebungen); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundlage partieller 
Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung). 

Repräsentativität Grad der Übereinstimmung mit der idealtypischen Ausprägung in der biogeografischen Region 

 A: hervorragende Repräsentativität 

 B: gute Repräsentativität 

 C: signifikante Repräsentativität 

 D: nichtsignifikante Repräsentativität 

Relative Fläche Die vom Lebensraumtyp im gemeldeten Gebiet eingenommene Fläche wird im Bezug zur Gesamt-
fläche des betreffenden Lebensraumtyps in Deutschland ermittelt. 

 A: >15 % 
B: 2 - 15 % 
C: < 2 % 

Erhaltungszustand A: hervorragend - sehr guter Erhaltungszustand unabhängig von der Wiederherstellungsmög-
lichkeit 

 B:  gut - guter Erhaltungszustand, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen  

 C:  durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand - mittel bis wenig gut erhalten,  

  Wiederherstellung schlecht, schwierig oder unmöglich 

Gesamtbeurteilung Wert des Gebietes  für die Erhaltung des betroffenen Lebensraumtyps 

 A: hervorragender Wert  

 B: guter Wert 

 C: signifikanter Wert 

Die Auflistung zeigt, dass die Lebensräume im Gebiet überwiegend mit einer hervorra-

genden (A) und guten Repräsentativität (B) eingestuft sind, d.h. sie sind typisch ausge-

bildet. Bezüglich des Erhaltungszustands wird den Lebensraumtypen ein überwiegend 

guter (B), im Fall der Fließgewässer mit flutender Wasservegetation, der Schlammigen 

Flussufer mit Pioniervegetation und der Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation ein durch-

schnittlicher (C) und im Fall der Kalktuffquellen und Kalkreichen Niedermoore ein sehr 

guter (A) Erhaltungszustand zugesprochen. Der Erhaltungszustand umfasst die Bewer-

tung des Erhaltungsgrades von Struktur und Funktionen des natürlichen Lebens-

raumtyps sowie dessen Wiederherstellungsmöglichkeiten. 

In der Gesamtbeurteilung wird schließlich der Wert des Gebietes für die Erhaltung des 

betreffenden Lebensraums benannt. Das Gebiet stellt analog zum Erhaltungszustand 

für die Erhaltung der Lebensraumtypen für zwei der aufgeführten LRT einen hervorra-

genden und für die sonstigen LRT einen guten bzw. signifikanten Wert dar. Einzige Aus-

nahme ist auch hier der Lebensraumtyp Fließgewässer mit flutender Wasservegetation. 

Die dargestellten Flächenangaben (Standard-Datenbogen Stand Mai 2017) sind Schätz-

werte, welche im Rahmen der Managementplan-Erstellung konkretisiert werden. Derzeit 

(Stand November 2018) liegt kein Managementplan vor. 
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2.3 ÜBERBLICK ÜBER DIE ARTEN DES ANHANG II DER FFH-RICHTLINIE UND IHRE 

LEBENSRÄUME 

Nachfolgend sind in Tabelle 3 die für das Gebiet gemeldeten Arten nach Anhang II FFH-

Richtlinie inkl. Ihrer Erhaltungszustände im Gebiet und einer Gesamtbewertung aufge-

führt. Die Angaben sind dem Managementplan entnommen [38]. Der Standard-Daten-

bogen enthält darüber hinaus Angaben zu Status und Stand der Population, zum Grad 

der Isolierung der vorkommenden Population, zum Erhaltungszustand und zum Gesamt-

wert des Gebietes für die Art. 

Die Angaben des Standard-Datenbogens werden der vorliegenden FFH-VP zu Grunde 

gelegt, unabhängig von dem laufenden FFH-VO Verfahren.  

Die gemeldeten Arten sind sesshaft und damit ganzjährig im FFH-Gebiet vorhanden. Sie 

sind in Bezug auf Status und Dichte lediglich als Einzeltiere (i) und als vorhanden (P) 

angegeben. Die Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im 

Vergleich zu den Populationen im ganzen Land wird für alle Arten mit C (2%> p<0%) 

angegeben. Durch das Kriterium Erhaltungszustand wird der Erhaltungsgrad der für die 

betreffende Art wichtigen Habitatelemente und deren Wiederherstellungsmöglichkeiten 

dargestellt. Für das Bachneunauge, die Spanische Fahne, den Feuerfalter und die Gelb-

bauchunke wird dieser als ungünstig (C) und für den Frauenschuh, den Steinkrebs, die 

Groppe, den Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie das Große Mausohr als gut (B) ange-

geben.  

In Bezug auf den Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Populationen im 

Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art wird für alle Arten der 

Zustand mit C angegeben, was bedeutet, dass die Population der einzelnen Art inner-

halb des erweiterten Verbreitungsgebietes nicht isoliert ist. 

Schließlich gehen alle angegebenen Werte in den Gesamtwert des Gebietes für die Er-

haltung der einzelnen Art ein. Dieser ist für die Arten mit signifikant (C) gemeldet.  

Tabelle 3: Flächenbilanz der Lebensstätten (LS) der Arten im FFH-Gebiet und ihre Bewer-
tung nach Erhaltungszuständen in ha und % der Lebensstätte (nachrichtlich [38]) 
(fett - prioritäre Arten) Gemeldete Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie (Quelle: 

Standard-Datenbogen, Stand 2014 20173) 
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    Min. Max.  C|R|V|P      

I 1093 Austropotamobius torrentium p 0 0 i P DD C B C C 

A 1193 Bombina variegata p 0 0 i P DD C C C C 

                                                

3 Änderung aufgrund Aktualisierung Standard-Datenbogen 
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    Min. Max.  C|R|V|P      

I 1078 Callimorpha quadripunctaria p 0 0 i R DD C C C C 

F 1163 Cottus gobio p 0 0 i P DD C B C C 

P 1902 Cypripedium calceolus p 0 0 i P DD C B C C 

F 1096 Lampetra planeri p 0 0 i P DD C C C C 

I 1060 Lycaena dispar p 0 0 i P DD C C C C 

I 1061 Maculinea nausithous p 0 0 i C DD C B C C 

M 1324 Myotis myotis p 660 660 i  M C B C C 
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1060 
Großer Feuerfalter 
(Lycaena dispar) 

17,0 0,82 

A - - 

B B 10,6 0,51 

C 6,4 0,31 

1061 
Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläu-

ling (Maculinea nausithous) 
35,3 1,71 

A - - 

B B 33,7 1,63 

C 1,6 0,08 

1078 
Spanische Flagge 

(Callimorpha quadripunctaria) 
473,9 22,96 

A - - 
ohne 

Bewer-
tung 

B - - 

C - - 

1093 
Steinkrebs 

(Austropotamobius torrentium) 
0,2 0,01 

A - - 

B B 0,2 0,01 

C - - 

1096 
Bachneunauge 

(Lampetra planeri) 
14,8 0,72 

A - - 

C B - - 

C 14,8 0,72 

1131 
Strömer 

(Leuciscus souffia) 
Art nicht erfasst    

Ohne 
Bewer-

tung 

1163 
Groppe 

(Cottus gobio) 
11,5 0,56 

A - - 

B B 11,5 0,56 

C - - 

1193 
Gelbbauchunke 

(Bombina variegata) 
88,8 4,30 

A - - 
B 

B 88,8 4,31 
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C - - 

1324 
Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

2.062,1 99,92 

A - - 

C B - - 

C 2.062,1 99,92 

1902 
Frauenschuh 

(Cypripedium calceolus) 
4,0 0,19 

A - - 

C B - - 

C 4,0 0,19 

 

Erläuterung der Tabellenangaben: 

Gruppe:   A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = 
Reptilien. 

Typ:   p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nicht-
ziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).  

Einheit:   i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populations-
einheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenz-
portal). 

Abundanzkategorien(Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der 
Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Po-
pulationsgröße. 

Datenqualität:   G = "gut" (z. B. auf der Grundlage von Erhebungen); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundlage 
partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Da-
ten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der 
Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Popu-
lationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist). 

Population: Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den 
Populationen im ganzen Land 

 A: 100%> p > 15% 

B: 15%> p > 2% 

  C: 2%> p > 0% 

Erhaltungszustand:  Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente und Wiederherstel-
lungsmöglichkeit 

 A: Elemente in hervorragendem Zustand, unabhängig von der Einstufung der Wieder-
herstellungsmöglichkeit 

  B:  gut erhaltene Elemente, unabhängig von der Einstufung der Wiederherstellungsmög-
lichkeit bzw. Elemente in durchschnittlichem oder teilweise beeinträchtigtem Zustand 
und einfache Wiederherstellung. 

  C: alle anderen Kombinationen 

Isolierung: Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum natürli-
chen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art 

 A:  Population (beinahe) isoliert  

 B:  Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets 

 C:  Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets 

Gesamtbeurteilung: Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art 

 A: hervorragender Wert 

 B:  guter Wert 

 C:  signifikanter Wert 
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2.4 SONSTIGE IM STANDARD-DATENBOGEN GENANNTE ARTEN 

Neben den in Kapitel 2.2 genannten Arten werden im Standard-Datenbogen keine Arten 

zusätzlich aufgeführt.  

2.5 ERHALTUNGSZIELE 

2.5.1 Erhaltungsziele allgemein 

Die Erhaltungsziele nach Artikel 1 Buchstabe e) und i) der FFH-Richtlinie 92/43/EWG in 

Verbindung mit § 32 (3) BNatSchG müssen darauf ausgerichtet sein, die in der Vor-

schlagsliste des Landes für die Natura 2000-Gebiete genannten Lebensräume und Arten 

in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten oder einen solchen wiederherzustel-

len.  

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums wird nach Art. 1 Buchstabe 

e) der FFH-Richtlinie (92/42/EWG) als günstig erachtet, wenn 

 sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet 

einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und 

 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen 

Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter bestehen 

werden und 

 der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig ist. 

Nach Art. 1 Buchstabe i) ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, 

wenn: 

 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 

diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie an-

gehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 

Zeit vermutlich abnehmen wird und 

 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 

vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu 

sichern. 

 

Als allgemeine Erhaltungsziele sind der Fortbestand bzw. die Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Lebens-

stätten von Arten des Anhangs II der FFH- Richtlinie zu nennen. Die Lebensraumqualität 

für die natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten 

ist zu erhalten, wobei insbesondere die stärker gefährdeten und/oder seltenen Arten zu 

berücksichtigen sind.  

Zur Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der natürli-

chen Lebensraumtypen und Arten werden gemäß § 3 Abs. 2 des Entwurfs der FFH-VO 
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von den Regierungspräsidien gebietsbezogen lebensraumtyp- und artspezifische Erhal-

tungsziele nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG festgelegt. 

 

2.5.2 Gebietsbezogene Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 7218-341 Calwer Heckengäu  

Neben den allgemeinen Vorschriften der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natür-

lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen wurden für das FFH-

Gebiet Calwer Heckengäu Erhaltungsziele durch das RP Karlsruhe erstellt (Stand 2015). 

Im Zuge des Verordnungsverfahrens wurden diese nochmals überarbeitet und werden 

der vorliegenden Planung zu Grunde gelegt. Die angegebenen Erhaltungsziele (Stand: 

21.02.2018) haben vorläufigen Charakter. Derzeit – Stand November 2018 – ist weder 

die FFH-VO erlassen noch liegt ein Managementplan vor.  

Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele sind dem Managementplan entnommen [38].  

 

3150 Natürliche nährstoffreiche Seen  

- Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie 

- Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der mäßig 

nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbe-

sondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hyd-

rocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-

Gesellschaften (Nymphaeion) 

- Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen 

 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung einer möglichst hohen Naturnähe der Fließgewässer.  

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der standort- und lebensraumtypischen Vegetation, 

insbesondere der submersen Wasserpflanzen. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Lebensraumqualität für die dort natürlicherweise 

vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die stärker 

gefährdeten und / oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind. 

- Erhaltung der natürlichen Gewässerstruktur (u.a. barrierefreier Kontakt und natürlicher Über-

gang zur Aue, regionaltypische Sohlsubstrate, Bereiche unterschiedlicher Fließgeschwindig-

keit, Sonderstrukturen, z.B. Totholz, Uferabbrüche).  

- Erhaltung der fließgewässerbegleitenden Aue und ihrer auentypischen Vegetation (Röhricht, 

Gehölzsaum mit beschatteten und unbeschatteten Abschnitten, Grünland). 

- Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit für alle Arten der Fließgewässer-

Biozönose. 

- Erhaltung auedynamischer Überschwemmungsprozesse.  

- Erhaltung und Rückgewinnung von Retentionsflächen. 

- Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik 

und eines naturnahen Wasserregimes 

- Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer 
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- Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Fluthah-

nenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaf-

ten (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen 

 

3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation 

- Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik 

und eines naturnahen Wasserregimes 

- Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken 

- Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer 

- Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Fluss-

melden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention tripartitae) an 

entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten 

 

5130 Wacholderheiden 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung nährstoffarmer, sonniger Verhältnisse.  

- Erhaltung des charakteristischen Vegetationsmosaiks und weidetypischer Strukturen der 

Wacholderheiden (Magerrasen, einzelne Gehölze, Saumbereiche, kleinflächige Störstellen 

mit Pionierarten und Weideunkräutern) 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Lebensraumqualität für die natürlicherweise dort 

vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die stärker 

gefährdeten und/oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind. 

- Schutz vor Herbizidanwendungen, Nährstoffeinträgen, Ablagerungen, Aufforstungen, Über-

bauungen und Freizeitaktivitäten, die zu einer erheblichen Schädigung der Vegetationsdecke 

oder zu Störungen für den Lebensraumtyp charakteristischer Tierarten führen. 

- Schutz vor natürlicher Sukzession und den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten und 

einzelnen Rohbodenstellen 

- Erhaltung der frischen bis trockenen, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren Stand-

ortverhältnisse 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprä-

genden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrocken-

rasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder Borstgrastriften 

und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae) 

- Erhaltung einer bestandsfördernden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung o-

der Pflege 

 

6110* Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung) 

- Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten und 

einzelnen Rohbodenstellen 
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- Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbeson-

dere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (A-

lysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis) oder 

Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) 

- Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten bestandsfördernden, die Nährstoffarmut 

begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege 

- Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands 

 

62106212* Kalk-Magerrasen - (orchideenreiche Bestände*) Submediterrane Halbtrocken-

rasen (Mesobromion) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Kalk-Magerrasen in ihrer Funktion als Lebensraum 

für die dort typischerweise vorkommenden gefährdeten und/oder seltenen Tier- und Pflan-

zenarten. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die prioritär eingestuften orchideenreichen 

Bestände zu legen.  

- Schutz vor der Entnahme seltener Pflanzenarten (insbesondere der Orchideenarten). 

- Erhaltung und Förderung der traditionellen Nutzungsweise.  

- Bei beweideten Beständen: Erhaltung des charakteristischen Vegetationsmosaiks und wei-

detypischer Strukturen der Magerrasen (rasige Bestände, einzelne Gehölze, Saumbereiche, 

kleinflächige Störstellen mit Pionierarten und Weideunkräutern). 

- Schutz vor Herbizidanwendungen, Nährstoffeinträgen, Ablagerungen, Aufforstungen, Über-

bauungen und Freizeitaktivitäten, die zu einer erheblichen Schädigung der Vegetationsdecke 

oder zu Störungen für den Lebensraumtyp charakteristischer Tierarten führen. 

- Schutz vor natürlicher Sukzession und den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten und 

einzelnen Rohbodenstellen 

- Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und 

einzelnen Gehölzen 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subme-

diterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), Kontinentalen Steppen-rasen, 

Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae) oder Blaugras-Ra-

sen (Seslerion albicantis) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen 

- Erhaltung einer bestandsfördernden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung o-

der Pflege 

 

6210 6212 Kalk-Magerrasen Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) 

- Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten und 

einzelnen Rohbodenstellen 

- Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und 

einzelnen Gehölzen 
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- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Sub-me-

diterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), Kontinentalen Steppen-rasen, 

Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae) oder Blau-gras-Ra-

sen (Seslerion albicantis) 

- Erhaltung einer bestandsfördernden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung o-

der Pflege 

 

6410 Pfeifengraswiesen 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Pfeifengras-

wiesen u.a. durch Aufrechterhaltung des standorttypischen Wasserregimes. 

- Schutz vor Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeintrag. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen als Lebensraum für die natürli-

cherweise dort vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbeson-

dere die stärker gefährdeten und/oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind.  

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und Pflanzenarten in einem 

günstigen Erhaltungszustand. 

- Erhaltung oder Förderung der traditionellen Nutzungsweise (Streumahd). 

- Schutz vor natürlicher Sukzession und den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten 

Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen 

- Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse 

- Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Arten-

ausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Wald-

binsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagal-

lido tenellae-Juncetum acutiflora) 

- Erhaltung einer bestandsfördernden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung o-

der Pflege 

 

6430 6431 Feuchte Hochstaudenfluren 

- Erhaltung und Förderung eines möglichst naturnahen oder natürlichen Zustandes der fluss-

begleitenden Hochstaudenfluren in ihrer naturraumtypischen Zusammensetzung als eigen-

ständiger Lebensraum und in ihrer ökologisch-funktionalen Verknüpfung mit Kontaktbiotopen 

als Teillebensraum für Habitatwechsler der  Gewässerfauna und der terrestrischen Fauna.  

- Schutz vor Ablagerungen (z.B. Schlagabraum, Schnittgut, Rinden-, Garten- und landwirt-

schaftlichen Abfällen).  

- Schutz vor den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten sowie vor übermäßiger Neophy-

tengradation.  

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder sump-

figen Standorten an Wald- und Gebüschrändern 
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- Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen Vegeta-

tionsstruktur und der natürlichen Standortdynamik 

- Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung, insbe-

sondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume 

voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion po-

dagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwin-

den-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calama-

grostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alli-ariae), ausge-

nommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten 

- Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten bestandsfördernden Pflege 

 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

- Erhaltung artenreicher Grünlandlebensräume entsprechend der vom natürlichen Standorts-

muster vorgegebenen Rahmenbedingungen und im ökologisch-funktionalen Zusammenhang 

mit Kontaktlebensräumen. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der blüten- und artenreichen Mähwiesen unterschied-

licher Ausprägung bezüglich des Nährstoff- und Wasserhaushaltes. 

- Schutz vor Nutzungsintensivierungen und Nutzungsänderungen sowie vor Nährstoff-, Schad-

stoff- und Pflanzenschutzmitteleinträgen. 

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und Pflanzenarten in einem 

günstigen Erhaltungszustand. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Mähwiesen in ihrer Funktion als Lebensraum für 

die natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei 

insbesondere die stärker gefährdeten und/oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind.  

- Schutz vor natürlicher Sukzession und den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis 

mäßig feuchten Standorten 

- Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten 

Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Ar-

ten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion elea-

tioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern 

- Erhaltung einer bestandsfördernden dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung 

 

7220* Kalktuffquellen 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung des standorttypischen Wasserhaushalts. 

- Schutz vor (bzw. und / oder Rückgängigmachung) von Beeinträchtigungen der besonderen 

hydrologischen und hydrochemischen Verhältnisse.  

- Schutz vor Überlagerungen (z. B. Holzlagerungen) bzw. Ablagerungen (z. B. Schlagabraum, 

Rindenabfälle, Schnittgut, Garten- und landwirtschaftliche Abfälle).  

- Schutz vor Nährstoff- Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeinträgen.  



2. Das Natura 2000-Gebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 21 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart GÖG 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Kalktuffquellen in ihrer Funktion als Lebensraum 

für die dort typischerweise vorkommenden gefährdeten und/oder seltenen Tier- und Pflan-

zenarten.  

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und Pflanzenarten in einem 

günstigen Erhaltungszustand.  

- Schutz vor natürlicher Sukzession oder den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen Struk-

turen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen 

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche Dynamik 

der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der Umgebung 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Quell-

fluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati) 

- Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone 

 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

- Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren 

- Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoff-

armen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse 

- Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbeson-

dere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des Herzblatt-

Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae) 

- Erhaltung einer bestandsfördernden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung o-

der Pflege 

 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation  

- Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere 

Felsspalten 

- Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse mit 

geringer Bodenbildung 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbeson-

dere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia caulescentis) o-

der charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften 

- Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands 

 

8310 Höhlen und Balmen 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Lebensraumqualität für die natürlicherweise dort 

vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die stärker 

gefährdeten und/oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind.  

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und 

Pflanzenarten in  einem günstigen Erhaltungszustand. 

- Schutz vor dem Betreten von Höhlen, die Fledermäusen als Winterquartiere dienen.  
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- Schutz vor dem Betreten touristisch nicht erschlossener Teile von größeren Höhlenkomple-

xen, Besucherlenkung im Umfeld von Höhlenzugängen. 

- Schutz vor Gesteinsabbau und Ablagerungen. 

- Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer 

- Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend 

konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Scharf-

kraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich 

- Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands 

 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung von Beständen einer lebensraumtypischen Waldgesellschaft 

mit einem überwiegenden Anteil an Rotbuche (Fagus sylvatica) einschließlich ihrer lebens-

raumtypischen Krautschicht. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der natürlichen (bodensauren) Standorteigenschaften 

in Hinblick auf Boden- und Wasserhaushalt sowie durch Schutz vor zusätzlichen, über die 

normale atmogene Belastung hinausgehenden Stoffeinträgen. 

- Erhaltung einer hohen Natürlichkeit der Bestände und ggf. Wiederherstellung naturnaher Be-

stände (z.B. durch Reduktion des Anteils standortfremder Gehölze, Förderung lebensraum-

typischer Nebenbaumarten, Förderung von liegendem und stehendem Totholz), Erhaltung 

bzw. Entwicklung unterschiedlicher Altersstadien sowie naturnaher Randstrukturen.  

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Lebensraumqualität für die natürlicherweise dort 

vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die stärker 

gefährdeten und/oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind. 

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und Pflanzenarten in einem 

günstigen Erhaltungszustand. Dies schließt die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der benö-

tigten Habitatstrukturen dieser Arten (insbesondere Habitatbäume, Alt- und Totholz) in aus-

reichendem Umfang ein. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung von Beständen einer lebensraumtypischen Waldgesellschaft 

mit einem überwiegenden Anteil an Rotbuche (Fagus sylvatica) einschließlich ihrer lebens-

raumtypischen Krautschicht. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der natürlichen Standorteigenschaften in Hinblick auf 

Boden- und Wasserhaushalt. 

- Erhaltung einer hohen Natürlichkeit der Bestände und ggf. Wiederherstellung naturnaher Be-

stände (z.B. durch Reduktion des Anteils standortfremder Gehölze, Förderung lebensraum-

typischer Nebenbaumarten, Förderung von liegendem und stehendem Totholz), Erhaltung 

bzw. Entwicklung unterschiedlicher Altersstadien sowie naturnaher Randstrukturen.  

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Lebensraumqualität für die natürlicherweise dort 

vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die stärker 

gefährdeten und/oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind. 



2. Das Natura 2000-Gebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 23 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart GÖG 

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und Pflanzenarten in einem 

günstigen Erhaltungszustand. Dies schließt die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der benö-

tigten Habitatstrukturen dieser Arten (insbesondere Habitatbäume, Alt- und Totholz) in aus-

reichendem Umfang ein. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten Stand-

orte 

- Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Wald-

gersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (Hordelymo-Fagetum), 

der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Al-

penheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), 

Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder 

des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fage-

tum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Kraut-

schicht 

- Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen sowie 

des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwick-

lungsdynamik 

 

91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung von Beständen einer lebensraumtypischen Waldgesellschaft 

mit lebensraumtypischer Baum-, Strauch- und Krautschicht. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung des standorttypischen Boden- und Wasserhaushaltes. 

- Schutz vor Entwässerungen (auch im Umfeld) sowie vor Nährstoff- und Pflanzenschutzmit-

teleinträgen z.B. aus randlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung oder Förderung der Fließgewässerdynamik, besonders 

des natürlichen Überschwemmungszyklus. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung von unverbauten Gewässerabschnitten. 

- Erhaltung einer hohen Natürlichkeit der Bestände und ggf. Wiederherstellung naturnaher Be-

stände (z.B. durch Reduktion des Anteils standortfremder Gehölze, Förderung lebensraum-

typischer Nebenbaumarten, Förderung von liegendem und stehendem Totholz), Erhaltung 

bzw. Entwicklung unterschiedlicher Altersstadien sowie naturnaher Randstrukturen.  

- Erhaltung und ggf. Entwicklung unterschiedlicher, strukturreicher, mosaikartig verteilter Al-

tersstadien inklusive lückiger, lichter Bestände. Erhaltung und ggf. Entwicklung lichter natur-

naher Randstrukturen und Belassen von liegendem und stehendem Totholz sowie (ggf. po-

tentiellen) Habitatbäumen im Bestand. 

- Exemplarisch: Erhaltung oder Förderung der traditionellen Nutzungsweise (Auf-den-Stock-

setzen). 

- Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Tier- und Pflanzenarten in einem 

günstigen Erhaltungszustand. Dies schließt die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der benö-

tigten Habitatstrukturen dieser Arten (insbesondere Habitatbäume, Alt- und Totholz) in aus-

reichendem Umfang ein. 
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- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

lebensraumtypischer Arten behindern sowie durch Vernetzung von kleinen und isolierten Vor-

kommen des Lebensraumtyps.  

- Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen Wasser-

haushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung 

- Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden 

lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes 

(Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejae-Fraxinetum), 

Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Au-

waldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Al-

netum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruch-

weiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferwei-

den- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix 

purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birken-

bruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht 

- Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungs- oder 

Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der 

natürlichen Entwicklungsdynamik 

 

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

- Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise 

kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen Versteck-

möglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln, Totholz oder 

überhängende Uferbereiche 

- Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer 

ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen 

- Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen 

- Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und invasiven 

Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer Verdrängung 

durch Konkurrenz 

- Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe 

 

Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung von besonnten Kleingewässern und Gewässerkomple-

xen. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung dynamischer Prozesse, die zur Neubildung von Klein-

gewässern führen. Hierzu zählt insbesondere die natürliche Fließgewässerdynamik, die 

durch Überschwemmungen und Umlagerungsprozesse zur Entstehung von Pioniergewäs-

sern beitragen kann. Gelegentliche anthropogene Störungen, die den Pioniercharakter der 

Gewässer erhalten, sollten beibehalten werden. 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Wanderkorridore zwischen den Aufenthalts- und Fort-

pflanzungsgewässern, den terrestrischen Lebensräumen und den Winterquartieren. 

- Schutz vor Baumaßnahmen oder Nutzungen, die zur Entwässerung oder Beseitigung von 

Kleingewässern führen.  
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- Schutz vor Grundwasserabsenkungen in Bereichen, in denen grundwasserbeeinflusste 

Kleingewässer vorkommen. 

- Schutz vor Aufforstung und Sukzession im Bereich der Laichgewässer. 

- Schutz vor Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeinträgen, die zu einer direkten 

Schädigung der Gelbbauchunke, zu einer erheblichen Reduktion der Nahrungsgrundlage o-

der zu erheblicher Eutrophierung der Stillgewässer führen. 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung der Kohärenz durch Schutz vor Strukturen, die den Austausch 

zwischen verschiedenen (Teil-)Populationen behindern sowie durch Vernetzung der Lebens-

räume von kleinen und isolierten Populationen der Art. 

- Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist 

temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder in Abbau-

gebieten 

- Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit 

liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld 

der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere 

- Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen 

- Erhaltung einer Vernetzung von Populationen 

 

Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

- Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren 

im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche 

- Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere in 

krautreichen Staudenfluren mit Echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder Gewöhn-

lichem Dost (Origanum vulgare) 

 

Groppe (Cottus gobio) 

- Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit lo-

ckerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik 

- Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer 

ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen 

- Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser ragende 

Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume 

- Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern 

- Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im Be-

reich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen 

 

Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung lichter bis halbschattiger Standortsbedingungen an den 

Wuchsorten des Frauenschuhs. 

- Schutz vor Verbiß in erheblichem Ausmaß. 

- Schutz vor starker Beschattung. 

- Schutz vor flächiger Befahrung und vor Trittschäden an den Beständen des Frauenschuhs. 

- Gewährleistung der Kohärenz durch Erhaltung oder Wiederherstellung von lichter Waldstruk-

turen, die der Ausbreitung und Vernetzung von kleinen und isolierten Populationen der Art 

dienen.  
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- Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen 

Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus 

- Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht 

- Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-

Arten (Andrena spec.) 

- Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, bestandsfördernden Bewirtschaftung 

oder Pflege 

- Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen 

 

Bachneunauge (Lampetra planeri) 

- Erhaltung und ggf. Verbesserung des derzeitigen Gewässergütezustandes. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung von naturnahen, strukturreichen Gewässerabschnitten 

mit kiesigen Laichsubstraten und sandigen Querderhabitaten (Querder = Larvenstadium). 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer insbesondere 

durch funktionsfähige Fischtreppen oder Sohlrampen im Bereich von Querverbauungen zur 

Gewährleistung einer Vernetzung von Einzelpopulationen. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der Wandermöglichkeiten zwischen einzelnen Teille-

bensräumen, insbesondere zu Zuflusssystemen, Auebereichen und Gießen. 

- Erhaltung und ggf. Wiederherstellung dynamischer Prozesse, die zur Ausbildung natürlicher 

Gewässerstrukturen führen. 

- Schutz vor Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, die zum Verlust der Laichsubstrate bzw. der 

durch Querder besiedelten Substrate führen. 

- Schutz vor Belastungen durch Nährstoff- und Schadstoffeinträge. 

- Schutz vor Feinsedimenteinträgen, die im Bereich der Laichhabitate zu einem Zusetzen des 

Kieslückensystems führen. 

- Schutz vor der Errichtung von Querverbauungen im Gewässer, die die Durchgängigkeit des 

Gewässers erheblich beeinträchtigen.  

- Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussver-

hältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten 

Feinsedimentablagerungen 

- Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer 

ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen 

- Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder Rege-

neration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt 

- Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebens-räu-

men und Teilpopulationen 

- Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im Be-

reich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen 

 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

- Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen ein-

schließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere an Ge-

wässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und Raupennahrungspflan-

zen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Stumpfblatt-Ampfer (R. obtusifolius) oder 

Krauser Ampfer (R. crispus) 
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- Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von Vernetzungs-

strukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern 

- Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld abhe-

benden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen 

- Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, bestandsfördernden Bewirtschaftung 

oder Pflege 

- Erhaltung der Vernetzung von Populationen 

 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous) 

- Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten 

Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie von Hochstau-

denfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba offi-

cinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica 

- Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen Wiesen-

knopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet 

- Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur 

- Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, bestandsfördernden Bewirtschaftung 

oder Pflege 

- Erhaltung der Vernetzung von Populationen 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

- Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden Anteil 

an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht 

- Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland, Äckern, 

Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen 

- Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, 

sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen, Spalten, Gebäuden 

und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation 

- Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen 

Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf 

die Einflugsituation 

- Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere eine 

hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren 

- Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere 

Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen 

- Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquel-

len sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

2.6 MANAGEMENTPLÄNE / PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLÄNE 

Der Managementplan (MaP) für das FFH-Gebiet 7218-341 Calwer Heckengäu wurde 

von der ARGE FFH-Management erstellt und im Dezember 2020 fertiggestellt. Der MaP 

ist wesentliche Grundlage der Ausführungen in den nachfolgenden Kapiteln. ist zum 

Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Verträglichkeitsstudie in Erstellung und nicht 
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abgeschlossen (Stand November 2018). Die Erhebungen zur Erstellung des Manage-

mentplans zu Lebensraumtypen und Arten wurden überwiegend im Jahr 2013, in gerin-

gem Umfang 2014 durchgeführt und liegen diesem Gutachten zugrunde. erhebenden 

Büro noch nicht abschließend geprüft und freigegeben und von der Fachbehörde (RP 

Karlsruhe) noch nicht abschließend abgenommen wurde (Stand November 2018). Der 

Stand der Daten ist der Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt der Übermittlung am 

17.04.2015. 

Die Formulierung konkretisierter Ziele sowie dDie Planung von Erhaltungs- und Entwick-

lungsmaßnahmen sind ist zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens 

(November 2018) nicht abgeschlossen und findetn daher zunächst keine Berücksichti-

gung. 

Es ist nicht auszuschließen, dass im weiteren Verfahren Erkenntnisse aus dem Manage-

mentplan eine Anpassung der vorliegenden Studie bedingen. 

Im Rahmen der Erhebungen wurden auch Lebensstätten für das Großen Mausohr ab-

grenzt. Nach Auskunft des RP Karlsruhe wird diese Art für das Gebiet nachgemeldet 

und dementsprechend nachfolgend berücksichtigt.  

Für den Teilbereiche des Einschnitts „Im Hau“ wurden sind für folgende Lebensraumty-

pen (LRT) bzw. Lebensstätten (LS) der Arten im MaP Pflege- und Entwicklungsmaßnah-

men ausgewiesen: 

LRT Magere Flachlandmähwiese [6510] 

- Entwicklung und Wiederherstellung des LRT Magere Flachland-Mähwiesen 

LRT Kalktuffquellen [7220*] 

- Entwicklung der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Verbesserung der 

Standortbedingungen 

- Langfristige Sicherung des umgebenden Waldbestands als Schutz der Kalktuff-

quelle 

LS Steinkrebs [1093*] 

- Entwicklung einer individuenreichen und möglichst vernetzten Steinkrebspopula-

tion in weiteren dafür geeigneten Gewässern 

2.7 FUNKTIONALE BEZIEHUNG DES SCHUTZGEBIETES ZU ANDEREN NATURA 

2000-GEBIETEN 

Im Standarddatenbogen (Stand Mai 2017 2019) sind unter Punkt 1.5 Beziehung zu an-

deren Natura 2000-Gebieten 4keine Gebiete aufgeführt, für die funktionale Beziehungen 

zum betrachteten Gebiet bestehen. Dennoch sind für das FFH-Gebiet 7218-341 Calwer 

Heckengäu funktionale Beziehungen zu benachbarten Natura 2000-Gebieten anzuneh-

men (vgl. Abbildung 2 Seite 30). 

                                                

4 Im aktuellen Standard-Datenbogen ist dieser Punkt 1.5 nicht mehr enthalten. 
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Ein funktionaler Zusammenhang besteht zu dem nach Süden anschließenden FFH-

Gebiet des 7418-341 Nagolder Heckengäus, welches sich weiter südlich im Freuden-

städter Heckengäu fortsetzt. Alle drei Gebiete liegen innerhalb der naturräumlichen Ein-

heit des Oberen Gäu und weisen die für diesen Naturraum typischen Landschaftsstruk-

turen wie Wacholderheiden und Streuobstwiesen sowie vor allem die namengebenden 

Feldhecken, die sich auf den vielen Lesesteinriegeln bildeten, auf. Das Heckengäu ist 

eine ländlich geprägte Region, die sich durch eine hügelige, stark landwirtschaftlich ge-

nutzte Landschaft (Gäulandschaft) auszeichnet.  

Der Managementplan zum FFH-Gebiet 7119-341 Strohgäu und Unteres Enztal weist auf 

funktionale Beziehungen zwischen diesem Gebiet und dem Calwer Heckengäu hin: 

„Das Gebiet (Strohgäu und Unteres Enztal) gliedert sich in 18 Teilgebiete, die sich über 

drei Landkreise erstrecken und verschiedenste Lebensraumkomplexe beinhalten. Ent-

sprechend ist das Gebiet für den Biotopverbund im westlichen Baden-Württemberg au-

ßerordentlich wichtig. Das Gebiet vermittelt dabei zwischen den angrenzenden Natura 

2000-Gebieten „Calwer Heckengäu“, „Enztal bei Mühlacker“, „Stromberg“ und „Nördli-

ches Neckarbecken“. Die einzelnen, strukturreichen Teilflächen stellen inmitten der ag-

rarisch geprägten und dicht besiedelten Landschaft des Neckarbeckens wichtige Rück-

zugsgebiete und Trittsteinbiotope für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar.“ 

Die Heckengäulandschaft besitzt mit ihren bereits benannten typischen Landschaftsele-

menten der halboffenen Landschaft zudem eine wichtige Funktion im Verbund der öst-

lich und westlich gelegenen Waldgebiete Glemswald, Schönbuch und Schwarzwald (ins-

besondere Nordschwarzwald).  

 

Die dargestellten funktionalen Zusammenhänge zwischen den Gebieten spiegeln sich in 

den jeweils gemeldeten Lebensraumtypen und Arten wider. Einen Überblick geben Ta-

belle 4 und Tabelle 5. 
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Abbildung 2: Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten 
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Tabelle 4: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 7218-341 Calwer Heckengäu und in funktional 
verbundenen Gebieten (fett- prioritäre Lebensräume) 

Code Bezeichnung 
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3150 Natürliche nährstoffreiche Seen x x x x x x x 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation x x x  x x x 

3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation x x      

5130 Wacholderheiden  x  x  x x 

6110 Kalk-Pionierrasen  x  x    

6210  Kalk-Magerrasen  x x  x x x x 

6210  Kalk-Magerrasen – orchideenreiche Bestände  x x    x  

6410 Pfeifengraswiesen  x x  x x x 

6430 Feuchte Hochstaudenflure x x x x x x x 

6510 Flachland-Mähwiesen x x x x x x x 

7220 Kalktuffquellen x x   x x x 

7230 Kalkreiche Niedermoore  x    x x 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation x x    x x 

8310 Höhlen und Balmen x x x   x x 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder x x x x x x x 

9130 Waldmeister-Buchenwälder x x x x x x x 

91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder x x x x x x x 

 

Tabelle 5: Anhang-II-Arten im FFH-Gebiet 7218-341 Calwer Heckengäu und in funktional 
verbundenen Gebieten (fett- prioritäre Arten) 

Code Bezeichnung 
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1093 Austropotamobius torrentium  x   x  x 

1193 Bombina variegata x x  x x x x 

1078 Callimorpha quadripunctaria x x  x x  x 

1163 Cottus gobio x x x  x x x 

1902 Cypripedium calceolus  x     x 

1096 Lampetra planeri  x x  x x x 

1060 Lycaena dispar  x  x    

1061 Maculinea nausithous  x x  x  x 

1324 Myotis myotis x x x x x x x 
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3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

3.1 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Die Beschreibung des Vorhabens wurde weitgehend aus den technischen Erläuterungs-

berichten nachrichtlich übernommen [54], [55], [65], [66].  

Der Abschnitt Im Hau verläuft auf einer Länge von ca. 1.200 m in einem bis zu 36 m 

tiefen Einschnitt. Im zentralen Bereich wird der Böschungsfuß beidseitig von einer bis 

ca. 6 m hohen Natursteinmauer gestützt, darüber folgt eine Böschung mit einer Neigung 

von bis zu 43°. Die Stützmauer am Böschungsfuß ist zum Teil beschädigt und stellen-

weise eingestürzt. Die Breite des Bahnkörpers ist auf eine zweigleisige Strecke ausge-

legt, es ist jedoch lediglich das rechte Gleis mit Schotteroberbau und Holzschwellen vor-

handen. Beiderseits der Bahnlinie, an der Basis der Stützmauern, verlaufen Entwässe-

rungsgräben, die ständig wasserführend sind und aus Schichtenquellen im Einschnitt 

gespeist werden. Die Entwässerungsgräben sind teilweise verstürzt, beschädigt und mit 

Sediment verfüllt.  

Zur Wiederaufnahme des Verkehrs sind im Abschnitt Im Hau folgende Maßnahmen er-

forderlich:  

 die richtlinienkonforme Änderung und technische Sicherung des Bahnüberganges 

über die Kreisstraße K 4310 bei Bahn-km 39,7+10 die Sanierung und Teilerneuerung 

der Stützwände beiderseitig der Bahn von ca. km 40,0+80 bis 40,4+60 

 die Sanierung und teilweise Änderung der Stützwände beiderseitig der Bahn von ca. 

km 40,0+80 bis 40,4+60 

 die teilweise Änderung der Stützwände links der Bahn durch die bereichsweise Her-

stellung einer vorgesetzten Mauerwerksschale und von Fundamenten sowie durch 

die Herstellung einer durchgehenden Schutzplanke am Stützmauerkopf und rechts 

der Bahn durch Übernetzung der vorhandenen Mauer durch an Felsnägeln befestig-

tes hochfestes Stahldrahtgeflecht mit Spritzbetonplomben sowie durch Vorsehen ei-

ner Einfallschürze am Stützmauerkopf von ca. km 40,1+00 bis 40,4+42  

 die Errichtung einer Rettungszufahrt bei ca. km 40,9+30 

 die Sanierung und Teilerneuerung der Entwässerungsgräben von ca. km 39,7+15 bis 

40,9+20 

 (Steinkrebsgerechte) Reprofilierung des bahnrechten und des bahnlinken Entwässe-

rungsgraben auf der gesamten Länge 

ERNEUERUNG BAHN- UND GLEISANLAGEN 

Im Streckenabschnitt Im Hau erfolgt die Erneuerung des Gleises mit Schotteroberbau 

und Betonschwellen auf einer Planumsschutzschicht (PSS) oder einem PSS Ersatzstoff.  
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Im gesamten Abschnitt Im Hau ist die Anlage eines Rettungsweges erforderlich, der als 

Schotterweg mit 2,5 m Breite in einem Abstand von 2,5 m zur Gleisachse auf dem Pla-

num des nicht mehr vorhandenen zweiten Gleises hergestellt wird. Um den Einschnitt 

Im Hau von beiden Seiten für Rettungskräfte zu erschließen und, im Falle der Selbstret-

tung, den Zugang zum öffentlichen Straßen- und Wegenetz zu ermöglichen, wird bei km 

40,9 bahnlinks eine mit Schotter eingedeckte Rettungszufahrt vom vorhandenen Wald-

weg bis an den Bahnkörper heran vorgesehen. Die Erschließung am südwestlichen 

Ende erfolgt über den Bahnübergang bei km 39,7+10. Die bei km 40,8+20 vorhandene 

Fuß- und Radwegeüberführung wird durch die Stadt Calw zurückgebaut (nicht Bestand-

teil dieses Vorhabens und PFV). 

 

VEGETATIONSKONTROLLE 

Auf beiden Seiten der Gleisachse ist eine 6 m breite Sicherheitszone ausgewiesen, in 

der sämtliche Gehölze inklusive Wurzelstöcke zu entfernen sind. Die daran anschlie-

ßende Rückschnittszone umfasst den Bereich von 6 – 12 m Abstand zur Gleisachse 

bzw. im Einschnitt aus Sicherheitsgründen die gesamten Böschungen. Hier findet stan-

dardmäßig ein Gehölzrückschnitt im 5 – 6 jährigen Turnus statt. Für den Abschnitt Im 

Hau wird auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde ein 7-10 jähriger Turnus ange-

strebt.  

Daran schließt sich eine Stabilisierungszone (12 - 32,5 m) an, in der in der Regel die 

Entnahme großer Bäume zur Gewährleistung der Betriebssicherheit erforderlich sein 

kann. Im Streckenabschnitt Im Hau ist vorgesehen, dass in den weiter von den Gleisen 

entfernten, mittleren und oberen Böschungsbereichen lediglich betriebsgefährdende Ge-

hölze entnommen werden. Dadurch ist im Einschnittsbereich die Schaffung eines ge-

stuften Gehölzaufbaus möglich.   



34 3. Beschreibung des Vorhabens 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart 

 

Abbildung 3: Ausdehnung der Rückschnitts- und Stabilisierungszonen [12]  

INGENIEURBAUWERKE  

Die bis zu 6 m hohen Stützmauern aus Buntsandstein im Einschnitt Im Hau (beidseitig 

km 40,1 bis 40,4+42 Gesamtlänge der Mauern 680 m) sind teilweise stark beschädigt.  

 

Bahnlinks erfolgt eine Erneuerung in großflächigen Ausbruchsbereichen sowie in Berei-

chen ohne vorhandene Fundation durch eine neue vorgesetzte Mauerwerksschale in 

Fehlstellen in der vorhandenen Mauer. In weniger stark geschädigten Bereichen erfolgt 

eine Ausmauerung auch bereichsweise zwischen vorhandenen Mauersteinen. Dort, wo 

keine Aufständerung möglich ist, weil die Mauer auch im Bereich des Entwässerungs-

grabens erodiert ist, werden unbewehrte Fundamente erforderlich (vgl. auch Erläute-

rungsbericht [65]). 

 und müssen saniert werden. In Ausbruchsbereichen werden Mauerwerkssteine mit ver-

mörtelten Fugen eingesetzt und verankert. Vorhandenes Mauerwerk wird freigestemmt, 

Zwischenräume werden lageweise durch unbewehrten Beton verfüllt. Teilweise sind 

neue Fundamente herzustellen: In Mauerabschnitten ohne Fundation und > 40 cm Über-

hang ist im Bereich der dort verlaufenden Gräben ein Aushub zur Fundamentherstellung 

und anschließende Verfüllung erforderlich. Angaben über die Länge der Stützmauern 

ohne Fundation liegen nicht vor, nach den Regelquerschnitten ist von einer maximalen 

Länge von 470 m auszugehen (ab 40,2 + 60 l.d.B. und ab km 40,1+50 bahnrechts ggf. 

auch kürzere Abschnitte). Es ist eine Dränierung der Mauern durch Entwässerungsboh-

rungen (60 mm Bohrung) erforderlich. Zur Verringerung der Erosionserscheinungen an 
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den Mauern, soll das Wasser schnell über kurze Wege in die bahnparallelen Gräben 

abgeleitet werden. Auf den Böschungen oberhalb der Stützmauern werden Schutzplan-

ken verankert (Höhe über Gelände-Oberkante (GOK): 1 m).   

Bahnrechts wird eine Übernetzung der bestehenden Natursteinmauern aus hochfestem, 

engmaschigem Stahldrahtgeflecht vorgesehen, welche mittels in den hinter den Mauern 

anstehenden Fels eingebrachte Felsnägel rückverankert wird. Die bestehenden Mauern 

bleiben bei dieser Sicherungsvariante größtenteils in ihrem jetzigen Zustand. Die Mau-

ersteine werden jedoch durch die Übernetzung vor einem Herauslösen und Herabfallen 

gesichert. Vor dem Anbringen des Stahldrahtgeflechts wird ggf. eine Beräumung von 

losen Mauersteinen und Bereichen durchgeführt. In Bereichen mit bereits erfolgtem Aus-

bruch von Mauersteinen und somit oberhalb stark überhängenden Mauersteinen von 

mehr als ca. 50 cm wird für diese mittels Spritzbetonplomben ein neues Auflager ge-

schaffen. Die Spritzbetonplomben werden ebenfalls mit Nägeln in den hinterliegenden 

Felsbereich rückverankert. Die Felsnägel zur Rückverankerung der Übernetzung und 

der Spritzbetonplomben besitzen eine Länge von ca. 5,0 – 6,0 m, um in den hinter der 

Mauer anstehenden Fels einzubinden. Die Felsnägel werden in mittels Lafettenbohrge-

rät gebohrte Löcher eingebracht und mit Mörtel verpresst. Für die Übernetzung werden 

die Felsnägel in einem gemäß Statik definierten Nagelraster mit horizontalen und verti-

kalen Nagelabständen von ca. 2,0 m an den Mauern angeordnet. Lokal kann das Nagel-

raster entsprechend der vorhandenen Unebenheiten, bzw. um die zu schützenden Kalk-

versinterungen nicht zu beinträchtigen, angepasst werden. Generell sind die Nägel in 

den vorhandenen Tiefstellen der Mauern anzuordnen, um ein enges Aufliegen und eine 

Vorspannung des Netzes zu garantieren. Das Stahldrahtgeflecht besitzt Maschenweiten 

von ca. 50 - 60 mm. Die Spritzbetonplomben werden zusätzlich zu der Rückverankerung 

mit Felsnägeln mit Betonstahlmatten konstruktiv bewehrt. Der Beton kann an die Örtlich-

keit angepasst eingefärbt werden. Für eine Entwässerung der Mauerbereiche unmittel-

bar hinter der Spritzbetonverplombung werden Dränschläuche geringen Durchmessers 

zur freien Oberfläche geführt. Zur Vermeidung des bereits oben genannten Eintrags von 

Erdmaterial nach Hangtrutschungen in der oberhalb der Natursteinmauer anstehenden 

Böschung wird bei der Sanierungsvariante „Übernetzung“ eine Einfallschürze vorgese-

hen. Diese schließt am oberen Rand der flächig auf der Mauer aufliegenden Übernet-

zung an und wird dort mittels aus der Böschung auskragenden Felsnägeln aufgestän-

dert. Die Einfallschürze besitzt eine Höhe von ca. 1,0 m und wird ggf. zusätzlich mit einer 

Schrägabspannung rückverankert. Nagelansatzpunkte werden dabei so gewählt, dass 

sie außerhalb von vorhandenen Kalkversinterungen liegen [65]. 

ENTWÄSSERUNG  

Entlang der Bahnstrecke wird das Niederschlagswasser auf der gering durchlässigen 

Planumsschutzschicht oder dem PSS-Ersatzstoff des Schienenoberbaues gesammelt 

und in die seitlichen Bahngräben geleitet. Diese führen wie im Bestand das anfallende 

Wasser in Richtung Südwesten ab bis zu den vorhandenen Entwässerungsanlagen der 
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Stadt Calw links der Bahn ab ca. Bahn-km 40,9+20. Zur Anbindung des bahnrechten 

Grabens an diese Anlagen wird die Gleisquerung bei km 40,9+15 erneuert. Zur Anbin-

dung des bahnrechten Grabens an diese Anlage wird die Gleisquerung bei km 40,9+15 

erneuert. Der vorhandene weiterführende Graben wird im Bereich der vorgesehenen 

Rettungszufahrt bei km 40,9+30 links der Bahn verrohrt. 

Zur Anbindung der Bahngräben zwischen Rettungszufahrt und EÜ Stuttgarter Straße 

muss eine weitere Gleisquerung bei km 41,1+29 und eine Anschlussleitung erstellt wer-

den. 

Auch im weiteren Verlauf weisen die Bahngräben dieselbe Längsneigung wie das Gleis 

auf. Die vorhandene Ausleitung dieses Bereiches in den Straßengraben der B 295 muss 

aufgrund des geplanten straßenbegleitenden Geh- und Radweges in diesem Abschnitt 

(nicht Bestandteil dieses Planrechtsverfahrens) verändert werden. Die Ableitung ist da-

her durch eine Gleisquerung und einen verrohrten Durchlass in den oben erwähnten 

Graben südlich der Bahn vorgesehen. 

Die an der Basis der Stützmauern (beidseitig km 40,1 bis 40,4+40) verlaufenden Gräben 

aus Naturwerkstein sind teilweise verstürzt, beschädigt oder mit Sediment verfüllt. Auf-

grund der seit Jahrzehnten nicht mehr durchgeführten Wartung der Bahngräben sind 

diese größtenteils dicht bewachsen und teilweise auch leicht überschüttet, so dass zu 

den unterschiedlichen Bauweisen keine detaillierten Längenangaben möglich sind. 

Auf der gesamten Länge im Abschnitt Im Hau wird der bahnlinke werden sowohl der 

bahnlinke als auch der bahnrechte Graben reprofiliert, die insbesondere entlang der 

Stützwand vorhandenen Ablagerungen aus Stützwandausbrüchen und Verwitterung 

werden entfernt. Die abschnittsweise vorhandene Grabenbefestigung aus Sandsteinblö-

cken bleibt erhalten (soweit keine Fundamentherstellung notwendig ist, s.u.).  

Der bahnrechte Graben wird ebenfalls soweit möglich reprofiliert. In den Abschnitten km 

39,8+30 bis 39,9+50 und km 40,0+00 bis 40,4+90 (inkl. Stützwandbereich) wird eine 

Sohlschale aus Beton eingesetzt, da zwischen Gleiskörper und aufgehender Einschnitts-

böschung nicht genügend Querschnittsbreite für die Ausbildung eines regelkonformen 

Bahngrabens vorhanden ist. Entlang der Stützwand wird die vorhandene Sandsteinbe-

festigung des Grabens ebenfalls durch den Einbau einer Beton-Sohlschale ersetzt, da 

die Erhaltung der Sandsteinblöcke während der Bauausführung und für die Instandhal-

tung einen deutlich erhöhten Aufwand darstellen würde.  

In Mauerabschnitten, in denen ein Fundament hergestellt wird, müssen die am Fuß der 

Mauern verlaufenden Entwässerungsgräben temporär umgeleitet werden (ab 40,2 + 60 

bahnlinks und ab km 40,1+50 bahnrechts). Die Gräben werden in diesen Abschnitten 

mit Grabenelementen (Form Halbschale) neu angelegt.  
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BAUZEITEN UND BAUDURCHFÜHRUNG 

Der Baubeginn für die Gesamtmaßnahme Hermann-Hesse-Bahn soll im Juni 2016 er-

folgen. Die Bauausführung des hier betrachteten Abschnittes ist mit einer Dauer von ca. 

12 Monaten für die Übernetzung der Stützmauern, die Vorsatzschale und die Gleissa-

nierung inklusive Beräumung der Entwässerungsgräben 8 Monate für März bis Novem-

ber 2023 2017 vorgesehen. Die Gleiserneuerung im Einschnitt Im Hau erfolgt in konven-

tioneller Bauweise. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über das Planum des zweiten, nicht 

mehr vorhandenen Gleises. Dieses wird im Bereich des BÜ km 39,7+10 provisorisch an 

die Kreisstraße 4310 angebunden. Am nordöstlichen Ende des Einschnittes wird der 

Bahnkörper zuerst provisorisch mittels einer Baustraße und dann endgültig über die dort 

vorgesehene Rettungszufahrt an den Waldweg links der Bahn angebunden. Als BE-

Fläche wird der vorhandene Gleiskörper genutzt. Während der Herstellung des Bahn-

überganges bei km 39,7+10 ist eine Sperrung der Kreisstraße K 4310 erforderlich. Eine 

weitere BE-Fläche befindet sich zwischen Bahn-km 41,2+26 und 41,3+13 westlich des 

Bahnübergangs Stuttgarter Straße – B 295, die als Lagerfläche während der Bauzeit 

notwendig ist. 

Für die Arbeiten an den Stützmauern und der Entwässerung bahnlinks ist folgender Ab-

lauf vorgesehen: 

▪ Beräumung des Einschnitts und Hochdruckreinigen des vorhandenen Mauerwerks 

▪ Freistemmen vorhandener Mauerwerksvorsprünge 

▪ Aushub und Erstellen einer Fundation in Bereichen ohne Auflager aus unbewehrtem 

Beton, bauzeitlich lokale Umleitung der Entwässerungsgräben 

▪ Herstellen einer Mauerwerksschale aus Buntsandstein in handwerklicher Leistung, 

Einpassen in vorhandene Ausbruchsbereiche 

▪ Verankerung der Mauerwerksschale mit Ankern in Stützmauer 

▪ Lageweises Verfüllen des Zwischenraums durch unbewehrten Beton 

▪ Herstellung von Entwässerungsbohrungen und Einstellen von teildurchlässigen Si-

ckerrohren 

▪ Herstellen von Bohrungen am Stützmauerkopf 

▪ Einstellen und Betonieren von Stahlpfosten 

▪ Befestigen der Schutzplanke an Stahlpfosten 

▪ Aushub und Einstellen von Sohlschalen aus Beton und Anschluss an den Gleisun-

terbau, Verfüllen der Fundationen 

▪ Rest- und Anpassungsarbeiten 

▪ Baugelände aufräumen 

▪ Reprofilierung des bahnlinken Bahngrabens; Entfernung der insbesondere entlang 

der Stützmauer vorhandenen Ablagerungen aus Stützwandausbrüchen und Verwit-

terung  

▪ Wiederherstellung des Grabens als Steinkrebshabitat 
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Abbildung 4 Bauwerksunterlagen Stützwände - Schematische Ansicht der Sicherung (Quelle: 
Technische Planung [56]) 

 

Für die Sicherung der Stützmauern bahnrechts mittels Übernetzung und Spritzbeton-

plomben sowie der Wiederherstellung der bahnlinken Entwässerung ist folgender Bau-

ablauf vorgesehen: 

▪ Schonendes Beräumen von losen Mauerwerkssteinen und Säubern der Spritzbe-

tonbereiche außerhalb der Kalkversinterung 

▪ Herstellen von Bohrungen an der Mauer und an der Böschung 

▪ Verpressen der Anker / Felsnägel 

▪ Herstellung der Spritzbetonplomben 

▪ Herstellung der Übernetzung und der Einfallschürze 

▪ Rest- und Anpassungsarbeiten 

▪ Baugelände aufräumen 



3. Beschreibung des Vorhabens 39 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart GÖG 

▪ Reprofilierung des bahnrechten Bahngrabens; Entfernung der insbesondere entlang 

der Stützmauer vorhandenen Ablagerungen aus Stützwandausbrüchen und Verwit-

terung  

▪ Wiederherstellung des Grabens als Steinkrebshabitat 

 

 

Abbildung 5: Bauwerksunterlagen Stützwände - Regelquerschnitt RQ 7 (Quelle: Technische 
Planung [56])   

3.2 WIRKFAKTOREN 

Mit der geplanten Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn sowie den damit 

verbundenen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sind bau-, anlage- und betriebsbe-

dingte Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten, die zu erheblichen nachteiligen Ver-

änderungen führen und die Erhaltungsziele der gemeldeten Lebensraumtypen und Arten 

beeinträchtigen können. 
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BAUBEDINGTE WIRKUNGEN 

Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden Bautätigkeiten 

und deren Flächeninanspruchnahme im Zuge der Herstellung der baulichen Anlagen 

(Gleisanlagen, Rettungswege, Baustelleneinrichtungsflächen etc.). Sie wirken für eine 

begrenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme). 

ANLAGEBEDINGTE WIRKUNGEN 

Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst und wirken 

dauerhaft. 

BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN 

Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen aus und 

wirken für die Dauer des Betriebes (Einstau, Verkehr). 

 

Die nachfolgend dargestellten Wirkfaktoren orientieren sich an BFN (2014) [7]. Eine Ab-

schichtung der relevanten Wirkfaktoren sowie eine ausführliche Erläuterung zu den 

Wirkfaktoren findet sich im Anhang in Kapitel 13.1.  

Die durch die Wirkfaktoren ausgelösten Wirkprozesse sind mitunter lebensraumtyp- und 

artspezifisch sehr unterschiedlich. Nachfolgend werden nur jene Wirkfaktoren aufgelistet 

(vgl. Tabelle 6), welche für die betroffenen Lebensraumtypen und Arten (vgl. Kapitel 4.2) 

betrachtungsrelevant sind. Die Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Le-

bensraumtypen und Arten erfolgt im Einzelnen in Kapitel 5. 

Tabelle 6: Für das Vorhaben relevante Wirkfaktoren nach BFN (2014) [7] 

Wirkfaktor  

Nr. Bezeichnung Kategorie 

Wirkfaktorgruppe 1 - Direkter Flächenentzug 

1-1 Überbauung/ Versiegelung Ba/A 

Wirkfaktorgruppe 2 - Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen Ba/Be 

Wirkfaktorgruppe 3 - Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes Ba/Be 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse Ba/Be 

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse A 

Wirkfaktorgruppe 4 - Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität Ba 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität A 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität Be 

Wirkfaktorgruppe 5 - Nichtstoffliche Einwirkungen 

5-1 Akustische Reize (Schall) Ba/Be 

5-2 Optische Reizauslöser / Bewegung (ohne Licht) Ba/Be 
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Wirkfaktor  

Nr. Bezeichnung Kategorie 

5-3 Licht Ba/Be 

5-4 Erschütterungen / Vibrationen Ba/Be 

5-5 Mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) Ba 

Wirkfaktorgruppe 6 Stoffliche Einwirkungen 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag Ba/Be 

6-2 Organische Verbindungen Ba/Be 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe Ba/Be 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) Ba/Be 

Wirkfaktorgruppe 8 - Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide, Herbiziden u.a.) Be 

Erläuterungen: 
Ba Bau 
A Anlage 
Be Betrieb 
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4 DETAILLIERT UNTERSUCHTER BEREICH 

4.1 BEGRÜNDUNG FÜR DIE ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS 

4.1.1 Abgrenzung der Wirk- und Untersuchungsräume 

Nachfolgend wird die Abgrenzung der Wirk- und Untersuchungsräume dargestellt, wobei 

zunächst die Begrifflichkeiten erläutert werden. Eine kartografische Darstellung erfolgt in 

Abbildung 6. 

Der Untersuchungsraum ist der Raum, der zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Erhaltungsziele herangezogen werden muss. Er umfasst mindestens das gesamte be-

troffene Schutzgebiet und darüber hinaus die Strukturen, Funktionen und funktionalen Beziehun-

gen, die für die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der 

Erhaltungsziele des Schutzgebietes relevant sind [10].  

Im Rahmen der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung umfasst der Untersuchungs-

raum das prüfrelevante FFH-Gebiet 7218-341 Calwer Heckengäu sowie die funktionalen 

Beziehungen zu den in Kapitel 2.7 dargestellten Gebieten, die ebenfalls zu berücksich-

tigen sind, sodass diese in den Untersuchungsraum einbezogen werden. 

Der Wirkraum ist der Raum, in dem vorhabenbedingte Wirkprozesse Beeinträchtigungen  aus-

lösen können. Hierbei sind diejenigen Wirkprozesse zugrunde zu legen, die für die Erhaltungs-

ziele des Schutzgebiets relevant sind [10]. 

Der Wirkraum umfasst den Bereich der baulichen Eingriffe (Erneuerung Schotterkörper, 

Gleisanlagen, Stützmauern), der Schallemissionen im Bau- und Betriebsfall sowie der 

Schadstoffemissionen. 

Bei großen Schutzgebieten kann es aus praktischen Gründen sinnvoll sein, einen kleineren Be-

reich für notwendige detaillierte Untersuchungen abzugrenzen. Dieser detailliert untersuchte 

Bereich beschränkt sich in der Regel auf den Wirkraum im Bereich des Schutzgebietes [10]. 

Als detailliert untersuchter Bereich wird der in Abbildung 6 abgegrenzt Raum zugrunde 

gelegt. Er umfasst im Wesentlichen den im Wirkraum liegenden Teil des FFH-Gebiets 

und nimmt eine Größe von ca. 14 ha ein. 
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Abbildung 6: Darstellung der Wirk- und Untersuchungsräume 
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4.1.2 Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 

Aus den Angaben des Entwurfs zur Verfügung gestellten Erhebungsdaten zum unveröf-

fentlichten Managementplanentwurf (RPK Ref 56, Auszug mit Stand 17.04.2015) Anga-

ben des Managementplans (MaP) geht ein Vorkommen desr folgenden zwei Lebens-

raumtypsen im Wirkraum hervor (neuere Daten liegen nicht vor):  

3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 

7220* Kalktuffquellen 

Die Daten der LUBW geben weiterhin Hinweise auf ein Vorkommen von Mageren Flach-

land-Mähwiesen (LRT 6510) im Bereich des Übergangs der K4310. Die Daten sind von 

2005 und enthalten bereits den Hinweis, dass die Fläche durch Sukzession (fortgeschrit-

tenes Brachestadium) beeinträchtigt ist. 

Im Rahmen der Erhebungen zum Managementplan wurden das Großes Mausohr und 

der Steinkrebs im Wirkraum nachgewiesen. In einiger Entfernung zum Vorhaben wurden 

zudem Lebensstätten der Gelbbauchunke abgegrenzt. Im Kartierbericht [68] zur Ge-

samttrasse wurde bereits 2012 der Große Feuerfalter im Abschnitt Hau nachgewiesen. 

Dieser wurde 2016 und somit nach Beginn des Planfeststellungsverfahrens für das FFH-

Gebiet nachgemeldet. Eine weitere Nachmeldung erfolgte 2017 für den Steinkrebs. 

Beide werden daher zusätzlich in der FFH-VP berücksichtigt. Im Rahmen eigener Erfas-

sungen im Jahr 2020 [61] wurde außerdem ein Exemplar der Spanischen Flagge im 

Einschnittsbereich beobachtet. 

4.1.3 Durchgeführte Untersuchungen 

Im detailliert untersuchten Bereich wurden durch das Büro Deuschle 2012 [68] neben 

den Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie zudem die im Standarddaten-

bogen genannten Arten des Anhang II der Richtlinie erhoben. Dabei konnte der Nach-

weis zum LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiese nicht bestätigt werden, da sich die 

Flächen nunmehr überwiegend im fortgeschrittenen Sukzessionsstadium (Goldruten 

und Mädesüß, Ausdauernde Ruderalvegetation, Mesophytische Saumvegetation, 

Schlehen-Gebüsche, Sukzessionswald aus Laubbäumen) befinden und damit nicht 

mehr als LRT 6510 anzusprechen sind.  

Im Rahmen einer Nachuntersuchung hinsichtlich möglicher vorkommender LRT im Ein-

schnitt Im Hau [62] wurden die Entwässerungsgräben nicht als FFH-Lebensraumtyp 

3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation eingestuft. Die am Böschungsfuß 

verlaufenden Gewässer sind künstliche Entwässerungsgräben, die das austretende Si-

ckerwasser abführen. Sie erfüllen nicht die Bedingungen zur Erfassung als FFH-

Lebensraumtyp. Hierzu müsste es sich um natürliche, naturnahe oder mäßig ausge-

baute Bach- und Flussabschnitte handeln. 
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Im Rahmen der Nachuntersuchung im Jahr 2015 [62] erfolgte ebenfalls eine Überprü-

fung der durch das Büro Deuschle 2012 [68] erfassten Kalktuffablagerungen an den 

Stützmauern. Danach wurde an sieben Stellen Im Hau der LRT 7220* Kalktuffquellen 

erfasst. Es handelt sich um Sickerquellen oberhalb der Stützmauer, im unteren Teil der 

Böschung bzw. am Böschungsfuß mit einer Größe von 4 bis 22 m². Der Erhaltungszu-

stand wird mit B (gut) angegeben. Die bei der Kartierung 2010 erfassten Kalktuffablage-

rungen an der Stützmauer aus Sandsteinblöcken entsprechen dagegen gem. Entschei-

dung durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz MLR nicht den 

Kriterien für den LRT, da sie sich an einem Bauwerk befinden und damit keine Quellen 

im Sinne von natürlichen Grundwasseraustritten dar stellen. Bei der Kartierung 2010 

wurden neben den Kalktuffquellen an den Böschungen zudem Kalktuffbereiche an den 

Stützmauern festgestellt, welchen teilweise ebenfalls den charakteristischen Moosbe-

wuchs aufweisen und damit dem prioritären FFH-Lebensraumtyp 7220* zugeordnet wer-

den können.  

Zur Erfassung des Steinkrebses (Austropotamobius torrentium) wurden im Ein-

schnitt Im Hau im Zuge der Ersterfassung [52], [68] im bahnrechten Entwässerungsgra-

ben Steinkrebse nachgewiesen, die in den Folgejahren durch weitere Erfassungen [57], 

[58] bestätigt und auch für den bahnlinken Graben konkretisiert wurden. 

Im detailliert untersuchten Bereich wurde im nordöstlichen Teil durch das Büro Deuschle 

2012 [68] der Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) nachgewiesen. Dieses Vorkommen 

wurde bei erneuten Erfassungen 2020 bestätigt [61].  

Im Einschnittsbereich wurde im Rahmen eigener Erfassungen im Jahr 2020 [61] ein 

Exemplar der Spanischen Flagge (Callimorpha quadripunctaria) dokumentiert und 

anhand dem Vorkommen entsprechender Futterpflanzen und Habitateignung mögliche 

Habitatflächen abgegrenzt.  

 

4.2 BESCHREIBUNG DES DETAILLIERT UNTERSUCHTEN BEREICHES 

4.2.1 Übersicht über die Landschaft 

Der detailliert untersuchte Bereich befindet sich nord-östlich von Calw-Heumaden und 

verläuft parallel zur B 295 innerhalb der Gemarkungen Althengstett und Calw. Die Bahn-

strecke führt hier durch das stark bewegte Gelände der östlichen Schwarzwald Rand-

platte. 

Die Landschaft im detailliert untersuchten Bereich wird im Wesentlichen durch den Ein-

schnitt selbst geprägt. Die Bahntrasse liegt hier überwiegend im Einschnittsbereich, wel-

cher ausgehend von der K4310 zunehmend steilere Hanglagen aufweist. Die teilweise 

sehr steilen Hänge sind mit Buntsandsteinmauern gesichert, die jedoch in zahlreichen 

Abschnitten stark beschädigt sind, was neben der Verwitterung u.a. auf das austretende 
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Hangwasser zurückzuführen ist. Die Mauern sind teilweise mit Kalksinter der sich hier 

befindenden Kalktuffquellen überzogen. Das austretende Hangwasser sammelt sich am 

Fuß der Mauern in Gräben und wird in südwestlich Richtung nach Calw zunächst in 

Verdolungen und dann in die Nagold entwässert. Der Einschnitt ist in Nord-Süd-Exposi-

tion ausgerichtet.  

4.2.2 Lebensräume des Anhang I der FFH-RL 

Im Standarddatenbogen MaP sind 13 16 Lebensraumtypen für das FFH-Gebiet gemel-

det (vgl. Tabelle 2 auf Seite 9 und Kapitel 2.2). Im detailliert untersuchten Bereich konnte 

davon lediglich der prioritäre Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle nachgewiesen (vgl. 

Abbildung 9, Seite 52) werden. Dieser wird nachfolgend hinsichtlich seinem Vorkommen 

im FFH-Gebiet und im detailliert untersuchten Bereich beschrieben. Für die übrigen Le-

bensraumtypen konnte ein Vorkommen im Rahmen der Erhebungen [68] ausgeschlos-

sen werden. 

4.2.3 LRT 7220* Kalktuffquellen 

LRT 7220* KALKTUFFQUELLE  

Kriterien der Einstufung von Kalktuffquellen als LRT 

Bei Kalktuffquellen handelt es sich um Sicker-, Sturz- oder Tümpelquellen mit kalkhalti-

gem Wasser und Ausfällungen von Kalksinter (Kalktuff) in unmittelbarer Umgebung 

(LUBW 2015). Wesentliches Charakteristikum des Wassers ist ein hoher Kalkgehalt (>9 

Deutsche Härtegrade; Ca-Gehalt 45 mg/l) und eine zumindest im Sommer mäßige Er-

wärmung (>10°C) [14]. 

Die Ausfällungen entstehen chemisch durch das Entweichen von Kohlendioxid aus dem 

Quellwasser und biogen bei der Aufnahme von Kohlendioxid durch bestimmte Moosar-

ten [25]. Die beteiligten Pflanzen werden dabei mit Kalküberzügen inkrustiert. Einzelin-

dividuen, die an der Spitze weiter wachsen, während sie an der Basis durch die Inkrustie-

rung absterben, erreichen dabei zum Teil ein extrem hohes Alter (>100 Jahre). Die kenn-

zeichnenden Moosarten sind insbesondere das Starknervmoos (Cratoneuron commuta-

tum) und das Schönastmoos (Eucladium verticillatum).  

Der Lebensraumtyp kommt an sonnigen bis halbschattigen Quellen und den daran an-

schließenden Quellbächen sowie an Wasserfällen und triefnassen Felswänden vor [14]. 

Entsprechend dem „Interpretation manual of european union habitats (EUR 28)“ [18] 

entspricht der LRT 7220* „Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)“ in der 

deutschen Biotoptypenliste den kalkreichen Sicker- und Sumpfquellen (220102), den 

kalkreichen Sturzquellen (220302), den kalkreichen temporären Sicker- und Sumpfquel-

len (220402) oder den kalkreichen temporären Sturzquellen (220502). 
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Gefährdung Kalktuffquellen  

Als Gefährdungsursachen für Kalktuffquellen sind u.a.  

- Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeintrag  

- Pflanzung nicht standortgerechter Gehölze im direkten Umfeld 

- Veränderungen des Wasserhaushaltes  

zu nennen.  

Eine Gefährdung der tuffbildenden Moose (v.a. Cratoneuron commutatum) erfolgt in ers-

ter Linie durch das Trockenlegen von Quellen sowie durch Eutrophierung (auch im Ein-

zugsgebiet der Quellen), da das Moos am besten bei gleichmäßiger, ganzjähriger Durch-

rieselung mit nur mäßig nährstoffreichem Wasser gedeiht. Bei längerem Trockenfallen 

und höherem Nährstoffgehalt kümmert es und wird von anderen Arten verdrängt. [33]. 

 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg 

Kalktuffquellen kommen in der gesamten Europäischen Union vor. In Deutschland sind 

Kalktuffquellen vor allem in den Kalkgebieten der Mittelgebirge, im Norddeutschen Tief-

land und den Alpenausläufern verbreitet. Besonders gut ausgeprägte Bestände des Le-

bensraumtyps können im Gebiet der Alpenausläufer, der Schwäbischen und Fränki-

schen Alb sowie der Mainfränkischen Platten gefunden werden. 

In Baden-Württemberg ist der Lebensraumtyp auf Kalkgebiete beschränkt. Schwer-

punkträume sind: Schwäbische Alb, Alpenvorland, Neckar- und Tauber-Gäuplatten und 

Schwäbisches Keuper-Liasland. Der LRT ist an kalkreiche Quellen gebunden, deren 

Verbreitung und Fläche sich seit 1994 nicht verändert haben. Eine Qualitätseinschät-

zung des LRT ist aufgrund der geringen Datenlage nicht möglich. Die Zukunftsaussich-

ten werden als gut bewertet, da Kalktuffquellen gesetzlich geschützt sind. Der Erhal-

tungszustand auf Landesebene wird als günstig bewertet. 

 

Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich 

Im Bereich der Böschungen und Stützmauern des Einschnitts Im Hau befinden sich 

Quellen mit Kalktuffablagerungen, die im Rahmen der Erhebungen der FFH-

Lebensraumtypen im Jahr 2010 als prioritärer Lebensraumtyp 7220* erfasst wurden [68]. 

Infolge einer fachlichen Überprüfung dieser Klassifizierung im April 2015 wurde das Mi-

nisterium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) um Einschätzung gebeten, 

ob die im Rahmen der Planungen zur Hermann-Hesse-Bahn auf Stützmauern aus Bunt-

sandsteinblöcken im FFH-Gebiet Calwer Heckengäu vorhandenen Sickerquellen mit 

Kalksinterbildungen dem prioritären FFH-Lebensraumtyp 7220 zuzuordnen sind.  

Gemäß dem Schreiben vom MLR - Kartierung von Kalktuffquellen v. 03.07.2015 ist „die 

betreffende Stützmauer aus Buntsandsteinblöcken als Bauwerk zu betrachten. Was-
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seraustritte an einem Bauwerk sind als „stark veränderte Grundwasseraustritte“ einzu-

stufen. Dies gilt umso mehr, da der Grundwasseraustritt erst durch den Bau des Bau-

werks (Anschnitt grundwasserführender und stauender Schichten) entstanden ist. Der 

Kalksinterbestand an der genannten Stützmauer ist folglich nicht als LRT 7220* einzu-

stufen. Dies gilt analog für alle anderen technischen Bauwerke mit Kalksinterbildung…“ 

Demnach kommt dDer Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle kommt an sieben mehreren 

Stellen in dem Geländeeinschnitt zwischen Calw-Heumaden und Althengstett vor (vgl. 

Abbildung 9). Es handelt sich um Die Sickerquellen an den Böschungen liegen oberhalb 

der Stützmauer (4 Quellen zw. Bahn-km 40,1+3 und 40,4+6) und im unteren Teil der 

Böschung bzw. am Böschungsfuß (3 Quellen zwischen Bahn-km 40,5+6 und 40,6+1), 

davon befinden sich zwei Quellen auf der bahnlinken und fünf auf der bahnrechten Seite 

an unverbauten Stellen im unteren Teil der Geländeböschung und am Böschungsfuß. 

Die Flächengröße der Bestände liegt zwischen 4 und 22 m². Die Wasserführung der 

Quellen wird teilweise als nur periodisch bestehend eingeschätzt. Die Bestände weisen 

nur eine geringmächtige, flache Kalktuffbildung auf. Die Vegetation besteht aus einer 

dichten Moosdecke vorherrschend aus Starknervmoos (Cratoneuron commutatum) und 

mit häufiger Beteiligung von Schönastmoos (Eucladium verticillatum). Gefäßpflanzen 

kommen nur in geringer Menge oder zumindest mit untergeordnetem Deckungsanteil 

vor. Häufig sind die Gräser Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) und Rohr-Pfei-

fengras (Molinia arundinacea). Einzelne Bestände weisen einen jungen Gehölzaufwuchs 

aus Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) oder Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) auf. Der Er-

haltungszustand der Kalktuffquellen wird insgesamt als gut (Stufe B) bewertet [62]. 

An den Stützmauern wurden mehrere umfangreichere Kalktuffbildungen festgestellt, die 

den für den LRT 7220* maßgeblichen Moosbewuchs aufweisen. Insbesondere im mitt-

leren Abschnitt des Einschnitts im Bereich der Sandsteinmauern tritt auf großer Länge 

Hangwasser zutage. Die Kalksinterbildung erstreckt sich hier auf eine Gesamtlänge von 

etwa 350 m. Im überwiegenden Teil dieser Strecke erreichen die Quellen nur wenige 

Dezimeter Höhe. In Teilbereichen sind die bahnrechten Sandsteinmauern jedoch meh-

rere Meter hoch von Kalktuffablagerungen bedeckt. Als charakteristische Pflanzenart ist 

vor allem das Veränderliche Starknervmoos (Cratoneuron commutatum) und das Wirte-

lige Schönhaarmoos (Eucladium verticillatum) am Bestandsaufbau beteiligt. Das Farn-

ähnliche Starknervmoos (Cratoneuron filicinum) und das Scheidenzahn-Doppelhaar-

moos (Didymodon spadiceus) sind vereinzelte Begleiter. Kleinflächige, nur punktuell auf-

tretende Tuffbildungen wurden nicht erfasst. Die den LRT kennzeichnenden Moosarten 

treten darüber hinaus auch an zahlreichen weiteren sickerfeuchten Stellen ohne erkenn-

bare Tuffbildungen auf. Die an den Stützmauern befindlichen Kalktuffquellen weisen 

qualitativ unterschiedliche Ausprägungen auf. So wurden hier zwei Zonen unterschieden 

(vgl. Abbildung 9). Zone A umfasst zerstreut liegende Kalktuffbildungen an der Stütz-

mauer, die stellenweise Moosbewuchs aufweisen. Bei den Quellbereichen der Zone B 
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handelt es sich um Kalkversinterungen, die verbreitet Moosbewuchs aufweisen. Vor dem 

Hintergrund, dass sich die Lebensraumtypflächen hier an einem technischen Bauwerk 

befinden, ist trotz der vorhandenen Artausstattung lediglich von einem ungünstigen Er-

haltungszustand (C) auszugehen. 

 

 

Abbildung 7: Kalktuffquelle auf der Böschung im Einschnitt Im Hau 
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Abbildung 8: Kalksinterbereiche auf der Stützmauer im Einschnitt Im Hau 
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Abbildung 9: Lage der Kalktuffquellen innerhalb des Streckenabschnitts Im Hau 
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Auswahl der prüfrelevanten charakteristischen Arten 

Die Beschreibung des FFH-Lebensraumtyp wird nachfolgend um die charakteristischen 

Arten ergänzt. Basierend auf der aktuellen Rechtsprechung sind darunter Pflanzen- und 

Tierarten zu verstehen, „anhand derer die konkrete Ausprägung eines Lebensraums und 

dessen günstiger Erhaltungszustand in einem konkreten Gebiet und nicht nur ein Le-

bensraumtyp im Allgemeinen gekennzeichnet wird. Es sind deshalb diejenigen Arten 

auszuwählen, die einen deutlichen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebens-

raumtyp aufweisen bzw. bei denen die Erhaltung der Populationen unmittelbar an den 

Erhalt des jeweiligen Lebensraumtyps gebunden ist und die zugleich eine Indikatorfunk-

tion für potentielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp besitzen“ 

(BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 – BVerwG 9 A 14/12 – Rn. 54). 

Unter Ausnutzung des im Urteil zur A44/Hessisch-Lichtenau zugestandenen Auswahl-

spielraums5 wurde festgelegt, dass für die Auswahl charakteristischer Arten folgende 

Kriterien herangezogen werden sollen: 

 Die Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie werden nicht als charakteristische 

Arten herangezogen. Bei der Erstellung des Anhang II werden vor allem solche 

Arten berücksichtigt, die nicht ohnehin über die LRT gesichert sind (Leitfaden 

BfN; D. Bernotat, O. Hendrischke und A. Ssymank (2007) Natur und Landschaft, 

82. Jahrgang, Heft 1). Diese Arten werden ferner bereits im Rahmen der FFH-

VP direkt als Erhaltungsziele geprüft. 

 Die Arten müssen streng an den Lebensraumtyp gebunden sein. 

 Die Arten müssen den guten Erhaltungszustand des LRT repräsentieren oder für 

eine besondere regionale Ausprägung stehen. 

 Die Arten müssen im Gebiet vorkommen. 

 Die Arten dürfen nicht über vegetationsstrukturelle Aspekte ohnehin abgedeckt 

sein. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor bei der Auswahl der dann zu betrachtenden charakte-

ristischen Arten ist deren Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten Vorhaben, die zu 

einer Beeinträchtigung des Lebensraumtyps führen kann, die nicht durch die Ermittlung 

der unmittelbaren Beeinträchtigungen abgedeckt ist. 

In Baden-Württemberg liegt aktuell noch keine Liste der für die jeweiligen Lebensraum-

typen charakteristischen Arten vor. Im Rahmen der vorliegenden FFH-

Verträglichkeitsstudie erfolgte die Ermittlung daher auf Grundlage folgender Quellen: 

                                                

5 „angesichts der Vielzahl von Arten, die in wechselnden Zusammensetzungen in einem Lebens-

raum bestimmten Typs vorkommen können,“ so sei lt. dem Urteil (BVerwG 2008 – 9 A3.06) 

“mehr als Plausibilität und Stimmigkeit nicht erreichbar“. „Deshalb ist es unabweisbar, die ge-

richtliche Kontrolle insoweit zurückzunehmen und der Behörde eine fachliche Einschätzungs-

prärogative zuzuerkennen.“ 
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 SSYMANK et al. (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. 

BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogel-

schutz-Richtlinie. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 53 (bun-

desweiter Bezug). [42] 

 LfU (2003): Handbuch zur Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für die 

Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg (landesweiter Bezug). [27] 

 SPERLE (2010): Charakteristische Arten der FFH-Lebensräume (landesweiter 

Bezug). [41] 

Basierend auf diesen Listen wurden daher für den konkret im Gebiet betroffenen Le-

bensraumtyp Kalktuffquelle diejenigen Arten ausgewählt, auf die die oben genannten 

Kriterien am ehesten zutreffen und für die ein Vorkommen im Planungsgebiet möglich 

ist (konkrete Untersuchungen wurden für diese Artengruppen nicht durchgeführt). Diese 

Arten wurden zudem auf ihre Eingriffsempfindlichkeit gegenüber den Vorhabenwirkun-

gen geprüft. Es wurden dann solche Arten gewählt, die gemeinsam bei verschiedenen 

Literaturquellen genannt worden sind, also in Bezug auf die Gebundenheit an den Le-

bensraumtyp bereits eine gewisse fachliche Übereinkunft vorausgesetzt werden kann. 

Vor dem Hintergrund, dass der LRT 7220* im Vorhabenbereich keinen unmittelbaren 

Anschluss an das Fließgewässer hat, welches durch die Quellen gespeist wird, wurden 

die in der Literatur genannten Tierarten danach differenziert, wo sie aufgrund ihrer Ha-

bitatansprüche vorkommen. So sind Feuersalamander, Quelljungfer, Steinfliegen, Kö-

cherfliegen und Eintagsfliegen (in Tabelle 7 blau markiert) Fließgewässer-bewohnende 

Arten, welche lediglich auf das kalkhaltige, saubere Quellwasser aus den Kalktuffquellen 

angewiesen sind. Sie sind vor dem Hintergrund der Distanz zwischen Quelle und Fließ-

gewässer im vorliegenden Fall nicht als charakteristische Arten für den LRT geeignet. 

Die in Tabelle 7 orange markierten Arten Bythiospeum quenstedti und Niphargus fonta-

nus sind Arten, die Höhlen und Spalten im Bereich des Grundwasseraquifers bewohnen. 

Die grün markierten Arten (v.a. Brunnenschnecken) sind Arten, welche die Kalktuffquelle 

mit ihren Moospolstern unmittelbar besiedeln. Nach Aussagen von Experten [21] [44] 

sind die genannten Bythinella-Arten, Crenobia alpina sowie Nais alpina am Standort 

nicht zu erwarten, da ihr Verbreitungsgebiet nicht im Heckengäu liegt. Einzig die Schwä-

bische Brunnenschnecke (Bythiospeum suevicum) wäre in den Kalktuffquellen im Ab-

schnitt Im Hau zu erwarten. Diese wird daher hinsichtlich der Tierarten als relevante 

charakteristische Art für den LRT Kalktuffquelle im Abschnitt Im Hau angesehen. 

Hinsichtlich der Vegetation werden die am Standort vorkommenden Moosarten 

Cratoneuron commutatum und Eucladium verticillatum als charakteristische Arten für 

den LRT 7220* zur Beurteilung der Vorhabenwirkungen herangezogen. 
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Tabelle 7: Übersicht über die wirkungsempfindlichen charakteristischen Arten und ihre Auswahl für das konkrete Vorhaben (orange - Arten, die 
Höhlen und Spalten im Bereich des Grundwasseraquifers bewohnen; grün – Arten, welche die Kalktuffquelle mit ihren Moospolstern 
unmittelbar besiedeln; blau - Fließgewässer-bewohnende Arten, welche lediglich auf das kalkhaltige, saubere Quellwasser aus den 
Kalktuffquellen angewiesen sind) 

Lebensraumtyp 

Arten- 
gruppe* 

SSYMANK et al. 
(1998)** 

LFU BADEN-WÜRTTEMBERG 
(jetzt LUBW) 
(2003) 

SPERLE (2010) 

Nachweis im Betrach-
tungsraum bzw. mögli-
ches Vorkommen 

davon 
gegenständlich in FFH-
VS C

o
d

e
 

Bezeich-
nung  

7220* Kalktuff-
quellen 

Reptilien/ 
Amphibien 

Feuersalamander (Salamandra sala-
mandra) 

- - Feuersalamander 

Libellen Gestreifte Quelljungfer Cordulegaster 
bidentatus 

- --  

Käfer Elmis latreillei - -  

Weichtiere Bythinella austriaca, Bythinella ba-
densis, Bythinella bavarica, Bythio-
speum quenstedti, Pisidium persona-
tum 

Bythinella badensis, Bythinella 
bavarica, Bythiospeum spp. 

- Bythiospeum suevicum 

Sonstige 
Wirbellose 

Strudelwürmer: Crenobia alpina; - -  

Krebse: Niphargus fontanus; 

Wenigborster: Nais alpina 

Eintagsfliegen: Rhithrogena loyolaea; 

Steinfliegen: Dictygenus fontium, 
Isoperla goertzi, Leuctra armata, 
Nemoura marginata, Nemoura 
sinuata; 

Köcherfliegen: Adicella filicornis, 
Apatania fimbriata, Apatania mu-
liebris, Consorophylax consors, 
Crunoecia irrorata, Drusus trifidus, 

Ernodes vicinus, Lithax niger 
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Lebensraumtyp 

Arten- 
gruppe* 

SSYMANK et al. 
(1998)** 

LFU BADEN-WÜRTTEMBERG 
(jetzt LUBW) 
(2003) 

SPERLE (2010) 

Nachweis im Betrach-
tungsraum bzw. mögli-
ches Vorkommen 

davon 
gegenständlich in FFH-
VS C

o
d

e
 

Bezeich-
nung  

Pflanzen Arabis soyeri, Cardamine amara, 
Cochlearia pyrenaica, Pinguicula vul-
garis, Saxifraga 

aizoides, Epilobium alsinifolium, Saxi-
fraga stellaris 

Aster bellidiastrum, Cardamine 
amara, Cochlearia pyrenaica, 
Pinguicula vulgaris, Saxifraga 

aizoides 

Saxifraga mutata, Cochlearia py-
renaica, Aster bellidiastrum, Pingui-
cula vulgaris, Tofieldia calyculata, Ag-
rostis stolonifera, Eupatorium can-
nabinum, Cardamine amara, Gera-
nium robertianum, Molinia caerulea 

 

Moose Aneura pinguis, Brachythecium rivu-
lare Bryum pseudotriquetrum, Bryum 
schleicheri, Catoscopium nigritum, 
Cinclidotus aquaticus, Cinclidotusfon-
tinaloides, Cinclidotus risparius, 
Cratoneuron filicinum, Drepanocladus 
vernicosus, Eucladium verticillatum, 
Palustriella commutata, Philonotis cal-

carea, Porella cordaeana 

Bryum pseudotriquetrum, 
Cratoneuron commutatum (!), 
Cratoneuron filicinum, Eucla-
dium verticillatum, Hymenosty-
lium recurvirostre, Philonotis 
calcarea 

Cratoneuron commutatum, Eucladium 
verticillatum, Barbula tophacea, 
Bryum pseudotriquetrum, Campylium 
stellatum, Cratoneuron decipiens, Fis-
sidens adianthioides, Hymenostylium 
recurvirostrum, Philonotis calcarea, 
Calliergonella cuspidate, Pellia endivi-
aefolia 

Cratoneuron commuta-
tum, Eucladium verticilla-
tum 
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4.2.3 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Von den 3 9 10 für das FFH-Gebiet gemeldeten Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

konnten keine der Große Feuerfalter, die Spanische Flagge und der Steinkrebs im Un-

tersuchungsgebiet nachgewiesen werden.  

Für die übrigen Arten finden sich im gegenständlichen, detailliert untersuchten Bereich 

keine geeigneten Habitate und auch keine Vorkommen. Auch weist der Entwurf zum 

Managementplan (MaP) (Stand 17.04.2015) keine Lebensstätten für diese Arten (Aus-

nahme: Großes Mausohr s.u.) im Teilgebiet Hau auf aus. 

 

Der Entwurf zum Managementplan (Stand 17.04.2015) weist jedoch den Einschnitt Im 

Hau als Lebensstätte des Großen Mausohrs aus. Nach Angaben des RP Karlsruhe soll 

die Art für das FFH-Gebiet nachgemeldet werden. In der Gebietsmeldung (Stand: 2015) 

war das Große Mausohr zunächst nicht enthalten, wurde aber 2016 für das FFH-Gebiet 

nachgemeldet. 

Der Nachweis der Art im Rahmen des MaP erfolgte auf Gebietsebene. Ein Nachweis in 

der Teilfläche Im Hau liegt nicht vor. Auch die Untersuchungen von NAGEL [67] und GÖG 

[59] geben keinen Hinweis auf eine Nutzung des Teilgebiets "Im Hau" durch das Große 

Mausohr. Vielmehr wurden im Rahmen der Untersuchungen nur jeweils zwei einzelne 

Rufe der Art in großer Höhe aufgezeichnet (vgl. [67], [59]), sodass davon auszugehen 

ist, dass das Gebiet nur sporadisch überfolgen wird. Die Strukturen im Einschnitt Im Hau 

sind weder als Quartier noch als Jagdgebiet für die Art geeignet. Die Art bevorzugt als 

Jagdgebiet unterwuchsarme Laub- bzw. Laubmischwälder (Altersklassenlaubwald) mit 

relativ geschlossenem Kronendach und hindernisfreiem Luftraum in 2 m Höhe. Teilweise 

werden auch mittelalte Nadelwälder ohne Kraut- und Strauchschicht genutzt. Temporär 

und diskontinuierlich werden frisch gemähte bzw. abgeerntete Weiden oder Äcker und 

Viehweiden bejagt. In Telemetrie-Studien aus Hessen konnte gezeigt werden, dass zu 

95 % Wälder zur Jagd frequentiert werden [39]. Im Einschnitt und auf dessen Böschung 

stockt Jungwald, der durch Sukzession der ungenutzten Bahnstrecke erwachsen ist. 

Dieser ist als Jagdgebiet für die Art ungeeignet. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht von einer Betroffenheit der Art durch die Wiederinbe-

triebnahme und die damit verbundenen Baumaßnahmen im Abschnitt Im Hau auszuge-

hen. 

Im Ergebnis werden die beiden nachgewiesenen und gemeldeten Arten Steinkrebs und 

Großer Feuerfalter werden nachfolgend eingehender betrachtet. 
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STEINKREBS (AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM) 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die folgenden Angaben sind [31] und [8] entnommen.  

Der etwa 8 bis 10 cm lange Steinkrebs ähnelt im Habitus dem Edelkrebs, ist aber kleiner. 

Der dornenlose, glatte Körper ist meist beige-grau bis olivgrün-braun marmoriert. Der 

Steinkrebs besitzt im Gegensatz zum Edelkrebs nur eine statt zwei Augenleisten, das 

Rostrum ist auffallend stumpf. Die Männchen sind mit kräftigeren Scheren ausgestattet 

als die Weibchen. Die Unterseite der Scheren ist immer hell gefärbt, von beige-grauem 

bis blass orangem Farbton.  

Biologie der Art: Der Steinkrebs ist dämmerungs- und nachtaktiv und ein Allesfresser. Er 

ernährt sich von pflanzlichem Material, Wasserinsekten, kleinen Mollusken und Aas. Um 

wachsen zu können, muss er sich regelmäßig seines Panzers entledigen und häuten. 

Bei Wassertemperaturen unter 12° C findet im Oktober/November die Paarung statt. Das 

Weibchen legt ca. 60 Eier, die es unter dem Hinterleib (Abdomen) mit sich trägt. Daraus 

entwickeln sich bis zum Mai/Juni die Jungtiere. Diese sind nach 2-4 Jahren geschlechts-

reif. Im November/Dezember beginnt die Winterruhe, die bis Februar/März andauert. 

Habitat: Der Steinkrebs besiedelt vorwiegend strukturreiche, kühle, meist kleinere Wald- 

und Wiesenbäche sowie Weiher und Seen höher liegender Regionen. Selbst in extre-

men Gebirgsbächen ist er anzutreffen. Er bevorzugt Abschnitte mit schneller Strömung 

und steinig-kiesigem Substrat sowie Uferbereiche, eine gute Wasserqualität und ausrei-

chende Versteckmöglichkeiten. Die optimalen sommerlichen Gewässertemperaturen 

liegen für diese Art zwischen 14 und 18° C, mindestens 5-8° C sind Voraussetzung für 

die Aktivität der Tiere, 20-23°C sollten dagegen nicht überschritten werden. Der Stein-

krebs lebt in Höhlen, die er ins Ufer gräbt sowie unter Steinblöcken und Wurzeln. 

 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg 

Die folgenden Angaben sind folgenden Quellen entnommen: [32], [35], [31], [11]. Der 

Steinkrebs kommt im gesamten Donausystem bis Rumänien, auf der Balkanhalbinsel 

von Slowenien bis Griechenland und im oberen und mittleren Rheinsystem einschließ-

lich des Mains und der Mosel vor. Die nördlichsten Nachweise im Rheinsystem stammen 

aus dem Siebengebirge in Nordrhein-Westfalen. Jüngere Funde in Tschechien und 

Sachsen sprechen dafür, dass er auch Teile des südlichen Elbsystems natürlicherweise 

besiedelt hat. In Baden-Württemberg entfallen Verbreitungsschwerpunkte des Stein-

krebses auf den Schwarzwald, das Alpenvorland in Oberschwaben, den Schwäbisch-

Fränkischen Wald, das Hohenloher Land, das Albvorland und den Schönbuch. In den 

letzten Jahren sind regional zahlreiche Populationen, aus teilweise unbekannten Grün-

den erloschen. Die vorhandenen Bestände sind meist klein und isoliert und gelten daher 

als stark gefährdet. Die Steinkrebspopulationen in Baden-Württemberg sind neben den 

bayerischen Vorkommen die bedeutendsten nördlich der Alpen. 
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In den letzten Jahren sind regional zahlreiche Populationen erloschen, wobei die Ursa-

chen teilweise nicht bekannt sind. Veränderungen des Lebensraumes des Steinkrebses 

durch Begradigungen und Uferverbau, Uferabbrüche und Einträge von Schwemmstof-

fen, zum Beispiel durch unmittelbar ans Ufer angrenzende landwirtschaftliche Ackerflä-

chen können Populationen zum Erlöschen bringen. Der Steinkrebs reagiert empfindlich 

auf die Verfüllung seiner Wohnhöhlen mit Sedimenten und auf den Eintrag von Pflan-

zenschutzmitteln ins Gewässer. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Insek-

tiziden in Gewässernähe geboten. Krebse sind Gliederfüßer und reagieren auf diese 

Mittel besonders empfindlich. Der Besatz mit Aalen in Steinkrebsgewässern kann Krebs-

bestände stark reduzieren. Auch andere räuberische Fischarten wie Barsche oder 

Hechte können einen hohen Fraßdruck auf Steinkrebse ausüben. Bei Elektrobefischun-

gen werfen die Tiere oft ihre Scheren oder Beine ab. Daher geht auch hiervon eine Be-

drohung aus. Eine ernste Gefahr sind alle fremdländischen, vor allem aber amerikani-

sche Krebsarten als potenzielle Überträger der Krebspest. Diese Infektion mit dem 

Schlauchpilz Aphanomyces astaci, der im 19. Jahrhundert aus Nordamerika nach Eu-

ropa eingeschleppt wurde, ist für europäische Krebsarten tödlich. Diese Krankheit ist der 

Grund für den weltweiten Rückgang des Edelkrebses. 

 

Landes- und bundesweit ist der Steinkrebs als stark gefährdet (Rote Liste Kategorie 2) 

eingestuft. Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als ungünstig bis 

schlecht angegeben. 

 

Bestand im Schutzgebiet 

Bei der Im Hau nachgewiesenen Population der Art handelt es sich um das einzige be-

kannte Vorkommen im gesamten FFH-Gebiet. Der Erhaltungszustand der Lebensstätten 

wird gemäß Standard-Datenbogen als gut (B) angegeben. 

 

Bestand im detailliert untersuchten Bereich 

Im Rahmen der Begehungen im Jahr 2010 und 2013 wurden die Entwässerungsgräben 

gezielt auf Artvorkommen hin untersucht [Lit][38].  

Nach den Angaben von Herrn Dr. Chucholl [52] wurde der Gesamtbestand des Stein-

krebsvorkommens im Einschnitt Im Hau auf ca. 300 Individuen geschätzt. Diese Schät-

zung wurde durch eine weitere Untersuchung im Rahmen der ökologischen Baubeglei-

tung zu den Erkundungsbohrungen im Einschnitt Im Hau im Jahr 2014 durch die GRUPPE 

FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN [57] verifiziert (Schätzung 200 – 300 Tiere). Im Sommer 

2017 wurde letztmals eine Populationsgrößenschätzung mittels Fang-Wiederfang-Me-

thode durchgeführt. Der Gesamtbestand der Steinkrebspopulation im Einschnittsbereich 

ab Beginn der Wasserführung auf Höhe der Stützmauern bis zum Eintritt in den Ziegel-

bach wird wurde auf ca. 450 Tiere fangbarer Größe geschätzt (vgl. auch [58]).  
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Der Lebensraum der Art im Einschnitt Im Hau umfasst die gleisparallelen Entwässe-

rungsgräben, die primär dazu dienen, anfallendes Wasser abzuleiten um einen sicheren 

Bahnbetrieb zu gewährleisten. Die Gräben sind vorwiegend im Bereich der Stützmauern 

als gemauerte Rechteckprofile ausgebildet und damit als naturferne Gewässer einzustu-

fen.  

Der Steinkrebs weist im Abschnitt Im Hau ein geklumptes Verbreitungsmuster auf. In-

nerhalb des Einschnitts wird insbesondere der Grabenabschnitt im Bereich der Sand-

steinmauern in hoher Individuendichte von bis zu 20 Individuen pro 5 m besiedelt. Auf-

grund der Verwitterung der Stützmauern hat sich Sediment, Geröll und Schlamm in den 

Gräben abgelagert. Dieser Prozess schreitet unvermindert voran. Am Mauerfuß finden 

die Krebse in Klüften und Hohlräumen Wohnhöhlen und Versteckmöglichkeiten. 

Im Bereich innerhalb der südlich an den Einschnitt anschließenden Kleingartenanlage 

wurden in den dort vorhandenen Erdgräben ebenfalls mehrere Tiere registriert. Der zwi-

schen diesen beiden Bereichen liegende Abschnitt ist aufgrund der flachen Gewässer-

ausbildung, dem schlammigen Sohlsubstrat und dem Mangel an geeigneten Versteck-

möglichkeiten nur in geringer Dichte besiedelt, bzw. blieben manche Abschnitte auch 

unbesiedelt. 

Angesichts der Erosion der Stützmauern im Einschnitt Im Hau und der damit verbunde-

nen Sand-, Schlamm- und Steineinträgen sowie kleinräumigen Verschüttungen ist der 

Erhalt der Habitatelemente ohne Instandsetzungsmaßnahmen allerdings kurz- bis mit-

telfristig nicht mehr gesichert. 

Anfang Oktober 2018 fand eine weitere überschlägige Populationsgrößenschätzung 

statt. Hierfür wurde die Anzahl der händisch gefangenen Tiere pro Erfassungsgang, je-

ner von 2017 gegenübergestellt. Im Rahmen der Begehung vom 01.10.2018 wurden 

insgesamt 145 Steinkrebse im Einschnitt „Im Hau“ gezählt. Hiervon wurden 55 Indivi-

duen im Bereich der Stützmauern und 90 im Bereich Wald und Kleingärten (1 bahn-links) 

erfasst. Während der Begehung am 04.10.2018 wurden im Untersuchungsgebiet 151 

Steinkrebse gefunden. An diesem Termin wurden 55 Individuen im Bereich der Stütz-

mauern und 96 weitere Steinkrebse im Bereich Wald und Kleingärten (2 bahnlinks) be-

obachtet.  

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen der Verteilung der Krebsvorkommen „Im 

Hau“ gegenüber 2017 festgestellt, jedoch eine allgemeine Tendenz zur Verschlechte-

rung des Steinkrebshabitats, bedingt vor allem durch zunehmende Verschlammung der 

Sohle und Verfüllung des Grabens. Die überschlägige Populationsschätzung in 2018 

ergab einen Populationsbestand von ca. 400 Steinkrebsen . 

Bei einer weiteren Begehung am 19. Oktober 2018 wurde festgestellt, dass sich die Si-

tuation in den Entwässerungsgräben während der letzten zwei Wochen drastisch weiter 

verschlechtert hat. Auffällig war neben der bereits Anfang Oktober 2018 festgestellten 

Verfüllung und teilweisen Verschlammung der Gräben eine merkliche voranschreitende 
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Abnahme des Wasserspiegels. Die Entwässerungsgräben führten über weite Strecken 

kein Wasser mehr, sodass das Steinkrebshabitat deutlich fragmentiert und damit die 

Aufenthaltsmöglichkeiten der Steinkrebse eingeschränkt war. Ursächlich hierfür war die 

anhaltende Trockenheit der vorhergehenden Wochen und Monate. Verstärkt wurde dies 

durch den zunehmenden Laubfall des im Gleisbereich aufgekommenen Kleingehölzes.  

Zu diesem Zeitpunkt war nicht auszuschließen, dass die Trockenheit bis in den Winter 

hinein anhält. Damit bestand die Gefahr, dass nicht genügend Rückzugsmöglichkeiten 

für die Überwinterung der Steinkrebse zur Verfügung stehen und somit der Bestand für 

das kommende Jahr zusätzlich gefährdet wird. Nur länger anhaltende Niederschläge 

hätten die Situation mittelfristig verbessern können, was vor dem Hintergrund der Wet-

terprognosen nicht absehbar war. Der Wasserstand der Bahngräben ist maßgeblich 

durch den Eintrag von Sickerwasser aus den wasserführenden Schichten der Umge-

bung abhängig, weniger von dem ankommenden Wasser des Oberlaufs. Es ist daher 

auch bei längerem Regenfall erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung mit einer 

Verbesserung der Wasserführung in den Gräben zu rechnen.  

Daraufhin wurde durch den Landkreis Calw infolge einer Verfügung des Regierungsprä-

sidiums Karlsruhe vom 23.10.2018 eine Notbergung aller noch fangbaren Tiere durch-

geführt. Dabei wurden im Rahmen von 2 Begehungen insgesamt 139 136 Tiere entnom-

men und entsprechend der Verfügung auf die 4 verfügbaren Interimshabitate verteilt (vgl. 

hierzu auch Kapitel 10.3.3). In der Verfügung ist vorgesehen im Frühjahr 2019 den ver-

bliebenen Bestand in den Entwässerungsgräben zu überprüfen, um bei anhaltend 

schlechten Habitatbedingungen ggf. eine vollständige Evakuierung des Steinkrebsbe-

standes zu veranlassen. 

In den Jahren 2019 / 2020 und 2021 wurden weitere überschlägige Populationsabschät-

zung durchgeführt. Im Ergebnis wurde der Bestand bis 2020 auf ca. 400 Individuen ge-

schätzt, 2021 wurden zwar zuverlässig Steinkrebse vorgefunden, jedoch in etwas gerin-

gerem Umfang als in den Vorjahren.   

Dem Vorkommen im Trasseneinschnitt Im Hau ist insgesamt eine hohe regionale Be-

deutung zuzusprechen [52]. Die betrachtete Population im Einschnitt Im Hau steht nicht 

in Austauschbeziehungen mit anderen Teilpopulationen. Es handelt sich demnach zwar 

um eine isolierte Population, deren Zustand gleichwohl für sich betrachtet noch als 

„stabil“ eingestuft werden kann, weshalb der Erhaltungszustand in der Gesamtbetrach-

tung als günstig einzustufen ist.  

Die Steinkrebspopulation Im Hau ist neben einem zweiten Vorkommen im Krebsbach 

(Würm-Einzugsgebiet) das einzige belegte Vorkommen im Würm-Nagold System. Es 

wird angenommen, dass ursprünglich weiter verbreitete Vorkommen im Einzugsgebiet 

vermutlich durch Krebspestausbrüche in den 1960er-Jahren erloschen sind. Jüngere 

Hinweise auf ein etwaiges Restvorkommen im Fließgewässer Monbach (östlicher 

Nagold-Zufluss bei Bad-Liebenzell) konnten im Jahr 2008 nicht bestätigt werden.  
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Gemäß Fischereiforschungsstelle 2011 [19] kommt der Steinkrebs besonders im West-

Schwarzwald und im Alpenvorland in Oberschwaben sowie im Bereich des Schwäbisch-

Fränkischen Waldes und des Hohenloher Landes vor. Auch im Albvorland und im Schön-

buch südlich und nördlich des oberen Neckars sind Verbreitungszentren vorhanden. Im 

Großraum Calw sind keine Verbreitungsschwerpunkte eingezeichnet.  

Bei dem Steinkrebsvorkommen im Einschnitt Im Hau ist von einer isolierten Population, 

die außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes liegt, auszugehen. 

 

Im Standarddatenbogen mit Stand Mai 2017, offiziell bekannt gegeben Anfang 2018 ist 

der Steinkrebs als eine prioritäre Art des Anhang II der FFH-Richtlinie für das FFH-

Gebiet Calwer Heckengäu gemeldet.  

Im MaP In Anlage 1 zum Anhörungsentwurf der FFH-Verordnung sind die Erhaltungs-

ziele für die Lebensräume des Steinkrebses für das FFH-Gebiet aufgeführt. Diese wer-

den jedoch teilweise aufgrund der topographischen und baulichen Randbedingungen 

sowie aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Einschnitt Im Hau um eine Eisen-

bahnbetriebsanlage und somit um ein technisches Bauwerk handelt, zum aktuellen Zeit-

punkt nicht vollumfänglich erfüllt und sind auch zukünftig nicht erreichbar, da sie mit dem 

Eisenbahnbetrieb unvereinbar sind. Dies betrifft z.B. die Ausprägung der Entwässe-

rungsgräben als Steinkrebshabitat in Bezug auf den Erhalt einer natürlichen Gewäs-

serdynamik. Ins Wasser ragende Gehölzwurzeln, überhängende Uferbereiche oder 

standorttypische Ufergehölze sind nicht vorhanden und können bei Bahnbetrieb nicht 

etabliert werden (vgl. auch Abbildung 11).  

Maßnahmen zur Sicherung der Stützmauern und zur Beräumung der Entwässerungs-

gräben sind zum Erhalt des Steinkrebshabitats auch ohne eine erneute Aufnahme des 

Bahnbetriebes erforderlich. Durch die voranschreitende Verwitterung der Mauern kommt 

es zu einem permanenten Eintrag von Material in die Gräben, die zu einer sukzessiven 

Verlandung und damit zu einer fortschreitenden Einschränkung des Steinkrebshabitats 

führen. Aufgrund der Nachmeldung des Steinkrebses für das FFH-Gebiet Calwer He-

ckengäu sind durch die zuständigen Behörden iIm Rahmen der Erstellung des Manage-

mentplanes wurde folgende Maßnahmen zum Erhalt der Steinkrebspopulation Im Hau 

festgelegt: festzulegen und umzusetzen. 

SA5 - Offenhaltung eines Fließgewässers für den Steinkrebs 

Dabei ist die Strecke im Einschnitt Im Hau regelmäßig mindestens einmal jährlich zu 

kontrollieren und verschüttete Bereiche manuell wieder freizulegen. 
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Abbildung 10: Lebensraum Steinkrebs Im Hau – überhängende Mauersteine und dahinterlie-
gende Wohnhöhlen bieten in den ursprünglich technischen Entwässerungsgräben 
wichtige Habitatrequisiten für den Steinkrebs 

 

Abbildung 11: Entwässerungsgraben entlang der Bahntrasse im Einschnitt Im Hau 
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GROSSER FEUERFALTER (LYCAENA DISPAR) 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Große Feuerfalter gehört zur Familie der Bläulinge. Die Flügeloberseiten der Männ-

chen weisen jedoch eine leuchtende Orangefärbung mit einem schmalen, dunklen Rand 

auf. Vorder- und Hinterflügel tragen je eine kleine, schwarze Sichel in der Mitte. Die Flü-

geloberseiten der Weibchen besitzen dagegen mehrere schwarze Punkte auf orange-

farbenem Vorderflügel und braunschattierten Hinterflügeln.  

Bei den Habitaten des Großen Feuerfalters handelt es sich zumeist um voll besonnte, 

nicht oder nur sporadisch gemähte, zumeist nährstoffreiche Flächen mit größeren Be-

ständen der Raupenfutterpflanzen Rumex obtusifolius, Rumex crispus und Rumex hyd-

rolapathum, z. B. auf Feuchtwiesen und -brachen, an Graben- und Gewässerrändern, in 

Pfeifengras- und Flachmoorwiesen, Ton- und Kiesgruben. Die Imagines benötigen ein 

ausreichendes Angebot an Nektarpflanzen (z. B. Blutweiderich, Greiskraut, auch Mar-

gerite, Scharfer Hahnenfuß oder Acker-Kratzdistel). Einzelne Imagines treten auch an 

untypischen Standorten weitab von ihrem Entwicklungsort auf. Die Überwinterung erfolgt 

in ausgefressenen Höhlungen unterseits der Grundblätter in der Streuschicht [35].   

Beim Großen Feuerfalter handelt es sich um eine mäßig bis wenig standorttreue und 

vergleichsweise ausbreitungsfähige Art (Pionierart), wobei der Flächenanspruch für eine 

längerfristig (30 Jahre) überlebensfähige Population als hoch (>64 ha) anzusehen ist 

(BINK 1992 in [82]). Falter können gelegentlich weit außerhalb ihrer Lebensräume an-

getroffen werden, wobei Flugdistanzen über 10 km festgestellt wurden. 

Die Art bildet in Südwestdeutschland zwei Generationen aus. Die erste Faltergeneration 

erscheint Ende Mai und fliegt bis Ende Juli, die zweite, deutlich individuenreichere tritt 

ab Anfang August bis in den September hinein auf. Die weiblichen Falter legen ihre Eier 

auf die Blattoberseite der Raupenfutterpflanzen (Ampferarten Rumex obtusifolius, 

Rumex crispus und Rumex hydrolapathum). Nach einer Woche schlüpfen die Raupen 

und fressen die äußersten Zellschichten der Blattunterseite. Die zweite Generation über-

wintert in eingerollten Blättern der Futterpflanze. Ihre Entwicklung dauert insgesamt etwa 

200 Tage. Wenn sie dann nach der Verpuppung im Mai schlüpfen, stellen sie die erste 

Faltergeneration im Jahr dar. Die Entwicklungsdauer ihrer Nachkommen beträgt nur 25 

Tage. Die Falter saugen bevorzugt an violetten oder gelben Trichter- und Köpfchenblu-

men. [29], [35].   

 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg  

In Deutschland gibt es Vorkommen v.a. im Südwesten (Saarland, Rheinland-Pfalz, Ba-

den-Württemberg) sowie im Nordosten (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg), da-

zwischen liegt eine weitgehend unbesiedelte Zone. Sehr wenige Nachweise liegen auch 

aus anderen Bundesländern vor [35]. 
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In Baden-Württemberg liegen die Vorkommensschwerpunkte in der Oberrheinebene, im 

Kraichgau, im Neckar-Tauberland sowie im Neckarbecken, wobei weite Gebiete (v.a. 

südöstliches BW) unbesiedelt sind. Die Art ist derzeit in Ausbreitung begriffen [29].  

Landes- und bundesweit ist der Große Feuerfalter als gefährdet (Rote Liste Kategorie 3) 

eingestuft. Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als günstig ange-

geben. 

 

Bestand im Schutzgebiet 

Zum Bestand im Schutzgebiet liegen aktuell nur die Angaben aus dem Standard-Daten-

bogen vor, welche keine Aussagen zur Verteilung und zur Größe der Populationen im 

FFH-Gebiet machen. Der Erhaltungszustand im gesamten Gebiet wird als ungünstig (C) 

angegeben. Der Große Feuerfalter ist im FFH-Gebiet Calwer Heckengäu vergleichs-

weise weit verbreitet und tritt zum Teil mit hoher Dichte auf. Es liegen Nachweise aus 

den Naturschutzgebieten Tiefenbronner Seewiesen und Monbach, Maisgraben und St. 

Leonhardquelle vor. Außerdem wurde die Art in den Teilgebiete Betzenbuckel, Dicken-

berg, Galgenberg und im Einschnitt „Im Hau“ vor. In Folge dessen wird der Erhaltungs-

zustand des Großen Feuerfalters im Gebiet gemäß MaP mit gut (B) bewertet. 

 

Bestand im detailliert untersuchten Bereich 

Auf der Probefläche F11 (Erfassungen von Büro Deuschle [68] und GÖG [61]) im nord-

östlichen Bereich des Streckenabschnitts (zwischen km 39+720 und km 40+000) erfolg-

ten Nachweise des Großen Feuerfalters durch Eifunde entlang der Straßenböschungen 

der K 4310 auf Breitblättrigem Ampfer, seltener am Krausen Ampfer. Weitere Eifunde 

gelangen nördlich der K 4310 auf der angrenzenden Probefläche F10 sowie an der Bö-

schung der B 295 auf der Probefläche F12 in Heumaden, beide außerhalb des Planfest-

stellungsabschnitts Einschnitt Im Hau und damit außerhalb des FFH-Gebietes (vgl. Ab-

bildung 12). Die besonnten Straßenböschungen mit den oben genannten Ampferarten 

sind als Habitatfläche für die Art anzusehen. 

Das Habitat charakterisiert sich als Komplex aus grasreichen Böschungen mit kleinen 

Bäumen, Sträuchern und Schlehensukzession. Auf den offenen Flächen dominieren vor 

allem Gräser. Das vorhandene Blütenangebot ist entsprechend spärlich. Die hier noch 

offenen Hangbereiche sind von der einsetzenden Gehölzsukzession stark bedroht. Ins-

gesamt ist keine Nutzung der Fläche erkennbar [68]. 
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Abbildung 12: Lage der Probeflächen der Tagfalterkartierung im Bereich des Streckenabschnitts Im Hau 
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Hinweis: 

Die Habitate im Bereich der Probefläche F-11 liegen gemäß der aktuell gültigen Gebiets-

abgrenzung überwiegend randlich oder leicht außerhalb des FFH-Gebietes an der nörd-

lichen Grenze des PFA innerhalb des FFH-Gebietes und im westlichen Bereich außer-

halb. Gemäß dem Entwurf der FFH-Gebietsverordnung verhält es sich genau anders 

herum (vgl. Abbildung 13). Vor dem Hintergrund möglicher Darstellungsungenauigkeiten 

der vergleichsweise langen Verfahrensdauer werden vorsorglich beide Habitatflächen 

bzw. alle Nachweise der Probefläche F11 als innerhalb der FFH-Gebietskulisse ange-

sehen und nachfolgend in der Konfliktanalyse berücksichtigt. 
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Abbildung 13: Vorkommen von Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) im Trassenabschnitt Im Hau 
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Abbildung 14: Feuerfalter-Habitatfläche auf Straßenböschung im nordwestlichen Teil des Vorha-
benbereichs am Abzweig B295 und K4310 

 

SPANISCHE FLAGGE (CALLIMORPHA QUADRIPUNCTARIA) 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Spanische Flagge gilt als ein „Verschiedenbiotopbewohner", da sowohl trockene und 

sonnige als auch feuchte und halbschattige Standorte besiedelt werden. So kommt die 

Art an warmen Hängen, felsigen Tälern, sonnigen Waldsäumen sowie in halbschattigen 

Laubmischwäldern, Lichtungen, und an Fluss- und Bachrändern vor. Darüber hinaus 

werden als sekundäre Lebensräume auch besonnte Felsböschungen entlang von Stra-

ßen und Schienenwegen, Schlagfluren und Steinbrüche genutzt. Grundsätzlich scheint 

die Art aber nur in solchen Biotopkomplexen aufzutreten, die mit Felsformationen aus-

gestattet sind [13]. 

Die Falter treten zwischen Anfang Juli und Mitte September auf, was mit den Blütezeiten 

ihrer bevorzugten Nektarpflanzen zusammen fällt. Dies ist überwiegend der Wasserdost 

(Eupatorium cannabium), in trockenen Lebensräumen wird auch der Gemeine Dost (Ori-

ganum vulgare) genutzt [36]. Die Falter gehören zwar zur Gruppe der Nachtfalter, fliegen 

jedoch sowohl tagsüber als auch nachts und haben ihr Aktivitätsmaximum wohl in den 

Abend- und frühen Morgenstunden [13]. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier 
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zu Gruppen in einschichtigen Eispiegeln ab. Im September schlüpfen die nachtaktiven 

Raupen, und fressen bis zur Überwinterung an unterschiedlichen Kräutern und Sträu-

chern. Nach der Winterruhe ernähren sich die Raupen dann nur noch von Sträuchern 

(z.B. Brombeere, Haselnuss). Im Juni verpuppen sie sich in einem weißgrauen Gespinst 

an der Erde, so dass ab Anfang Juli die neue Faltergeneration schlüpft [23]. 

Die Spanische Flagge scheint äußerst geräuschempfindlich zu sein. So beschreibt 

EBERT [13] das Auffliegen beim Klicken des Auslösers von Fotoapparaten und 

PRETSCHER [36] verweist auf die Schreckwirkung von Pfiffen und Pistolenschüssen im 

"Butterfly valley" auf Rhodos. Das Vorkommen entlang von Bahnlinien widerspricht je-

doch diesen Beobachtungen. 

 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg (gemäß [30])  

In Deutschland liegt der Schwerpunkt der Verbreitung im Südwesten, in der norddeut-

schen Tiefebene fehlt die Art fast völlig. Das geschlossene Verbreitungsgebiet reicht 

vom südlichen Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, Südwesthessen, das Saar-

land und Baden- Württemberg bis ins nordwestliche Bayern. Weiter südöstlich wird das 

Donautal und der äußerste Südosten Bayerns besiedelt. In Südniedersachsen und Nord-

hessen sowie in Sachsen-Anhalt, und Sachsen gibt es isolierte Vorkommen. Die ehe-

mals isolierten Populationen in Thüringen haben nun Anschluss an das geschlossene 

Verbreitungsareal im Südwesten Deutschlands. 

Die Verbreitungsschwerpunkte in Baden-Württemberg befinden sich im Südwesten und 

in der Nordhälfte des Landes sowie auf der Schwäbischen Alb. Größere Verbreitungslü-

cken existieren vor allem im Alpenvorland, auf der Ostabdachung des Schwarzwaldes 

sowie im Bereich des mittleren und östlichen Albvorlandes, der Schwäbisch-Fränkischen 

Waldberge, des Schurwaldes und Welzheimer Waldes. Auch das Bauland und die Ho-

henloher-Haller Ebene werden auffallend kaum besiedelt. Neben der weitestgehenden 

Bestätigung der Mehrzahl der Verbreitungspunkte gibt es im Schwarzwald, auf der 

Schwäbischen Alb und vor allem im Neckar-Tauberland zahlreiche neue Verbreitungs-

punkte, die wahrscheinlich auf einen Erkenntniszugewinn zurückzuführen sind. 

 

Bestand im Schutzgebiet 

Die Spanische Flagge ist im FFH-Gebiet selten, was vor allem auf das geringe Vorkom-

men des Wasserdosts zurückzuführen ist. Darüber hinaus kann die Häufigkeit und 

Dichte dieser Art jährlichen Schwankungen unterliegen kann. 

Gemäß MaP kann daher der Erhaltungszustand der Art im Gebiet nicht bewertet werden. 
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Bestand im detailliert untersuchten Bereich 

Die Spanische Flagge wurde bei den ergänzenden Erfassungen 2020 im detailliert un-

tersuchten Bereich mit einem Exemplar im Einschnittsbereich dokumentiert. Im Nach-

gang wurden anhand dem Vorkommen entsprechender Futterpflanzen und Habitateig-

nung mögliche Habitatflächen abgegrenzt. Diese befinden sich zum einen in den offene-

ren Bereichen der Probefläche F11 und zum anderen entlang des ehemaligen Gleisbe-

reichs, der in Folge der unregelmäßigen Trassenpflege und der vorherrschenden Be-

schattung durch feuchte Sukzession gekennzeichnet ist. 

Vor dem Hintergrund, dass der Einschnitt Im Hau in den letzten Jahren regelmäßig be-

gangen wurden und lediglich im Sommer 2020 ein Einzeltier der Spanischen Flagge 

gefunden wurde, ist daraus zu schließen, dass es sich um eine noch kleine und ggf. 

noch nicht etablierte Population bzw. ein vagabundierendes Einzeltier handelt.  
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5 BEURTEILUNG DER VORHABENSBEDINGTEN BEEINTRÄCHTI-

GUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE 

5.1 BESCHREIBUNG DER BEWERTUNGSMETHODE 

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung stellen die Erhaltungsziele den zentralen 

Maßstab für die Ableitung der Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit eines Vorhabens 

dar. Dabei reicht die erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungszieles aus, um die 

Nichtverträglichkeit eines Vorhabens zu begründen [10]. Die Prüfung hinsichtlich der Er-

heblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit von Beeinträchtigungen ist daher für jedes Erhal-

tungsziel einzeln durchzuführen. Die vorkommenden Arten und Lebensräume inklusive 

ihrer charakteristischen Lebensgemeinschaften haben i. d. R. spezifische Empfindlich-

keiten gegenüber den vorhabenbedingten Wirkfaktoren, anhand derer der Beeinträchti-

gungsgrad zu beurteilen ist. Aus diesem Grund ist eine eigenständige Betrachtung der 

einzelnen Arten und Lebensräume notwendig [10].  

In Anlehnung an das Gutachten zum Leitfaden des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau- und Wohnungswesen [9] wird eine sechsstufige Bewertungsskala  zur Beurteilung 

des Beeinträchtigungsgrades zugrunde gelegt, die nachfolgend ebenfalls näher erläutert 

wird. Da die Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit die Kernaussage einer FFH-VP dar-

stellt, wird das Gesamtergebnis mit Hilfe einer zweistufige Skala (erheblich/nicht erheb-

lich) ausgedrückt (Tabelle 8). 

Tabelle 8: Skala des Beeinträchtigungsgrades und deren Reduzierung auf zwei Stufen am 
Ende des Bewertungsvorgangs (aus BMVBW 2004b) 

6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrads 2-stufige Skala der Erheblichkeit 

keine Beeinträchtigung 

nicht erheblich geringer Beeinträchtigungsgrad 

noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

hoher Beeinträchtigungsgrad 

erheblich sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 

extrem  hoher Beeinträchtigungsgrad 

Daneben wurden als Orientierungswerte die Konventionsvorschlägen von LAMBRECHT 

ET AL. [22] sowie die Empfehlungen der LANA (Je-desto-Formel) [6] berücksichtigt. Nach 

LAMBRECHT et al. [22] stellt die direkte und dauerhafte Inanspruchnahme von Lebens-

raumtypen des Anhang I bzw. (Teil-)Habitaten der Arten des Anhang II der FFH-RL so-

wie von (Teil-)Habitaten der Arten des Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 VSchRL, die in einem 

Natura 2000-Gebiet nach gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu 
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entwickeln sind, im Regelfall eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Von dieser Grundan-

nahme kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn kumulativ die Prüfkriterien A bis E 

des Fachkonventionsvorschlags erfüllt werden (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9: Prüfkriterien zur Abweichung von der Grundannahme nach dem Fachkonventi-
onsvorschlag nach LAMBRECHT et al. [22] 

 
Lebensraumtyp Meldeart 

A) Qualitativ-funktionale Besonderheiten 

 Auf der betroffenen Fläche sind keine 
speziellen Ausprägungen des Lebens-
raumtyps vorhanden, die innerhalb der 
Fläche, die der Lebensraum einnimmt, 
z. B. eine Besonderheit darstellen bzw. in 
wesentlichem Umfang zur biotischen 
Diversität des Lebensraumtyps in dem 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
beitragen. Hierbei ist auch eine beson-
dere Lebensraumfunktion für charakteris-
tische Arten zu berücksichtigen; und... 

Die in Anspruch genommene Fläche ist kein 
für die Art essenzieller bzw. obligater Be-
standteil des Habitats. D.h. es sind keine Ha-
bitatteile betroffen, die für die Tiere von zent-
raler Bedeutung sind, da sie z.B. an anderer 
Stelle fehlen bzw. qualitativ oder quantitativ 
nur unzureichend oder deutlich schlechter 
vorhanden sind, und... 

B) Orientierungswert "quantitativ-absoluter Flächenverlust" 

 ...der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme eines Lebensraumtyps 
überschreitet die für den jeweiligen Le-
bensraumtyp dargestellten Orientierungs-
werte nicht; und... 

...der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme überschreitet die für die jewei-
lige Art dargestellten Orientierungswerte, so-
weit diese für das betroffene Teilhabitat an-
wendbar sind, nicht; und ... 

C) Ergänzender Orientierungswert "quantitativ-relativer Flächenverlust" (1 %-Krite-
rium) 

 ...der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme eines Lebensraumtyps ist 
nicht größer als 1 % der Gesamtfläche 
des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet 
bzw. in einem definierten Teilgebiet; und... 

...der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme ist nicht größer als 1 % der Ge-
samtfläche des jeweiligen Lebensraums bzw. 
Habitates der Art im Gebiet bzw. in einem de-
finierten Teilgebiet; und... 

D) Kumulation "Flächenentzug durch andere Pläne / Projekte" 

 ...auch nach Einbeziehung von Flächen-
verlusten durch kumulativ zu berücksichti-
gende Pläne und Projekte werden die Ori-
entierungswerte (B u. C) nicht überschrit-
ten; und... 

...auch nach Einbeziehung etwaiger Flächen-
verluste durch kumulativ zu berücksichti-
gende Pläne und Projekte werden die Orien-
tierungswerte (B und C) nicht überschritten; 
und... 

E) Kumulation mit "anderen Wirkfaktoren" 

 ...auch durch andere Wirkfaktoren des je-
weiligen Projekts oder Plans (einzeln oder 
im Zusammenwirken mit anderen Projek-
ten oder Plänen) werden keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen verursacht. 

...auch durch andere Wirkfaktoren des Pro-
jekts oder Plans (einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Projekten oder Plänen) 
werden keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen verursacht. 
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5.1.1 Schritte des Bewertungsvorgangs 

Der iterative Bewertungsvorgang setzt sich aus drei Schritten zusammen, die in Tabelle 

10 dargestellt sind. 

Tabelle 10: Schritte des Bewertungsverfahrens 

Schritt 1: 

Bewertung der Beein-
trächtigungen durch das 
zu prüfende Vorhaben 

a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prü-
fende Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebens-
raum betreffenden Beeinträchtigung 

Schritt 2: 

Bewertung der kumulati-
ven Beeinträchtigungen 
durch andere Vorhaben 

a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch das Vor-
haben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebens-
raum betreffenden Beeinträchtigungen 

Schritt 3: 

Formulierung des Ge-
samtergebnisses der Be-
wertung 

Ableitung der Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beein-
trächtigungen einer Art bzw. eines Lebensraums 

Schritt 1: Bewertung der Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorhaben 

In einem ersten Schritt werden die Beeinträchtigungen beschrieben und bewertet, die 

durch das zu prüfende Vorhaben selbst ausgelöst werden. Dabei sind im Unterschritt a) 

zunächst die Beeinträchtigung ohne Schadensbegrenzung darzustellen. Aus diesem 

ersten Unterschritt ergibt sich, ob Maßnahmen zur Schadensbegrenzung notwendig sind 

oder nicht.  

Sind sie notwendig, werden diese in einem zweiten Unterschritt b) beschrieben. Die ver-

bleibenden Rest-Beeinträchtigungen werden anhand der gleichen Bewertungsskala, wie 

unter a) angewendet, bewertet. 

In einem dritten Unterschritt c) werden die einzelnen, nach Umsetzung der Maßnahmen 

zur Schadenbegrenzung auf die Art bzw. den Lebensraum einwirkenden Rest-Beein-

trächtigungen zu einer wirkprozessübergreifenden Bewertung zusammengeführt. Sofern 

keine Maßnahmen zur Schadenbegrenzung nötig sind, erfolgt diese Zusammenführung 

bereits am Ende des Unterschrittes a), wenn alle vorhabenbedingten Beeinträchtigun-

gen beschrieben wurden. 

Sind keine anderen Pläne und Projekte mit kumulierenden Auswirkungen zu berücksich-

tigen, können die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen und die Verträglichkeit des Vor-

haben bereits am Ende von Schritt 1 abgeleitet werden. 

 

Schritt 2: Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben 
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Die Arbeitsschritte 1 und 2 des Bewertungsvorgangs weisen hinsichtlich ihrer Unter-

schritte die gleiche Grundstruktur auf. Es wird beiden Arbeitsschritten zudem die gleiche 

sechsstufige Bewertungsskala zugrunde gelegt.  

Im Unterschritt a) werden diejenigen Erhaltungsziele, die von mindestens einem Plan 

oder Projekt beeinträchtigt werden, einer zweiten Bewertung unterzogen, in welcher die 

Auswirkungen durch Kumulationseffekte beschrieben und bewertet werden. Unterschritt 

b) beschreibt ggf. Maßnahmen zur Begrenzung der kumulativen Beeinträchtigungen. Die 

dadurch erzielte Reduktion wird analog Arbeitsschritt 1 anhand der Höhe der Restbeein-

trächtigungen bewertet. Anschließend erfolgt wiederum in Unterschritt c) die zusammen-

führende Bewertung. 

Schritt 3: Formulierung des Gesamtergebnisses der Bewertung 

Die Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beeinträchtigungen eines Erhaltungsziels 

ergibt sich aus dem Beeinträchtigungsgrad der kumulierten Beeinträchtigung nach Scha-

densbegrenzung und steht damit am Ende des Schrittes 2 c) fest. Im Arbeitsschritt 3 

findet lediglich eine Reduktion der sechs Bewertungsstufen der vorangegangenen 

Schritte auf eine zweistufige Skala „erheblich“ / „nicht erheblich“ statt, und damit wird das 

Gesamtergebnis der Verträglichkeitsprüfung eindeutig bestimmt. 

5.1.2 6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrades 

Die Bewertung der Beeinträchtigungen erfolgt erhaltungsziel- und schutzgebietsbezo-

gen mit der Maßgabe der Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Lebens-

räume und Arten.  

Dieser ist für einen Lebensraumtyp entsprechend Artikel 1 Buchstabe e) FFH-Richtlinie 

dann als günstig einzustufen, wenn: 

 „sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet 

einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und  

 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendigen Strukturen und spezifischen 

Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich bestehen wer-

den und 

 der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buch-

staben i) günstig ist.“ 

Nach Art. 1 Buchstabe i) ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, 

wenn: 

 „aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 

diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie an-

gehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt, noch in absehbarer 

Zeit vermutlich abnehmen wird und 
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 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 

vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu 

sichern.“ 

Darüber hinaus ist die Verbesserung eines aktuell noch ungünstigen Erhaltungszustan-

des als Entwicklungsziel sowie vorgesehene Maßnahmen zu dessen Erreichen (bei-

spielweise aus dem Managementplan) in der Bewertung zu berücksichtigen. 

Aufgrund ihrer spezifischen Empfindlichkeit gegenüber den verschiedenen durch das 

Vorhaben ausgelösten Wirkprozessen müssen die einzelnen Erhaltungsziele eigenstän-

dig behandelt werden. Dabei reicht die erhebliche Beeinträchtigung eines einzigen Er-

haltungszieles durch einen einzigen Wirkprozess aus, um die Unverträglichkeit des Vor-

habens zu begründen. 

Zur Differenzierung der Beeinträchtigungen oberhalb und unterhalb der Erheblichkeits-

schwelle erfolgt die Bewertung anhand einer sechsstufigen Skala, um eine Nachvollzieh-

barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten (vgl. Tabelle 8). Die Erläuterung zu den sechs 

Stufen des Beeinträchtigungsgrades sind in Tabelle 31 im Anhang (Seite 189) dargestellt 

(entsprechend den Ausführung von BMVBW [10]). 

5.1.3 2-stufige Skala der Erheblichkeit 

Für das oben stehend skizzierte Bewertungsverfahren sind die Bewertungsstufen so de-

finiert, dass mit Erreichen eines hohen Beeinträchtigungsgrades Veränderungen verbun-

den sind, die – nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilt – den langfristig günstigen 

Erhaltungszustand der untersuchten Art oder des untersuchten Lebensraums gefährden 

[10]. 

Daraus ergeben sich folgende Definitionen für erhebliche bzw. nicht erhebliche Beein-

trächtigungen (entnommen aus [10]): 

 Als nicht-erheblich werden isoliert bzw. kumuliert auftretende Beeinträchtigungen 

von geringem und im konkreten Fall noch tolerierbarem Beeinträchtigungsgrad ein-

gestuft. Der Erhaltungszustand des Lebensraums bzw. der Art ist weiterhin günstig 

bzw. die Möglichkeit der Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands wird 

nicht eingeschränkt. Die Funktionen des Gebiets innerhalb des Netzes Natura 2000 

bleiben gewährleistet. 

 Als erheblich werden isoliert bzw. kumuliert auftretende Beeinträchtigungen mit ho-

hem bis extrem hohem Beeinträchtigungsgrad eingestuft. Der Lebensraum bzw. die 

Art bzw. die Möglichkeit der Wiederherstellung ihres günstigen Erhaltungszustands 

erfahren Verschlechterungen, die mit den Zielen der FFH-Richtlinie bzw. Vogel-

schutzrichtlinie nicht kompatibel sind. 
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5.2 EXKURS: BEWERTUNG UND PROGNOSE STICKSTOFFEINTRAG 

5.2.1 Critical Loads 

Lang anhaltende Stickstoffeinträge können bereits in niedrigen Dosen zu nachhaltigen 

Verschiebungen im Artenspektrum von Lebensräumen führen. Im wissenschaftlichen 

Raum haben sich die sogenannten „Critical Loads“ für eutrophierende Stickstoffeinträge 

als maßgebliche Kenngröße zur Beschreibung der Stickstoffempfindlichkeit natürlicher 

und naturnaher Ökosysteme etabliert [1]. Critical Loads sind Vorsorgewerte für be-

stimmte Ökosysteme, die als Eintragsraten bzw. Depositionsraten von Luftschadstoffen 

ausgedrückt werden. Sie werden für Stickstoffdepositionen üblicherweise als Kilogramm 

pro Hektar und Jahr [kg/ha*a] oder als Stoffmengen-Äquivalente pro Hektar und Jahr 

[eq/ha*a] angegeben. Werden die Critical Loads eingehalten, sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand signifikante schädliche Effekte an definierten Rezeptoren – z. B. Ökosys-

temen oder Anhang-II-Arten - langfristig ausgeschlossen (no-effect-Werte) [20].  

Eine Hauptemissionsquelle für Stickstoff stellen Verbrennungsprozesse dar.  

Durch den Einsatz von batterieelektrischen Zügen entstehen keine Verbrennungspro-

zesse. Infolge dessen kann die Bewertung und Prognose eines Stickstoffeintrages ent-

fallen.  

Durch den Verbrennungsprozess beim Einsatz von Dieseltriebwagen werden vorwie-

gend Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2) und Ammoniak (HN3) emittiert und 

in die Atmosphäre abgegeben. Diese sogenannten reaktiven Stickstoffverbindungen 

werden umgewandelt und als Gas, Partikel oder gelöste Stoffe wieder aus der Atmo-

sphäre ausgewaschen bzw. in trockener Form deponiert. Dabei lassen sich im Wesent-

lichen vier Wirkpfade für den Einfluss von Stickstoff auf die Vegetation unterscheiden:  

- Unmittelbare Blattschäden durch direkte Aufnahme aus der Luft. 

- Eutrophierung: Stickstoffeinträge wirken im Wesentlichen wachstumsfördernd. Ein 

Überangebot an Stickstoff begünstigt stickstoffliebende Arten, was zu einer Ver-

schiebung des Artenspektrums führt.  

- Beschleunigung der Bodenversauerung. 

- Indirekte Folgewirkungen: Anfälligkeit gegenüber weiteren Stressfaktoren wie 

Schädlingsbefall, Trockenheit oder Frost. 

5.2.2 Vorgehensweise im Rahmen der FFH-VP 

Die Ermittlung und Bewertung möglicher Auswirkungen von Stickstoffeinträgen in Le-

bensräume nach Anhang I und Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie erfolgt in Anleh-

nung an den Entwurf des Stickstoffleitfadens Straße - HPSE [20], welcher aufbauend 

auf dem Forschungsbericht „Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbeding-

ten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope" des FGSV [1] erarbeitet wurde. Zwar 
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wurde diese Fachkonvention für den Projekttyp Straße erarbeitet, die Methodenkonven-

tionen sind jedoch weitgehend auch auf andere Projekttypen übertragbar und basieren 

auf dem Maßstab der Critical Loads zur Beschreibung der Empfindlichkeit von FFH-

Lebensräumen gegenüber Stickstoffeintrag. Abbildung 15 zeigt die Vorgehensweise bei 

der Prüfung vorhabenbedingter Stickstoffeinträge in Bezug auf eine mögliche Beein-

trächtigung von FFH-Gebieten: 

 

 

Abbildung 15: Fachkonventionsvorschlag zur Erheblichkeitsbeurteilung für Stickstoffeinträge [20] 
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1) Zuordnung LRT-spezifischer CL  

Die Festlegung von CL lässt sich in zwei Ansätze unterteilen. Es wird zwischen empiri-

schen6 und standort- und vegetationstypspezifisch (modellierten)7 Critical Loads unter-

schieden. 

Die empirischen Critical Loads basieren derzeit auf der auf dem internationalen 

CLRTAP-Workshop in Noordwijkerhout Juni 2010 vorgestellten Liste der empirischen 

Critical Loads, die als Ergebnis des Workshops bei BOBBINK & HETTELINGH [4] veröffent-

licht wurde (vgl. Tabelle 11). Bei dieser Bewertung der Stickstoffempfindlichkeit werden 

alle beobachteten Wirkungen betrachtet, die summarisch als „Eutrophierung und Ver-

sauerung“ bezeichnet werden können. Dazu gehören auch die Anreicherung von Stick-

stoff, die erhöhte Verfügbarkeit, Nährstoffungleichgewichte und Artenverschiebungen 

sowie die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber sekundären Stress- und Störfaktoren wie 

Trockenheit, Frost, Schädlinge etc.. 

Bei den standort- und vegetationsspezifischen CL handelt es sich um spezifische CL für 

Deutschland, welche lebensraumtypische Vegetationsgesellschaften und Standortfakto-

renkombinationen berücksichtigt. Die Berechnung unterscheidet CL für den versauern-

den und für den eutrophierenden Effekt des Stickstoffeintrags. 

 

Problematik der CL für Quellen und Fließgewässer 

In der Regel ist der direkte Einfluss von Luftschadstoffen auf Gewässeroberflächen ge-

ring, da die geringe Rauigkeit von Gewässeroberflächen nur zu geringen Depositionsra-

ten von Luftschadstoffen führt. Relevante eutrophierende Wirkungen von direkten atmo-

sphärischen N-Depositionen auf Fließgewässerbiotope sind aktuell nicht zu belegen. Ur-

sachen hierfür sind die Denitrifikationsprozesse im Fließgewässer und der sehr geringe 

Beitrag der N-Deposition über den Luftpfad, sowohl direkt auf die Wasserflächen als 

auch indirekt über Landflächen des Einzugsgebietes [20]. Für Gewässer, insbesondere 

                                                

6 empirische Critical Loads  
Daten aus Feld- und Laboruntersuchungen, welche als relativ grobe, aber regelmäßig anhand 
des aktuellen Wissenstandes aktualisierte Tabellenwerte vorliegen. Die Vorteile der empiri-
schen CL liegen in der einfachen Anwendbarkeit und der europaweit breiten wissenschaftlichen 
Akzeptanz der Werte. Nachteile sind die groben Wertspannen und der europaweite Bezug, so 
dass standortspezifische Besonderheiten einer bestimmten Region, die zu deutlich abweichen-
den Stickstoffempfindlichkeiten führen können, nur sehr eingeschränkt berücksichtigt sind [20]. 

7 Standort- und vegetationstypspezifische CL  
In einem FE-Vorhaben der Bundesanstalt für Straßenwesen wurden spezifische CL für 
Deutschland bestimmt. Dazu wurden für eine große Anzahl von lebensraumtypischen Vegeta-
tionsgesellschaften und Standortfaktorenkombinationen (Bodentyp, Ausgangsgestein, Klimare-
gionaltyp, Säure-Basen-Status u.a.) standort- und vegetationstypspezifische CL berechnet. 
[20]. 
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für Quellen, ist der Wasserzustrom aus den oberen Grundwasserleitern der umgeben-

den Biotope entscheidend. Dabei stammen erhöhte N-Einträge aus dem Sickerwasser 

in der Regel aus intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen im Einzugsgebiet. Der 

Entwurf des Stickstoffleitfadens Straße - HPSE [20] verzichtet demzufolge auf eine De-

finition von CL für den LRT 7220*.  

Tabelle 11 gibt einen Überblick über die wichtigsten, bisher verwendeten Leitfäden bzw. 

Fachkonventionen zum methodischen Umgang mit Stickstoffeinträgen und ihre Aussa-

gen bezüglich CL für den LRT 7220*:  

 

Tabelle 11: Literaturquellen zu CL bei dem LRT 7220* Kalktuffquelle 

Quelle / Literatur Nomenklatur CL[kg N/ha*a] / 
Gefährdung 

Stickstoffleitfaden Straße (Ent-
wurf) HPSE [20] 

LRT 7220* Kalktuffquellen k.A. 

LAI 2006/2012: LAI-Leitfaden 
„Ermittlung und Bewertung 
von Stickstoffeinträgen“ [5] 

Entsprechend der Liste der 
empirischen CL nach Bobbilnk 
et al EUNIS D4.2 (nährstoffrei-
che Berg-Flachmoore) 

15 – 25(#)  
Zunahme von Gefäßpflanzen, 
Rückgang charakterisischer 
Moose 

Bobbink & Hettelingh 2011 
(aktualisierte CL-Liste Noord-
wijkerhout 2010) [4] 

D4.2 „Montane rich fens“ (mon-
tane reiche Niedermoore) 

15 – 25 (#)1 

Critical loads für FFH-
Lebensraumtypen in Großbri-
tannien [9]  

Annex I habitat: 7220* Petrify-
ing springs with tufa formation  
same or most similar to EUNIS 
class: D4.2 Mountain rich fens  

15 – 25  
UK mapping value: 20 

Critical loads für FFH-
Lebensraumtypen in Großbri-
tannien [9]  

EUNIS D 4.1 Hard water spring 
mires: kalkreiche Quellmoore 
oftmals versteinernd, charakte-
ristisch: Cratoneuron-Arten 

15 – 35 
UK mapping value: 25 

National Vegetation Classifica-
tion (NVC) community, corre-
sponding EUNIS community 
[34] 

Cratoneuron communtatum 
corresponding to EUNIS 
D 4.1N 

15 

BMVBS 2013 [1]  Fließgewässer-LRT 

atmosphärische eutrophie-
rende N-Zusatzbelastungen 
(aus dem Straßenverkehr) ver-
nachlässigbar 

Leitfaden zur Prüfung der 
FFH-Verträglichkeit von Stick-
stoff-Depositionen in empfind-
lichen Lebensräumen in FFH-
Gebieten [24]  

7220* Kalktuffquelle 
Stickstoffempfindlichkeit: nicht 
empfindlich 

Overview of critical loads for 
nitrogen deposition for Natura 
2000 habitat types occurring in 
the Netherlands [46] 

Petrifying springs with tufa for-
mation (Cratoneurion) 

> 34? 

1 (#) - Expertenmeinung: wenn keine oder nur sehr wenige empirischen Daten für diese Ökosystemklasse 

verfügbar sind, werden Critical Loads anhand von Experimenten über ähnliche Ökosysteme geschätzt. 
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Sowohl die in Noordwijkerhout 2010 aktualisierte CL-Liste [4] als auch die UK Mapping 

values der Critical loads für FFH-Lebensraumtypen in Großbritannien [9] erlauben eine 

direkte Zuordnung des LRT 7220* zu der EUNIS Klasse D 4.1 rich fens (hard water 

spring mires: kalkreiche Quellmoore oftmals versteinernd, charakteristisch: Cratoneu-

ron-Arten) bzw. D 4.2. montane rich fens  (montane reiche Niedermoore).  

Für diese ist nach o.g. Quellen ein minimaler Cl von 15 kg/ha*a zu Grunde zu legen. Im 

Sinne des Vorsorgeprinzips sowie aufgrund fehlender Daten bezüglich standortkundli-

cher Feinaussagen (Bodeneigenschaften, Quantität der Quellschüttungen, mikroklimati-

sche Bedingungen) wird im Rahmen der erfolgten Bewertung des Stickstoffeintrags auf 

den Erhaltungszustand der Kalktuffquellen im Einschnitt Im Hau der unterste Wert aller 

in der Literatur genannten CL-Werte für den LRT-Typ Kalktuffquelle als CL verwendet. 

Für die Anwendung dieses Wertes sprechen zudem die Ausführungen von PAYNE [34], 

der für Cratoneuron-Gesellschaften ein Critical Load von 15 kg/ha*a ermittelte.  

 

2) ERMITTLUNG UND BEWERTUNG DER VOR-, ZUSATZ- UND GESAMT-

BELASTUNGEN DURCH STICKSTOFFDEPOSITIONEN 

Zur Ermittlung der Hintergrundbelastung wird die vom Umweltbundesamt zur Verfügung 

gestellte PINETI (Pollutant INput and EcosysTem Impact) online-Datenbank mit Bezugs-

jahr 2009 herangezogen [45]. Die für neun Nutzungsklassen abrufbaren Stickstoffdepo-

sitionswerte beziehen sich auf die Flächeneinheiten eines 1x1 km-Rasters.  

Gemäß der entnommenen Angaben beträgt die Hintergrundbelastung der Stickstoffde-

positionen im Bereich des Einschnitts Im Hau für die Landnutzungsklasse Laubwald 

11 kg N/(ha*a). Dieser Wert wird als Hintergrundbelastung für den Ist-Zustand ange-

setzt. Sowohl eine räumliche als auch zeitliche Korrektur8 der Hintergrunddaten ist für 

die Betrachtung des Einschnitts Im Hau nicht erforderlich, da das Beurteilungsgebiet 

                                                
8 Räumliche Korrektur  
Da die Daten aufgrund der Auflösung der Emissionen einzelquellspezifische Nahdepositionen nicht 
abbilden, wird für die Ermittlung der Vorbelastung in Genehmigungsverfahren empfohlen, die Daten 
um die Nahbereichsdeposition relevanter Emittenten (die durch die Gutachter gesondert zu ermit-
teln ist) zu korrigieren. Um zu beurteilen, ob eine Quelle ausreichend in der Hintergrundbelastung 
abgebildet ist, wird empfohlen, entsprechend der Genauigkeit des vorliegenden Datensatzes eine 
Schwelle von 1 kg N ha-1 a-1 heranzuziehen (vorläufiger Wert in Erprobung). Liegt demnach das 
Beurteilungsgebiet im Bereich einer Emissionsquelle, in dem die einzelquellspezifische Deposition 
mindestens 1 kg N ha-1 a-1 beträgt, wird empfohlen, die Belastung dieser Einzelquelle im Beurtei-
lungsgebiet zu ermitteln und zu den Werten aus dem hier vorliegenden Datensatz hinzuzuaddieren 
(FGSV 2014).  
Zeitliche Korrektur  
Die bei der Modellierung der vorliegenden Daten verwendeten Emissionsdaten beziehen sich auf das 
Jahr 2009. Zur Ermittlung der Vorbelastung in FFH-Verträglichkeitsprüfungen wird empfohlen auch 
solche Emissionsquellen zu betrachten, die nach dem o. g. Bezugszeitpunkt in Betrieb gegangen sind 
oder genehmigt wurden. Analog zum Vorgehen zur Berücksichtigung lokaler Quellen (siehe oben) 
wird auch hier empfohlen, nur solche Anlagen zu berücksichtigen, deren Deposition im Beurteilungs-
gebiet wenigstens 1 kg ha-1 a-1 beträgt (FGSV 2014). 
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weder im Bereich einer Emissionsquelle, in dem die einzelquellspezifische Deposition 

mindestens 1 kg/ha*a beträgt liegt noch relevante Emissionsquellen im Wirkbereich des 

Vorhabens nach dem Bezugsjahr des PINETI-Datensatzes hinzugekommen sind.9  

 

Erheblichkeitsbeurteilung 

Liegt die gebietsspezifische Gesamtbelastung mit Stickstoffeinträgen über dem standort- 

und vegetationstypspezifisch zu ermittelnden Critical Load, so wird für die FFH-

Verträglichkeitsprüfung ein mehrstufiges Schwellenwertkonzept zur Bestimmung von ir-

relevanten bzw. bagatellhaften Zusatzbelastungen empfohlen: Unterschieden wird ein 

vorhabenbezogenes absolutes Abschneidekriterium von 0,3 kg/ha*a10 und eine rezep-

torbezogene Bagatellschwelle von 3 % des jeweiligen Critical Loads11. Beide Schwel-

lenwerte sind als sehr niedrig und der Zielsetzung der FFH-Richtlinie entsprechend vor-

sorgeorientiert einzustufen“ [3]. 

  

                                                

9 Da größere Verkehrstrassen als lineare Emittenten in die vom UBA zur Verfügung gestellten Hin-
tergrunddaten eingeflossen sind, sind die Stickstoffemissionen welche durch den Verkehr auf der B 
295 verursacht werden in der Hintergrundbelastung enthalten. Im weiteren Umfeld befinden sich 
nach Angaben des LRA Calw zwei Verbrennungsanlagen (Blockheizkraftwerk Hallenbad Calw und 
Hackschnitzelverbrennungsanlage HEN HolzEnergie Nordschwarzwald GmbH in Althengstett), wel-
che bereits vor 2009 in Betrieb waren und damit ebenfalls in die PINETI-Daten eingeflossen sein 
dürften. In Ostelsheim bestehen zwei Schweinmastbetriebe, die jedoch aufgrund der Entfernung hin-
sichtlich einer räumlichen Korrektur der PINETI-Werte nicht relevant sind. Damit liegen im Umfeld 
des Einschnitts „Im Hau“ keine weiteren Stickstoffemittenten, die im Bereich der Kalktuffquellen zu 
einer Stickstoffdeposition > 1kg/ha*a verursachen und somit eine Korrektur der Hintergrundbelas-
tung erforderlich machen würden.  

10 Bei Depositionsraten kleiner oder gleich diesem Wert lassen sich keine kausalen Zusammenhänge 
zwischen Emission und Deposition nachweisen, er liegt deutlich unterhalb nachweisbarer Wirkun-
gen auf die Schutzgüter der FFH-RL und wird daher als Konvention wie null behandelt.“ (FGSV 2014) 

11 „Die Bagatellschwelle ist abhängig von der spezifischen Stickstoffempfindlichkeit der Lebens-
raumtypen und Pflanzenarten. Sie ist durch Konventionen als maximaler zusätzlicher Stickstoffein-
trag von 3 % des maßgeblichen CL festgelegt. Sie ist nur für Fälle relevant, in denen die Gesamtbe-
lastung mit Stickstoff den CL überschreitet“ (FGSV 2014). Dies ist für das Vorhaben Hermann-Hesse-
Bahn nicht der Fall.  
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5.3 BEEINTRÄCHTIGUNGEN VON LEBENSRÄUMEN DES ANHANG I DER FFH-

RICHTLINIE 

Nachfolgend wird die Bewertung der Beeinträchtigungen tabellarisch und verbal-argu-

mentativ für den betroffenen Lebensraumtyp durchgeführt. In einer Tabelle wird zu-

nächst eine Übersicht über die vorhabenspezifischen Wirkfaktoren gegeben. Anschlie-

ßend wird die Bewertung der Beeinträchtigung entsprechend den Vorgaben des Leitfa-

dens des BMVBW [9] verbal für jeden Wirkfaktor einzeln dargestellt.  

5.3.1 LRT 7220* Kalktuffquelle 

Übersicht über die für den LRT Kalktuffquellen relevanten Wirkfaktoren 

Kategorie Relevante Wirkfaktoren 

Nr. Bezeichnung 

Bau 1-1 Überbauung/ Versiegelung 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

5-1 Akustische Reize (Schall) 

5-2 Optische Reizauslöser / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterungen / Vibrationen 

5-5 Mechanische Einwirkung  

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag 

6-2 Organische Verbindungen 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Anlage 1-1 Überbauung/ Versiegelung 

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

5-1 Akustische Reize (Schall) 

5-2 Optische Reizauslöser / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterungen / Vibrationen 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag 

6-2 Organische Verbindungen 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) 

Grau: Betroffenheiten können ausgeschlossen werden; vgl. nachfolgende Erläuterung 
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Gegenüber den bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 5-1 bis 5-4 weisen die charak-

teristischen Arten des Lebensraumtyps Kalktuffquelle (vgl. Kapitel 4.2.2) keine Empfind-

lichkeit auf, weshalb diese Wirkfaktoren für den Lebensraumtyp als nicht betrachtungs-

relevant erachtet und nachfolgend nicht weiter berücksichtigt werden. 

Gleichermaßen verhält es sich für die Wirkfaktoren 4-2 und 4-3 (Barriere- oder Fallen-

wirkung / Mortalität). Für die benannten charakteristischen Arten sind diese nicht rele-

vant. Anlagen, die Barriere- oder Fallenwirkung für die Arten entfalten bzw. Tötungen 

dieser verursachen sind nicht vorgesehen. Ebenso bedingt der Betrieb der Bahnstrecke 

keine der vorgenannten Beeinträchtigungen der Arten. 

 

BAUBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

1-1 Direkter Flächenentzug – Überbauung/Versiegelung 

Durch das Vorhaben Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw die 

geplanten Baumaßnahmen im Abschnitt Im Hau erfolgt keine baubedingte Flächeninan-

spruchnahme im Bereich der als LRT erfassten Kalktuffquellen durch Überbauung, Ver-

siegelung oder andere baubedingte Eingriffe. Baubedingt werden lediglich die bereits 

bestehenden Schotter und Gleisflächen als Baustelleneinrichtungsflächen genutzt.  

 

Bewertung : keine Beeinträchtigung  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen  

Im Zuge der Baufeldfreimachung und der notwendigen Vegetationskontrollen (Herstel-

lung der Sicherheits- bzw. Rückschnittszone) werden die vorhandenen Bäume und 

Sträucher zurückgeschnitten bzw. gerodet. Auch Gehölze im Umfeld und an den 

Kalktuffquellen an den Böschungen werden zurückgeschnitten bzw. im Bereich von 6 m 

rechts und links der Bahntrasse gerodet. Da es sich hierbei um keine charakteristischen 

Arten des LRTs handelt, sind keine unmittelbaren Beeinträchtigungen durch diesen 

Wirkfaktor zu erwarten. Mittelbar ändern sich jedoch geringfügig die Belichtungs- und 

Temperaturverhältnisse im Bereich der Quellen. Da die Gehölzbestände ohnehin sehr 

licht waren, sind hierdurch keine wesentlichen Beeinträchtigungen zu erwarten, zumal 

die Kalktuffquellen mit ihrem Pflanzen- und Moosbewuchs Besonnung gut ertragen bzw. 

bevorzugen. Die ganzjährige Beschattung durch beispielsweise Nadelbäume führt da-

gegen zum Absterben der Tuffmoose [28]. 

Die Einwirkungen in den Boden bzw. Untergrund durch die Rodung werden unter Wirk-

faktor 3-1 berücksichtigt. 

 

Bewertung : keine Beeinträchtigung  
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3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Die unter Wirkfaktor 2-1 bereits beschriebene Rodung der Gehölze in den Freihaltebe-

reichen entlang der Bahntrasse umfasst auch die Standorte der Kalktuffquellen an den 

Böschungen. Mit der Rodung sind in der Sicherheitszone Eingriffe in den Boden bzw. 

den Untergrund (Entfernung der Wurzelstöcke) verbunden, welche für die Quellen zu 

hohen Beeinträchtigungen führen, insbesondere wenn Tuffbildungen und die darauf 

wachsenden Pflanzen und Moose entfernt bzw. zerstört werden.  

Die Kalktuffquellen an den Stützmauern sind durch diesen Wirkfaktor nicht betroffen, da 

an den Stützmauern keine Wurzelrodung stattfindet. 

Die Beeinträchtigung durch das Einbringen der Felsnägel für das Sicherungsnetz wird 

unter den anlagebedingten Wirkungen (Wirkfaktor 1-1) betrachtet. 

 

Bewertung : hohe Beeinträchtigung  

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Im Zuge der Baufeldberäumung und der Rodung der Gehölze sind wie unter 3-1 erläutert 

Eingriffe in den Boden bzw. Untergrund verbunden. Diese können durch Verschluss von 

Hohlräumen (Barrieren) und den Einsatz von schwerem Gerät zu Tötungen einzelner 

Individuen der Schwäbischen Brunnenschnecke führen. Da die Art vor allem in den Hohl-

räumen des Grundwasseraquifers vorkommt und sich darin bewegt, sind diese Beein-

trächtigungen eher als gering zu beurteilen. Vor dem Hintergrund, dass an den Stütz-

mauern keine Wurzelrodung stattfindet (vgl. Wirkfaktor 3-1), sind durch diesen Wirkfak-

tor nur die Kalktuffquellen an den Böschungen und nicht jene an den Stützmauern be-

troffen. 

 

Bewertung : geringe Beeinträchtigung  

5-5 Mechanische Einwirkung  

Aufgrund der erforderlichen Sanierung des Baus der Vorsatzschale der an der bahnlin-

ken Stützmauern und teilweisen Änderung erfolgt eine Beräumung desr Einschnittsseite 

sowie eine Sandstrahlen Hochdruckreinigung des vorhandenen Mauerwerks. Das Sand-

strahlen Reinigen bedingt eine Zerstörung der Vegetation u.a. der Tuffmoose (Cratoneu-

ron commutatum, Eucladium verticillatum) sowie der Kalksinterbildungen. Für die 

Kalktuffquellen an der bahnlinken Stützmauer Die sowie die Kalktuffquellen liegen zwar 

oberhalb der Stützmauern oder im Bereich der Böschung vor den Stützmauern am Bö-

schungsfuß, ist eine Beeinträchtigung der Quellen im Rahmen der Sandstrahlung Hoch-

druckreinigung ist jedoch nicht auszuschließen und wird als hoch hohe Beeinträchtigung 

bewertet. Bahnrechts ist keine Hochdruckreinigung erforderlich, jedoch erfolgt eine hän-

dische Beräumung der Stützmauer, um lose Fels- und Stützmauerteile zu entfernen. 
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Hierbei kann es kleinflächig zu einer Beeinträchtigung der Kalktuffbereiche kommen, die 

jedoch die Quellbereiche in ihrer Funktion nicht einschränkt. 

 

Bewertung : hohe Beeinträchtigung  

6-1 Stickstoff- und Phosphatverbindungen / Nährstoffe 

Im Rahmen des Vorhabens Für die Baumaßnahmen im Abschnitt Im Hau Wiederinbe-

triebnahme der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw, Abschnitt Einschnitt Im Hau ist von 

einer Bauzeit von ca. 8 12 Monaten auszugehen. Aufgrund des lediglich temporär er-

höhten Eintrags von reaktiven Stickstoffverbindungen während der Bauphase ist davon 

auszugehen anzunehmen, dass aufgrund der natürlichen Schwankungen sowie der erst 

langfristig auftretenden Wirkung von Stickstoffeinträgen von keiner erheblichen Beein-

trächtigung der Kalktuffquellen auszugehen ist.  

 

Bewertung : geringe Beeinträchtigung  

 

Für die Wirkfaktoren  

6-2 Organische Verbindungen 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

sind die Beeinträchtigungen baubedingt analog zu 6-1 (s.o.) zu beurteilen. Für die 

Kalktuffquellen ist bei allen drei Wirkfaktoren von einer lediglich geringen Beeinträchti-

gung des LRTs und seiner charakteristischen Arten auszugehen. 

 

Bewertung : geringe Beeinträchtigung  

 

ANLAGEBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

1-1 Direkter Flächenentzug – Überbauung/Versiegelung 

Durch die das gegenständliche Vorhaben im Abschnitt Im Hau das Vorhaben Wiederin-

betriebnahme der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw erfolgt keine anlagebedingte Flä-

cheninanspruchnahme im Bereich der als LRT erfassten Kalktuffquellen an den Bö-

schungen durch Überbauung oder Versiegelung. Die Schotter- und Gleisbereiche wer-

den an gleicher Stellen wieder hergerichtet (schraubengleich). Der geplante Rettungs-

weg wird bahnparallel auf bereits teilversiegelten Flächen angelegt. Die bahnlinke Stütz-

mauer wird durch die Errichtung der Vorsatzschale in Kombination mit Spritzbetonplom-
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ben baulich verändert, die bahnrechte Stützmauer übernetzt. werden nur saniert/erneu-

ert und nicht erweitert. Insgesamt sind damit keine Beeinträchtigungen durch diesen 

Wirkfaktor für den LRT zu erwarten. Im Zuge der Übernetzung der bahnrechten Mauer 

ist durch die notwendigen Felsnägel (inkl. Krallplatten) mit einem Verlust von ca. 1,5 % 

(2,3 m²) der vorhandenen Kalktuffquellen an der Stützmauer zu rechnen. Die Kalktuff-

quellen im Bereich der Böschungen und oberhalb der Stützmauer sind davon nicht be-

troffen. 

Bahnlinks ist durch die Mauerwerksvorsatzschale an der Stützmauer mit einem teilwei-

sen Verlust (ca. 7 m²) der Kalktuffquellen zu rechnen.  Aufgrund der notwendigen Drai-

nierung der bahnlinken Stützmauer ist jedoch im Zusammenhang mit der baubedingten 

Hochdruckreinigung und der Vorsatzschale für die Kalktuffquellen an der bahnlinken 

Stützmauer von einem vollständigen Verlust (~17,3 m²) auszugehen (vgl. Wirkfaktoren 

3-3 und 5-5). 

Die Quelle im Bereich der bahnlinken Böschung wird nicht beansprucht. 

Die Schotter- und Gleisbereiche werden an gleicher Stelle („schraubengleich“) wieder 

hergerichtet. Der geplante Rettungsweg wird bahnparallel auf bereits teilversiegelten 

Flächen angelegt, weshalb durch diese Anlagenbestandteile keine Inanspruchnahmen 

von LRT-Flächen stattfinden. 

Insgesamt sind hohe Beeinträchtigungen für die an den Stützmauern befindlichen 

Kalktuffquellen zu erwarten, wobei hiervon nahezu ausschließlich die Quellen an der 

bahnlinken Stützmauer betroffen sind.  

 

Bewertung : keine hohe Beeinträchtigung  

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse 

Im Zuge der Ertüchtigung der Bahnstrecke sind die Stützmauern im Einschnitt Im Hau 

zu sanieren und teilweise zu ändern.  Um die sanierten Bereiche bahnlinks zu schützen, 

Im Zusammenhang mit der Vorsatzschale an der bahnlinken Stützmauer ist eine dauer-

hafte Drainierung erforderlich um einen Aufstau von Wasser hinter der Stützmauer und 

damit letztlich einen Einsturz dieser zu verhindern. Diese Außerdem dient der die tech-

nisch geordneten Ableitung der bisher ungeordneten Sickerlösung dazu, um einer wei-

teren Erosion der Stützmauern entgegenzuwirken. Im Zuge möglicher Vermeidung und 

Minimierung wird jedoch in einem Abstand von 40 m von den der verbleibenden bahn-

linken Kalktuffquellen (Bahn-km 40,1+30) an der Böschung auf Dränagebohrungen 

durch die vorhandenen Stützmauerbereiche verzichtet. Gemäß Reichweiteabschätzung 

aus den Ergebnissen der Erkundung mit einer gemittelten Durchlässigkeit im unverwit-

terten Dolomit- und Mergelstein der Freudenstadt-Formation von kf = 4,2 E-06 m/s und 

einer Absenktiefe von 6 m (mündliche Mitteilung Büro Dr. Spang) ist davon auszugehen, 

dass damit die vorhandenen Sickerwasserverhältnisse im Bereich der Kalktuffquellen 
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unberührt bleiben. Einem verbleibenden Restrisiko einer Beeinflussung der Sickerwas-

serverhältnisse kann durch ein Monitoring in den vorhandenen Grundwassermessstellen 

während und nach der Bautätigkeit begegnet werden (vgl. auch Kapitel 6).  

Aufgrund der Drainierung der Stützmauer ist im Zusammenhang mit der baubedingten 

Hochdruckreinigung und der Vorsatzschale für die Kalktuffquellen an der bahnlinken 

Stützmauer von einem vollständigen Verlust (~17,3 m²) auszugehen. An der bahnrech-

ten Stützmauer ist keine Drainierung notwendig sodass hier keine Beeinträchtigungen 

zu erwarten sind. 

 

Bewertung : keine hohe Beeinträchtigung  

 

BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations-/ Biotopstrukturen  

Im Zuge der Unterhaltung der Bahnstrecke werden turnusmäßig im Bereich der Sicher-

heitszonen und Rückschnittszonen die vorhandenen Bäume und Sträucher zurückge-

schnitten bzw. gerodet. Auch Gehölze im Umfeld und an den Kalktuffquellen an den 

Böschungen werden zurückgeschnitten bzw. im Bereich von 6 m rechts und links der 

Bahntrasse gerodet. Da es sich hierbei um keine charakteristischen Arten des LRTs 

handelt, sind keine unmittelbaren Beeinträchtigungen durch diesen Wirkfaktor zu erwar-

ten. Mittelbar ändern sich geringfügig die Belichtungs- und Temperaturverhältnisse im 

Bereich der Quellen. Da die Gehölzbestände ohnehin sehr licht sein werden, sind hier-

durch keine wesentlichen Beeinträchtigungen zu erwarten, zumal die Kalktuffquellen mit 

ihrem Pflanzen- und Moosbewuchs Besonnung gut ertragen bzw. bevorzugen. Die ganz-

jährige Beschattung durch beispielsweise Nadelbäume führte dagegen zum Absterben 

der Tuffmoose [28]. Das regelmäßige Zurückdrängen der Gehölzsukzession ist damit 

eher positiv für die Quellvegetation zu werten. 

Die Einwirkungen in den Boden bzw. Untergrund durch die Rodung werden unter Wirk-

faktor 3-1 berücksichtigt. 

 

Bewertung : keine Beeinträchtigung  

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Die Übernetzung bahnrechts ist im Gegensatz zur Vorsatzschale bahnlinks weniger 

nachhaltig. Die Übernetzung verhindert zwar, dass Steinblöcke in den Graben- und 

Gleisbereich fallen, die Verwitterung der bahnrechten Stützmauer schreitet aber den-

noch unvermindert voran und es kommt zu einem erosionsbedingten Ablagerungen von 

Material in den Netzen. Die regelmäßige Beräumung der Netze über den Stützmauern 

ist daher in gewissen Zeitabständen nötig. Dazu werden die Netze geöffnet und beräumt, 
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um zurückgehaltenes Erosionsmaterial und die dadurch entstandenen Säcke zu entfer-

nen bzw. zu entleeren. In diesem Zusammenhang ist ein Abreißen bzw. Beschädigen 

der im Stützmauerbereich vorhandenen Kalktuffbereiche nicht auszuschließen. Insge-

samt ist aber davon auszugehen, dass kein Quellbereich vollständig zerstört wird und 

dass die Kalktuffquellen in ihrer Funktionalität als Lebensräume erhalten bleiben. Zudem 

ist davon auszugehen, dass neue Versinterungen in diesen Bereichen entstehen und 

sich die vorhanden Moose in ausgebrochenen Bereichen wieder ansiedeln. Die Kalktuff-

quellen im Bereich der Böschungen sind durch diesen Wirkfaktor nicht betroffen. 

 

Bewertung : geringe Beeinträchtigung 

6-1 Stickstoff- und Phosphatverbindungen / Nährstoffe 

Für die Bewertung der Auswirkungen betriebsbedingter Stickstoffdepositionen auf den 

gemeldeten Lebensraumtyp (LRT 7220*) nach Anhang I und Arten des Anhang II des 

FFH-Gebiets Calwer Heckengäu, welche sich durch den geplanten Dieselbetrieb der 

Hermann-Hesse-Bahn ergeben, wurden die Immissionsberechnungen für den Abschnitt 

Calw-Heumaden bis Althengstett ([63]) zu Grunde gelegt. Die Berechnungen erfolgten 

für die Bereiche außerhalb des tiefen Einschnitts mit dem Straßennetzmodell PROKAS 

unter Einbeziehung der lokalen Ausbreitungsklassenstatistik, der berechneten Emissio-

nen des Bahnverkehrs und der aus Messdaten abgeleiteten Hintergrundbelastung. Für 

den tiefen Einschnitt wurden die Stickstoffeinträge mit dem mikroskaligen Strömungs- 

und Ausbreitungsmodell MISKAM berechnet (bezüglich der zugrundeliegenden Metho-

dik vgl. [63]). 

Für die Ermittlung des Stickstoffeintrags (N-Deposition) im Bereich des Einschnitts Im 

Hau wurden neben den Stickstoffoxiden (NOx) zusätzlich verkehrsbedingte Immissionen 

von Ammoniak (NH3) betrachtet. Diese bodennahen Immissionen wurden mittels vege-

tationstypischer Depositionsgeschwindigkeit und der entsprechenden Molekularmassen 

in die entsprechenden Stickstoffdepositionen umgerechnet. Grundsätzlich kann die 

nasse und die trockene Deposition unterschieden werden. Im Nahbereich einer boden-

nahen Emissionsquelle spielt die nasse Deposition von gasförmigen Luftbeimengungen 

allerdings nur eine untergeordnete Rolle (BACHHIESL ET AL., 2002 in LOHMEYER [63]). Der 

Beitrag des Schienenverkehrs an der N-Deposition wird demnach im Nahbereich durch 

die trockene Deposition bestimmt. Vor dem Hintergrund der Topographie (Einschnitts-

lage) und dem Vorkommen der betrachtungsrelevanten LRT-Flächen im unmittelbaren 

Nahbereich der Immission ist die nasse Deposition im vorliegenden Fall vernachlässig-

bar. Die trockene Deposition wurde mithilfe von Depositionsgeschwindigkeiten berech-

net, die abhängig von der lokalen Oberflächenbeschaffenheit sind. Prinzipiell ist davon 
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auszugehen, dass die Depositionsgeschwindigkeiten für Wiesen und Ackerböden klei-

ner sind als für Laubwälder (vgl. auch [63]). Für die vorliegenden Berechnungen wurde 

die Depositionsgeschwindigkeit für Laubwälder zu Grunde gelegt.  

Bei einem regelmäßigen auf-den-Stock-setzen der Böschungsgehölze ist somit mit ge-

ringeren Depositionsgeschwindigkeiten zu rechnen, sodass die N-Deposition tendenziell 

eher geringer ausfallen werden. 

Abbildung 16 zeigt die vorhabenbedingte Zusatzbelastung durch Stickstoffdeposition im 

Untersuchungsgebiet. Die maximale Zusatzbelastung ist dabei im direkten Gleisbereich 

zu erwarten. 

Die berechneten verkehrsbedingten Zusatzbelastungen im Jahresmittel an Stickstoff-

einträgen in die Ökosysteme (N-Depositionen), resultierend aus den bahnbetriebsbe-

dingten NOx und NH3-Einträgen, sind in den unteren Bereichen des steilen Einschnittes 

mit ca. 4 kg/(ha*a) prognostiziert. Im oberen Bereich des Einschnittes und außerhalb des 

Einschnittes sind Stickstoffeinträge unter 0,3 kg/(ha*a) berechnet [63]. 
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Abbildung 16:  Vorhabenbedingte Zusatzbelastung durch Stickstoffdeposition 
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Erheblichkeitsbeurteilung anhand von CL 

Folgende Tabelle stellt die vorhandenen und prognostizierten Stickstoffeinträge im Hin-

blick auf eine Beeinträchtigung des LRT 7220* zusammenfassend dar:  

Tabelle 12: Critical Loads, Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastungen der Stickstoffdepositionen 
des bewertungsrelevanten Lebensraumtyps. 

 LRT 7220 

Hintergrundbelastung (nach PINETI) [kg N/ha*a] 1 11 

Maximal durch Vorhaben mögliche Zusatzbelastung im LRT  
[kg N/ha*a] 

4,02 

Weitere Belastung durch kumulierende Projekte  - 

Critical Load CLnutN [kg N/ha*a] 
für Stickstoffdepositionen in Montane rich fens (D 4.2)* 
*(Noordwijkerhout 2010) 

15 – 25(#) 

 
1 Eine Korrektur der Hintergrundbelastung (nach PINETI) ist in vorliegendem Fall nicht erforderlich, da sich 

im Umfeld des Vorhabens keine zusätzlichen Emittenten befinden, die seit Erhebung des PINETI-
Datensatzes (2009) hinzugekommen sind. 
 
2 Bagatellschwelle von 3 % des CL von 0,45 [kg N/ha*a] sowie Abschneidekriterium von 0,3 kg/ha*a wird 

durch die Zusatzbelastung deutlich überschritten 

 

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass bei Unterschreitung oder lediglich Erreichung 

des zu Grunde gelegten CL in der Gesamtbelastung (keine Überschreitung der Empfind-

lichkeitsschwelle) keine erheblichen Beeinträchtigungen zu besorgen sind. [1].  

 

Verbalargumentative Begründung 

Anhand der unter Kapitel 5.2.1 dargestellten Wirkpfade für den Einfluss von diffusen 

Stickstoffeinträgen in die Vegetation wird auf die verbleibenden drei Pfade (neben dem 

Wirkpfad der Eutrophierung (Betrachtung vgl. Tabelle 12)) im Folgenden eingegangen:  

 

 Unmittelbare Blattschäden durch direkte Aufnahme aus der Luft: 

Die wertgebenden tuffbildenden Moosarten (Cratoneuron und Eucladium) entwickeln 

sich am besten bei einer gleichmäßigen Durchrieselung mit Wasser. Mehrere Vor-Ort-

Begehungen der Standorte bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen haben ge-

zeigt, dass die Sickerquellen im Bereich der Kalktuffquellen zwar temporär trockenfallen, 

jedoch über weite Teile des Jahres eine ausreichende Überströmung der Moose erfolgt, 

sodass an Partikel gebundene Stickstoffablagerungen (trockene Deposition) auf den 

Spaltöffnungen in regelmäßigen Abständen „abgewaschen“ werden. Aufgrund der bis-

herigen Ausbildung der Moose im Bereich der Kalktuffquellen, kann ebenfalls rückge-

schlossen werden, dass eine regelmäßige Durchrieselung der Vegetation erfolgt. Zudem 

ist ohnehin davon auszugehen, dass bei Einhaltung eines Critical Loads von 15 kg/ha*a 

unmittelbare Blattschäden ausgeschlossen sind, da solche Schäden erst bei deutlich 

höheren N-Einträgen auftreten.  
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Eine vorhabenbedingte Veränderung des Wasserregimes im Bereich der Sickerquellen 

kann mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden. Ein mögliches Restrisiko kann 

durch die Installation von Messstellen identifiziert werden, sodass bei einer Veränderung 

der austretenden Grundwassermenge (vgl. auch Wirkfaktor 3-3) sofort mit entsprechen-

den Maßnahmen reagiert werden kann (vgl. auch Kapitel 6). 

 

 Beschleunigung der Bodenversauerung 

Stickstoffverbindungen gelangen insbesondere über die nasse Deposition in den Boden. 

Emittentnah dominiert jedoch die direkte trockene Deposition. Die nasse Deposition 

kann im Bereich des Einschnittes Im Hau vernachlässigt werden.  

Kalktuffungen bilden sich durch Ausfällung von Kalziumcarbonat aus sehr kalkreichem 

Wasser. Aufgrund der regelmäßigen Schüttung der Quellen wird der Boden im Umfeld 

der Moosstandorte also in mehr oder weniger geringen Abständen von kalkhaltigem 

Wasser über- und durchströmt und verhindert so eine Versauerung des Bodens über 

den Eintrag von sedimentierenden Partikeln. Die Säure-Neutralisationskapazität von 

CaCO3 ist sehr groß, sodass kalkhaltiges Wasser keinerlei Tendenz zur Versauerung 

zeigt.  

 

 Anfälligkeit gegenüber weiteren Stressfaktoren 

Sofern eine regelmäßige Überrieselung und eine Unterschreitung des CL erfolgt, ist da-

von auszugehen, dass keine bzw. eine tolerierbare zusätzliche Stickstoffaufnahme 

durch die Pflanzengesellschaften des LRT erfolgt.  

Da die nasse Deposition im Einschnitt Im Hau aufgrund der Nähe zum Emittenten eine 

zu vernachlässigende Rolle spielt, kommt der Beschaffenheit des Sickerwassers eine 

bedeutsame Rolle in Bezug auf die Auswaschung der partikel- bzw. gasförmigen Depo-

sitionen zu (im Nahbereich eines Emittenten überwiegt die direkte Deposition der Gase 

in Form von Aufnahme in die Spaltöffnungen). 

 

Bewertung: noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

 

Für die den Wirkfaktoren  

6-2 Organische Verbindungen 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

sind beschränken sich die Beeinträchtigungen in Folge des Einsatzes batterieelektri-

scher Züge betriebsbedingt auf die Freisetzung von Schotterstaub. analog zu 6-1 (s.o.) 

zu beurteilen. Vor dem Hintergrund der geringen Menge und der stetigen Überrieselung 

ist anzunehmen, dass die Schadstoffe weitgehend abgewaschen werden. Für die 
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Kalktuffquellen ist daher bei allen drei beiden Wirkfaktoren von einer lediglich sehr ge-

ringen bis noch tolerierbaren Beeinträchtigung des LRTs und seiner charakteristischen 

Arten auszugehen. 

 

Bewertung: noch tolerierbarer sehr geringe Beeinträchtigungsgrad 

8-3 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen – Pestizide u.a. 

Zur Beseitigung des Vegetationsaufwuchses (inklusive Moose) im Bereich des Gleis-

betts werden üblicher Weise Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat, Fumioxaxin oder Fla-

zasulfuron eingesetzt. Verdriftungen, die zu einer Beeinträchtigung der Cratoneuron- 

Moose führen, können nach Aussagen des Vorhabenträger aufgrund bestimmter An-

wendungsverfahren, nach denen der Wirkstoff ausschließlich auf die zu beseitigenden 

Pflanzen ausgebracht wird, ausgeschlossen werden. 

Auf die Ausbringung von Herbiziden zur Vegetationsbekämpfung wird im gegenständli-

chen Streckenabschnitt verzichtet. 

 

Bewertung: keine Beeinträchtigung  

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit 
für den Lebensraumtyp 7220 Kalktuffquellen durch das Vorhaben 

Nachfolgend werden in Tabelle 13 die zuvor verbal-argumentativ hergeleiteten Bewer-

tungen zusammengefasst im Überblick dargestellt. 

Tabelle 13: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für den 
Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquellen durch das Vorhaben  

Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine unerheblich 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

gering keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch erheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

5-5 Mechanische Einwirkung  hoch erheblich 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffein-
trag 

gering unerheblich 

6-2 Organische Verbindungen gering unerheblich 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

gering unerheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

gering unerheblich 

Anlage 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine hohe unerheblich  

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynami-
schen Verhältnisse 

gering hohe unerheblich  

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

gering keine unerheblich 
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Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch gering erheblich unerheblich 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffein-
trag 

noch tolerierbar unerheblich 

6-2 Organische Verbindungen noch tolerierbar unerheblich 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

noch tolerierbar  unerheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

noch tolerierbar sehr 
gering 

unerheblich 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) noch tolerierbar keine unerheblich 

 

5.4 BEEINTRÄCHTIGUNGEN VON ARTEN DES ANHANG II DER FFH-RICHTLINIE 

5.4.1 Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Übersicht über die für den Steinkrebs relevanten Wirkfaktoren 

Kategorie Relevante Wirkfaktoren 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

6-2 Organische Verbindungen 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

6-2 Organische Verbindungen 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) 

BAUBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse 

Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Bahnstrecke ist eine Reprofilierung der Ent-

wässerungsgräben sowie eine Übernetzung der vorhandenen Stützmauern bahnrechts 

und eine Vorsatzschale bahnlinks erforderlich. Neben der Beseitigung vorhandener Ve-

getation (u.a. Wassermoose), erfolgen Eingriffe in den Untergrund (Entschlammung, Be-

räumung grobes und feines Sediment): Durch diese sind Veränderungen der hydrolo-
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gisch-hydrodynamischen Verhältnisse (Eintiefung, schnellerer Abfluss durch vermin-

derte Rauhigkeit) zu erwarten. Die Lebensstätte der in den Gräben vorhanden Stein-

krebspopulation wird damit bauzeitlich nahezu vollständig zerstört. Die Wohnhöhlen zwi-

schen und hinter den mächtigen Stützmauern bleiben zwar weitgehend erhalten, jedoch 

sind diese durch die eingetragenen Bohrschlämme und Sedimente voraussichtlich nicht 

oder nur teilweise zugänglich (vgl. Wirkfaktor 6-6). 

Die Auswirkungen durch Staub und Schwebstoffe sowie organische Stoffe werden unter 

Wirkfaktor 6-2 und 6-6 betrachtet. 

Gemäß den Darstellungen der technischen Planung sollen nach Abschluss der Bauar-

beiten die Erdgräben und Rinnen so ausgebildet werden, dass sie wieder als Steinkrebs-

habitat dienen können. Dazu wird Sohlsubstrat mit einer Mächtigkeit von mindestens 

150-200 mm so eingebracht, dass im Abstand von ca. 20 m Wasserhaltungen (Kolke) 

entstehen, welche eine dauerhafte Wassertiefe zwischen 50 und 200 mm gewährleisten.  

Durch weitere Konkretisierungen der benannten Maßnahmen kann der Lebensraum des 

Steinkrebses wiederhergestellt werden (vgl. Kapitel 6.1.2). Dennoch muss bauzeitlich 

zunächst von einer hohen Beeinträchtigung der Lebensstätte ausgegangen werden. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Der Steinkrebs und dessen Entwicklungsformen sind ganzjährig in den Entwässerungs-

gräben anzutreffen. Durch die erforderlichen Reprofilierungsmaßnahmen wie z.B. dem 

Einsatz von schwerem Gerät sind Direktverluste von Individuen der Art bzw. die Zerstö-

rung von Entwicklungsformen wahrscheinlich. 

Weiterhin kann die bauzeitlich zu erwartende hohe Sedimentfracht zu einer Beeinträch-

tigung der Kiemenfunktion führen, was wiederum zu einer erhöhten Stressbelastung und 

dadurch zu einer erhöhten Mortalitätsrate führen kann. 

Durch die Reprofilierung der Entwässerungsgräben sowie dem Bau der Vorsatzschale 

bahnlinks und der damit verbundenen Zerstörung der Lebensstätten in den Gräben sind 

Direktverluste von Steinkrebsen bzw. der gesamten Population Im Hau und damit der 

einzigen Population im FFH-Gebiet nicht auszuschließen.  

Bewertung: sehr hohe Beeinträchtigung  

 

6-2 Organische Verbindungen 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Die Reprofilierung der Entwässerungsgräben mit der Entschlammung und Beräumung 

des Sediments sowie die Bohrungen für die Rückverankerungsnägel der Übernetzung 

bedingen Staub und Schwebstofffrachten im Gewässer.  
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Das Absetzen der Sediment- und Schwebstoffe führt zum Zusetzen des notwendigen 

Lückensystems und zum Verlust der für den Steinkrebs notwendigen Wohnhöhlen (Ver-

schlämmung), wodurch die Lebensraumeignung für die Gewässerfauna eingeschränkt 

wird.  

Der Eintrag von Schadstoffen auf der Baustelle kann im Rahmen der technischen Mög-

lichkeiten weitestgehend vermieden werden. Bei dem nicht völlig auszuschließenden 

Eintreten einer Havarie kann es jedoch zu Schädigungen der Vitalität der vorhandenen 

Gewässerfauna kommen. Insgesamt können die Beeinträchtigungen durch entspre-

chende Maßnahmen wirksam gemindert werden (vgl. Kapitel 6.1.2). Ohne diese sind die 

Beeinträchtigungen durch die genannten Wirkfaktoren als hoch zu bewerten. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

ANLAGEBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

1-1 Überbauung / Versiegelung 

Im Zusammenhang mit der bahnlinks vorgesehenen Mauerwerksvorsatzschale werden 

dort wo aufgrund des Fehlens eines geeigneten Widerlagers keine Aufständerung der 

Vorsatzschale möglich ist (weil die Mauer auch im Bereich des Entwässerungsgrabens 

erodiert ist) unbewehrte Fundamente erforderlich. Dies erfolgt im Stützmauerbereich 

(Gesamtlänge ca. 340 m) auf einer Länge von ca. 90 m. Hierdurch werden die hinter der 

Stützmauer befindlichen Hohlräume, welche durch den Steinkrebs als Wohnhöhle ge-

nutzt werden können, verschlossen. Aktuell weist der bahnlinke Entwässerungsgraben 

im Bereich der Stützmauer keine ausreichende Habitateignung auf (lediglich Nachweis 

eines Einzeltieres 2018). Ursächlich hierfür sind die starken Verschüttungen durch Ero-

sionsmaterial. Langfristig könnte durch die Reprofilierung und das Einbringen geeigneter 

Habitatrequisiten der Lebensraum für den Steinkrebs wiederhergestellt werden. Der Ver-

lust von Hohlräumen (potenziellen Wohnhöhlen) im Sockelbereich der Stützmauer durch 

die Fundation wird aufgrund der vergleichsweise langen, verbleibenden Mauerbereiche 

ohne Verbau als noch tolerierbar betrachtet und steht der Wiederherstellung nicht ent-

gegen. 

Bewertung: noch tolerierbare Beeinträchtigung  

 

BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse 

Die Übernetzung bahnrechts ist im Gegensatz zur Vorsatzschale bahnlinks weniger 

nachhaltig. Die Übernetzung verhindert zwar, dass Steinblöcke in den Graben- und 

Gleisbereich fallen, die Verwitterung der bahnrechten Stützmauer schreitet aber den-
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noch unvermindert voran und es kommt zu einem erosionsbedingten Eintrag von Fein-

material in die Entwässerungsgräben. Ferner ist damit zu rechnen, dass sich Laub und 

kleinere Äste in den Gräben akkumulieren. Die regelmäßige Beräumung der Entwässe-

rungsgräben ist daher zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs unerlässlich. 

Dasselbe gilt für die Netze über den Stützmauern, die voraussichtlich zwar in größeren 

Abständen als die Gräben, aber dennoch regelmäßig geöffnet und beräumt werden müs-

sen, um zurückgehaltenes Erosionsmaterial und die dadurch entstandenen Säcke zu 

entfernen bzw. zu entleeren.  

Die dargestellten Unterhaltungsmaßnahmen führen ohne Berücksichtigung von geeig-

neten Minimierungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 6.1.2) zu einer hohen Beeinträchtigung der 

Habitatstruktur und -qualität der Lebensstätte.  

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse 

Bei der regelmäßig erforderlichen Beräumung der vorhandenen Entwässerungsgräben 

werden Hindernisse wie z.B. Felsbrocken, Geröll oder Sedimente entfernt, um deren 

volle Funktionsfähigkeit zur Trockenhaltung des Trassenkörpers für einen sicheren 

Bahnbetrieb dauerhaft zu gewährleisten. So wird durch die Beräumung das regelmäßige 

Längsgefälle wiederhergestellt und damit eine Gewährleistung der Grabenkapazität in 

Form der für die Entwässerung des Bahnkörpers erforderlichen Fließgeschwindigkeit er-

reicht. Damit einhergehend sind Veränderungen der hydrologischen und hydrodynami-

schen Verhältnisse zu erwarten. Hohlräume und Nischen unter und hinter der bahn-

rechten Mauer, welche von den Tieren als Versteckmöglichkeit genutzt werden können, 

stehen aber weiterhin zur Verfügung. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Der Steinkrebs und dessen Entwicklungsformen sind ganzjährig in den Entwässerungs-

gräben anzutreffen. Durch die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen (Beräumung 

der Gräben und Netze) mit teilweise schwerem Gerät sind Direktverluste von Individuen 

der Art bzw. die Zerstörung von Entwicklungsformen wahrscheinlich. 

Weiterhin kann die zu erwartende hohe Sedimentfracht zu einer Beeinträchtigung der 

Kiemenfunktion führen, was wiederum zu einer erhöhten Stressbelastung und dadurch 

zu einer erhöhten Mortalitätsrate führen kann. 

Ohne geeignete Minimierungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 6.1.2) sind hohe Beeinträchti-

gungen der Population im Streckenabschnitt Im Hau zu erwarten. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung 
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6-2 Organische Verbindungen 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Die Unterhaltungspflege der Entwässerungsgräben umfasst wie oben dargestellt die 

Entschlammung und Beräumung des Sediments. Dies bedingt Staub und Schweb-

stofffrachten im Gewässer.  

Das Absetzen der Sediment- und Schwebstoffe führt zum Zusetzen des notwendigen 

Lückensystems und zum Verlust der für den Steinkrebs notwendigen Wohnhöhlen (Ver-

schlämmung), wodurch die Lebensraumeignung für die Gewässerfauna eingeschränkt 

wird.  

Es ist zwar davon auszugehen, dass durch höhere Abflüsse im Graben bei entsprechen-

den Niederschlagsereignissen die Lückensysteme und teilweise auch die Höhlen wieder 

freigespült werden, dennoch sind zumindest temporär hohe Beeinträchtigungen der Le-

bensstätte zu erwarten. Diese können durch geeignete Maßnahmen vermindert werden 

(vgl. Kapitel 6.1.2).  

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Steinkrebse in Kontakt mit bahn-

betriebsbedingt frei werdenden Stoffen kommen. Am häufigsten dürfte es sich dabei um 

Stahlabrieb handeln. Bremsabrieb spielt Im Hau lediglich eine untergeordnete Rolle, da 

der Abschnitt auf der freien Strecke liegt und ein Halt der Züge nur im Not- bzw. Stö-

rungsfall erfolgt. Darüber hinaus sind Einträge von Kohlenwasserstoffen aus dem Die-

selbetrieb möglich. Bezüglich der Stoffmenge, die in die Entwässerungsgräben gelangt, 

ist davon auszugehen, dass bereits eine Filterung der Stoffe während der Versickerung 

im Schotterkörper erfolgt und somit die Menge der gelösten Stoffe reduziert ist. Weiterhin 

erfolgt durch die Schüttung der Sickerquellen eine regelmäßige Frischwasserzufuhr in 

den Gräben, sodass von einer entsprechenden Verdünnung und einem raschen Ab-

transport möglicher Einträge ausgegangen werden kann. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

 

8-3 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen – Pestizide u.a. 

Auf die Verwendung von Herbiziden im Gleisbereich des Geländeeinschnitts Im Hau 

wird verzichtet. 

Bewertung: keine Beeinträchtigung  

  

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit 
für die Art Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) durch das Vorhaben 

Nachfolgend werden die zuvor verbal-argumentativ hergeleiteten Bewertungen zusam-

mengefasst im Überblick dargestellt. 
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Tabelle 14: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für den 
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) durch das Vorhaben 

Kate-
gorie 

Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch erheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch erheblich 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch erheblich 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Ver-
hältnisse 

hoch erheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität sehr hoch erheblich 

6-2 Organische Verbindungen hoch erheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

hoch erheblich 

An-
lage 

1-1 Überbauung / Versiegelung noch tolerierbar unerheblich 

Be-
trieb 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch erheblich 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch erheblich 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Ver-
hältnisse 

hoch erheblich 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität hoch erheblich 

6-2 Organische Verbindungen hoch erheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

hoch erheblich 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine unerheblich 

 

5.4.2 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Übersicht über die für den Steinkrebs Großen Feuerfalter relevanten Wirkfaktoren 

Kategorie Relevante Wirkfaktoren 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlage - - 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) 

 

BAUBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Die Nachweise und Habitate des Feuerfalters im nordöstlichen Teil liegen innerhalb des 

Baufeldes. Neben der Beseitigung vorhandener Vegetation, erfolgen im Zuge der Bau-

feldfreimachung Rodungen, die zudem Eingriffe in den Untergrund (Entfernung Wurzel-

stöcke) bedingen. Die Habitate der Art mit ihren Nahrungspflanzen werden temporär 

zerstört. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Flächen wiederhergestellt und wie 
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zuvor genutzt, sodass die Habitate wieder zur Verfügung stehen. Baubedingte Individu-

enverluste werden unter 4-1 betrachtet. 

Vor dem Hintergrund, dass im näheren Umfeld weitere Habitatflächen zur Verfügung 

stehen, haben adulte Individuen ausreichend Ausweichmöglichkeiten, sodass für die 

beiden Wirkfaktoren aufgrund der engen räumlichen und zeitlichen Begrenzung von le-

diglich geringen Beeinträchtigungen auszugehen ist. 

Bewertung: geringe Beeinträchtigung  

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Im Zuge der Baufeldfreimachung sind je nach Zeitpunkt des Eingriffs Direktverluste von 

Einzelindividuen bzw. der Entwicklungsstadien nicht auszuschließen. Vor dem Hinter-

grund, dass die Maßnahme räumlich stark begrenzt ist und adulte Individuen auf umlie-

gende ausreichende Habitatflächen ähnlicher Struktur und Ausprägung ausweichen 

können, ist die Beeinträchtigung als gering für die Populationen des großen Feuerfalters 

im detailliert untersuchten Bereich anzusehen. 

Bewertung: geringe Beeinträchtigung  

 

BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Im Zuge der regelmäßigen Unterhaltungspflege auf den Bahnböschungen erfolgen 

Rückschnitte der vorhandenen Gehölze sowie in Einzelfällen Rodungen, welche mit Ein-

griffen in den Boden verbunden sind. Hierbei sind Eingriffe in die Falterhabitate nicht 

auszuschließen, bei denen ggf. Nahrungspflanzen zerstört werden. Insgesamt ist die 

dauerhafte Freihaltung der Böschung für die Falterart jedoch eher von Vorteil, da die 

Habitate bereits aktuell durch zunehmende Sukzession bedroht sind. Der Rückschnitt ist 

damit als positiv zu werten, wenngleich kurzzeitig eine Zerstörung einzelner Nahrungs-

pflanzen damit verbunden ist. Im Umfeld sind für adulte Individuen ausreichend Aus-

weichhabitate gegeben. 

Bewertung: keine Beeinträchtigung (eher positive Auswirkungen)  

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) 

Zur Beseitigung des Vegetationsaufwuchses im Bereich des Gleisbetts werden üblicher-

weise Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat, Fumioxaxin oder Flazasulfuron eingesetzt. 

Im Abschnitt Hau wird jedoch aufgrund der Lage innerhalb der Schutzgebietskulisse 

(NSG, FFH) auf die Ausbringung von Herbiziden zur Vegetationsbekämpfung verzichtet, 

sodass sich mit diesem Wirkfaktor keine Beeinträchtigung der Art ergeben. 

Bewertung: keine Beeinträchtigung  
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Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit 
für die Art Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) durch das Vorhaben 

Nachfolgend werden die zuvor verbal-argumentativ hergeleiteten Bewertungen zusam-

mengefasst im Überblick dargestellt. 

Tabelle 15: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für den 
Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) durch das Vorhaben 

Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering unerheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine unerheblich 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine unerheblich 

 

5.4.3 Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

Übersicht über die für die Spanische Flagge relevanten Wirkfaktoren 

Kategorie Relevante Wirkfaktoren 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlage 1-1- Überbauung/ Versiegelung 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

BAUBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Der Nachweis und die Habitate der Spanischen Flagge liegen innerhalb des Baufeldes. 

Im Zuge der Baufeldfreimachung erfolgt eine Beseitigung vorhandener Vegetation. Der 

Großteil der Habitate der Art mit ihren Nahrungspflanzen werden temporär zerstört. Nach 

Abschluss der Bauarbeiten wird ein Teil der Flächen wiederhergestellt, sodass diese 

Habitate wieder zur Verfügung stehen. Baubedingte Individuenverluste werden unter 4-

1 betrachtet. 

Vor dem Hintergrund, dass der Einschnitt Im Hau in den letzten Jahren regelmäßig be-

gangen wurden und lediglich im Sommer 2020 ein Einzeltier gefunden wurde, ist daraus 

zu schließen, dass es sich um eine noch kleine und ggf. noch nicht etablierte Population 

bzw. ein vagabundierendes Einzeltier handelt. Insbesondere im nordöstlichen Bereich 
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zwischen Bahn-km 39,7+2 und 39,8+5 stehen der Spanischen Flagge weitere Habitat-

flächen zur Verfügung. Dennoch ist eine hohe Beeinträchtigung der Lebensstätten der 

Spanischen Flagge nicht auszuschließen. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Im Zuge der Baufeldfreimachung sind je nach Zeitpunkt des Eingriffs Direktverluste von 

Einzelindividuen bzw. der Entwicklungsstadien nicht auszuschließen. Vor dem Hinter-

grund, dass die Maßnahme räumlich stark begrenzt ist und die wenigen adulten Indivi-

duen auf umliegende ausreichende Habitatflächen mit vorhandenen Futterpflanzen aus-

weichen können, ist die Beeinträchtigung als gering für die voraussichtlich noch sehr 

kleine Populationen der Spanischen Flagge im detailliert untersuchten Bereich anzuse-

hen. 

Bewertung: geringe Beeinträchtigung  

 

ANLAGEBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

1-1 Überbauung / Versiegelung 

Im unmittelbaren Trassenbereich befinden sich Habitatflächen, welche aufgrund fehlen-

der Trassenpflege (feuchte Sukzessionsflächen) entstanden sind, zukünftig jedoch im 

Bereich der Schotterflächen liegen und somit dauerhaft verloren gehen. Insgesamt ist 

hierbei von einer hohen Beeinträchtigung der Lebensstätte der Spanischen Flagge aus-

zugehen. 

Bewertung: hohe Beeinträchtigung  

 

BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Im Zuge der regelmäßigen Unterhaltungspflege erfolgen in der Rückschnittszone Rück-

schnitte der vorhandenen Gehölze sowie in Einzelfällen Rodungen, welche mit Eingriffen 

in den Boden verbunden sind. Hierbei sind Eingriffe in die Falterhabitate nicht auszu-

schließen, bei denen ggf. Nahrungspflanzen zerstört werden. Insgesamt ist eine Auflich-

tung der unteren Böschungsbereiche für die Falterart jedoch eher von Vorteil, da die Art 

offene sonnige Säume bevorzugt. Der Rückschnitt ist damit als positiv zu werten, wenn-

gleich kurzzeitig eine Zerstörung einzelner Nahrungspflanzen damit verbunden ist. Im 

Umfeld sind für adulte Individuen ausreichend Ausweichhabitate gegeben. 

Bewertung: keine Beeinträchtigung (eher positive Auswirkungen)  
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Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit 
für die Art Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) durch das Vorhaben 

Nachfolgend werden die zuvor verbal-argumentativ hergeleiteten Bewertungen zusam-

mengefasst im Überblick dargestellt. 

Tabelle 16: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für die 
Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) durch das Vorhaben 

Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch erheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch erheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung hoch erheblich 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine unerheblich 
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6 VORHABENSBEZOGENE MAßNAHMEN ZUR SCHADENSBE-

GRENZUNG 

Die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dienen dazu, Beeinträchtigungen zu redu-

zieren, die ansonsten als erheblich zu bewerten wären. Es sind daher nur jene Maßnah-

men zur Schadensbegrenzung verpflichtend, die für das Erreichen der Verträglichkeit 

erforderlich sind . Im Einzelfall kann es jedoch notwendig sein, nicht erhebliche Beein-

trächtigungen zu reduzieren, wenn durch Kumulationseffekte mit anderen Plänen und 

Projekten die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird. 

6.1 BESCHREIBUNG DER MAßNAHMEN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG 

6.1.1 Schadensbegrenzungsmaßnahmen für den LRT 7220* Kalktuffquelle 

Einzelne Maßnahmen, die als Schadensbegrenzung anzusehen sind, wurden bereits als 

Projektbestandteile berücksichtigt. So ist beispielsweise die Böschungssicherung ohne 

einen Eingriff in die Flächen des LRT Kalktuffquelle als schadensbegrenzend anzuse-

hen.  

Diese Maßnahmen wurden bei der Bewertung der Beeinträchtigungen durch das Vorha-

ben bereits berücksichtigt. 

Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Hinblick auf 

die Erhaltung der Kalktuffquellen getroffen. Diese werden nachfolgend dargestellt. 

Maßnahme 1 S1 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung bau- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen die durch die Eingriffe in 

den Boden bzw. Untergrund im Zuge der Rodung / Fällung von Gehölzen im Bereich der 

Kalktuffquellen an den Böschungen verursacht werden. 

Maßnahmenbeschreibung: 

Sicherung der Kalktuffquellen durch einen festen Zaun, der dauerhaft stehen bleibt.  

Behutsames Entfernen der Gehölze im Bereich der Kalktuffquellen (manuell ohne 

schweres Gerät). Im Nahbereich der KTQ erfolgt lediglich ein Auf-den-Stock-setzen der 

Gehölze, keine Wurzelrodung. 

Während der Baufeldfreimachung ist eine ökologische Baubegleitung vorzusehen.  

Wirksamkeit: 

Die aufgeführte Einzelmaßnahme ist geeignet, die Beeinträchtigungen durch die Rodung 

der Gehölze im Bereich der Kalktuffquellen zu vermeiden.  
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Maßnahme 2 S2 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen die durch das Sandstrahlen Hochdruck-

reinigen der bahnlinken Stützmauern im Nahbereich der Kalktuffquellen an der Bö-

schung oberhalb der Stützmauer verursacht werden. 

Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen erfolgt vor Beginn der Bautätigkeit eine 

Markierung und großflächige Absperrung der Kalktuffquellen an der Böschung oberhalb 

der Stützmauer, sodass klar ersichtlich ist, an welchenr Stellen unter keinen Umständen 

eine Sandstrahlung Hochdruckreinigung erfolgen darf. Die Kalktuffquellen sind ist durch 

eine robuste Abdeckung vor dem Sandstrahlung Hochdruckreinigen zu sichern. Die tä-

tige Baufirma ist vor Baubeginn durch die ökologische Baubegleitung einzuweisen.  

Wirksamkeit: 

Die aufgeführte Einzelmaßnahme ist geeignet, die Beeinträchtigungen durch das Sand-

strahlen Hochdruckreinigen im Nahbereich der Kalktuffquellen zu vermeiden.  

 

Maßnahme 3 S3 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung anlagebedingter Beeinträchtigungen die durch eine mögliche Veränderung 

des Grundwasserregimes im Nahbereich der Kalktuffquellen an der Böschung oberhalb 

der Stützmauer verursacht werden. 

Maßnahmenbeschreibung: 

Um zu gewährleisten, dass sich das Grund- und Schichtenwasserwasserregime durch 

die anlagebedingte Drainage der bahnlinken Stützmauer nicht verändert, sind im Sinne 

eines Risikomanagements Messstellen zur Überwachung des Grund- und Schichten-

wasseraustritts im Bereich der Kalktuffquellen vorzusehen. Hierzu erfolgt an den bereits 

vorhandenen zwei Bohrungen (bahnlinks bei ca. Bahn-km 40,18 und bahnrechts bei ca. 

Bahn-km 40,17) eine Wiederaufnahme der Grundwassermessung. Diese dienen dazu, 

bei einer Veränderung der Quellschüttungen geeignete Maßnahmen treffen zu können. 

Bei einer Veränderung der austretenden Grundwassermenge kann z.B. durch Umleitung 

des aus den Drainagen austretenden Sickerwassers eine Überströmung der Kalktuff-

quellen sichergestellt werden.  

Für eine Überprüfung von kleinräumigen Veränderungen der Bodenfeuchte Sickerwas-

serwegigkeiten werden Messungen der Bodenfeuchte nahe der Böschungsoberfläche 

bzw. dem LRT 7220* erfolgen, mit denen eine Veränderung der Aufsättigung der Boden-

schichten baubegleitend kontrolliert werden kann. Hierzu werden vier Sonden im direk-

ten Umfeld der KTQ eingebracht. Die Bodenfeuchte wird täglich gemessen und in regel-

mäßigen Abständen ausgelesen. Das Monitoring ist für einen Zeitraum von 5 Jahren 
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nach Abschluss der Bauarbeiten vorgesehen. Innerhalb dieses Zeitraums kann davon 

ausgegangen werden, dass eventuell mögliche Änderungen des Wasserregimes, wel-

che sich durch die Drainage ergeben, identifiziert werden können.  

Bei drohenden nachhaltigen Beeinträchtigungen der Kalktuffquellen durch eine Verän-

derung des Wasserregimes, erfolgt in letzter Konsequenz eine Verpressung der Drai-

nage, was aber aufgrund des damit verbundenen Wasseraufstaus und des diffusen 

Wasseraustritts auf der gesamten Mauerfläche zu einem deutlich höheren Instandhal-

tungsaufwand führt.  

Sowohl die Grundwassermessungen als auch die Bodenfeuchtemessungen werden so 

eingerichtet, dass vor Baubeginn bzw. vor Einbringung der Drainagen Vergleichsreihen 

aus mindestens einem Jahr zur Verfügung stehen, um mögliche jahreszeitlich bedingte 

Schwankungen im Wasserregime identifizieren zu können. 

 

Wirksamkeit: 

Die aufgeführte Einzelmaßnahme dient lediglich dem Risikomanagement. Sie ist jedoch 

geeignet, einer möglicherweise auftretenden Veränderung der Wasserschüttung der 

Quellen entgegenzuwirken, sodass erhebliche Beeinträchtigungen der Kalktuffquellen 

vermieden werden.  

 

Über die vorgesehenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung hinaus sind folgende 

Maßnahmen zur Stützung der Vorkommen des LRT Kalktuffquellen sinnvoll:  

Verringerung von Emissionen aus anderen Quellen:  

- Entzug von Biomasse durch Rodung der Gehölze im Böschungsbereich, Freischnei-

den der Quellen (Austrag von Humus im Bereich der Quellen), besonders Rodung 

von Baumarten, die einen hohen Wasserbedarf haben (Kiefer). Diese Verbesserung 

des Wasserregimes der Kalktuffquelle verringert i.d.R. ihre Empfindlichkeit gegen-

über N-Einträgen (besonders feuchte Standorte hängen von den hydrologischen Be-

dingungen ab, die sie zu Feuchtbiotopen gemacht haben). 

Gehölze führen durch erhöhte Rauigkeit zu einer Erhöhung der Stickstoffdeposition 

gegenüber dem gehölzfreien Zustand. Dies verdeutlicht, dass ein geeignetes Ma-

nagement nicht nur durch Biomasseentnahme, sondern schon durch die Reduzie-

rung der Rauigkeit die Stickstoffbilanz um einige kg N ha-1a-1 verbessern würde. 

 

Diese Maßnahmen vermögen zwar den Stickstoffeintrag nicht zu mindern. Sie können 

aber dazu beitragen, dass der günstige Erhaltungszustand des LRT nicht gefährdet ist, 

weil er von der Größe her zunimmt und Struktur und Funktion ohne Einschränkung er-

halten bleiben. Hinsichtlich dieser Maßnahmen ist ein zeitlicher Abstand zwischen der 

Vorhabenrealisierung und der Wirksamkeit von Maßnahmen (Time lag) vertretbar. Diese 
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Maßnahmen wirken lediglich LRT-stützend und die Wirkungen von Stickstoffeinträgen 

tritt in der Regel verzögert ein. 

6.1.2 Schadensbegrenzungsmaßnahmen für den Steinkrebs (Austropotamobius torren-

tium) 

Einzelne Maßnahmen, die als Schadensbegrenzung anzusehen sind, wurden bereits als 

Projektbestandteile berücksichtigt. So ist beispielsweise die Wiederherstellung der Ent-

wässerungsgräben nach Abschluss der Bauarbeiten so vorgesehen, dass sie wieder als 

Steinkrebshabitat dienen können. 

Darüber hinaus werden nachfolgend Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Hinblick 

auf die Erhaltung der Habitate der Art getroffen.  

 

Baubedingten Individuenverlusten bzw. einem drohenden Verlust nahezu der vollständi-

gen Population Im Hau kann nur durch eine Bergung der Individuen wirksam entgegen-

gewirkt werden. Ein Überleben der Tiere während der Bauphase kann aufgrund der ge-

ringen Breite des Einschnitts von weniger als 10 m und der Reichweite der Auswirkungen 

der Baumaßnahmen, die sich auf die gesamte Einschnittsbreite erstrecken, nicht ge-

währleistet werden. Allerdings haben Schadensbegrenzungsmaßnahmen grundsätzlich 

unmittelbar an den Vorhabenwirkungen anzusetzen. Der Verzicht auf die gesamten Bau-

maßnahmen ist mit Bezug auf das Ziel der Wiederinbetriebnahme und einen damit ver-

bundenen sicheren Bahnbetrieb nicht möglich. Die aktive Bergung und nachfolgende 

Hälterung der Steinkrebse aus dem Streckenabschnitt setzt nicht an den Vorhabenwir-

kungen an und wird damit nicht als Schadensbegrenzung im Sinne der FFH-Richtlinie 

angesehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass für die Bergung, Zwischenhälte-

rung und die geplante Rücksiedlung in den Streckenabschnitt ein umfangreiches Risiko-

management inklusive Monitoring erforderlich ist, wurde hierfür ein gesondertes Konzept 

erstellt, welches im Anhang (Kapitel 13.4) beigefügt ist. In Kapitel 10.3.3 (Abweichungs-

prüfung) werden die vorgesehenen Maßnahmen als Kohärenzsicherung für den Stein-

krebs beschrieben. 

S4 

Maßnahmenziel: 

Wiederherstellung der baubedingt zerstörten Steinkrebshabitatflächen 

Maßnahmenbeschreibung: 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen (Reprofilierung, Übernetzung, Vorsatzschale) sind 

die Entwässerungsgräben als Steinkrebshabitat wiederherzustellen. Hierzu sind zu-

nächst die durch die Baumaßnahme zugesetzten Wohnhöhlen der Steinkrebse im Ent-

wässerungsgraben (unter der Mauer) durch Hochdruckreinigung frei zu spülen. Dabei 

ist auf vorhandene Kalktuffbereiche an der Mauerbasis Rücksicht zu nehmen. Hinsicht-

lich der Gestaltung der Entwässerungsgräben sind folgende Kriterien zu erfüllen: 
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▪ In die Entwässerungsgräben wird Sohlsubstrat mit einer Mächtigkeit von mindes-

tens 150-200 mm eingebracht 

▪ Als geeignetes Substrat dienen Bruchstücke aus Kalktuff sowie anstehendem 

Gestein (z.B. Sandstein, Muschelkalk). Hierbei sollte der Kalktuffanteil min. 30 

Volumen -% betragen 

▪ Bei einer Korngrößenmischung muss der Anteil an Grobmaterial mit Kantenlän-

gen 100-350 mm min. 50 Volumen -% betragen 

▪ Die Verwendung von flachen, plattenförmigen Steinen ist möglich, der Anteil darf 

60 Volumen -% jedoch nicht übersteigen 

▪ Das unter Spiegelstrich 2-4 definierte Solsubstrat ist so einzubringen, dass im 

Abstand von ca. 20 m Wasserhaltungen (Kolke) entstehen, welche eine dauer-

hafte Wassertiefe zwischen 50 und 200 mm gewährleisten (insbesondere wäh-

rend Trockenperioden)  

▪ Hierzu ist nach Möglichkeit das bei der Grabenberäumung angefallene und ge-

eignete Material (insbesondere Kalktuff und Sandsteinbruchstücke) bevorzugt zu 

verwenden. Es wird hierzu getrennt gelagert 

▪ Eine jahreszeitlich bedingte Sohlabdeckung mit organischem Material (Laub) ist 

erwünscht 

▪ Der Grabenunterhalt berücksichtigt die Entwicklungsdauer einer standortgerech-

ten Makrozoobenthos-Gesellschaft. Diese stellt eine wichtige Nahrungsgrund-

lage für den Steinkrebs dar. Eine durch Zerstörung der Makrozoobenthos-Ge-

sellschaft erforderliche Erholung durch Selbsteinwanderung kann mitunter sehr 

lange dauern. Die Geschwindigkeit der Sukzession ist dabei abhängig von der 

räumlichen Ausdehnung der Zerstörung. Je kleiner das Ausmaß, desto schneller 

erfolgt die Wiederbesiedlung (REICE et al. 1990 in [1]). Es ist davon auszugehen, 

dass sich innerhalb des 100 m Abschnittes im gegebenen Zeitraum von einem 

Jahr bis zur nächsten Beräumung die Makrozoobenthosgesellschaft ausreichend 

erholt und wiedereinstellt. 

▪ Zur dauerhaften Sicherung ist die Ansiedlung fremdländischer Flusskrebsarten 

(z.B. durch Migration) dauerhaft z.B. durch die Einbringung von Krebssperren zu 

unterbinden. Derzeit besteht für derartige Maßnahmen aufgrund bestehender 

Verrohrungen bzw. Abstürze des Ziegelbaches kein Erfordernis. 
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Wirksamkeit: 

Mit den dargestellten Maßnahmen kann den gebietsspezifischen Erhaltungsziele für den 

Steinkrebs, so wie sie aktuell im Bestand vorhanden sind12, durch Schaffung der not-

wendigen Habitatstrukturen und -qualitäten Rechnung getragen und ein Erhalt der Le-

bensstätte für den Steinkrebs erreicht werden.    

 

S5 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung betriebsbedingter Beeinträchtigungen hinsichtlich der Wasserqualität und 

damit Reduzierung der Beeinträchtigungsintensität für die Anhang II-Art Steinkrebs  

Maßnahmenbeschreibung: 

▪ Die Oberflächengewässer (Entwässerungsgräben und Ziegelbach) sind im Zuge 

der Unterhaltungsmaßnahmen vor Schadstoffeinträgen und übermäßiger Trü-

bung zu schützen. Stoffeinträgen (Nähr-, Schweb- und Schadstoffe sowie Bo-

denmaterial) werden durch Einhaltung der einschlägigen Vorschriften vermieden. 

▪ Eine Beeinträchtigung der Entwässerungsgräben durch verstärkten Eintrag von 

Versturzmaterial und Trübstoffen während der Beräumung der Sicherheitsnetze 

kann durch geeignete Vorkehrungen vermieden werden. Zum Schutz der Stein-

krebspopulation in den Entwässerungsgräben sind diese vor der Beräumung der 

Schutznetze in geeigneter Weise (z.B. mit Schalbrettern und/oder Teichfolie) ab-

zudecken. Die Abdeckung ist so herzustellen, dass während der Beräumung der 

Netze und der anschließenden Entfernung des Versturzmaterials sowie der Ab-

deckung selbst der Feinmaterialeintrag ins Gewässer weitgehend vermieden 

wird.  

▪ Das Begehen der Entwässerungsgräben sowie die Platzierung von Stützen in 

den Gräben sind nicht erlaubt. 

Wirksamkeit: 

Mit den dargestellten Maßnahmen kann die Wasserqualität und damit die Habitatquali-

täten der Lebensstätte des Steinkrebs aufrechterhalten werden.    

 

                                                
12  Vgl. Darstellung in Kapitel 4.2.3. Hier wird dargestellt, dass aufgrund der topographischen und 

baulichen Randbedingungen sowie aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Einschnitt 

„Im Hau“ um eine Eisenbahnbetriebsanlage und somit um ein technisches Bauwerk handelt, 

die gebietsspezifischen Erhaltungsziele zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollumfänglich erfüllt 

und auch zukünftig nicht erreichbar sind, da sie mit dem Eisenbahnbetrieb unvereinbar sind. 

So handelt es sich nicht um naturnahe Gewässer mit einer natürlichen Gewässerdynamik. Ins 

Wasser ragende Gehölzwurzeln, überhängende Uferbereiche oder standorttypische Uferge-

hölze sind ebenfalls nicht vorhanden. 
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S6 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung betriebsbedingter Individuenverluste durch abschnittsweise Unterhaltungs-

pflege der Entwässerungsgräben und Beräumung der Netze 

Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Vermeidung von Tötungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Steinkrebse 

und zur Sicherung der lokalen Steinkrebspopulation ist bei der regelmäßigen Beräu-

mung der Entwässerungsgräben je nach Erfordernis, abschnittsweise vorzugehen. Die 

Beräumung der Entwässerungsgräben ist in den Monaten August bis Oktober nach vor-

herigem Absammeln der Tiere möglich.  

Hierbei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten: 

▪ Wenige Tage vor der Grabenberäumung sind alle fangbaren Steinkrebse im zur 

Beräumung vorgesehenen Abschnitt, zuzüglich einer je 10 m langen Pufferzone 

ober- und unterhalb des Abschnitts abzufangen und bei der ersten Grabenberäu-

mung in ein Interimshabitat zu verbringen. Bei Erfolg werden bei den darauffol-

genden Beräumungen die abgesammelten Tiere jeweils oberhalb des zu beräu-

menden Abschnitts eingesetzt (hierbei ist auf einen nicht zu dichten Besatz zu 

achten).  

▪ Eine ökologische Baubegleitung ist einzurichten. Diese unternimmt erforderli-

chenfalls Notbergungen in der 10-m-Pufferzone zu den nicht zu beräumenden 

Abschnitten, um Einwanderungen während der Beräumung zu verhindern. 

▪ Die Lage der zu beräumenden Grabenabschnitte ergibt sich jeweils aus dem er-

forderlichen Eingriffs-/Beräumungsumfang zur Gewährleistung eines sicheren 

Bahnbetriebs. Der jeweils zu beräumende Abschnitt sollte vorzugsweise nicht 

mehr als ca. 100 m betragen um eine mittelfristige Wiederbesiedelung durch 

Steinkrebse aus den angrenzenden Abschnitten zu ermöglichen. Der sehr orts-

treue Steinkrebs besiedelt durch den geringen Migrationsradius von wenigen Me-

tern Gewässer nur sehr langsam [58], [37]. Durch die geringe Fangwahrschein-

lichkeit kleiner Tiere mit einer Rostrum-Telson-Länge ("Krebsnase" – Schwanz) 

< 35 mm [43] besteht zudem ein signifikanter Verlust der diesjährigen Jungtiere 

mit der Folge entsprechender Lücken in der Altersstruktur.  

▪ Bei der planmäßigen Grabenberäumung wird die Verteilung der Beräumungsab-

schnitte so gewählt, dass zwischen jedem der zu beräumenden Abschnitte eine 

Grabenlänge von ca. 300 m oder mehr für mindestens ein Jahr ohne Eingriff ver-

bleibt. 
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▪ Zu Beginn jeden Jahres erfolgt eine Begehung der Grabenabschnitte durch den 

Betreiber der Strecke mit der ökologischen Baubegleitung, bei der geprüft wird, 

ob und wenn ja welche Grabenabschnitte aufgrund verstärktem Geröll- oder Se-

dimenteintrag außerplanmäßig beräumt werden müssen. Dabei ist zu beachten, 

dass auch in diesem Fall rechts und links von den zu beräumenden Abschnitten 

eine Grabenlänge von ca. 300 m oder mehr für mindestens ein Jahr ohne Eingriff 

verbleibt. 

▪ Als Beräumungszeitraum wird Anfang August bis Mitte Oktober festgelegt 

▪ Ein angrenzender (Folge-)Abschnitt wird planmäßig erst im Folgejahr beräumt 

▪ Maßnahmen zur Reduktion der Trübstofffracht sind vorzusehen (z.B. Filter-

vlies)(vgl. Maßnahme S 5).  

▪ Eine jahreszeitlich bedingte Sohlabdeckung mit organischem Material (Laub) ist 

erwünscht.  

▪ Es erfolgt eine jährliche Kontrolle der Entwässerungsgräben hinsichtlich ihrer 

ökologischen Funktionserfüllung und bedarfsabhängige Erneuerung der Habi-

tatstrukturen. 

▪ Vor der Beräumung größerer Mengen anstehenden Versturzmaterials aus den 

Sicherungsnetzen werden in den betroffenen Grabenabschnitten analog der Be-

räumung der Entwässerungsgräben (s.o.) vorgefundene Steinkrebse abgesam-

melt und in die unmittelbar oberhalb liegenden Grabenabschnitte verbracht. 

Wirksamkeit: 

Mit den dargestellten Maßnahmen kann die Sicherung der lokalen Steinkrebspopulation 

und ihrer Lebensräume und damit die Koexistenz von Steinkrebsen und Bahnbetrieb 

gewährleistet werden. Die betriebsbedingt prognostizierten Individuenverluste können 

weitgehend vermieden werden.    
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S7 

Maßnahmenziel: 

Verminderung betriebsbedingter Veränderungen der hydrologisch/hydrodynamischen 

Verhältnisse  

Maßnahmenbeschreibung: 

Bei der regelmäßig erforderlichen Beräumung der vorhandenen Entwässerungsgräben 

werden Hindernisse wie z.B. Felsbrocken, Geröll oder Sedimente entfernt, um deren 

volle Funktionsfähigkeit zur Trockenhaltung des Trassenkörpers für einen sicheren 

Bahnbetrieb dauerhaft zu gewährleisten. Nach erfolgter Beräumung sind Sohlsubstrat, 

Körnung und Wasserhaltung/Wassertiefe entsprechend den Angaben zur Herstellung 

als Steinkrebshabitat (vgl. Maßnahme S4) zu erhalten bzw. wieder herzustellen.  

Wirksamkeit: 

Mit den dargestellten Maßnahmen können die Habitatqualitäten der Lebensstätte des 

Steinkrebs Im Hau erhalten und dauerhafte Veränderungen der hydrologischen/hydro-

dynamischen Verhältnisse wirksam vermieden werden.  

6.1.3 Schadensbegrenzungsmaßnahmen für die Spanische Flagge (Callimorpha quadri-

punctaria) 

S8 

Maßnahmenziel: 

Wiederherstellung der bau- und anlagebedingt zerstörten Lebensstätten für die Spani-

sche Flagge. Schaffung ausreichender Lebensstätten für die noch sehr kleine Population 

bzw. die betroffenen Einzeltiere.  

Maßnahmenbeschreibung: 

Im Bereich der Tabufläche zwischen Bahn km 39,7+1 – 39,8+5 und entlang der 

Bahntrasse sind vorhandene Lebensstätten der Spanischen Flagge zu schützen und vor 

Baubeginn wie nachfolgend beschrieben aufzuwerten. 

 Tabufläche (Bahn-km 39,7+1 – 39,8+5): Mahd der Dominanzbestände mit Ab-

räumen des Mähgutes, Nachsaat mit gebietsheimischem, autochtonem Saatgut 

artenreicher Säume sowie Einsaat von im Herbst vor dem Baubeginn geerntetem 

Wasserdost - (Eupatorium cannabium) und weiterem Futterpflanzen-Samenma-

terial für die Spanische Flagge (wie z.B.: Trifolium spec, Lamium spec, Senecio 

fuchsii, Onobrychis viciifolia, etc.). Entwicklung vorhandener Säume durch ab-

schnittsweise Mahd alle 3 Jahre im Herbst mit Abräumen des Mähgutes.  

 Entlang der Bahntrasse: Entwicklung des Sicherheitsstreifens auf der Nordseite 

der Bahnstrecke zu mesophytischem Saum durch Nachsaat mit gebietsheimi-

schem Saatgut artenreicher Säume sowie Einsaat von im Herbst vor dem Bau-

beginn geerntetem Wasserdost - (Eupatorium cannabium) und weiterem Futter-

pflanzen-Samenmaterial für die Spanische Flagge (wie z.B.: Trifolium spec, 
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Lamium spec, Senecio fuchsii, Onobrychis viciifolia, etc.), Entwicklung vorhan-

dener Säume durch abschnittsweise Mahd alle 3 Jahre im Herbst mit Abräumen 

des Mähgutes. 

Wirksamkeit: 

Die aufgeführten Maßnahmen sind geeignet, eine Beeinträchtigung der Lebensstätte der 

Spanischen Flagge zu vermeiden, da über die gesamte Bautätigkeit ausreichend Le-

bensraum für die Einzelindividuen zur Verfügung stehen und mittelfristig mindestens ge-

nauso viel Habitatfläche geschaffen wird, wie vor Baubeginn.  

 

6.2 VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

6.2.1 LRT 7220* Kalktuffquelle  

Die oben genannten Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind geeignet, die Beeinträch-

tigungsschwere hinsichtlich der bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigung für den Le-

bensraumtyp 7220* Kalktuffquelle zu reduzieren. Nachfolgend sind die verbleibenden 

Restbeeinträchtigungen mit Verweis auf Kapitel 5.3.1 für die genannten Erhaltungsziele 

verbal zusammengefasst.  

 

 Die bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen des LRTs durch die Verände-

rung des Bodens bzw. Untergrundes im Zusammenhang mit der Rodung der Ge-

hölze können durch Maßnahme S1 wirksam reduziert werden, sodass lediglich ge-

ringe und damit unerhebliche Beeinträchtigungen durch diesen Wirkfaktor verblei-

ben.  

 Im Zusammenhang mit der Sanierung dem Bau der Vorsatzschale an der bahnlinken 

Stützmauern ist ein vorheriges Sandstrahlen Hochdruckreinigen der Mauerbereiche 

notwendig. Die Beeinträchtigungen durch diesen Wirkfaktor wurden als hoch und 

damit erheblich eingestufte. Bei Durchführung der Maßnahme S2 können diese bau-

bedingten Beeinträchtigungen für die LRT-Flächen an den Böschungen reduziert 

werden und sind damit als gering (unerheblich) einzustufen. Für die Kalktuffquellen 

an der bahnlinken Stützmauer kann eine baubedingte Sicherung nicht erfolgen, da 

die Reinigung der Mauer essentiell für die Herstellung der Mauerwerksvorsatzschale 

ist. Die Beeinträchtigungen können nicht vermindert werden und verbleiben hoch. 

 Zur Aufrechterhaltung der Standsicherheit Sicherung der sanierten Mauerbereiche 

baulich geänderten bahnlinken Stützmauer, ist eine Drainierung der dieser  Stütz-

mauern erforderlich. Sie Die Drainierung dient im Wesentlichen der Abführung des 

Druckwassers hinter den Mauern. Eine Veränderung des Wasserregimes im Bereich 

der KalktuffqQuellen an der bahnlinken Böschung kann weitestgehend ausgeschlos-
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sen werden. Dem verbleibenden Restrisiko kann mit Maßnahme S3 wirksam begeg-

net werden, sodass die Beeinträchtigungen dauerhaft als gering und damit unerheb-

lich beurteilt werden können. Die Kalktuffquellen an der Stützmauer gehen bau- und 

anlagebedingt durch die Hochdruckreinigung, die Errichtung der Vorsatzschale und 

die Drainierung verloren. Für diese verbleiben somit erhebliche Beeinträchtigungen. 

 

6.2.2 Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Die oben genannten Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind geeignet, die Beeinträch-

tigungsschwere hinsichtlich der bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigung für den 

Steinkrebs zu reduzieren. Nachfolgend werden die verbleibenden Restbeeinträchtigun-

gen mit Verweis auf Kapitel 5.4.1 zusammengefasst.  

 Durch die Umsetzung der Maßnahme S4 kann nach Abschluss der Baumaß-

nahme das Steinkrebshabitat entsprechend den vorhandenen Habitatstrukturen 

und -qualitäten wiederhergestellt werden. Dennoch ist bauzeitlich für mind. ein 

Jahr mit einem gänzlichen Verlust der Habitatqualität zu rechnen. Anschließend 

wird sich ein günstiger Erhaltungszustand der Lebensstätte mit einem gewissen 

Zeitverzug einstellen. Daher werden die verbleibenden baubedingten Beein-

trächtigungen durch die Baumaßnahmen als hoch beurteilt. 

 Die baubedingte Mortalität kann wie bereits oben ausgeführt nicht durch Scha-

densbegrenzungsmaßnahmen, sondern lediglich durch Kohärenzsicherungs-

maßnahmen, gemindert werden. Insofern verbleibt diesbezüglich eine sehr hohe 

Beeinträchtigung. 

 Unter Einhaltung der Vorgaben der Schadensbegrenzungsmaßnahmen S5-S7 

können die betriebsbedingten Beeinträchtigungen wirksam gemindert werden 

und sind als gering und damit unerheblich einzustufen. Eine Koexistenz von 

Bahnbetrieb und Steinkrebspopulation ist damit möglich. 

6.2.3 Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

Die oben genannten Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind geeignet, die Beeinträch-

tigungsschwere hinsichtlich der bau- und anlagebedingten Beeinträchtigung für die Spa-

nische Flagge zu reduzieren. Nachfolgend werden die verbleibenden Restbeeinträchti-

gungen mit Verweis auf Kapitel 5.4.3 zusammengefasst. 

 Durch die Umsetzung der Maßnahme S8 können die bau- und anlagebedingt 

beeinträchtigten Lebensstätten der Spanischen Flagge im Hinblick auf die Habi-

tatstrukturen und -qualitäten mittelfristig wiederhergestellt werden. Somit wird da-

von ausgegangen, dass die wenigen adulten Individuen ausreichend Ausweich-
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möglichkeiten vorfinden. Vor dem Hintergrund, dass es sich im detailliert unter-

suchten Bereich vermutlich um eine noch sehr kleine Populationen dieser hoch 

mobilen Art handelt verbleibt diesbezüglich eine geringe Beeinträchtigung. 
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7 BEURTEILUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHAL-

TUNGSZIELE DURCH DAS ZU PRÜFENDE VORHABEN 

7.1 VERBLEIBENDE UNVERMEIDBARE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

LRT 7220* Kalktuffquelle 

Tabelle 17: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für den 
Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle unter Berücksichtigung der Schadensbe-
grenzungsmaßnahme 

Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeits-be-
urteilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine unerheblich 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruktu-
ren 

gering keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering unerheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

5-5 Mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) gering hoch unerheblich 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag gering unerheblich 

6-2 Organische Verbindungen gering unerheblich 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse 
entstehende Schadstoffe 

gering unerheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

gering unerheblich 

Anlage 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine hoch unerheblich  

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen 
Verhältnisse 

gering hoch unerheblich  

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruktu-
ren 

geringe keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering unerheblich 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag noch tolerierbar unerheblich 

6-2 Organische Verbindungen noch tolerierbar unerheblich 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse 
entstehende Schadstoffe 

noch tolerierbar unerheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

noch tolerierbar sehr 
gering 

unerheblich 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) noch tolerierbar keine unerheblich 
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Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Tabelle 18: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für den 
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) unter Berücksichtigung der Schadens-
begrenzungsmaßnahme 

Kate-
gorie 

Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch erheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch erheblich 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch erheblich 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Ver-
hältnisse 

hoch erheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität sehr hoch erheblich 

6-2 Organische Verbindungen hoch erheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

hoch erheblich 

An-
lage 

1-1 Überbauung / Versiegelung noch tolerierbar unerheblich 

Be-
trieb 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering unerheblich 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse gering unerheblich 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Ver-
hältnisse 

gering unerheblich 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

6-2 Organische Verbindungen gering unerheblich 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

gering unerheblich 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine unerheblich 

 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Tabelle 19: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für den 
Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) unter Berücksichtigung der Schadensbegren-
zungsmaßnahme 

Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering unerheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine unerheblich 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine unerheblich 
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Spanische Flagge (Callimorpha quadropuncta) 

Tabelle 20: Darstellung der Bewertungsergebnisse und Beurteilung der Erheblichkeit für die 
Spanische Flagge (Callimorpha quadropuncta) unter Berücksichtigung der Scha-
densbegrenzungsmaßnahme 

Kategorie Wirkfaktoren Beeinträchtigungs-
grad 

Erheblichkeitsbeur-
teilung 

Nr. Bezeichnung 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering unerheblich 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering unerheblich 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung gering  unerheblich 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine unerheblich 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine unerheblich 

7.2 ERHEBLICHKEITSBEWERTUNG 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind 

keine erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Calwer He-

ckengäu zu erwarten.  
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8 BEURTEILUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH ANDERE 

ZUSAMMENWIRKENDE PLÄNE UND PROJEKTE 

Gemäß Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie muss die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 

bei der Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen auch andere bekannte 

Pläne und Projekte einbeziehen, die im Zusammenwirken mit dem geplanten Vorhaben 

geeignet sind, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Der Betrachtungs-

raum für andere, kumulierende Vorhaben entspricht dem Bezugsraum der Natura 2000-

Verträglichkeitsstudie und umfasst grundsätzlich die gesamte betroffene Schutzgebiets-

kulisse. 

8.1 BEGRÜNDUNG FÜR DIE AUSWAHL DER BERÜCKSICHTIGTEN PLÄNE UND 

PROJEKTE 

Die Kriterien zur Auswahl der zu berücksichtigenden Pläne und Projekte erfolgte gemäß 

[10]. Die zu berücksichtigenden Pläne und Projekte sind nach BMVBW [10] grundsätz-

lich erst dann relevant, wenn sie rechtsverbindlich oder planerisch verfestigt sind, wenn 

also zumindest das Anhörungsverfahren durchgeführt wurde.  

Generell sind die Pläne und Vorhaben in die Betrachtungen einzubeziehen, die in der 

Anlage 1 des UVPG genannt sind, Eingriffe in Natur und Landschaft verursachen oder 

nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen darstellen. 

8.2 ERGEBNISSE DER ABFRAGEN ZU PROJEKTEN UND PLÄNEN 

Grundlage für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und Projekte bildet eine Abfrage 

bei allen Gemeinden, die Anteil am betroffen Natura 2000-Gebiet haben, bei den zustän-

digen Landkreisen sowie dem RP Stuttgart und dem RP Karlsruhe. Sie wurden schriftlich 

gebeten, soweit vorhanden, über relevante Pläne oder Projekte zu informieren, das 

heißt:  

 Pläne, wenn sie rechtsverbindlich (d.h. in Kraft getreten) sind bzw. wenn sie be-

schlossen wurden (z.B. Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan nach § 33 

BauGB) und 

 Projekte, wenn sie von einer Behörde zugelassen oder durchgeführt bzw. – im 

Falle der Anzeige – zur Kenntnis genommen werden (planerische Verfestigung 

im Sinne der Auslegung der Planunterlagen im Anhörungsverfahren).  

zu benennen. 

Nachfolgend ist in Tabelle 21 dargestellt, wer kontaktiert wurde und ob bzw. welche 

Rückmeldung erging. 
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Tabelle 21: Dokumentation der Abfrage von ggf. kumulierenden Projekten und Plänen 

Institution Antwort 
am 

von wie Relevante Projekte VoP/VP Betroffenheit von Beeinträchtigungen Ansprechpartner 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe 

07.07.2015 Herr Zink email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Regierungspräsidium 
Stuttgart 

- - - - - - - - 

Regionalverband 
Nordschwarzwald 

21.07.2015 Herr Bahnert/ Frau Fischer postalisch vier Vorranggebiete für den 
Abbau und die Sicherung 
von oberflächennahen mine-
ralischen Rohstoffen 

VoP ggf. Gelbbauchunke - - 

Regionalverband 
Stuttgart 

24.06.2015 Frau Esswein email Teilfortschreibung Windener-
gie, Regionalverkehrsplan 

nein liegen keine Anga-
ben vor;  
Projekte z.T. noch  
nicht hinreichend 
konkret 

- Frau Esswein 

Kreisverwaltung 
Enzkreis 

- - - - - - - - 

Kreisverwaltung 
Böblingen 

29.06.2015 Frau Misch email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Kreisverwaltung 
Calw 
 

16.07.2015 
  
  
  

Herr Haug 
  
  
  

email 
  
  
  

Wildberg - Bebauungsplan-
verfahren 

 
LRT 6510        Verlust von 25 m² Herr Haug 

Calw - Anzeige VB BW  LRT 6510        Verlust von 79 m² 

Simmozheim - PLENUM-
Projekt 

 LRT 6210 Verlust von 25 m² 

Wildberg - Naturparkerlaub-
nis 

 LRT 6510 Verlust von 4,8 m² 

Stadtverwaltung 
Rutesheim 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung 
Weil der Stadt 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung 
Grafenau 

17.07.2015 Herr Buck email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Gemeindeverwaltung 
Althengstett 

10.07.2015 Herr Fink email Abfallrechtliche Genehmi-
gung für die Erweiterung der 
Bodenaushub Deponie 
Heimberg 

VP Gelbbauchunke und 
LRT 6510 

Verlust von 560 m² LRT 6510; 
Beeinträchtigungen der Gelb-
bauchunke nach Schadenbe-
grenzung gering 

Herr Fink 

Stadtverwaltung 
Bad Liebenzell 

- - - - - - - - 
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Institution Antwort 
am 

von wie Relevante Projekte VoP/VP Betroffenheit von Beeinträchtigungen Ansprechpartner 

Gemeindeverwaltung 
Gechingen 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung 
Nagold 

24.06.2015 Herr Widmann-Rau email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Stadtverwaltung 
Neubulach 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung 
Ostelsheim 

23.06.2015 Herrn Gehring email Bebauungsplan Fuchsloch 
Ostelsheim 

VP charakteristische Ar-
ten Magerwiesen;  

nach Schadensbegrenzung 
gering;  

Herrn Gehring 

Großes Mausohr, keine relevanten Auswirkun-
gen 

Bechsteinfledermaus keine relevanten Auswirkun-
gen 

Gemeindeverwaltung 
Simmozheim 

23.06.2015 Herr Mayer email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Stadtverwaltung 
Wildberg 

14.07.2015 Frau Weik email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Stadtverwaltung 
Calw 

09.07.2015 Herr Mosdzien email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Gemeindeverwaltung 
Friolzheim 

23.06.2015 Herr Enz email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Stadtverwaltung 
Heimsheim 

23.06.2015 Herr Moch email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Gemeindeverwaltung 
Neuhausen 

25.06.2015 Herr Lutz email keine entsprechenden Pläne 
oder Projekte bekannt 

- - - - 

Gemeindeverwaltung 
Tiefenbronn 

- - - - - - - - 
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8.3 BESCHREIBUNG DER PLÄNE UND PROJEKTE MIT KUMULATIVEN 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

8.3.1 Darstellung der kumulierenden Beeinträchtigungen aus anderen Plänen und Pro-

jekten 

Die Wiederinbetriebnahme Ertüchtigung der Bahnstrecke im Abschnitt Im Hau lässt Be-

einträchtigungen für das FFH-Gebiet hinsichtlich des der Erhaltungszielse Kalktuffquelle, 

Steinkrebs und Großer Feuerfalter erwarten (vgl. Ausführungen Kapitel 7.1). Folglich 

sind hinsichtlich der Summationswirkungen auch nur jene Projekte relevant, welche die 

gleichen Erhaltungsziele beeinträchtigen. 

Aus Tabelle 21 ist ersichtlich, dass keine relevanten Pläne und Projekte gemeldet wur-

den, weshalb nach aktuellem Kenntnisstand eine Betrachtung möglicher kumulativer 

Wirkungen des Vorhabens mit anderen Plänen und Projekten nicht erforderlich ist. 

8.3.2 Darstellung der kumulierenden Beeinträchtigungen aus anderen Streckenab-

schnitten der Hermann-Hesse-Bahn 

Hierbei sind nNeben den in Tabelle 21 dargestellten Projekten aus der Abfrage wurden 

zudem die anderen Abschnitte der Hermann-Hesse-Bahn berücksichtigt. Auf der Stre-

cke zwischen Calw und Weil der Stadt wird das FFH-Gebiet zwar nur noch randlich be-

rührt. Aufgrund der  dennoch sind Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht auszu-

schließen. Vor dem Hintergrund der stattgefundenen Untersuchungen [68] entlang der 

Gesamtstrecke, ist jedoch eine weitere Betroffenheit der genannten Erhaltungsziele für 

die Kalktuffquellen, den Steinkrebs und den Großen Feuerfalter des Lebensraumtyps 

Kalktuffquelle auszuschließen. 
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9 GESAMTÜBERSICHT ÜBER BEEINTRÄCHTIGUNGEN – ERHEB-

LICHKEITSBEWERTUNG 

9.1 DATENLÜCKEN 

Vor dem Hintergrund, dass kein Managementplan vorliegt, konnten keine möglichen Er-

haltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für die relevanten Erhaltungsziele bei der Be-

wertung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben berücksichtigt werden. 

Für die Bewertung der Stickstoffeinträge anhand von Critical Loads sind wie im Kapitel 

5.2 dargestellt, die Fachmeinungen und der wissenschaftliche Kenntnisstand für den 

LRT Kalktuffquelle 7220* sehr unterschiedlich. Aktuell wird zudem der Straßenbauleitfa-

den zu Stickstoffeinträgen [20] überarbeitet, sodass sich hieraus in näherer Zukunft ggf. 

neue Erkenntnisse ergeben. Insgesamt ist die Wissenschaft in diesem Bereich momen-

tan einem stetigen Erkenntniszuwachs unterlegen. Die dargestellten Bewertungen beru-

hen auf den aktuell vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisstand. 

Mit vorliegenden Daten des MaP bzw. den selbst erhobenen Daten zu den gemeldeten 

Arten und Lebensraumtypen liegen qualitativ und quantitativ ausreichende Informatio-

nen über die vorkommenden Arten und Lebensraumtypen im detailliert untersuchten Be-

reich zur Bewertung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben vor. 

9.2 ERHEBLICHKEITSBEWERTUNG 

Die abschließende Bewertung der Erheblichkeit für das die betroffenen Erhaltungsziele 

[7220*] Kalktuffquelle, Steinkrebs, Spanische Flagge und Großer Feuerfalter ist dern fol-

genden Tabellen zu entnehmen, die den gesamten Bewertungsvorgang zusammenge-

fasst darstellen. 

Im Ergebnis kann festgestellt werden: 

 

 Die vorhabensbedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen werden bezogen 

auf das FFH-Gebiet unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensbe-

grenzungsmaßnahmen als unerheblich beurteilt.  

 Das Vorhaben ist daher als unverträglich mit den Erhaltungszielen des FFH-

Gebietes Calwer Heckengäu zu klassifizieren. 

 

Ausschlaggebend für diese Einschätzung sind die prognostizierten bauzeitlich und an-

lagebedingten erheblichen Beeinträchtigungen für die Lebensräume der prioritären Art 

Steinkrebs und den prioritären Lebensraumtyp Kalktuffquelle. Für den Großen Feuerfal-

ter und die Spanische Flagge sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadens-

begrenzungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen bei Umsetzung des 

Vorhabens zu erwarten.  



126 9. Gesamtübersicht über Beeinträchtigungen – Erheblichkeitsbewertung 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart 

In Bezug auf den Steinkrebs werden die nachfolgend aufgeführten gebietsspezifischen 

Erhaltungsziele, die in Kapitel 2.5.2 dargestellt sind, trotz Umsetzung der in Kapitel 6.1.2 

aufgezeigten Schadensbegrenzungsmaßnahmen bauzeitlich erheblich beeinträchtigt. In 

den Klammern sind jene Teile der Erhaltungsziele aufgeführt, die den aktuellen Zustand 

im Abschnitt Im Hau nicht widerspiegeln und auch zukünftig vor dem Hintergrund dass 

es sich um eine technische Anlage handelt, nicht erreichbar sind. 

▪ Erhaltung von (naturnahen), reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, 

vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer (natürlichen) Gewässerdynamik 

und zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, (ins Wasser 

ragende Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche) 

▪ Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 

der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizid-

belastungen 

▪ (Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen) 

 

Im Hinblick auf den Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle ist das Vorhaben mit den 

nachfolgend dargestellten Erhaltungszielen unverträglich: 

▪ Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteris-

tischen Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen 

▪ Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natür-

liche Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse 

auch in der Umgebung 

▪ Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 

der Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati) 
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Tabelle 22: Bewertungsergebnis für den Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungsgrad 

Bau 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

5-5 Mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) hoch 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag gering 

6-2 Organische Verbindungen gering 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende 
Schadstoffe 

gering 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. 
Sedimente) 

gering 

Anlage 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine hoch 

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse gering hoch 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch gering 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag noch tolerierbar 

6-2 Organische Verbindungen noch tolerierbar 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende 
Schadstoffe 

noch tolerierbar  

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. 
Sedimente) 

noch tolerierbar sehr ge-
ring 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) noch tolerierbar keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahme S1: Vermeidung bau- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen die durch die Eingriffe in den Boden 
bzw. Untergrund im Zuge der Rodung/Fällung von Gehölzen im Bereich der Kalktuffquellen an den Böschungen 
verursacht werden. 

Bau 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

Maßnahme S2: Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen die durch das Sandstrahlen Hochdruckreinigen der 
bahnlinken Stützmauern im Nahbereich der Kalktuffquellen an der Böschung oberhalb der Stützmauer verursacht 
werden. 

Bau 5-5 Mechanische Einwirkung  gering hoch 

Maßnahme S3: Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen durch das Sandstrahlen der  Stützmauern im Nahbe-
reich der Kalktuffquellen. Vermeidung anlagebedingter Beeinträchtigungen die durch eine mögliche Veränderung 
des Grundwasserregimes im Nahbereich der Kalktuffquelle an der bahnlinken Böschung oberhalb der Stützmauer 
verursacht werden. 

Anlage 3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse gering 

3. Beeinträchtigungen durch andere Pläne und Projekte 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

4. Kumulative Beeinträchtigungen 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

5. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Wirkungen 

Sind nicht erforderlich (vgl. Prüfschritt 3 und 4). 

6. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit unerheblich  
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Tabelle 23: Bewertungsergebnis für die Art Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungs-
grad 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität sehr hoch 

6-2 Organische Verbindungen hoch 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedi-
mente) 

hoch 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung noch tolerierbar 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse hoch 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität hoch 

6-2 Organische Verbindungen hoch 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) hoch 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahme S4: Wiederherstellung der baubedingt zerstörten Steinkrebshabitatflächen 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch 

 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

 3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch 

Maßnahme S5: Vermeidung betriebsbedingter Beeinträchtigungen hinsichtlich der Wasserqualität und damit Redu-
zierung der Beeinträchtigungsintensität für die Anhang II-Art Steinkrebs  

Betrieb 6-2 Organische Verbindungen gering 

 6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) gering 

Maßnahme S6: Vermeidung betriebsbedingter Individuenverluste durch abschnittsweise Unterhaltungspflege der 
Entwässerungsgräben und Beräumung der Netze 

Betrieb 4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

Maßnahme S7: Verminderung betriebsbedingter Veränderungen der hydrologisch/hydrodynamischen Verhältnisse 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

 3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse gering 

 3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse gering 

3. Beeinträchtigungen durch andere Pläne und Projekte 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

4. Kumulative Beeinträchtigungen 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

5. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Wirkungen 

Sind nicht erforderlich (vgl. Prüfschritt 3 und 4). 

6. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit erheblich 
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Tabelle 24: Bewertungsergebnis für die Art Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungs-
grad 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Vor dem Hintergrund der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen ist eine Vermeidung nicht not-
wendig. 

3. Beeinträchtigungen durch andere Pläne und Projekte 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

4. Kumulative Beeinträchtigungen 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

5. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Wirkungen 

Sind nicht erforderlich (vgl. Prüfschritt 3 und 4). 

6. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit unerheblich 
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Tabelle 25: Bewertungsergebnis für die Art Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungs-
grad 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung hoch 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahme S8: Wiederherstellung der bau- und anlagebedingt zerstörten Lebensstätten für die Spanische Flagge 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering 

 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung gering 

3. Beeinträchtigungen durch andere Pläne und Projekte 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

4. Kumulative Beeinträchtigungen 

Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Pläne und Projekte vor, welche hinsichtlich möglicher ku-
mulativer Wirkungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

5. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Wirkungen 

Sind nicht erforderlich (vgl. Prüfschritt 3 und 4). 

6. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit unerheblich 
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10 ABWEICHUNGSPRÜFUNG 

Die abweichende Zulassung eines Vorhabens, das die Erhaltungsziele eines FFH-

Gebietes erheblich beeinträchtigt, ist an die Ausnahmegründe des § 34 Abs. 3 und 4 

BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie geknüpft. Der Auslegungsleitfaden der 

EU zum Art. 6 Abs. 4 benennt diese wie folgt:  

"Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli-

cher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhan-

den, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicher-

zustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat 

unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen." 

Gemäß § 34 Abs. 3 Nummer 1 und 2 BNatSchG sind zusammengefasst folgende Vo-

raussetzungen zu erfüllen: 

1. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle 

ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, sind nicht gegeben  

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Betroffenheiten des prioritären Lebensraumtyps 

7220* Kalktuffquelle und der prioritären Art Steinkrebs gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG 

erhöhte Anforderungen an eine Ausnahme: 

"Können von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritäre natürliche Lebensraumty-

pen oder prioritäre Arten betroffen werden, können als zwingende Gründe des überwie-

gend öffentlichen Interesses hiernach nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit 

des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und des 

Schutzes der Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Pro-

jektes auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 

3 Nummer 1 können nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde zuvor 

über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz , Bau und Reaktorsicherheit eine 

Stellungnahme der Kommission eingeholt hat."   

 

Dabei sind gem. § 34 Abs. 5 BNatSchG die zur Sicherung des Zusammenhangs des 

Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzusehen. 

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ausnahmegründe für die Umsetzung der ge-

planten und im Kapitel 3.1 beschriebenen Maßnahmen dargelegt. 
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10.1 NACHWEIS DER ZWINGENDEN GRÜNDE DES ÜBERWIEGEND ÖFFENTLICHEN 

INTERESSES 

Nachfolgend werden die vom Vorhabenträger geltend gemachten zwingenden Gründe 

des überwiegend öffentlichen Interesses dargestellt: 

Die geplanten Maßnahmen dienen dazu, die bestimmungsgemäße Nutzung des nach § 

4, Satz 1, Nr. 3 BNatSchG privilegierten öffentlichen Verkehrsweges der Württembergi-

schen Schwarzwaldbahn weiterhin zu gewährleisten. In dem Zusammenhang wird auch 

auf die als Anlage 13.4beigefügte Bestätigung des Bestandsschutzes durch das damals 

zuständige Ministeriums für Umwelt und Verkehr aus dem Jahr 2004 sowie auf den 

Schutz des Eigentums hingewiesen. Die Maßnahmen sind des Weiteren erforderlich, um 

den Anforderungen des § 4 Abs. 1 und 3 AEG zu genügen.  

Mit dem Schienenpersonennahverkehrsangebot (SPNV) der Hermann-Hesse-Bahn ver-

folgt der Landkreis das Ziel, den östlichen Landkreis Calw mit einem attraktiven, leis-

tungsfähigen und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrsangebot an die Räume Stutt-

gart und Sindelfinger/Böblingen anzuschließen. Die Attraktivität des nordöstlichen Land-

kreises als Wohn- und Gewerbestandort sowie als Naherholungsregion soll erhöht und 

der negativen demographischen Entwicklung nachhaltig entgegengewirkt werden.  

Die SPNV-Anbindung der Großen Kreisstadt Calw sowie der Gemeinden Althengstett 

und Ostelsheim soll erheblich verbessert werden. Die zahlreichen Berufspendler sollen 

mit der Hermann-Hesse-Bahn eine zuverlässige, schnelle und umweltfreundlichere Al-

ternative zum motorisierten Individualverkehr erhalten. Gleiches gilt für die Freizeit-

pendler aus dem Großraum Stuttgart, für die der Nordschwarzwald ein wichtiges Naher-

holungsgebiet ist. Mit der Einrichtung eines komfortablen, zuverlässigen und leistungs-

fähigen SPNV-Angebots soll die Grundvoraussetzung für eine Verkehrsverlagerung von 

der Straße auf die Schiene geschaffen werden. Durch die Abkürzung der Hacksberg-

schleife und den zweigleisigen Ausbau im Bereich Ostelsheim soll die bestehende Inf-

rastruktur im Eigentum des Landkreises Calw optimiert und ein zuverlässiges, attraktives 

und zugleich kostengünstiges Betriebskonzept (Halbstundentakt tags; Stundentakt 

nachts) mit optimiertem Anschluss an die S-Bahn Stuttgart in Renningen ermöglicht wer-

den. 

 

Durch die geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen wird die prioritäre Art Steinkrebs bau-

zeitlich erheblich beeinträchtigt. Weiterhin erfolgt eine erhebliche Beeinträchtigung des 

prioritären Lebensraumtyps 7220* Kalktuffquelle.  

10.2 BEWERTUNG DER ALTERNATIVEN UND BEGRÜNDUNG FÜR DIE AUSWAHL DER 

GEPRÜFTEN LÖSUNG 

Im Zuge des Planungsprozesses für das gegenständliche Vorhaben wurden verschie-

dene Ansätze zum Erreichen der Planungsziele untersucht. Diese werden nachfolgend 
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dargestellt. Hierbei werden Standortalternativen sowie technische Alternativen unter-

schieden und getrennt dargestellt. Zudem werden die nachfolgend aufgeführten fachli-

chen und rechtlichen Vorgaben für die Alternativenprüfung berücksichtigt und umge-

setzt.  

Nach [40] "ist aus naturschutzfachlicher Sicht ein abgeschichtetes Vorgehen zu empfeh-

len. Varianten, welche eindeutig höhere Beeinträchtigungsrisiken für das Schutzgebiets-

netz Natura 2000 verursachen als die Vorzugsvariante (etwa weil sie auf deutlich größe-

rer Streckenlänge durch Lebensraumtypen des Anhang I oder essentielle Lebensräume 

von Arten des Anhang II führen), können i. d. R. auf Basis einer Grobanalyse im Vorfeld 

ausgeschieden werden. Gleiches gilt für Varianten, die zwar unter FFH-Gesichtspunkten 

günstiger sind, aber entweder den Zielen des Vorhabenträgers eindeutig widersprechen 

oder eindeutig unzumutbar sind, da ihre Nachteile offensichtlich außer Verhältnis zu den 

Vorteilen für das Schutzgebietsnetz Natura 2000 stehen. […] In den übrigen, nicht ein-

deutig auf Basis einer Grobanalyse zu klärenden Fällen, ist die Bestandserfassung und 

-bewertung zu den einzelnen Varianten im Rahmen des Zumutbaren so weit zu vertiefen, 

bis hinreichende Klarheit über die entscheidungsrelevanten Sachverhalte besteht. Die 

Beurteilung erfolgt anhand von naturschutzinternen und -externen Kriterien."  

 

10.2.1 Standortalternativen 

Maßgeblich für die Prüfung von Alternativen sind die vom Vorhabenträger in zulässiger 

Weise verfolgten Ziele. Ziel des Vorhabenträgers ist vorliegend die Reaktivierung des 

sich in seinem Eigentum befindlichen und nicht von Eisenbahnbetriebszwecken freige-

stellten öffentlichen Verkehrsweges der Württembergischen Schwarzwaldbahn, um den 

östlichen Landkreis Calw wieder per Schiene an die Räume Stuttgart und Sindelfin-

gen/Böblingen anzuschließen. Da die für die Reaktivierung notwendigen Maßnahmen 

an den bestehenden Bahnanlagen ansetzen, bieten sich für die Streckenführung des-

halb von vorneherein grundsätzlich keine - realistischen - Trassenalternativen an, weil 

mit diesen das erklärte und wesentliche Planungsziel der Reaktivierung der bestehen-

den Bahnstrecke nicht erreicht werden kann (vgl.: BVerwG, Urt. vom 12. März 2008 - 9 

A 3.06 -, Juris RdNr. 170; BVerwG, Urt. vom 17. Januar 2007 - 9 A 20.05 -, Juris RdNr. 

143).  

Des Weiteren ist zu beachten, dass eine alternative Streckenführung jenseits des ge-

genständlichen Abschnitts "Im Hau" in Althengstett und Calw-Heumaden an die Be-

standstrasse angebunden werden muss. Großräumige Standortalternativen scheiden 

daher aus. In Betracht käme allenfalls eine kleinräumige Neutrassierung außerhalb des 

Einschnitts "Im Hau" bahnrechts parallel zur Bundesstraße 295 bzw. bahnlinks im Be-

reich des Geh- und Radweges, der Althengstett mit Calw-Heumaden verbindet. Gegen 
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eine Neubautrasse in diesem Abschnitt sprechen jedoch die topographischen Verhält-

nisse, welche durch den zwischen Althengstett und Calw gelegenen Höhenrücken ge-

prägt sind. Die Bundesstraße steigt von Althengstett Richtung Calw-Heumaden ab der 

Einmündung der K4310 mit 5,7% bis max. 6,4% an. Von dem Kulminationspunkt bis zur 

Einmündung der Ortsstraßen "Breite Heerstraße" und "Im Feldle" in Calw-Heumaden 

fällt die Bundesstraße mit Werten von bis zu 8,2% ins Nagoldtal ab. Die genannten 

Längsneigungswerte überschreiten somit deutlich den gemäß § 7 Eisenbahn-Bau- und 

Betriebsordnung (EBO) für Nebenbahnen zulässigen Maximalwert von 4%. Ferner 

würde eine Trassenführung außerhalb des Einschnitts eine erhebliche Inanspruch-

nahme fremden Grundeigentums voraussetzen. Bei einer Trassenführung bahnlinks zur 

Bestandstrasse wären Flächen betroffen, die durch die Bundeswehr genutzt werden. Bei 

einer Trassenführung bahnrechts zur Bestandstrasse wäre eine Verlegung der Bundes-

straße in nordwestliche Richtung erforderlich, um zwischen dem bestehenden Einschnitt 

und der Bundesstraße ausreichend Platz für eine Neubautrasse zu schaffen. 

10.2.2 Technische Alternativen 

Zustandsbewertung der Stützmauern [56] 

Nach umfangreicher Erkundung der Stützmauern und der Einschnittsböschungen kann 

die Gesamtstandsicherheit der Einschnittsböschungen oberhalb und seitlich der Stütz-

mauern zum derzeitigen Zeitpunkt insgesamt bestätigt werden. Allerdings gefährden 

Stein- und Blockschlag aus den Stützmauern die Sicherheit des Bahnbetriebs, da das 

Ausbruchsmaterial das Gleis erreichen kann. Aufgrund der geringen Breite der Ein-

schnittssohle zwischen den Stützmauern und der rechtlichen Notwendigkeit zur Anlage 

eines gleisparallelen Rettungswegs ist eine Verschiebung des Gleises nach bahnlinks 

um maximal 50-60 cm möglich. Dieser Verschiebungsbetrag ist nicht ausreichend Der 

Stein- und Blockschlag ist auf die starke Verwitterung des Natursteinmauerwerks durch 

Frost- und Wurzelsprengung, v.a. aber der Erosion der Maueroberfläche durch den be-

reichsweise steten Wasserandrang über vorhandene Wasserwegigkeiten aus der Ein-

schnittsböschung zurückzuführen.  

 

Gegenüber der bahnrechten Stützmauer ist bei der bahnlinken Stützmauer eine be-

schleunigte Verwitterung auszumachen, aus welcher ein deutlich schlechterer Gesamt-

zustand der bahnlinken Stützmauer resultiert. So überwiegt der Anteil an großflächig 

ausgebrochenen und teilweise herausgedrückten Mauerwerksbereichen bei der bahn-

linken Mauer gegenüber der bahnrechten Seite. Unterschneidungen der mit 40 bis 80 

cm am weitesten überhängenden Mauerbereiche treten bei der bahnlinken Stützmauer 

auf einer Fläche von ca. 330 m² von insgesamt ca. 1.600 m² auf, während diese Fläche 

für die bahnrechte Stützmauer ca. 150 m² von insgesamt 1.600 m² beträgt (vgl. Anlage 

1). Der schlechtere Zustand der bahnlinken Mauer äußert sich auch in dem auf dieser 
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Seite durch erodiertes Material fast vollständig verschütteten Bahnentwässerungsgra-

ben vor der Mauer.  

 

Aufgrund der beschleunigten Verwitterung der bahnlinken Stützmauer muss davon aus-

gegangen werden, dass der Verwitterungsprozess ohne Sicherungsmaßnahmen auf die 

hinter der Stützmauer liegende Einschnittsböschung übergreift und somit die Standsi-

cherheit der gesamten bahnlinken Böschung früher gefährdet sein wird als für die bahn-

rechte Stützmauer.  

Die Prüfung der technischen Alternativen hinsichtlich der Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen des FFH-Gebietes Calwer Heckengäu erfolgte bereits frühzeitig im Zuge des 

iterativen Planungsprozesses. 

Die nachfolgend dargestellten technischen Alternativen sind der ergänzenden Stellung-

nahme zur Alternativenprüfung der Planung der Stützwandwandsicherung und –erneu-

erung entnommen [56]. Nähere Ausführungen sind dieser zu entnehmen.  

▪ Anheben der Höhenlage des Gleises 

▪ Herstellung von Prallwänden 

▪ Stahlbetonvorsatzschale 

▪ Spritzbetonschale  

▪ Rückverankerte tangierende Bohrpfahlwand 

▪ Auskragende tangierende Bohrpfahlwand 

▪ Neue Mauerwerksschale 

▪ Übernetzung mit Spritzbetonplomben 

Planungsalternativen - Ergebnis der Prüfung naturschutzexterner Gründe  

Im Ergebnis des technischen Alternativenvergleichs (Prüfung der naturschutzexternen 

Gründe) [56] verbleiben die nachfolgend aufgelisteten Lösungsmöglichkeiten als realis-

tische Alternativen: 

▪ Anheben der Höhenlage des Gleises durch Auffüllung des Einschnitts,  

▪ Stahlbetonvorsatzschale,  

▪ Spritzbetonschale, 

▪ Bohrpfahlwand mit und ohne Rückverankerung,  

▪ Sicherung durch eine Mauerwerksschale (Antragsvariante bahnlinks),  

▪ Übernetzung mit hochfestem Stahldrahtgeflecht in Kombination mit Spritzbeton-

plomben (Antragsvariante bahnrechts).  

Diese werden nachfolgend in Kapitel 10.2.3 verbal-argumentativ und tabellarisch 

(Tabelle 26) der Antragsvariante zur naturschutzinternen Prüfung gegenübergestellt. 

Die Antragsvariante umfasst bahnrechts die Übernetzung mit hochfestem Stahldraht-

geflecht in Kombination mit Spritzbetonplomben und bahnlinks die Sicherung durch eine 

Mauerwerksschale. 
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10.2.3 Prüfung der naturschutzinternen Gründe – naturschutzfachlicher Alternativenver-

gleich 

Die Prüfung der technischen Varianten hinsichtlich der Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen des FFH-Gebietes Calwer Heckengäu erfolgte bereits frühzeitig im Zuge ei-

nes iterativen Planungsprozesses. Hierbei wurden die möglichen technischen Alternati-

ven parallel einer naturschutzfachlichen Prüfung unterzogen und dabei gleichzeitig Vo-

raussetzungen für die technische und naturschutzfachliche Machbarkeit erarbeitet. Die 

Erkenntnisse und Kriterien die letztlich für die Auswahl der Antragsvariante geführt ha-

ben, sind nachfolgend dargelegt. 

Für die Anheben der Höhenlage des Gleises um mehrere Meter bis auf bzw. unterhalb 

des Mauerkopfs ist die Auffüllung des Einschnitts durch Erdmaterial erforderlich. Hier-

durch werden das Bahngleis über den gefährdeten Bereich gehoben und gleichzeitig die 

Stützmauern stabilisiert. Diese Variante wurde bereits aufgrund des beträchtlichen erd-

bautechnischen Aufwands aus technischer Sicht verworfen. Aufgrund der dauerhaften 

Überschüttung der Flora und Fauna mit Erdmaterial und dem damit einhergehenden 

vollständigen Verlust sowohl der Kalktuffquellen als auch der Habitate des Steinkrebses 

wurde diese Variante auch aus naturschutzfachlichen Gründen nicht weiter verfolgt.  

Die Sicherung der Stützmauern mit einer Stahlbeton- bzw. Spritzbetonvorsatzschale 

sowie mit einer Bohrpfahlwand sind aus technischer Sicht die optimalen Lösungen, da 

sie eine weitere Verwitterung der Maueroberfläche wirksam unterbinden (sofern diese 

Oberflächenversiegelungen durch Dränierungsmaßnahmen von anstauendem Wasser 

entlastet werden) und den geringsten Unterhaltungsaufwand bedeuten. Hinsichtlich der 

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes stellen sie jedoch die ungünstigsten Lösungsmög-

lichkeiten dar.  

Die Entwässerungsgräben als Lebensraum für den Steinkrebs können nicht erhalten 

werden, da sie bei diesen Lösungen aufgrund der notwendigen Fundationen durch rein 

technische Gerinne (Rechteckprofile) ersetzt würden. Eine Rücksiedelung des Stein-

krebses wie nachfolgend im Rahmen der Kohärenzsicherungsmaßnahme vorgesehen 

(vgl. Kapitel 10.3.3) wäre somit nicht möglich. Die Kalktuffquellen an den Stützmauern 

würden ebenfalls vollständig verloren gehen. Die Kalktuffquellen an den Böschungen 

(außerhalb der Stützmauerbereiche) werden nicht tangiert.  

Die beiden benannten technischen Alternativen Sicherung durch eine Mauerwerks-

schale bzw. Übernetzung mit hochfestem Stahldrahtgeflecht in Kombination mit 

Spritzbetonplomben stellen die Antragsvariante dar, wenngleich sie jeweils nur für eine 

Mauerseite vorgesehen sind. Dennoch wurden sie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 

die benannten Erhaltungsziele jeweils für beide Mauern betrachtet und sind in Tabelle 

19 gegenübergestellt. 
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Im Ergebnis zeigt sich, dass die Sicherungsvariante der Übernetzung für beide Stütz-

mauern die naturschutzfachlich vorzuziehende Lösungsmöglichkeit wäre. Ursächlich für 

diese Einschätzung sind die geringen Inanspruchnahmen der Kalktuffquellen an den 

Stützmauern und die Möglichkeit der Wiederherstellung der Entwässerungsgräben nach 

Abschluss der Bauarbeiten als Lebensraum des Steinkrebses (ohne Einschränkung von 

Gewässerbereichen). Sodass wie nachfolgend in Kapitel 10.3.3 ausgeführt eine Rück-

siedlung des Steinkrebses in den Streckenabschnitt Im Hau möglich ist. Die Begrün-

dung, warum eine naturschutzfachlich suboptimale Variante bahnlinks weiterverfolgt 

wurde erfolgt in Kapitel 10.2.4 
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Tabelle 26: Gegenüberstellung der technischen Varianten Mauerwerksvorsatzschale und Übernetzung mit Spritzbetonplompen hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die betroffenen Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Calwer Heckengäu 

 Alternative 
 
Lebensraumtyp  
bzw. Art 

bahnrechte Stützmauer bahnlinke Stützmauer 

Mauerwerksvorsatzschale Übernetzung Mauerwerksvorsatzschale Übernetzung 

Lebensraumtyp 7220* Kalktuff-
quelle 

Verlust von ca. 160 m² 
(100%) Lebensraumtypflä-
che durch die Mauerwerks-
ausbesserung und die da-
mit verbundene notwendige 
Drainierung 

Verlust von ca. 2,3 m² 
(1,4 %) von insgesamt 160 
m² Lebensraumtypfläche 
durch die Krallplatten der 
Felsnägel (keine Spritzbe-
tonplomben auf Kalktuffbe-
reichen notwendig); Neubil-
dung von Kalkversinterun-
gen ist möglich, jedoch ggf. 
Einschränkung durch erfor-
derliche Beräumung der 
Netze 

Verlust von 17,3 m² Le-
bensraumtypfläche durch 
die Ertüchtigung der Stütz-
wand 

Verlust von ca. 5,3 m² (30,6 
%) von insgesamt 17,3 m² 
Lebensraumtypfläche 
durch die Krallplatten der 
Felsnägel und die Ausbes-
serungen durch Spritzbe-
tonplomben in den Aus-
bruchsbereichen. Aufgrund 
der sukzessiven Erosion 
der Stützmauer ist jedoch 
mit einem Anstieg des Ver-
lustes zu rechnen. 

Lebensräume des Steinkrebs 
(gem. Populationsschätzung 2017 
bahnrechts ca. 150 Individuen im 
Bereich der Stützmauern, bahnlinks 
0)  

baubedingt vollständiger 
Verlust 
 
anlage- und betriebsbe-
dingt Koexistenz wie unter 
Kapitel 10.3.3 möglich, al-
lerdings Einschränkung der 
Lebensraumqualität auf 90 
m Fließgewässerlänge 
durch Fundation der Mauer 
(Verschluss der Wohnhöh-
len unter und hinter der 
Stützwand) 

baubedingt vollständiger 
Verlust 
 
anlage- und betriebsbe-
dingt Koexistenz wie unter 
Kapitel 10.3.3 möglich – 
keine Einschränkung der 
Lebensraumqualität durch 
Fundationen 

baubedingt vollständiger 
Verlust 
 
anlage- und betriebsbe-
dingt Koexistenz wie unter 
Kapitel 10.3.3 möglich, da 
Wiederherstellung der Le-
bensraumqualität auf 90 m 
Fließgewässerlänge durch 
Fundation der Mauer (Ver-
schluss der Wohnhöhlen 
unter und hinter der Stütz-
wand) 

baubedingt vollständiger 
Verlust 
 
anlage- und betriebsbe-
dingt Koexistenz wie unter 
Kapitel 10.3.3 möglich, da 
Wiederherstellung der Le-
bensraumqualität 
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10.2.4 Begründung für die Auswahl der Antragsvariante 

Im Ergebnis des Alternativenvergleichs wurde bahnrechts die „Übernetzung mit hoch-

festem Stahldrahtgeflecht in Kombination mit Spritzbetonplomben“ und bahnlinks die 

Mauerwerksvorsatzschale als Vorzugslösungen weiterverfolgt. 

Ausschlaggebend für die bahnrechte Lösung war die geringstmögliche Flächeninan-

spruchnahme der vorhandenen Lebensraumtypfläche (Kalktuffquellen) auf den Stütz-

mauern sowie die Möglichkeit der Rücksiedlung des Steinkrebses in die Entwässerungs-

gräben bei gleichzeitig gegebener technischer Machbarkeit und vertretbarem Betriebs- 

und Unterhaltungsmehraufwand gegenüber der Mauerwerksvorsatzschale oder der 

Bohrpfahlwand. 

Für die bahnlinke Stützmauer war im Wesentlichen der schlechtere Zustand der Stütz-

mauer und die daraus resultierenden Risiken ausschlaggebend bei der Auswahl der An-

tragsvariante. Eine Übernetzung würde zwar auch hier die naturschutzfachlich scho-

nendste Lösung darstellen, allerdings wäre die Standsicherheit der Mauer auf lange 

Sicht nicht gegeben und der Unterhaltungsaufwand deutlich erhöht, zumal aufgrund der 

fortschreitenden Verwitterung auch zukünftig weitere Sicherungsmaßnahmen wie Spritz-

betonplomben notwendig wären und die Kalktuffbereiche dadurch sukzessive zerstört 

würden. 

 

10.3 DARSTELLUNG DER VORGESEHENEN KOHÄRENZSICHERUNGSMAßNAHMEN 

10.3.1 Grundsätzliche Anforderungen an Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

Gemäß Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 

müssen Kohärenzsicherungsmaßnahmen sicherstellen, dass der Beitrag eines Gebiets 

zur Erhaltung eines günstigen Zustandes der natürlichen Lebensräume und der Habitate 

der Arten innerhalb der betroffenen biogeografischen Region erhalten wird. Sie müssen 

gewährleisten, dass die globale Kohärenz des Netzes Natura 2000 gewahrt bleibt [16].  

Als Möglichkeiten zur Kohärenzsicherung nennen der Auslegungsleitfaden [16], wie 

auch das Oxford-Papier [17] folgende Maßnahmen: 

▪ Wiederherstellungs- oder Verbesserungsmaßnahmen in bestehenden Gebieten 

▪ Wiederherstellung des Lebensraums, um seinen Erhaltungswert zu bewahren 

und die Erfüllung der für das Gebiet festgelegten Erhaltungsziele sicherzustellen, 

oder 

▪ Verbesserung des verbleibenden Lebensraums proportional zu dem Verlust, der 

durch den Plan bzw. das Projekt in dem für Natura 2000 ausgewiesenen Gebiet 

entstanden ist; 

▪ Neuanlage eines Lebensraums: die Neuanlage eines Lebensraums in einem 

neuen oder erweiterten Gebiet, das in das Netz Natura 2000 einzugliedern ist; 
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▪ Wie oben ausgeführt und in Verbindung mit anderen Maßnahmen: Beantragung 

eines neuen Gebiets laut Habitat- bzw. Vogelschutz-Richtlinie. 

▪ Erhaltung des Gesamtbestands an Lebensräumen – Maßnahmen zur Verhinde-

rung einer weiteren Untergrabung der Kohärenz des Netzes Natura 2000. 

Grundsätzlich sollte das Ergebnis der Kohärenzsicherungsmaßnahmen in der Regel zu 

dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, wenn in dem mit dem Projekt im Zusammenhang 

stehenden Gebiet ein Schaden eintritt. Unter bestimmten Umständen (d. h. wenn die 

oben genannte Bedingung nicht in vollem Umfang erfüllt werden kann) sind zusätzliche 

Maßnahmen zum Ausgleich der zwischenzeitlich eintretenden Verluste erforderlich (time 

lag) [16]. 

10.3.2 Kohärenzsicherungsmaßnahme Lebensraumtyp Kalktuffquelle [7220*]  

Mit der Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn im Streckenabschnitt Im Hau, 

insbesondere durch die dafür erforderliche Sicherung der vorhandenen Stützmauern, 

gehen insgesamt ca. 20 m² von ca. 180 m² der Lebensraumtypfläche an den Stützmau-

ern verloren. Daher ist die Beeinträchtigung wie in den Kapiteln 5.3.1 und 9 ausgeführt 

als erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Lebensraumtyps im FFH-Gebiet 

Calwer Heckengäu zu werten. Nachfolgend werden dementsprechend Kohärenzsiche-

rungsmaßnahmen für die entfallenden Kalktuffquellenbereiche an den Stützmauern vor-

gesehen. Kumulativ ist kein weiterer Verlust an LRT-Flächen zu berücksichtigen (vgl. 

Kapitel 8). 

Die durch die Sanierung der Stützmauern beanspruchten Kalktuffquellen im Abschnitt 

Im Hau weisen qualitativ unterschiedliche Ausprägungen auf. So wurden hier zwei Zo-

nen unterschieden (vgl. Abbildung 9, Seite 52). Zone A umfasst zerstreut liegende 

Kalktuffbildungen an der Stützmauer, die stellenweise Moosbewuchs aufweisen. Bei den 

Quellbereichen der Zone B handelt es sich um Kalkversinterungen, die verbreitet Moos-

bewuchs aufweisen. Vor dem Hintergrund, dass sich die Lebensraumtypflächen hier an 

einem technischen Bauwerk befinden, ist trotz der vorhandenen Artausstattung lediglich 

von einem ungünstigen Erhaltungszustand (C) auszugehen. 

Nachfolgend wird der Eingriffsumfang differenziert nach den o.g. Zonierungen darge-

stellt.  

Der Bestand der Kalktuffbereiche an der bahnrechten Stützmauer differenziert nach 

Zone A und B umfasst: 

Zone A: ~120 m² 

Zone B: ~ 40 m² 

Gesamt ~160 m² 

Der Verlust durch die Übernetzung (ca. 0,035 m² pro Nagel/Krallplatte) der bahnrechten 

Stützmauer beträgt in den Zonierungen: 

Zone A: ~2,1 m² (entspricht 1,75 % an der Gesamtfläche Zone A) 
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Zone B: ~0,2 m² (entspricht 0,5 % an der Gesamtfläche Zone B) 

Gesamt ~2,3 m² (entspricht 1,44 % an der Gesamtfläche KTQ ) 

 

Der Bestand der Kalktuffbereiche an der bahnlinken Stützmauer umfasst: 

Zone A: ~ 1,1 m² 

Zone B: ~16,2 m² 

Gesamt ~17,3 m² 

Vollständiger Verlust durch Ertüchtigung der bahnlinken Stützmauer, also ~ 17,3 m² 

(vgl. auch Kapitel 5.3.1). 

 

Für den Kohärenzausgleich ist vorgesehen, zwei Kalktuffquellbereiche mit ihrem jewei-

ligen Pufferzonen in die FFH-Gebietskulisse zu integrieren und damit dem Schutzregime 

Natura 2000 zu unterstellen. Die Gesamtfläche der eigentlichen Kalktuffquellbereiche 

beträgt ca. 150 m² mit den erforderlichen Pufferbereichen zum Schutz der selbigen be-

trägt die Fläche rund 450 m² . Da sich die Quellbereiche in unmittelbarer Nähe zu einem 

Waldweg befinden, ist vorgesehen, eine Abzäunung zum Schutz vor Betreten bzw. Be-

fahren und zur Vermeidung von Wildschäden (z.B. durch Wildschweine) zu errichten. 

Darüber hinaus hat eine regelmäßige Kontrolle des Gehölzaufwuchses durch die ökolo-

gische Baubegleitung zu erfolgen. Bei zu starker Verschattung ist in Abstimmung mit der 

Forstbehörde ein Freistellen der Kalktuffquellen durch „auf den Stock setzen“ der Ge-

hölze vorzunehmen. Bei Holzerntemaßnahmen ist darauf zu achten, dass die Quellbe-

reiche nicht von umstürzenden Bäumen beschädigt werden. Im Zuge des Holzrückens 

sind die Quellbereiche nicht zu befahren, angefallener Schlagabraum im Quellbereich 

ist umgehend zu beseitigen. Bei der Anlage von Rückegassen und Maschinenwegen ist 

ein Mindestabstand von einer halben Baumlänge (mindestens 15 m) von den Quellen 

einzuhalten. Quellhorizonte sind zu schonen. 

Die kartographische Darstellung der Quellbereiche ist in Abbildung 19 erfolgt. Sie enthält 

auch einen Abgrenzungsvorschlag für die Gebietserweiterung (diese ist jedoch nicht 

ALK-scharf). Die Quellbereiche liegen beide innerhalb von Wald in räumlicher Nähe zu-

einander und zum angrenzenden FFH-Gebiet. Die Flächen innerhalb des Abgrenzungs-

vorschlags befinden sich vollständig im Eigentum der Stadt Nagold. Zur Gewährleistung 

des Schutzes der Quellen erfolgt eine dingliche Sicherung im Grundbuch. 

Die nachzumeldenden Gebiete sind zeitnah, innerhalb eines Jahres, der Kommission 

mitzuteilen. Für die EU-Kommission entscheidend ist der Zeitpunkt der Meldung, nicht 

der Zeitpunkt der Festsetzung durch die EU. Innerhalb von 6 Jahren ist für die nachzu-

meldenden Gebietsteile ein MaP zu erstellen bzw. der bestehende anzupassen und eine 

rechtliche Sicherung erforderlich. 
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KALKTUFFQUELLE 1 AM TAUCHSTEIN N EMMINGEN 

Koordinaten: R 3480822 H 5384308 

Gemeinde: Nagold 

Gemarkung: Emmingen 

Flurstücksnummer: 2470 

Beschreibung: Treppenförmig gestufter Kalktuffkörper in steiler bis schwach geneigter, 

sickerquelliger Hangmulde mit einer Flächengröße von rund 100 m², 

überwiegend mit dichtem Moosrasen vorherrschend aus Cratoneuron 

commutatum, randlich stellenweise auch lückiger Krautschicht mit Eupa-

torium cannabinum, Cirsium oleraceum, Equisetum arvense und Gera-

nium robertianum. Der Quellbereich liegt in einem naturnahem Laubwald 

vorwiegend aus Esche und Berg-Ahorn. Die Bestandsgröße einschließ-

lich eines Pufferbereichs beträgt insgesamt etwa 300 m². 

Beurteilung des Er-

haltungszustands: 

hervorragend (A) 

Beeinträchtigungen: keine erkennbar 

 

 

Abbildung 17: Kalktuffquelle 1 am Tauchstein N Emmingen 

KALKTUFFQUELLE 2 AM TAUCHSTEIN N EMMINGEN 

Koordinaten: R 3480820 H 5384270 

Gemeinde: Nagold 
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Gemarkung: Emmingen 

Flurstücksnummer: 2470 

Beschreibung: Schmaler Kalktuffriegel von 2 – 5 m Breite an einem kleinen Quellbach. 

Die Tuffbildung beginnt wenige Meter unter einer Fließquelle und endet 

nach etwa 17 m an einem unterhalb am Hang liegenden Waldweg. Der 

Quellbach fließt in einer 5 – 10 cm breiten Rinne auf dem Scheitel des 

Tuffkörpers. Etwa 50% der Tuffbildung sind mit einem Moosrasen aus 

vorherrschend Cratoneuron commutatum bewachsen, die restliche Flä-

che ist vegetationsfrei. Die Flächengröße des Kalktuffkörpers beträgt 

rund 50 m². Das Vorkommen liegt in einem naturnahem Laubwald vor-

wiegend aus Esche und Berg-Ahorn. Einschließlich des Pufferbereichs 

beträgt die Bestandsgröße etwa 150 m². 

Beurteilung des Er-

haltungszustands: 

hervorragend (A) 

Beeinträchtigungen: keine erkennbar 

 

Abbildung 18: Kalktuffquelle 2 am Tauchstein N Emmingen 
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Abbildung 19: Lage der vorgesehenen Kohärenzsicherungsmaßnahmen für den LRT Kalktuffquelle 
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Bewertung der Wirksamkeit 

Vor dem Hintergrund, dass die zu integrierenden Flächen bereits in einem hervorragen-

dem Erhaltungszustand (A) sind und eine Integration in das Schutzgebietssystem sowie 

eine dauerhafte Sicherung (dingliche Sicherung, Abzäunung und ggf. Auflichten der Ge-

hölze) erfolgt, sind die Maßnahmen geeignet, die globale Kohärenz des Netzes Natura 

2000 zu sichern. 

Monitoring 

Mit der Integration in das FFH-Gebiet gehen die Maßnahmenflächen in das Pflegeregime 

des MaPs über, sodass eine Sicherung und Überwachung der Funktionsfähigkeit der 

Maßnahmen gewährleistet ist. Im Rahmen dessen werden die die LRT-Flächen in regel-

mäßigen Abständen überprüft (Berichtspflichten) und damit eine langfristige Sicherung 

ermöglicht. Bis zur Integration in das FFH-Gebiet ist durch die ökologische Baubeglei-

tung die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen (Abzäunen, ggf. Auflichten) in Abstim-

mung mit der zuständigen Forstbehörde zu überwachen und zu begleiten.  

 

10.3.3 Kohärenzsicherungsmaßnahme für den Steinkrebs (Austropotamobius torren-

tium) 

Im Zuge der Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens im Abschnitt Im Hau geht der 

Lebensraum des Steinkrebses bauzeitlich vollständig verloren, was eine erhebliche Be-

einträchtigung im Sinne der FFH-Richtlinie bedeutet. 

Der Gesamtbestand der Steinkrebspopulation im Einschnittsbereich ab Beginn der Was-

serführung auf Höhe der Stützmauern bis zum Eintritt in den Ziegelbach wird auf ca. 450 

350 Tiere fangbarer Größe geschätzt (vgl. auch [58]).  

Wie bereits in Kapitel 10.2.2 dargelegt, wurde schon bei der Planung nach einer Mög-

lichkeit der Koexistenz des Steinkrebses mit der Nutzung des Einschnitts Im Hau als 

Bahnanlage gesucht. Zu diesem Zweck wurde ein eigenständiges Konzept erarbeitet, 

auf dessen Ergebnisse nachfolgend zurückgegriffen wird und das im Anhang Kapitel 

13.4 beigefügt ist. 

 

Die im Kapitel 3.1 (Seite 32 ff.) beschriebenen Baumaßnahmen sind erforderlich, um im 

Bereich des Einschnitts Im Hau einen sicheren Bahnbetrieb zu ermöglichen. Die Maß-

nahmen werden so ausgeführt, dass mit Abschluss der Bauarbeiten der Lebensraum 

des Steinkrebses wieder hergestellt wird und dauerhaft erhalten bleiben kann. Während 

der Ausführung der Baumaßnahmen kann aber gemäß den Ausführungen im Kapitel 

5.4.1 (Seite 96 ff.) eine Gewährleistung des Habitats und damit ein Überleben der Stein-

krebse nicht gewährleistet werden.  

Zur Konfliktlösung und damit zur Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 wur-

den im Wesentlichen zwei praktische Ausführungsvarianten untersucht: 
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▪ Umsiedlung der Steinkrebse in ein geeignetes Fließgewässer möglichst im 

Nagold-Würm Einzugssystem  

▪ Interimshaltung mit Rücksiedlung in die Entwässerungsgräben im Einschnitt Im 

Hau 

Mit der zunächst verfolgten Alternativplanung einer Mauerwerksvorsatzschale an beiden 

Stützwänden war eine Koexistenz von Bahnbetrieb und Steinkrebsen nicht angestrebt 

(näheres siehe Kapitel 10.2.2). Daher wurde zum Zeitpunkt der Einreichung der Plan-

feststellungsunterlagen im April 2016 der Ansatz verfolgt, die Steinkrebspopulation aus 

den Entwässerungsgräben Im Hau dauerhaft in den Schwarzen- und Kollbach umzusie-

deln. Der Ansiedlungsversuch mit 50 Steinkrebsen im Schwarzenbach zeigte jedoch 

nach zwei Monitoringjahren keine gesicherten Hinweise auf eine Etablierung der Art im 

Zielgewässer. Im Rahmen des Monitorings wurde lediglich an einer der Kontrolluntersu-

chungen ein Steinkrebsweibchen wieder aufgefunden. Als mögliche Ursache für den ak-

tuell fehlenden Erfolgsnachweis des Ansiedlungsversuchs wird eine erstarkte Population 

der ebenfalls europarechtlich geschützten Groppe (Cottus gobio) als möglichem Präda-

tor (insbesondere für kleinere oder sich häutende Individuen) in Erwägung gezogen. Ge-

nerell können beide Arten jedoch bei gleichzeitigem Vorkommen im selben Habitat dau-

erhafte Populationen ausbilden. Als weitere Ursache kommt eine Abwanderung der 

Krebse, weit über die untersuchten Abschnitte des Schwarzenbaches hinaus, in Be-

tracht. 

Aufgrund der begrenzten Individuenzahl Im Hau wurde unter diesen Umständen von ei-

nem weiteren Besatz zum jetzigen Zeitpunkt sowohl im Schwarzenbach als auch im 

Kollbach abgesehen, da dieses Vorgehen als kurzfristige und sichere Lösungsmöglich-

keit nicht geeignet erscheint. Das Monitoring im Schwarzenbach wird jedoch weiterge-

führt, falls sich einige der umgesiedelten Tiere doch etabliert haben und bisher nur nicht 

aufgefunden werden konnten.  

Sofern die unten beschriebene Vorzugsvariante wider Erwarten zu keinem Erfolg führt 

oder nach erfolgreichem Wiederbesatz der Entwässerungsgräben Im Hau noch ausrei-

chend Tiere zur Verfügung stehen, kann eine Wiederaufnahme des ursprünglichen Ziels 

der Neuansiedlung einer Population in einem anderen geeigneten Gewässer möglichst 

des Nagold-Würm-Einzugssystems erfolgen. Dieses Gewässer ist bei Eignung in das 

Schutzgebietsregime Natura 2000 zu integrieren. 

Für die Variante Interimshaltung mit Rücksiedlung in die Entwässerungsgräben im Ein-

schnitt Im Hau werden zunächst alle erreichbaren Steinkrebse im Eingriffsbereich bzw. 

im Wirkbereich der Eingriffe vor Baubeginn abgefangen, im Rahmen einer Interimshäl-

terung gesichert und nach Abschluss der Bautätigkeit wieder in die Bahnentwässerung 

im Einschnitt Im Hau sowie ggf. in weitere geeignete Gewässer eingesetzt.  

Dieses Vorgehen stellt zum aktuellen Zeitpunkt die Vorzugsvariante dar und wird im Fol-

genden näher beschrieben. 
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Geplantes Vorgehen und zeitlicher Ablauf 

Das aktuelle Maßnahmenkonzept sieht vor, die auf rund 400 350 Tiere geschätzte Po-

pulation (Stand November 2018 2021) aus dem Einschnitt Im Hau in zwei Teilpopulatio-

nen zu teilen, an unterschiedlichen Standorten (Stand 2021: Hohenlohe/Löwenstein und 

Hoheneim) zwischenzuhältern und wenn möglich an diesen Standorten nachzuzüchten. 

Nach Abschluss der Bautätigkeit erfolgt die Wiederherstellung der Entwässerungsgrä-

ben als Steinkrebshabitat (s.u.) und eine zeitlich gestufte Rücksiedlung der Krebse. 

In den Interimshabitaten müssen für den Steinkrebs geeignete Bedingungen herrschen. 

Für die Nachzucht von Steinkrebsen werden erweiterte Anforderungen an die Standorte 

gestellt. Nähere Ausführung hierzu finden sich in Kapitel 4.2 4.3 des Steinkrebskonzep-

tes. Im Vorfeld wurden folgende geeignete Örtlichkeiten im Hinblick auf eine Interimshäl-

terung untersucht:  

Tabelle 27: Mögliche Örtlichkeiten für die Interimslösung  

Ort  Arte der Anlage  Nachzucht möglich 

Alpirsbach Fischzuchtanlage ja  

Universität Hohenheim Wasserrinne ja 

Hohenlohe / Löwenstein Fischteichanlage ja 

Stuttgart Wilhelma Fließrinne begrenzt 

 

Die notwendigen Aufwertungsmaßnahmen der Interimsgewässer sind in Kapitel 4.2.3 

4.3.4 des Steinkrebskonzeptes (siehe Anhang, Kapitel 13.4 der Verträglichkeitsprüfung) 

ausgeführt. 

 

Vorversuch 

Nach dem Herstellen der Habitateignung in den Interimsgewässern sind zunächst Vor-

versuche mit einer geringen Anzahl an Steinkrebsen geplant. In den Freiland-Fisch-

zuchtanlagen erfolgt dies in Käfighaltung. Dieser Vorversuch (Phase I) sowie die nach-

folgende erste Entnahme von Steinkrebsen (Phase II) (s.u.) wurden in einem vom Re-

gierungspräsidium Karlsruhe genehmigten, vorhabenunabhängigen Forschungsvorha-

ben „Haltung von Steinkrebsen in künstlichen Gewässern mit dem Ziel der Nachzucht“ 

bereits durchgeführt. Der Ablauf und die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt. 

Hierzu wurden am 6. August 2018 jeweils sechs Individuen (Ind.) verschiedenen Ge-

schlechts und mittlerer Größen- bzw. Altersklasse in Käfigen in die vier zur Interimshäl-

terung bestimmten Becken gesetzt (insgesamt 24 Ind.). Somit verblieben ca. 425 Ind. Im 

Hau. Eiertragende Weibchen (November bis Juni) wurden für den Vorversuch nicht ver-

wendet. Der Vorversuch fand für einen Zeitraum von 8 Wochen statt, welchen die Tiere 

in guter Kondition überstehen sollten.  
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Die 24 Steinkrebse, die im Rahmen der Phase I in Interimshabitate verbracht wurden, 

haben sich überwiegend sehr gut entwickelt. Es konnten keine Verhaltensauffälligkeiten 

oder Krankheitssymptome dokumentiert werden. Dennoch wurden am Standort Hohen-

heim zwei tote Steinkrebse geborgen. Eine durchgeführte DNA-Analyse zur Krebspest 

war ohne Befund und die verbliebenen Tiere sind in ihrer Vitalität nicht eingeschränkt.   

Resultierend aus den Ergebnissen des Vorversuchs wurden im Oktober 2018 die Stand-

orte Alpirsbach, Löwenstein und die Wilhelma in Stuttgart für die Interimshälterung emp-

fohlen. 

Bei der zweiten Phase (II) der Entnahme, im Oktober 2018 sollten abweichend vom ur-

sprünglichen Konzept nur 100 anstatt 150 Tiere entnommen werden. Aufgrund drohen-

den sommerlichen Trockenfalls über weite Strecken des Grabens „Im Hau“ wurde je-

doch eine Notbergung aller fangbaren Individuen veranlasst. Infolgedessen wurden ins-

gesamt 136 Steinkrebse entnommen und auf die drei Interimshabiate und nach Hohen-

heim verteilt. Eine fortschreitende strukturelle Degradation infolge von Trockenheit, Ver-

schlammung und Pflanzenaufwuchs im Graben wurde festgestellt und entsprechend 

Maßnahmen zur Verbesserung geplant und durchgeführt. Diese Maßnahmen zeigten in 

den darauffolgenden Jahren bereits Wirkung. 

An den Interimsstandorten Hohenheim und Hohenlohe/Löwenstein wurden in den da-

rauffolgenden Jahren stabile bzw. positive Bestandsentwicklungen dokumentiert, wäh-

rend am Standort Alpirsbach der Bestand rückläufig war und sich die Habitatqualität 

langsam verschlechterter. Im Herbst 2021 wurde daher auch der Standort Alpirsbach 

aufgegeben (vgl. Ausführungen im Steinkrebskonzept, Anhang 13.5).  

 

Abfang aus den Entwässerungsgräben  

Die sorgfältige Bergung der Steinkrebse aus den Entwässerungsgräben Im Hau sollte 

witterungsabhängig in den Monaten Juni/Juli April bis Oktober nach erfolgreichem Vor-

versuch durchgeführt werden. Eiertragende Weibchen sollten nicht vor Juni/Juli umge-

siedelt werden. Damit wird die höchstmögliche Entnahmerate erreicht und eine Störung 

der folgenden Begattungszeit vermieden.  

Für die Gesamtdauer der Umsiedlungsfänge waren sind zwei Abfangzeiträume und da-

mit zwei Jahre geplant. Im ersten Jahr sollten drei mal 50 Individuen (insgesamt 150 

Individuen) entnommen und in die Interimshabitate verbracht werden (Phase II des For-

schungsvorhabens). Im zweiten Jahr sollte dann die vollständige Entnahme der Popula-

tion aus den Entwässerungsgräben durchgeführt werden. Unmittelbar vor Baubeginn er-

folgt ein weiterer, letzter Abfangturnus um eventuell verbliebene Individuen zu evakuie-

ren. 

Für die Gesamtdauer der Umsiedlungsfänge sind zwei Abfangzeiträume geplant. Entge-

gen der ursprünglichen Planung, sollen nun aufgrund der erfolgreichen Zwischenhälte-
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rung so viele Individuen wie möglich im ersten Jahr abgefangen und in die beiden Inte-

rimshabitate nach Hohenlohe/Löwenstein und Hohenheim gebracht werden. Im zweiten 

Jahr unmittelbar vor Baubeginn, erfolgt ein weiterer Abfangturnus um eventuell verblie-

bene Individuen zu evakuieren. 

Da vor Baubeginn möglichst alle Individuen geborgen werden sollen und der besiedelte 

Grabenabschnitt über zahlreiche nicht aufdeckbare Unterstände verfügt (z.B. Mauer-

spalten), sind neben dem Handfang am Tage (vorsichtiges Aufdecken von Tagesverste-

cken unter Verwendung eines Handkeschers) auch Nachtfänge während der Aktivitäts-

phase erforderlich. Um eine Gefährdung durch Trittbelastung zu vermeiden, erfolgt die 

Bergung der Steinkrebse aus dem Grabenabschnitt weitgehend vom Ufer aus.  

Die gefangenen Steinkrebse werden umgehend in mit Wasser des Ursprungsgewässers 

gefüllte und belüftete Transportbehälter gesetzt und am Ende des jeweiligen Sammelta-

ges zum Interimshabitat gebracht. Dort findet ein 4 bis 10 Stunden andauernder Was-

seraustausch statt, um eine Temperaturangleichung zu erreichen und einen „osmoti-

schen Schock“, wie er von Fischen bekannt ist, zu vermeiden. Entspricht das ehemalige 

Transportwasser überwiegend dem Wasser des Haltungsgewässers, werden die Krebse 

in dieses vorsichtig entlassen und beobachtet.  

Für eine möglichst vollständige Entnahme der Individuen sind mehrere Fangkampagnen 

erforderlich, zwischen denen mindestens eine Woche Wartezeit liegen sollte. Anhand 

der mit jeder Fangkampagne abnehmenden Fangzahlen kann die Fangwahrscheinlich-

keit verbliebener Krebse abgeschätzt werden. Hieraus wird die Anzahl weiterer Fang-

kampagnen abgeleitet.   

Wie oben beschrieben sollten im ersten Jahr insgesamt 150 Steinkrebse aus dem „Hau“ 

entnommen und auf die drei bestgeeigneten Interimshabitate verteilt werden.  

Basierend auf der Populationsabschätzung 2018 wurde der aktuelle Bestand auf ca. 400 

Steinkrebse geschätzt. Damit weiterhin (wie im Konzept angedacht) ca. 300 Individuen 

im Einschnitt „Im Hau“ verbleiben, wurde durch Anordnung der Höheren Naturschutzbe-

hörde für die Phase II eine maximale Entnahme von 100 Steinkrebsen festgelegt. Dabei 

sollten jeweils 50 Individuen auf die Interimsstandorte Alpirsbach und Hohenlohe verteilt 

werden.   

Als Ergebnis der Anfang September 2018 erfolgten überschlagsmäßigen Abundanz-ab-

schätzung wurde festgestellt, dass das Habitat im „Hau“ eine allgemeine Tendenz zur 

Verschlechterung aufweist. Eine zusätzliche Belastung durch die extrem trockenen 

Sommermonate und damit ungewöhnlich geringer Wasserzufuhr bedeutete einen wei-

teren Qualitätsrückgang des Steinkrebshabitats im „Hau“. Dies wurde am 19. Oktober 

2018 im Rahmen der Phase II (Entnahme von 50 Tieren für die Umsiedlung an den 

Interimsstandort Reinerzau bei Alpirsbach) festgestellt. Es zeigte sich eine merkliche vo-

ranschreitende Abnahme des Wasserspiegels. Die Entwässerungsgräben führten über 

weite Strecken kein Wasser mehr, sodass das Steinkrebshabitat deutlich fragmentiert 
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und damit die Aufenthaltsmöglichkeiten der Steinkrebse eingeschränkt war. Entspre-

chen der Verfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 23.10.2018 erfolgten am 

26.10.2018 und 05.11.2018 Notbergungen aller fangbaren Individuen. Dabei wurden ins-

gesamt 136 Tiere geborgen. Sie wurden gemäß der Verfügung vom 23. Oktober 2018 

auf alle 4 verfügbaren Interimshabitate verteilt. Damit wurde von der Empfehlung nach 

dem Vorversuch (Festhalten an drei Standorten) und der Anordnung der HNB (Vertei-

lung nur auf zwei Standorte je 50 Tiere) bei der Notbergung abgewichen. Die Verteilung 

auf vier Interimsstandorte dient insbesondere der Streuung des Mortalitätsrisikos. Der 

Standort Hohenheim wurde trotz der Totfunde im Vorversuch aufgrund der Vitalität der 

verbliebenen vier Individuen, der guten Überwachbarkeit (überschaubare Beckengröße) 

und der guten Voraussetzungen für eine mögliche Nachzucht als weiterhin geeignet ein-

gestuft.   

 

Besiedlung der Interimshabitate  

Die Steinkrebspopulation aus dem Einschnitt Im Hau wird in Teilpopulationen aufgeteilt, 

um das Verlustrisiko zu streuen. Hierbei wird in Abhängigkeit von der Anzahl tatsächlich 

vorgefundener Exemplare sowie der Kapazität der jeweiligen Interimshaltung die exakte 

Besiedlungsgröße festgelegt. Aufgrund der Erkenntnisse des Vorversuchs wurden die 

Standorte Alpirsbach und Wilhelma aufgegeben, so dass die Steinkrebspopulation auf 

die verbliebenen zwei Standorte verteilt werden.  

Als Richtgröße für den Besatz gelten die in Tabelle 28 dargestellten Anzahlen:  

Tabelle 28: Richtwerte bezüglich Anzahl Besatzkrebse je Interimshälterung  

Ort Hohenheim Alpirsbach Hohenlohe / Löwenstein Wilhelma 

Anzahl 100 200* 200 200 150 100 

*zusätzlich zu den bereits in den Interimshabitaten befindlichen Individuen 

 

Wie oben beschrieben wurden im Rahmen des ersten Abfangtermins (19.10.2018) und 

der Notbergungen am 26.10.2018 und 05.11.2018 alle fangbaren Individuen [24], ins-

gesamt 136 Tiere, geborgen und gemäß der Verfügung auf alle 4 verfügbaren Interims-

habitate verteilt.  

Die am erst Abfangtermin am 19.10.18 geborgenen 50 Individuen wurden wie geplant 

nach Alpirsbach gebracht. Am 26.10.2018 wurden 73 Individuen geborgen und nach 

Löwenstein umgesiedelt. Beim dritten Abfangtermin (05.11.18) konnten lediglich 13 In-

dividuen geborgen werden, welche auf die Wilhelma (9) und Hohenheim (4 Individuen) 

verteilt wurden. Es wurden jeweils Männchen und Weibchen bei den Standorten Löwen-

stein, Alpirsbach und Wilhelma eingebracht. In Hohenheim befinden sich aktuell nur ei-

ertragende Weibchen. Auch in Alpirsbach wurden eiertragende Weibchen in einem Käfig 

separiert, um Stress durch männliche Steinkrebse für diese zu vermeiden.  
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Vor Baubeginn wird die Restpopulation gem. Tabelle 28 3 auf die vier zwei Interims-

standorte verteilt. Mit der Entnahme der Restpopulation wird erst begonnen, wenn eine 

erfolgreiche Verpaarung (eiertragende Weibchen) an mindestens zwei Standorten und 

ein guter Populationszustand nachgewiesen werden konnte. Erste Verpaarungen konn-

ten in den Interimsgewässern bereits festgestellt werden. Von den im August im Rahmen 

der Phase I umgesiedelten Tieren sind an drei Standorten eiertragende Weibchen beo-

bachtet worden. Nähere Ausführungen zur Erfolgskontrolle siehe Steinkrebskonzept im 

Anhang (Kapitel 13.4). Nachfolgend ist das dargestellte Vorgehen zur Bergung der Stein-

krebse vor Baubeginn und damit der Vermeidung von bauzeitlichen Direktverlusten zu-

sammengefasst dargestellt. 
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Tabelle 29: Vorgehen der Entnahme der Steinkrebse aus dem Entwässerungsgraben und 
dem Besatz der Interimshabitate  

Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate 

Geschätzte Population (Pop.) im Einschnitt Im Hau (2017) 450 Ind. 

Vorversuch  
(Phase I) 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: 24 Individuen (Ind.).  
Zeitrahmen: August 2018; Versuchsdauer: 8 Wochen  

Im Hau  
Verbleib  
ca. 425 Ind. Standorte Interimsgewässer 

Hohenlohe 
6 Ind.  

Alpirsbach 
6 Ind. 

Hohenheim 
6 Ind. 

Wilhelma 
6 Ind. 

Vorversuch erfolgreich, 
wenn Vitalität der Tiere nachgewiesen; Auswahl der 3 geeig-
netsten Standorte als Interimshabitate 
 
Ergebnis des Vorversuchs: 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Haltung von Stein-
krebsen in künstlichen Gewässern mit dem Ziel der Nach-
zucht“ fand am 6. August 2018 die Umsiedlung von viermal 6 
Tieren statt. Die 24 Steinkrebse, die im Rahmen der Phase I 
in Interimshabitate verbracht wurden, haben sich überwiegend 
sehr gut entwickelt. Es konnten keine Verhaltensauffälligkei-
ten oder Krankheitssymptome dokumentiert werden. Am 
Standort Hohenheim wurden zwei tote Steinkrebse geborgen. 
Eine durchgeführte DNA-Analyse zur Krebspest war ohne Be-
fund, die verbliebenen Tiere sind in ihrer Vitalität nicht einge-
schränkt.  
Resultierend aus den Ergebnissen des Vorversuchs wurden 
im Oktober 2018 die Standorte Alpirsbach, Löwenstein und 
die Wilhelma in Stuttgart für die Interimshälterung empfohlen. 

Aktualisie-
rung (2018):  

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde im Herbst 2018  
überschlägige Populationsabschätzung, basierend auf zwei 
abendlichen/nächtlichen Erfassungen durchgeführt. Hierbei 
wurde der Bestand auf 400 Tiere geschätzt.  
Abweichend vom ursprünglichen Konzept, welches in der 
Phase II die Entnahme von 150 Tieren vorsah, traf die Höhere 
Naturschutzbehörde als Genehmigungsbehörde für das For-
schungsvorhaben die Anordnung, das nur 2x50 Individuen für 
die Phase II entnommen werden dürfen, sodass mindestens 
300 Individuen im Hau verbleiben. 
Bei der geplanten ersten Entnahme von 50 Tieren (Phase II) 
am 19. Oktober 2018 für die Umsiedlung an den Inte-
rimsstandort Reinerzau bei Alpirsbach wurde eine witterungs-
bedingte voranschreitende Abnahme des Wasserspiegels 
festgestellt. Die Entwässerungsgräben führten über weite 
Strecken kein Wasser mehr, sodass das Stein-krebshabitat 
deutlich fragmentiert und damit die Aufenthaltsmöglich-keiten 
der Steinkrebse eingeschränkt waren. Aufgrund der Verfü-
gung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 23. Oktober 
2018 erfolgten am 26. Oktober 2018 und 05. November 2018 
Notbergungen aller fangbaren Individuen. Dabei wurden ins-
gesamt 136 Tiere geborgen und gemäß Verfügung zur Streu-
ung des Mortalitätsrisikos auf sämtliche 4 verfügbaren Inte-
rimshabitate verteilt.  
Die aktuelle Verteilung der Individuen ist nachfolgend darge-
stellt. 

Bestand (ge-
schätzt) 2018: 

ca. 400 Ind. 
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Aktualisie-
rung (2019): 

Es wurde eine überschlägige Populationsabschätzung „Im 
Hau“ durchgeführt. Hierbei wurde hinsichtlich der Abundanz 
der gefundenen Tiere kein wesentlicher Unterschied zur Er-
fassung vom Vorjahr festgestellt, obwohl 2018 im Rahmen der 
Umsiedlungs- und Notfallentnahme mit einer Reduktion der 
Population zu rechnen war. Dies kann als Hinweis der weiter-
hin guten Funktion des Habitats gewertet werden. Der Be-
stand wurde demnach auf unverändert ca. 400 Tiere ge-
schätzt.  

Parallel dazu wurde eine abnehmende Tendenz der Habitat-
qualität registriert. An einigen Stellen wurden zunehmende 
Kolmation (Verschlammung) und Aufwuchs von Pflanzen beo-
bachtet. Zu Zeiten geringerer Wasserführung war die Durch-
gängigkeit des Grabens an einigen Stellen deutlich herabge-
setzt.  

Im Frühjahr wurden aus diesem Grund Habitatverbesserungs-
maßnahmen geplant und im Mai durchgeführt. Die Durchläs-
sigkeit an verfüllten Stellen wurde wieder hergestellt. Struktur-
verbesserungen wurden an Stellen mit Verschlammung mit-
tels Schotterbuhnen eingebracht, mit dem Ziel für mehr Unter-
schlupfmöglichkeiten bei gleichzeitig verbessertem Selbstrei-
nigungspotenzial der Bachsohle zu sorgen. 

Bestand (ge-
schätzt) 2019: 

ca. 400 Ind. 

Aktualisie-
rung (2020): 

Im Hau wurden 2020 weiterhin zuverlässig Steinkrebse vorge-
funden. Im Frühjahr konnte ein positiver Effekt der habitatver-
bessernden Maßnahmen festgestellt werden. Dieser kam aber 
aufgrund der geringen Niederschlagsmengen im Sommer nur 
wenig zur Geltung. Die Stellen mit guter Habitatqualität 
schrumpften mit zunehmender Tendenz von den oberen und 
unteren Randbereichen zur Mitte hin. Allerdings konnten stets 
mehrere Steinkrebse innerhalb kurzer Zeit an unterschiedli-
chen Stellen des Grabens gefunden werden, so dass insge-
samt von einer vergleichsweise stabilen Situation ausgegan-
gen werden konnte. Mittelfristig muss damit gerechnet wer-
den, dass ohne geeignete Maßnahmen es zu einer weiteren 
Verschlechterung der Habitatqualität kommen wird. 

Bestand (ge-
schätzt) 2020: 

ca. 400 Ind. 

Aktualisie-
rung (2021): 

Im Hau wurden bei einer überschlägigen Zählung im Juli 2021 
weiterhin zuverlässig Steinkrebse vorgefunden, wenn auch in 
etwas geringerem Umfang, als in den Vorjahren. Der Trend 
des Rückgangs der Habitatqualität wurde durch die in diesem 
Jahr stärkeren Niederschlagsmengen etwas gebremst. Es 
kam zu einer gewissen Erholung der Grabensohle an man-
chen Stellen, unterstützt durch die 2019 durchgeführten Struk-
turverbesserungen. Weiterhin ist insgesamt von einer ver-
gleichsweise stabilen Population auszugehen, die jedoch vo-
raussichtlich ohne zukünftige Pflegemaßnahmen nicht erhal-
ten bleibt. 

Bestand (ge-
schätzt) 2021 

ca. 350 Ind. 

Besatz Inte-
rimshabi-
tate 2018 
(Phase II)  

Interimshabitate  Im Hau 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: 136 Ind. (Notevakuie-
rung) 
Zeitrahmen: Juni/Juli – Oktober 2018 

Verbleib  
ca. 260 Ind. 
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Hohenlohe 
73 6+76=82 

Ind. 

Alpirsbach 
6+50=56 Ind. 

Wilhelma 
9 6+10=16 

Ind. 

Hohenheim 
4 6+0=6 Ind. 

(nach Noteva-
kuierung) 

Hälterung erfolgreich: 
erfolgreiche Verpaarung an mindestens zwei Standorten und 
guter Populationszustand  
 
Rückfallebene 
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Wenn Standort dauerhaft ungeeignet, Aufgabe und Verteilen 
der verbliebenen Tiere auf die anderen Standorte oder Suche 
nach Alternativstandort  
 
Erste Ergebnisse: 
Die Umsiedlung war insgesamt erfolgreich, wenngleich in Al-
pirsbach zwei Individuen tot geborgen wurden. Diese wiesen 
jedoch keine Krankheitsmerkmale auf. 
Erste Verpaarungen konnten in den Interimsgewässern be-
reits festgestellt werden. Von den im August im Rahmen der 
Phase I umgesiedelten Tieren sind an drei Standorten  eiertra-
gende Weibchen beobachtet worden. Auch sind durch die 
Notbergung eiertragende Weibchen an den Standorten einge-
setzt worden. 

Besatz Inte-
rimshabi-
tate 2019 
(Phase II) 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: keine. 
Zeitrahmen: 2019 

Verbleib nach 
überschlägi-
ger Zählung, 
weiterhin  
ca. 400 Ind. 

Hohenlohe 
ca.110 (60% 
Zuwachs). 

Alpirsbach 
ca. 40 Ind. 

Tendenz ab-
nehmend 

Hohenheim 
4 Ind. 

Wilhelma 
10 Ind. 

 

Hälterung erfolgreich: 
erfolgreiche Verpaarung am Standort Hohenlohe, Alpirsbach 
und Hohenheim bei insgesamt gutem Populationszustand  
 
Rückfallebene 
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Wenn Standort dauerhaft ungeeignet, Aufgabe und Verteilen 
der verbliebenen Tiere auf die anderen Standorte oder Suche 
nach Alternativstandort 

Ergebnisse: 

Standort Hohenlohe: 

Die Reproduktion war erfolgreich mit relativ wenig Verlusten 
bei den Jungkrebsen in den Aufzuchtboxen.  

Mit neun im Herbst 2018 verpaarten Weibchen konnten insge-
samt 48 Jungkrebse aufgezogen werden, die nach etwa ei-
nem Jahr unter gesicherten Aufwuchsbedingungen (Aufzucht-
boxen), zum Hauptbestand in den Teich gesetzt wurden. 

Allein die kontrollierte Nachzucht erbrachte einen Bestandszu-
wachs von über 60 %. Zusammen mit der im Teich erfolgen-
den Reproduktion ist davon auszugehen, dass der Bestand 
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deutlich höher ist, als der Ausgangsbesatz. 

Standort Alpirsbach: 

von vier in Aufzuchtkäfigen regelmäßig beobachteten, eiertra-
genden Weibchen konnte eines ihre Brut bis zum Schlupf der 
Larven bringen. Einen eindeutigen Nachweis, dass Jung-
krebse 2019 länger überlebt haben konnte jedoch nicht er-
bracht werden. Eine quantitative Erfassung der Population 
wurde nicht durchgeführt. Bei Pflegearbeiten wurden gesunde 
Tiere gefunden, insgesamt wird jedoch eine abnehmende 
Tendenz angenommen. 

Standort Hohenheim: 

Zwei der drei Weibchen überwinterten mit Eipaketen, nur bei 
einem kamen die Larven bis zum Schlupf. Dieses Weibchen 
verstarb kurz darauf, weshalb die anfänglich obligatorische 
Brutpflege nicht erfolgen konnte und die Larven eingingen. 
Zusätzlich verstarb zwar auch noch ein Männchen, der Stand-
ort scheint generell für eine Reproduktion geeignet.  

Standort Wilhelma: 

Am Standort Wilhelma konnte keine Reproduktion beobachtet 
werden. Keines der drei Weibchen wurde begattet, zwei da-
von verendeten im Laufe des Jahres. Auch bei den Männchen 
gab es insgesamt vier Verluste. 

Besatz Inte-
rimshabi-
tate 2020 
(Phase II)   

 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: keine. 
Zeitrahmen: 2020 

Verbleib  
ca. 400 Ind. 

Hohenlohe 
110 Tendenz 
zunehmend. 

Alpirsbach 
30 Ind. 

geschätzt, 
Tendenz ab-

nehmend 

Hohenheim 
4 Ind. 

 + 4 Tiere aus 
der Wilhelma  

Wilhelma 
0 Ind. 

4 M nach Ho-
henheim ge-

bracht 

Hälterung erfolgreich: 
erfolgreiche Verpaarung an den Standorten Hohenlohe, Al-
pirsbach und Hohenheim und ein sehr guter Populationszu-
stand am Standort Hohenlohe. Die Hälterung in der Wilhelma 
war dagegen weniger erfolgreich. Hier wurde wiederholt keine 
Verpaarung festgestellt. Keines der Weibchen hat dort über-
lebt. Die Hälterung an allen weiteren Standorten war insge-
samt gelungen, allerdings mit einer abnehmenden Tendenz 
am Standort Alpirsbach. 

Rückfallebene: 
Der Standort Wilhelma wurde aufgrund der hohen Verluste 
aufgegeben. Die verbliebenen vier Männchen wurden in Ho-
henheim untergebracht. 

Ergebnisse: 

Standort Hohenlohe: 

Die im Vorjahr festgestellte positive Bestandsentwicklung am 
Standort Hohenlohe (Löwenstein) setzte sich 2020 fort. Auch 
in diesem Jahr wurden geschlüpfte Jungtiere gefunden, wie 
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auch Jährlinge aus dem Jahr 2019. Der Standort Hohenlohe 
bietet somit weiterhin einen ausreichend geeigneten Ersatzle-
bensraum für die Steinkrebse. Die fortlaufenden Beobachtun-
gen zeigen jedoch, dass der Teich durch die Feinsediment-
frachten der zufließenden Sulm allmählich wieder ver-
schlammt und in Folge dessen sich die Lebensraumbedingun-
gen für den Steinkrebs verschlechtern. Verbesserungsmaß-
nahmen sind für 2021 geplant. 

Standort Alpirsbach: 

Eine überschlägige Ermittlung 2020 ergab, dass der Bestand 
nicht gewachsen, sondern sich insgesamt verringert hat. Es 
wurden vitale Krebse gefunden und eiertragende Weibchen in 
Aufzuchtkäfigen gehältert. Es konnten jedoch wie im Jahr zu-
vor keine Jungkrebse nach dem Schlupf der Larven gefunden 
werden. Hieraus lässt sich schließen, dass der Standort Al-
pirsbach für eine Hälterung der Steinkrebse über einen über-
schaubaren Zeitraum hinweg gut geeignet ist, nicht jedoch 
langfristig und für die Nachzucht. Zudem ergibt sich eine mit-
telfristige Belastung der Sohle mit Feinsediment, welches sich 
nur schwer beseitigen lässt, ohne den Bestand zu gefährden. 

Standort Hohenheim: 

nach Aufgabe des Standorts Wilhelma wurden 4 Männchen 
nach Hohenheim gebracht. Nur eines der insgesamt 2 Weib-
chen trug Eier, welche jedoch nicht bis zum Schlupf behalten 
wurden. Gegen Ende der Fortpflanzungsperiode im Herbst 
trugen beide Weibchen wiederum Eier. Zwei Männchen star-
ben im Laufe des Jahres ohne äußere Anzeichen von Krank-
heiten, möglicherweise altershalber. 

Besatz Inte-
rimshabi-
tate 2021 
(Phase II)   

 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Interimshabitaten: keine 
Zeitrahmen 2021 

Verbleib ca. 
350 Ind.  

Hohenlohe  
295 Ind. 

Alpirsbach 
geschätzt ca. 

10 Ind. 

Hohenheim 
6 Ind. 

Wilhelma 
0 Ind. 

Hälterung 
In den Interimshabitaten Hohenheim und Hohenlohe war die 
Hälterung weiterhin ohne Probleme möglich. Einzelne Tiere 
verstarben, jedoch ohne äußere Anzeichen von Krankheiten. 
Während am Standort Löwenstein ein weiterer Zuwachs beo-
bachtet wurde, blieben die Verhältnisse in Hohenheim zumin-
dest stabil. Beim Standort Alpirsbach setzte sich die fortschrei-
tende Abnahme der Population aufgrund fehlender Reproduk-
tion weiter fort. Im Herbst 2021 wurde daher beschlossen, den 
Interimsstandort Alpirsbach aufzugeben. 

Rückfallebene: 
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar; 

Wenn ein Standort sich dauerhaft als ungeeignet erweist, er-
folgt Aufgabe und Verteilen der verbliebenen Tiere auf die an-
deren Standorte oder Suche nach einem Alternativstandort. 
Im Falle des Standorts Alpirsbach, wo eine fortschreitende 
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Bestandsabnahme und fehlende Reproduktion seit 2018 beo-
bachtet wurde, wurde beschlossen, den Standort aufzugeben. 
Eine zusätzliche Aufstockung der Individuen am Standort Ho-
henheim erscheint demgegenüber, aufgrund der besser kon-
trollierbaren Umstände und der vergleichsweise positiven Re-
produktionstendenzen der Vorjahre, als aussichtsreicher, um 
neben dem Standort Löwenstein (Hohenlohe) als zweite 
Rückfallebene dienen zu können. 

Die Abweichung von dem bisher verfolgten Konzept, die Po-
pulation aus dem Hau in drei Interrimsstandorte zu verteilen 
(siehe Ergebnis Vorversuch Phase I), nunmehr lediglich zwei 
Standorten weiter zu verfolgen, lässt sich mit der überaus er-
folgreichen, stabilen Nachzucht am Standort Löwenstein und 
den ausbleibenden Erfolgen am Standort Alpirsbach begrün-
den. Das Risiko einer Reduktion der Population aufgrund der 
Verteilung auf nur zwei Standorte wird als sehr gering angese-
hen.  

Ergebnisse: 

Standort Hohenlohe: 

Stichprobenartige Erfassungen ergaben Hinweise auf eine 
stabile Population mit fortlaufender Reproduktionsentwicklung. 
Die 6 im Herbst 2020 Spermatophoren tragenden und in Auf-
zuchtkäfige gesetzte Weibchen befanden sich im Frühjahr 
2021 alle in einem guten Zustand, auch was die Anzahl der 
Eier anging. 

Standort Alpirsbach: 

Die Fischrinne in Alpirsbach unterliegt weiterhin einem perma-
nenten Eintrag von sehr feinem Detritus (FPOM), der mittel-
fristig zu einer erheblichen Ansammlung von Schlamm führt, 
welcher sich nur sehr schwer entfernen lässt. Eine genauere 
Bestandsanalyse wurde nicht vorgenommen, bei Kontrollgän-
gen wurde aber der Trend zur Bestandsabnahme bestätigt. 
Dementsprechend wurde der Standort im Herbst 2021 aufge-
geben. Verbliebene Tiere werden im Frühjahr 2022 abgesam-
melt und nach Hohenheim gebracht. 

Standort Hohenheim: 

In Hohenheim überwintern vier männliche und zwei weibliche 
Steinkrebse. Mindestens eines der Weibchen trug vor der 
Winterruhe Eier. Aufgrund der nach wie vor geringen Zahl ein-
gesetzter Tiere ist die nachhaltige Reproduktion am Standort 
nicht ausreichend gesichert. Die Aussicht auf Reproduktions-
erfolg ließe sich mit einer größeren Anzahl weiblicher Stein-
krebse sehr wahrscheinlich stabilisieren. Das wäre beispiels-
weise durch das Einsetzen von geschlechtsreifen Tieren aus 
dem Standort Löwenstein oder Alpirsbach zu erreichen. Oder 
nicht zuletzt durch die Verbringung von Steinkrebsen aus dem 
Hau im Rahmen der Räumung der Gräben. 

vor Baube-
ginn 

Interimshabitate  Im Hau 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: Restpopulation ca. 260 
350 Ind.; Zeitrahmen: Juni/Juli April – Oktober (Eiertragende 
Weibchen sollten nicht vor Juni / Juli umgesiedelt werden) 

Anzahl ver-
bliebener Ind. 
unbekannt 
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Standort 1 
Hohenlohe 
100 – 200 Ind. 

Standort 2 
Hohenheim 
100 – 200 Ind. 

Standort 3 
optional 
(in Abhängig-
keit von Er-
gebnis Phase 
II) 100 – 200 
Ind. 

Standort 4 
optional 
 (in Abhängig-
keit von Er-
gebnis Phase 
II) 

(Fangverwei-
gerer) 

Hälterung erfolgreich: 
wenn nach dem zweiten Jahr zwei Teilpopulationen überle-
bensfähig und an mindestens einem Standort Reproduktion 
nachgewiesen Aufgrund der erfolgreichen Reproduktion am 
Standort Löwenstein kann die Hälterung inklusive Nachzucht 
als erfolgreich eingestuft werden. 
 
Rückfallebene:  
wenn sich ein Standort zwischenzeitlich als ungeeignet er-
weist oder in Summe weniger als 240 Ind. in den Interimshabi-
taten sind, erfolgt Aufgabe des Standorts und das Verteilen 
der verbliebenen Tiere auf die einen anderen Standorte. 
Wenn erforderlich, folgt die Suche nach Alternativstandort und 
die Verlängerung der Interimshälterung um mind. 1 Jahr  

 

Nachzucht 

Ziel ist die Vermehrung der Individuen, um mögliche Verluste, welche bei der Umsied-

lung bzw. der Interimshälterung entstehen können, auszugleichen. Sofern eine Nach-

zucht in den Interimshabitaten gelingt und ausreichend Jungtiere zur Verfügung stehen, 

könnte zudem eine langfristige Wiederbesiedlung geeigneter Fließgewässer bevorzugt 

im Gewässereinzugssystem der Nagold – Würm bzw. innerhalb der FFH-Gebietskulisse 

erfolgen. Hierdurch entsteht die Möglichkeit, den Erhalt der Population sowie deren Gen-

pool langfristig zu sichern. An mindestens einem der Interimsstandorte werden ver-

stärkte Anstrengungen zur Reproduktion und zur Erhöhung der Überlebensrate von 

Jungtieren und somit der gezielten Nachzucht betrieben (vgl. Steinkrebskonzept im An-

hang). 

Erste Verpaarungen konnten in den Interimsgewässern bereits im November 2018 fest-

gestellt werden. Von den im August umgesiedelten Tieren sind an drei Standorten eier-

tragende Weibchen beobachtet worden. Auch sind durch die Notbergung eiertragende 

Weibchen an den Standorten eingebracht worden und teilweise mit Käfigen von den 

Männchen separiert worden.  

Die aktuellen Ergebnisse der Nachzucht zwischen 2018 und November 2021 sind Ta-

belle 29 zu entnehmen. 
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Vor Wiedereinbringung der Steinkrebse sind die Entwässerungsgräben wieder als Stein-

krebshabitat herzustellen. Die Gewässer müssen vor der stufenweisen Wiedereinbrin-

gung der Steinkrebspopulation eine geeignete Habitatstruktur und -reife aufweisen, da-

her ist die Fertigstellung eine Vegetationsperiode vor Rücksiedlung abzuschließen. Hin-

sichtlich der Gestaltung der Entwässerungsgräben sind bereits in Kapitel 6.1.2 (Maß-

nahme S4) die Anforderungen (Kriterien) an die Wiederherstellung der Habitate definiert. 

Nach der Herstellung geeigneter Habitatbedingungen für den Steinkrebs (s.o.) erfolgt 

die Rücksiedlung in die Entwässerungsgräben Im Hau sofern genügend Tiere zur Ver-

fügung stehen und sofern sich der bahnlinke Graben bei dem Vorversuch als geeignet 

erweist, beiderseits der Bahn. Das Vorgehen und der zeitliche Ablauf ist nachfolgend 

Tabelle 30 zu entnehmen. Weitere Ausführungen insbesondere zu den Voraussetzun-

gen einer Rücksiedlung und dem vorgesehenen Risikomanagement sind dem Stein-

krebskonzept zu entnehmen (Anhang, Kapitel 13.4). Sofern bei der stufenweisen Wie-

dereinbringung der Steinkrebs Defizite auftreten, sind diese zunächst zu beheben. Sind 

keine konkreten Ursachen für die Defizite erkennbar, wird der Standort Im Hau unter 

Aufrechterhaltung der Interimsgewässer aufgegeben und nach einem geeignetem Dritt-

gewässer gesucht. Dieses sollte innerhalb der Schutzgebietskulisse Natura 2000 liegen 

bzw. ist andernfalls in diese zu integrieren. 
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Tabelle 30: Vorgehen und zeitlicher Ablauf bei der Rücksiedlung der Steinkrebse in den Ent-
wässerungsgräben Im Hau 

Rücksiedlung 

Vorversuch Interimshabitate  Im Hau 

Entnahme aus Interimshabitaten: 20 18 Ind. (24)* 
Zeitrahmen ab April – Juli ; Versuchsdauer 8 Wo-
chen 
*Individuenanzahl in Abhängigkeit vom Ergebnis 
Phase II am Standort 4 

Besatz "Im Hau" 

bahnrechts: 9 (12) 10 Ind.  

bahnlinks 9 (12) 10 Ind.  

Summe: 18 (24) 20 
Entnahme 
aus  
Standort 1 
Hohen-
lohe/Lö-
wenstein 
2 x 3 5 Ind. 

Entnahme 
aus Stand-
ort 2 Ho-
henheim 
2 x 3 5 Ind. 

Entnahme 
aus Stand-
ort 3 
2 x 3 Ind. 

Entnahme 
aus Stand-
ort 4 
(Individu-
enanzahl 
in Abhän-
gigkeit von 
Ergebnis 
Phase II) 

Vorversuch erfolgreich, 
wenn Vitalität der Tiere nachgewiesen 
 
Rückfallebene: 
Nachbesserung, beheben Defizite anschließend 
Wiederholung Vorversuch 

Rücksied-
lung 
1. Jahr   

Zeitrahmen ab Juli – September  
Entnahme aus möglichst jedem beiden Interims-
habitaten und von max. soviel Tieren, dass in 
Summe mind. 150 Tiere (überlebensfähige Po-
pulation) in den Interimshabitaten verbleiben 
 

Besatz "Im Hau": möglichst 
bahnrechts und bahnlinks 
gleichmäßig  

Handlungsoptionen:  
- Sollten zu diesem Zeitpunkt zu wenig Tiere 

aus den Interimshabitaten zur Verfügung ste-
hen, nur Besiedlung des bahnrechten Gra-
bens und Verbleib von mind. 150 Ind. in den 
Interimshabitaten   

- sollten zu diesem Zeitpunkt insgesamt mehr 
als 600 Ind. zur Verfügung stehen, wird alter-
nativ die Besiedlung eines externen Gewäs-
sers (z.B. Kollbach) weiterverfolgt (450 Ind. 
für Hau und 150 Ind. für Besatz ext. Gewäs-
ser) 

Besiedlung erfolgreich: 
erfolgreiche Reproduktion 
und guter Populationszu-
stand  
 
 

Rückfallebene:  
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Sofern Defizit nicht behebbar, Aufgabe Standort Im Hau und Aufrechterhaltung 
Interimsgewässer und Suche nach Alternativgewässer. Dieses ist bei Eignung 
in die Schutzgebietskulisse Natura 2000 zu integrieren. 

2. Jahr  Entnahme aus Interimshabitaten: Restpopulation 
abzüglich überlebensfähiger Teilpopulation 
Zeitrahmen: ab April – September  
 

Besatz Im Hau:  
200 + x 
(Zielgröße:  
ca. 450 Ind.) 



10. Abweichungsprüfung 161 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart GÖG 

Rücksiedlung 

am optimalsten besten Standort verbleibt eine 
überlebensfähige und reproduzierende Teilpopu-
lation (ca. 150 Ind.) bis stabile Population Im Hau 
etabliert ist 

Besiedlung erfolgreich: 
erfolgreiche Reproduktion 
und guter Populationszu-
stand  
 An den verbleibenden zwei Standorten: 

Entnahme der Restpopulationen Auflösung Inte-
rimshabitate 

Rückfallebene:  
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Sofern Defizit nicht erkennbar, Aufgabe Standort Im Hau und Aufrechterhaltung 
des optimalsten Interimsgewässer und Suche nach Alternativgewässer. Dieses 
ist bei Eignung in die Schutzgebietskulisse Natura 2000 zu integrieren.  

Sicherung der Steinkrebspopulation bei den betriebsbedingten Unterhaltungs-
maßnahmen 

Insbesondere bei der Unterhaltungspflege der Gräben und der Beräumung der Netze an 

der bahnrechten Stützmauer sind Beeinträchtigungen der Habitate und Direktverluste 

von Individuen zu erwarten (vgl. Kapitel 5.4.1). Um den dauerhaften Erhalt der Stein-

krebspopulation zu gewährleisten sind daher begleitende Maßnahmen durchzuführen. 

Diese sind bereits in Kapitel 6.1.2 als Schadensbegrenzungsmaßnahmen berücksichtigt 

und beinhalten die zeitliche und räumliche Abfolge sowie die jeweiligen Anforderungen 

an die Unterhaltungspflege der Gräben und die Beräumung der Sicherungsnetze.  

Wirksamkeit der vorgesehenen Kohärenzsicherungsmaßnahmen für den Stein-
krebs 

Bei Umsetzung der dargestellten Vorgehensweise (vgl. auch Steinkrebskonzept im An-

hang) wird aus fachgutachterlicher Sicht eingeschätzt, dass trotz bau- und betriebsbe-

dingter Eingriffe, eine Koexistenz zwischen Steinkrebsen und Bahnbetrieb im Strecken-

abschnitt Im Hau möglich ist. Das Konzept umfasst zudem ein umfangreiches Risikoma-

nagement (siehe Kapitel 6 des Steinkrebskonzeptes), welches dazu beiträgt auf mögli-

che Defizite bzw. Fehlentwicklungen gezielt zu reagieren. 

Insgesamt sind die Maßnahmen geeignet, die globale Kohärenz des Netzes Natura 2000 

zu sichern. 

Monitoring 

Zur Überwachung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen ist ein Monitoring vorgesehen. 

Dieses ist folgendermaßen angelegt: 

Das fortlaufende Monitoring sowohl für den Zeitraum der Interimshälterung als auch 

nach der Wiedereinbringung umfasst zwei jährlich stattfindende Stichprobekontrollen. 

Neben Anzahl und Verteilung der Steinkrebse wird die Population im Rahmen des fort-

laufenden Monitorings auch auf Reproduktionsstadien (Eier oder Jungtiere tragende 
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Weibchen) hin überprüft. Nach dem 4. Jahr kann das Monitoring auf einen zweijährigen 

Turnus reduziert werden (6., 8., 10. usw. Jahr). 

Zeigen sich im Rahmen des Monitorings Entwicklungen, die nicht der Zielsetzung der 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung entsprechen, werden Korrekturmaßnahmen ergrif-

fen. Die Dokumentation des Monitorings erfolgt zusammengefasst in Berichtsform (inkl. 

Fotodokumentation). Langfristiges Ziel sollte es sein, die Lebensstätten der Art nach 

Zielerreichung in das Managementsystem des MaPs zu integrieren und damit zu über-

wachen. 
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11 ZUSAMMENFASSUNG 

ANLASS 

Der Landkreis Calw plant die Wiederinbetriebnahme des Abschnitts Weil der Stadt – 

Calw der „Württembergischen Schwarzwaldbahn“ (Strecke 4810) als Hermann-Hesse-

Bahn. Der Landkreis Calw hat den Abschnitt Weil der Stadt – Calw zum 01.01.1994 von 

der Deutschen Bahn-AG Deutschen Bundesbahn übernommen und strebt seitdem eine 

erneute Verkehrsaufnahme auf dem landkreiseigenen Streckenabschnitt an. Derzeit ruht 

auf diesem der Verkehr (wurde 19889 endgültig eingestellt). Der Streckenabschnitt ist 

jedoch weiterhin eisenbahnrechtlich gewidmet und nicht von Bahnbetriebszwecken frei-

gestellt.  

Im der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsstudie ist der Streckenabschnitt Im Hau Ge-

genstand der Betrachtung. Dieser Abschnitt liegt innerhalb des FFH-Gebietes Calwer 

Heckengäu (DE 7218-341) und ist integraler Teil der vorgesehenen Wiederinbetrieb-

nahme. Der Streckenabschnitt Im Hau erstreckt sich etwa von Bahn-km 39,7+0024 bis 

40,9+20 41,1+35 zwischen den bebauten Bereichen von Althengstett und Calw-Heuma-

den und verläuft östlich parallel der Bundesstraße B 295. 

Da die Möglichkeit besteht, dass das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit 

anderen Plänen und Projekten die Schutzziele des Natura 2000-Gebietes erheblich be-

einträchtigt, besteht nach Artikel 6, Abs. 3 der FFH-Richtlinie sowie entsprechend § 34 

Bundesnaturschutzgesetz Prüfpflicht hinsichtlich der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes.  

MERKMALE DES VORHABENS 

Vor einer erneuten Verkehrsaufnahme auf dem Streckenabschnitt Weil der Stadt – Calw 

ist zwingend der Wiederaufbau der Bestandsinfrastruktur auf diesem Abschnitt notwen-

dig. Die noch vorhandene Infrastruktur ist abgängig. 

Zur Wiederaufnahme des Verkehrs sind im Abschnitt Im Hau folgende Maßnahmen er-

forderlich:  

 die richtlinienkonforme Änderung und technische Sicherung des Bahnüberganges 

über die Kreisstraße K 4310 bei Bahn-km 39,7+10  

 die Sanierung und Teilerneuerung der Stützwände beiderseitig der Bahn von ca. km 

40,0+80 bis 40,4+60 

 die teilweise Änderung der Stützwände links der Bahn durch die bereichsweise Her-

stellung einer vorgesetzten Mauerwerksschale und von Fundamenten sowie durch 

die Herstellung einer durchgehenden Schutzplanke am Stützmauerkopf.  

 Bahnrechts durch Übernetzung der vorhandenen Mauer durch an Felsnägeln befes-

tigtes hochfestes Stahldrahtgeflecht mit Spritzbetonplomben sowie durch Vorsehen 

einer Einfallschürze am Stützmauerkopf von ca. 40,1+00 bis 40,4+42  



164 11. Zusammenfassung 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart 

 die Errichtung einer Rettungszufahrt bei ca. km 40,9+30 

 die Sanierung und Teilerneuerung der Entwässerungsgräben von ca. km 39,7+15 bis 

40,9+20 

 Reprofilierung der Entwässerungsgräben beidseits des Gleiskörpers 

Nähere Ausführung vgl. Kapitel 3.1 und technischer Erläuterungsbericht [65] [66]. 

BETROFFENHEIT VON LEBENSRAUMTYPEN UND ARTEN 

Aus den Angaben des Entwurfs zum Managementplans [38] (Auszug mit Stand 

17.04.2015) geht ein Vorkommen der folgenden zwei einem Lebensraumtypen im Wirk-

raum hervor: 

3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 

7220* Kalktuffquelle 

Die Daten der LUBW geben weiterhin Hinweise auf ein Vorkommen von Mageren Flach-

land-Mähwiesen (LRT 6510) im Bereich des Übergangs der K4310. Die Daten sind von 

2005 und enthalten bereits den Hinweis, dass die Fläche durch Sukzession entwertet 

ist. 

Im detailliert untersuchten Bereich wurden durch das Büro Deuschle 2012 [68] neben 

den Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie die im Standarddatenbogen 

genannten Arten des Anhang II der Richtlinie erhoben. Dabei konnte der Nachweis zum 

LRT 6510 nicht bestätigt werden (nähere Ausführungen Kapitel 4.1.3). Im Rahmen einer 

weiteren Nachuntersuchung durch das INSTITUT FÜR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE 

[62] wurden die Entwässerungsgräben nicht als FFH-Lebensraumtyp 3260 Fließgewäs-

ser mit Unterwasservegetation eingestuft, da es sich um künstliche Entwässerungsgrä-

ben handelt, die das austretende Sickerwasser abführen. Sie erfüllen nicht die Bedin-

gungen zur Erfassung als FFH-Lebensraumtyp.  

An sieben mehreren Stellen in dem Geländeeinschnitt zwischen Calw-Heumaden und 

Althengstett kommt der FFH-Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle vor. Hierbei handelt 

es sich um zum einen um Sickerquellen an unverbauten Stellen im unteren Teil der Ge-

ländeböschung und am Böschungsfuß. Diese sind Gegenstand der weiteren Betrach-

tung. Davon befinden sich zwei Quellen auf der bahnlinken und fünf auf der bahnrechten 

Seite. Zudem wurden an den Stützmauern mehrere umfangreichere Kalktuffbildungen 

festgestellt, die den für den LRT 7220* maßgeblichen Moosbewuchs aufweisen und da-

mit dem prioritären FFH-Lebensraumtyp 7220* zugeordnet werden können. Insbeson-

dere im mittleren Abschnitt des Einschnitts im Bereich der Sandsteinmauern tritt auf gro-

ßer Länge Hangwasser zutage. Die Kalksinterbildung erstreckt sich hier auf eine Ge-

samtlänge von etwa 350 m (nähere Ausführungen vgl. Kapitel 4.2.2). 

Von den 3 9 10 für das FFH-Gebiet gemeldeten Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

konnten keine die Spanische Flagge, der Große Feuerfalter und der Steinkrebs im Un-

tersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Für die übrigen Arten finden sich im detailliert 
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untersuchten Bereich keine geeigneten Habitate und keine Vorkommen. Auch weist der 

Entwurf zum Managementplan (MaP) (Stand 17.04.2015) keine Lebensstätten für diese 

Arten (Ausnahme: Großes Mausohr s.u.) im Teilgebiet Hau auf aus. 

Im Rahmen der Erhebungen zum Managementplan wurden das Großes Mausohr und 

der Steinkrebs im Wirkraum nachgewiesen. In einiger Entfernung zum Vorhaben wurden 

zudem Lebensstätten der Gelbbauchunke abgegrenzt. Das Großes Mausohr soll nach 

Angaben des RP Karlsruhe für das Gebiet nachgemeldet werden.  

Der Entwurf zum Managementplan (Stand 17.04.2015) weist jedoch den Einschnitt Im 

Hau als Lebensstätte des Großen Mausohrs aus. In der Gebietsmeldung (Stand: 2015) 

war das Große Mausohr zunächst nicht enthalten, wurde aber 2016 für das FFH-Gebiet 

nachgemeldet. Der Nachweis des Großen Mausohrs erfolgte im MaP auf Gebietsebene. 

Ein Nachweis in der Teilfläche Hau liegt nicht vor. Auch die Untersuchungen von NAGEL 

[67] und GÖG [59] geben keinen Hinweis auf eine Nutzung des Teilgebiets Hau durch 

das Große Mausohr, weshalb die Art für die FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 

gegenständlich ist.  

Im Ergebnis werden die beiden nachgewiesenen und gemeldeten Arten Steinkrebs und 

Großer Feuerfalter werden nachfolgend eingehender betrachtet. 

BEURTEILUNG DER VORHABENBEDINGTEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER 
ERHALTUNGSZIELE  

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung stellen die Erhaltungsziele den zentralen 

Maßstab für die Ableitung der Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit eines Vorhabens 

dar. Dabei reicht die erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungszieles aus, um die 

Nichtverträglichkeit eines Vorhabens zu begründen [9]. Die gemeldeten Lebensraumty-

pen und Arten sind hierbei als maßgebliche Bestandteile der Erhaltungsziele anzusehen 

und damit Gegenstand der Prüfung. In einem ersten Schritt werden die Beeinträchtigun-

gen der Erhaltungsziele beschrieben und bewertet, die durch das zu prüfende Vorhaben 

selbst ausgelöst werden. 

Nachfolgend ist das Prüfergebnis unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnah-

men zur Schadensbegrenzung dargestellt.  
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Bewertungsergebnis für den Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungsgrad 

Bau 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

5-5 Mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) hoch 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag gering 

6-2 Organische Verbindungen gering 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse ent-
stehende Schadstoffe 

gering 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

gering 

Anlage 1-1 Überbauung/ Versiegelung keine hoch 

3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Ver-
hältnisse 

gering hoch 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch gering 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag noch tolerierbar 

6-2 Organische Verbindungen noch tolerierbar 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse ent-
stehende Schadstoffe 

noch tolerierbar  

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

noch tolerierbar sehr ge-
ring 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) noch tolerierbar keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahme S1: Vermeidung bau- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen die durch die Eingriffe in den 
Boden bzw. Untergrund im Zuge der Rodung/Fällung von Gehölzen im Bereich der Kalktuffquellen an 
den Böschungen verursacht werden. 

Bau 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

Maßnahme S2: Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen die durch das Sandstrahlen Hochdruckrei-
nigen der bahnlinken Stützmauern im Nahbereich der Kalktuffquellen an der Böschung oberhalb der 
Stützmauer verursacht werden. 

Bau 5-5 Mechanische Einwirkung  gering hoch 

Maßnahme S3: Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen durch das Sandstrahlen der  Stützmauern 
im Nahbereich der Kalktuffquellen. Vermeidung anlagebedingter Beeinträchtigungen die durch eine mög-
liche Veränderung des Grundwasserregimes im Nahbereich der Kalktuffquelle an der bahnlinken Bö-
schung oberhalb der Stützmauer verursacht werden. 

Anlage 3-3 Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Ver-
hältnisse 

gering 

3. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit unerheblich  
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Bewertungsergebnis für die Art Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungs-
grad 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität sehr hoch 

6-2 Organische Verbindungen hoch 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

hoch 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung noch tolerierbar 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse hoch 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität hoch 

6-2 Organische Verbindungen hoch 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Se-
dimente) 

hoch 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahme S4: Wiederherstellung der baubedingt zerstörten Steinkrebshabitatflächen 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch 

 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

 3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse hoch 

Maßnahme S5: Vermeidung betriebsbedingter Beeinträchtigungen hinsichtlich der Wasserqualität und 
damit Reduzierung der Beeinträchtigungsintensität für die Anhang II-Art Steinkrebs  

Betrieb 6-2 Organische Verbindungen gering 

 6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Se-
dimente) 

gering 

Maßnahme S6: Vermeidung betriebsbedingter Individuenverluste durch abschnittsweise Unterhaltungs-
pflege der Entwässerungsgräben und Beräumung der Netze 

Betrieb 4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

Maßnahme S7: Verminderung betriebsbedingter Veränderungen der hydrologisch/hydrodynamischen 
Verhältnisse 

Betrieb 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

 3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse gering 

 3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse gering 

3. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit erheblich 
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Bewertungsergebnis für die Art Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungs-
grad 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Vor dem Hintergrund der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen ist eine Vermeidung 
nicht notwendig. 

3. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit unerheblich 

 

Bewertungsergebnis für die Art Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

Prüfschritte 

1. Durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen 

Kategorie Wirkfaktor Beeinträchtigungs-
grad 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen hoch 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes hoch 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität gering 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung hoch 

Betrieb 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen keine 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes keine 

2. Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahme S8: Wiederherstellung der bau- und anlagebedingt zerstörten Lebensstätten für die Spani-
sche Flagge 

Bau 2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen gering 

 3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes gering 

Anlage 1-1 Überbauung / Versiegelung gering 

3. Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit unerheblich 

 

 

Die Zusammenstellung zeigt, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadens-

begrenzungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

(Lebensraumtyp Kalktuffquellen) des FFH-Gebietes Calwer Heckengäu durch das Vor-

haben verbleiben. 

BEURTEILUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH ANDERE ZUSAMMENWIR-
KENDE PLÄNE UND PROJEKTE 

Gemäß Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie muss die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 

bei der Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen auch andere bekannte 

Pläne und Projekte einbeziehen, die im Zusammenwirken mit dem geplanten Vorhaben 
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geeignet sind, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Der Betrachtungs-

raum für andere, kumulierende Vorhaben entspricht dem Bezugsraum der Natura 2000-

Verträglichkeitsstudie und umfasst grundsätzlich die gesamte betroffene Schutzgebiets-

kulisse. 

Grundlage für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und Projekte bildet eine Abfrage 

bei allen Gemeinde, die Anteil am betroffen Natura 2000-Gebiet haben sowie bei den 

zuständigen Landkreisen sowie dem RP Stuttgart und dem RP Karlsruhe. Die Abfrage 

ergab keine relevanten Pläne und Projekte, die hinsichtlich möglicher kumulativer Wir-

kungen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 8). 

Neben den abgefragten Plänen und Projekten wurden zudem die anderen Abschnitte 

der Hermann-Hesse-Bahn berücksichtigt. Auf der Strecke zwischen Calw und Weil der 

Stadt wird das FFH-Gebiet nur noch randlich berührt. Aufgrund der stattgefundenen Un-

tersuchungen entlang der Gesamtstrecke, ist eine weitere Betroffenheit der genannten 

Erhaltungsziele für die Kalktuffquellen, den Steinkrebs und den Großen Feuerfalter aus-

zuschließen. 

GESAMTERGEBNIS 

Im Ergebnis kann damit festgestellt werden, dass 

 die vorhabenbedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen des LRT 7220* Kalktuff-

quellen bezogen auf das FFH-Gebiet sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen als unerheblich zu beurteilen und  

 das Vorhaben daher als verträglich mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Cal-

wer Heckengäu zu klassifizieren ist. 

 

Im Ergebnis kann festgestellt werden: 

 

 Die vorhabensbedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen werden bezogen 

auf das FFH-Gebiet unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensbe-

grenzungsmaßnahmen als erheblich beurteilt.  

 Das Vorhaben ist daher als unverträglich mit den Erhaltungszielen des FFH-

Gebietes Calwer Heckengäu zu klassifizieren. 

 

Ausschlaggebend für diese Einschätzung sind die prognostizierten bauzeitlich und an-

lagebedingten erheblichen Beeinträchtigungen für die Lebensräume der prioritären Art 

Steinkrebs und den prioritären Lebensraumtyp Kalktuffquelle. Für den Großen Feuerfal-

ter sind keine erheblichen Beeinträchtigungen bei Umsetzung des Vorhabens zu erwar-

ten. Für die Spanische Flagge ist unter Berücksichtigung der Schadensbegrenzungs-

maßnahmen ebenfalls nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 

In Bezug auf den Steinkrebs werden die nachfolgend aufgeführten gebietsspezifischen 

Erhaltungsziele, die in Kapitel 2.5.2 dargestellt sind, trotz Umsetzung der in Kapitel 6.1.2 



170 11. Zusammenfassung 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart 

aufgezeigten Schadensbegrenzungsmaßnahmen bauzeitlich erheblich beeinträchtigt. In 

den Klammern sind jene Teile der Erhaltungsziele aufgeführt, die den aktuellen Zustand 

im Abschnitt Im Hau nicht widerspiegeln und auch zukünftig vor dem Hintergrund dass 

es sich um eine technische Anlage handelt, nicht erreichbar sind. 

▪ Erhaltung von (naturnahen), reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, 

vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer (natürlichen) Gewässerdynamik 

und zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, (ins Wasser 

ragende Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche) 

▪ Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 

der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizid-

belastungen 

▪ (Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen) 

 

Im Hinblick auf den Lebensraumtyp 7220* Kalktuffquelle ist das Vorhaben mit den 

nachfolgend dargestellten Erhaltungszielen unverträglich: 

▪ Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteris-

tischen Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen 

▪ Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natür-

liche Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse 

auch in der Umgebung 

▪ Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 

der Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati) 

 

ABWEICHUNGSPRÜFUNG 

Soll trotz festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen eine Realisierung des Vorhabens 

angestrebt werden, ist eine Abweichungsprüfung unumgänglich. Für den Ausnahmean-

trag sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Das Vorhaben kann nur bei Vorliegen 

der Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 34 BNatSchG zugelassen werden. 

Eine abweichende Zulassung eines Vorhabens, das die Erhaltungsziele eines FFH-

Gebietes erheblich beeinträchtigt, ist an die Ausnahmegründe des § 34 Abs. 3 und 4 

BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie geknüpft. Der Auslegungsleitfaden der 

EU zum Art. 6 Abs. 4 benennt diese. Es sind dementsprechend zusammengefasst fol-

gende Voraussetzungen darzulegen: 

1. Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses 

2. Darstellung der Alternativlosigkeit 

3. Ausgleichs- bzw. Kohärenzsicherungsmaßnahmen für die betroffenen Arten 

Im vorliegenden Fall stellt die Betroffenheit des prioritären Lebensraumtyps 7220 

Kalktuffquelle und der prioritären Art Steinkrebs erhöhte Anforderungen an eine Aus-

nahme: 
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EU-Auslegungsleitfaden zu Art. 6 Abs.4: Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen 

prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können 

nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffent-

lichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Aus-wirkungen 

für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe 

des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden. 

In den Kapiteln 10.1 bis 10.3 wurden die Ausnahmevoraussetzungen für das Vorhaben 

dargelegt. 

Im Ergebnis konnte abschließend festgestellt werden, dass die Voraussetzungen für 

eine Ausnahme gemäß § 34 BNatSchG wie folgt gegeben sind: 

▪ Mit dem Ziel, den östlichen Landkreis Calw mit einem attraktiven, leistungsfähi-

gen und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrsangebot an die Räume Stutt-

gart und Sindelfinger/Böblingen anzuschließen, liegen andere zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor. 

▪ Die vorgesehene Antragvariante ist das Ergebnis eines umfangreichen natur-

schutzexternen und -internen Alternativenvergleichs, welcher sowohl technische 

als auch standörtliche Alternativen berücksichtig. Eine Neutrassierung wurde 

zwar erwogen, jedoch im Ergebnis verworfen. 

▪ Durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung des betroffenen Lebens-

raumtyps Kalktuffquelle sowie die Erweiterung des FFH-Gebietes 7418-341 

Nagolder Heckengäu kann die globale Kohärenz des Netzes Natura 2000 für 

diesen LRT gesichert werden. 

▪ Ebenso können die vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung des Steinkrebs-

bestandes im Abschnitt Im Hau und damit die Koexistenz des Bahnbetriebs und 

der Steinkrebspopulation die globale Kohärenz des Netzes Natura 2000 für diese 

Art gewährleisten. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 sind vor-

gesehen. Nähere Informationen sind Kapitel 10.3.2 zu entnehmen. 

Für den Kohärenzausgleich der Kalktuffquellen ist vorgesehen, zwei Kalktuffquellberei-

che mit ihrem jeweiligen Pufferzonen in die FFH-Gebietskulisse (FFH-Gebiet 7418-341 

Nagolder Heckengäu) zu integrieren und damit dem Schutzregime Natura 2000 zu un-

terstellen. Die Gesamtfläche der Kalktuffquellbereiche beträgt ca. 150 m² mit Pufferbe-

reichen rund 450 m².  

Die angepasste Kohärenzmaßnahme für den Steinkrebs sieht vor, die Population aus 

dem Einschnitt Im Hau in drei zwei Teilpopulationen zu teilen, an unterschiedlichen den 

Standorten Hohenlohe/Löwenstein und Hohenstein zwischenzuhältern und wenn mög-

lich an diesen Standorten nachzuzüchten. Nach Abschluss der Bautätigkeit erfolgt die 

Wiederherstellung der Entwässerungsgräben als Steinkrebshabitat und eine zeitlich ge-

stufte Rücksiedlung der Krebse.  
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13.1 WIRKFAKTOREN 

Vorbemerkung zu den Projekttypen Ausbau von Schienenwegen/Gleisanlagen und Unterhaltungsmaßnahmen 

Der Projekttyp beschreibt Ausbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen für Schienenwege bzw. Gleisanlagen einschließlich Weichen und -heizungen, trassenbegleitende Bahnstromleitungen (Oberleitungen, Leitungsmasten, 

Kabeltröge, Erdkabel, Stromschienen etc.), Bahnübergangssicherungen u. a. Darunter sind sowohl Arbeiten an baulichen Anlagen als auch an leit-, sicherungs- bzw. elektrotechnischen Anlagen zu verstehen, z. B. die 

Streckenverbreiterung mit dem Bau zusätzlicher Gleisanlagen sowie die Elektrifizierung. 

Hinzu können Verbreiterungen oder der Neubau von Tunneln, Fahrbahnaufständerungen, Dämmen, Einschnitten und andere Baumaßnahmen kommen. An entsprechend sensiblen Streckenabschnitten können Zäune 

und siedlungsnah Lärmschutzwände aufgestellt oder umgebaut werden. 

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen können Rückbauten von Gebäuden oder Gleisen, Verlegungen von Gewässern, Straßen, Wegen oder Versorgungsleitungen, der Bau von Wegen zur Erschließung von 

Betriebsanlagen, die Anlage von Versickerungs- oder Entwässerungseinrichtungen, Lagerplätzen, Seitendeponien, Rodungen von Seitenstreifen u. a. notwendig werden. Z. T. stellen diese eigenständige Projekttypen 

dar. 

 

Zum Projekt gehören regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen und die Notwendigkeit zur Verkehrssicherungspflicht. Zu den möglichen Unterhaltungsmaßnahmen zählen nach Roll (2012) u. a. Schotterstopfung (punk-

tuell ca. alle 4-5 Jahre), Schotterreinigung (ca. alle 12-15 Jahre) bzw. Schotteraustausch (ca. alle 20-30 Jahre oder bei Einzelereignissen wie Ladegutverlusten oder Überschwemmungen), zudem Weichenpflege oder 

Korrosionsschutzmaßnahmen. 

Gehölzrückschnitt bzw. Rodungen erfolgen zur Freihaltung des Gefahrenbereichs und Sicherheitsraums (4,2 m von der äußersten Gleisachse), der Signalsichten (abhängig von Maximalgeschwindigkeit, Kurvenradius, 

Topographie und Bebauung), der Sicherheitsabstände (2,5 m zu den äußersten spannungsführenden Teilen), der planfestgestellten Rückschnittszonen (z. B. an ICE-Trassen), von Sichtdreiecken an Bahnübergängen, 

Entwässerungseinrichtungen oder z. B. Ingenieurbauwerken (nach Roll 2012). Aus der Verkehrssicherungspflicht resultiert i.w.S. auch die Beseitigung von sicherheitsgefährdenden Bäumen bzw. von Tot- oder Altholz 

in seitlich angrenzenden Gehölzbeständen. 

Sofern zur Vegetationsbekämpfung im Gleis regelmäßig Herbizide ausgebracht werden (zugelassen sind derzeit Glyphosat, Flumioxazin und Flazasulfuron), ist zur Anwendung der zugelassenen Mittel im Gleis eine 

zusätzliche Ausnahme nach § 12 PflSchG erforderlich. Die Beantragung dieser Ausnahme ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

Zur Unterhaltung zählt auch der Winterdienst. An gefährdeten Streckenabschnitten sind Schneezäune gegen Schneeverwehungen zu errichten.  

Die Unterhaltung / Instandhaltung bzw. der Ersatzneubau von Bauwerken - z. B. von Brücken, Tunneln oder Durchlässen - stellt einen weiteren Typ der Unterhaltungsmaßnahmen dar, der mit eigenen Wirkfaktoren 

verbunden ist. 

Parameter zur Beurteilung unterhaltungsbedingter Belastungen sind z. B. Art (Technik, Arbeitsweisen), Intensität, räumlicher Umfang, Zeitpunkt / Zeitraum, Zeitdauer und Frequenz der Unterhaltungsmaßnahmen. 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 

Kate-
gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
des Wirk-
faktors für 
das kon-
krete Vor-
haben 

Nr. Bezeichnung Lebensraumtypen Arten 
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Wirkfaktorgruppe 1 - Direkter Flächenentzug 

1-1 Überbauung/ 
Versiegelung 

Überbauung und Versiegelung resultieren z. B. aus der Er-
richtung baulicher Anlagen und schließen die vollständige 
oder teilweise Abdichtung des Bodens durch Deckbeläge 
etc. mit ein. Überbauung/Versiegelung sind regelmäßig 
dauerhafte, anlagebedingt wirkende Faktoren. Sie können 
jedoch auch zeitweilig (z. B. baubedingt) auftreten. 
Eine mit der Überbauung zumeist einhergehende Beseiti-
gung der Vegetationsdecke wird unter dem Wirkfaktor 2-
1 erfasst, die damit ggf. verbundene Tötung von Indivi-
duen unter Wirkfaktor 4-1. 

Der Bau/Ausbau von Schienenwegen führt durch den 
Trassenkörper selbst, aber auch aufgrund verschiedener 
möglicher Nebenanlagen regelmäßig zur Überbauung / 
Versiegelung von Flächen. Zeitweilige Überdeckung und 
teilweise Versiegelung finden bereits im Vorfeld während 
der Baumaßnahmen im Bereich der Baustellen, Baufel-
der, Materiallagerplätze, Maschinenabstellplätze, Erdent-
nahmestellen und Bodendeponien statt. 
Im Zuge der Unterhaltung / Instandhaltung von Bauwer-
ken sind allerdings unterhaltungs- bzw. baubedingte, 
temporäre Überbauungen z. B. durch Baufahrzeuge bzw. 
ggf. Baustellen, Baufelder, Baustraßen, Materiallager- o-
der Maschinenabstellplätze möglich. 

Baustelleneinrichtung 
und Lagerflächen nur 
im Bereich des beste-
henden Schotterkör-
pers 

Ba 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 relevant 

  Sanierung Stützmau-
ern, Sanierung Schot-
ter- und Gleiskörper, 
Bau Rettungszufahrt 

An 

                           

Wirkfaktorgruppe 2 - Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 

2-1 Direkte Verände-
rung von Vegeta-
tions- / Biotop-
strukturen 

Jede substantielle - meist bau- u. anlagebedingte Verän-
derung der auf dem Boden wachsenden Pflanzendecke 
oder der vorkommenden Benthosgemeinschaften. Dies 
umfasst alle Formen der Beschädigung oder Beseitigung. 
Eingeschlossen werden aber auch Pflanz- oder sonstige 
landschaftsbauliche Maßnahmen im Sinne einer Neu-
schaffung, die lokal zu einer neuen Pflanzendecke bzw. 
zu neuen Habitatverhältnissen führen. Ebenso werden 
entsprechende Veränderungen in Gewässerbetten, z. B. 
durch Beseitigung der Unterwasservegetation, erfasst. 
Veränderungen, die aus der land-, forst- und fischereili-
chen Nutzung resultieren, werden i. d. R. unter den Wirk-
faktoren 2-3 bis 2-5 gefasst. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen führt 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile regelmä-
ßig zur direkten Veränderung von Vegetations- bzw. Bio-
topstrukturen, v. a. zu deren Beseitigung. Im angrenzen-
den Bereich können Rodungen für Brandschutzstreifen 
erfolgen. Vorhabenbestandteile, die Gewässer betreffen, 
sind für die entsprechende Gewässervegetation ebenfalls 
regelmäßig relevant. 
Auch die Unterhaltung führt regelmäßig zur Veränderung 
von Vegetations- bzw. Biotopstrukturen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Intensität der Unterhaltung (z. B. Art, 
Umfang, Zeitraum, Frequenz) verändert wird. 
Im Zuge der Unterhaltung / Instandhaltung von Bauwer-
ken können baubedingte Veränderungen von Vegeta-
tions- bzw. Biotopstrukturen auftreten. 

Rückschnitt und in 
Teilen Rodung der 
bestehenden Ge-
hölze (Gehölzsukzes-
sion) 

Ba/Be 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 - 2 3 3 3 relevant 

2-2 Verlust/Änderung 
charakteristischer 
Dynamik 

Veränderung oder Verlust von Eigenschaften bzw. Ver-
hältnissen in Lebensraumtypen bzw. Habitaten von Ar-
ten, die in besonderem Maße dynamische Prozesse be-
treffen und sich wesentlich auf das Vorkommen der Le-
bensraumtypen, der Habitate selbst und der Arten bzw. 
deren Bestände bzw. Populationen auswirken können (z. 
B. Sukzessionsdynamik, Nutzungsdynamik). 
Wenn die charakteristische Dynamik auf hydrologischen / 
hydrodynamischen Verhältnissen beruht, wird sie dage-
gen i. d. R. unter Wirkfaktor 3-3 gefasst. 
Nicht umfasst werden auch jene Wirkungen, die durch 
Nutzungsaufgabe (siehe Wirkfaktoren 2-4 bzw. 2-5) oder 
land-, forst- oder fischereiwirtschaftlicher Nutzungsinten-
sivierung entstehen (siehe Wirkfaktor 2-3). 

Der Ausbau und die Unterhaltung von Schienenwegen / 
Gleisanlagen kann aufgrund verschiedener Vorhabenbe-
standteile zur Veränderung der charakteristischen Dyna-
mik von Lebensräumen führen. Die Schienenwege-Infra-
struktur kann durch verstärkte verkehrliche Zerschnei-
dungs- bzw. Barrierewirkungen zu veränderten Nut-
zungsrhythmen oder zur Aufgabe habitatprägender Nut-
zung / Pflege führen (s. Wirkfaktoren 2-4 bzw. 2-5), au-
ßerdem zu Folgeeffekten bestimmter Wirkfaktoren. 
Vorhabenbestandteile, die Gewässer betreffen, sind für 
die entsprechende Gewässerdynamik (in Fließgewässern 
oder Auen) ggf. ebenfalls relevant (vgl. Wirkfaktor 3-3). 
Die Unterhaltung von Schienenwegen kann aufgrund der 
Vorhabenbestandteile (s. Vorbemerkung oben) zur Ver-
änderung der charakteristischen Dynamik von Lebens-
räumen führen. 

- Be 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 3 3 1 0 - 0 2 2 0 nicht rele-
vant 

2-4 Kurzzeitige Auf-
gabe habitatprä-
gender Nutzung / 
Pflege 

Auf einen Zeitraum von bis zu ca. (2-) 3 Jahren be-
schränkter Ausfall bestimmter Nutzungsformen oder cha-
rakteristischer Pflegemaßnahmen, die für die Qualität 
und Funktionsfähigkeit eines Biotops als Habitat für (be-
stimmte) Arten oder den Charakter bestimmter Lebens-
raumtypen von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
Dazu zählt z. B. der Ausfall von bestimmten, in relativ 
kurzen Abständen stattfindenden Bewirtschaftungs- oder 

Zu einer kurzzeitigen Aufgabe infolge des Baus von 
Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann es insbeson-
dere aufgrund bauprozessbedingter Sperrungen oder 
Barrieren kommen. Baustellen, Baubetrieb oder auch 
bauprozessbedingte Sperrungen können zu verkehrli-
chen Zerschneidungs- bzw. Barrierewirkungen und somit 
zur erschwerten Zugänglichkeit von Flächen und zur 

- Ba 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 1 0 nicht rele-
vant 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 

Kate-
gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
des Wirk-
faktors für 
das kon-
krete Vor-
haben 

Nr. Bezeichnung Lebensraumtypen Arten 
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Pflegemaßnahmen in verschiedenen Offenlandlebens-
raumtypen. 
Vergleiche auch Wirkfaktor 2-5 zu "Länger andauernder 
Aufgabe habtatprägender Nutzung / Pflege". 

kurzzeitigen Aufgabe habitatprägender Nutzung / Pflege 
von Lebensräumen führen. 

2-5 (Länger) andau-
ernde Aufgabe ha-
bitatprägender 
Nutzung / Pflege 

Länger andauernder (mehr als 3 Jahre) oder dauerhafter 
bzw. unbefristeter Ausfall bestimmter Nutzungsformen o-
der charakteristischer Pflegemaßnahmen, die für die 
Qualität und Funktionsfähigkeit eines Biotops als Habitat 
für (bestimmte) Arten oder den Charakter bestimmter Le-
bensraumtypen von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
Dazu zählt z. B. der Ausfall von bestimmten, in relativ 
kurzen Abständen stattfindenden Bewirtschaftungs- oder 
Pflegemaßnahmen in verschiedenen Offenlandlebens-
raumtypen. 
Vergleiche auch Wirkfaktor 2-4 zu "Kurzzeitigen Aufgabe 
habtatprägender Nutzung / Pflege". 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann 
(z. B. bei Wegfall von Übergängen) durch verkehrliche 
Zerschneidungs- bzw. Barrierewirkungen und somit er-
schwerte Zugänglichkeit von Flächen zur langfristigen 
Aufgabe habitatprägender Nutzung / Pflege von Lebens-
räumen führen. 
Durch das Abtrennen können zudem (sehr) kleine Rest-
flächen verbleiben, für die eine wirtschaftliche Nutzung 
kaum bzw. nicht mehr möglich ist. 

Im vorliegenden Fall 
nicht relevant; Bahn-
strecke besteht be-
reits und führt zu kei-
ner neuen Zerschnei-
dung, Verbreiterung 
nicht vorgesehen 

A 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 - 0 2 2 1 nicht rele-
vant 

Wirkfaktorgruppe 3 - Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

3-1 Veränderung des 
Bodens bzw. Un-
tergrundes 

Sämtliche physikalischen Veränderungen, z. B. von Bo-
denart / -typ, -substrat oder -gefüge, die z. B. durch Ab-
trag, Auftrag, Vermischung von Böden hervorgerufen 
werden können. Derartige Veränderungen des Bodens 
bzw. Untergrundes sind regelmäßig Ursache für verän-
derte Wuchsbedingungen von Pflanzen und damit der Ar-
tenzusammensetzung, die einen Lebensraumtyp standör-
tlich charakterisieren. Zudem können bestimmte Boden-
parameter auch maßgebliche Habitatparameter für Tier-
arten darstellen. 
Die vollständige Beseitigung des Bodens (z. B. durch 
Versiegelung) wird unter Wirkfaktor 1-1 erfasst. Ebenso 
werden morphologische, stoffliche, hydrologisch-hydro-
chemische oder mechanisch bedingte Veränderungen 
bei den entsprechenden Wirkfaktoren berücksichtigt. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen führt 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile (s. Vorbe-
merkung) regelmäßig zur Veränderung von Bodenver-
hältnissen im Sinne physikalischer Veränderungen, z. B. 
von Bodenart / -typ, -substrat oder -gefüge, die durch Ab-
trag, Auftrag, Vermischung etc. hervorgerufen werden. 
Die Unterhaltung von Schienenwegen kann aufgrund ver-
schiedener Vorhabenbestandteile (s. Vorbemerkung) ins-
besondere im Zusammenhang mit der Instandhaltung 
von Bauwerken baubedingt zur Veränderung von Boden-
verhältnissen im Sinne physikalischer Veränderungen (z. 
B. Verdichtung) führen. 

Sanierung Stützmau-
ern, Sanierung Schot-
ter- und Gleiskörper, 
Bau Rettungszufahrt 
– geschieht auf be-
reits (teil-) versiegel-
ten Flächen 
aber:  
Rodung der Gehölze 
im 6m-Freihaltebe-
reich 

Ba 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 - 2 2 2 0 relevant 

3-2 Veränderung der 
morphologischen 
Verhältnisse 

Veränderungen am Relief bzw. Geländeaufbau oder der 
Gewässermorphologie (Form des Gewässerbettes, 
Uferstruktur). Folge von Veränderungen der morphologi-
schen Verhältnisse sind insbesondere Veränderungen an 
Habitatparametern, die für bestimmte Arten wesentlich 
sein können (z. B. Wasserhaushalt, Struktur). 
Morphologische Veränderungen, die Änderungen in den 
Temperaturverhältnissen bzw. andere mikroklimatische 
Bedingungen zur Folge haben (insbes. durch Änderung 
der Exposition) und primär über diese relevant werden, 
werden unter den Wirkfaktoren 3-5 bzw. 3-6 erfasst. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile (s. Vorbe-
merkung) zur Veränderung morphologischer Verhältnisse 
z. B. in Form von Veränderungen an Relief (Mikro- oder 
Makrorelief von Lebensräumen), Geländeaufbau oder 
Gewässermorphologie führen, die z. B. durch Abtrag, 
Auftrag, Einebnung etc. hervorgerufen werden. 

Die Trasse und der 
Einschnitt Im Hau be-

stehen bereits – eine 
Veränderung des Re-
liefs bzw. der Gelän-
demorphologie ist 
nicht notwendig 
aber: 
Veränderung der 
Morphologie der Ent-
wässerungsgräben 

Ba 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 3 - 3 1 1 0 nicht rele-
vant 

3-3 Veränderung der 
hydrologischen / 
hydrodynami-
schen Verhält-
nisse 

Veränderungen an den bedeutsamen wasserbezogenen 
Standortfaktoren wie (Grund-)Wasserstände, Druckver-
hältnisse, Fließrichtung, Strömungsverhältnisse, -ge-
schwindigkeit, Überschwemmungs- und Tidenverhält-
nisse etc. Dies schließt entsprechende Veränderungen in 
Gewässern, im Bodenwasser und im Grundwasser, so-
weit dieses im Kontakt zur Oberfläche steht und Einfluss 
auf die Habitatverhältnisse hat, ein. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile (s. Vorbe-
merkung) zur Veränderung hydrologischer oder hydrody-
namischer Verhältnisse führen, z. B. in Form von Verän-
derungen an den wasserbezogenen Standortfaktoren wie 
(Grund-)Wasserstände, Druckverhältnisse, Fließrichtung, 
Strömungsverhältnisse oder -geschwindigkeit etc. Dies 
schließt entsprechende Veränderungen in Oberflächen-
gewässern, im Bodenwasser und im Grundwasser ein. 

Im Zuge der Ertüchti-
gung der Bahnstre-
cke sind die Stütz-
mauern im Einschnitt 
Im Hau zu sanieren. 

Um die sanierten Be-
reiche zu schützen, 
ist das austretende 
Sickerwasser durch 
Herstellung von Ent-
wässerungsbohrun-
gen und Einstellen 
von teildurchlässigen 
Sickerrohren abzu-
führen. 

A 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 - 3 2 2 0 relevant 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 

Kate-
gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
des Wirk-
faktors für 
das kon-
krete Vor-
haben 
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3-4 Veränderung der 
hydrochemischen 
Verhältnisse (Be-
schaffenheit) 

Zu einer Veränderung der Gewässerbeschaffenheit (z. B. 
des pH-Werts oder des Sauerstoffgehalts) führende Ein-
wirkungen (z. B. durch Einleitung/Infiltration von Wasser 
mit einer anderen Beschaffenheit in Grund-/Oberflächen-
wasser). Veränderungen in der Gewässerbeschaffenheit 
können in Abhängigkeit der Empfindlichkeit bestimmter 
Pflanzen- und Tierarten zu substantiellen Veränderungen 
der Habitatcharakteristika führen.  
Nährstoff- bzw. Schadstoffeinträge werden i. d. R. unter 
den entsprechenden Faktoren (Wirkfaktoren 6-1 bis 6-9) 
berücksichtigt. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile (s. Vorbe-
merkung) zur Veränderung hydrochemischer Verhält-
nisse z. B. in Form einer Veränderung der Gewässerbe-
schaffenheit u. a. durch bau- oder betriebsbedingte Ein-
leitungen von Wasser mit einer anderen Beschaffenheit 
in Grund-/Oberflächenwasser führen. Relevant sind hier 
u. a. auch (Erhöhungen der) Belastungen mit Schadstof-
fen, Nährstoffen, Schwebstoffen oder Salzen (vgl. auch 
Wirkfaktoren 6-1 bis 6-6). 

In die hydrochemi-
schen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) des 
austretenden Grund-
wassers wird nicht 
eingegriffen. Eine 
Einleitung/Infiltration 
von Wasser mit einer 
anderen Gewässer-
beschaffenheit findet 
nicht statt. 

Ba/A/ 
Be 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 0 3 - 3 1 1 0 nicht rele-
vant 

3-5 Veränderung der 
Temperaturver-
hältnisse 

Anthropogen bedingte Änderung der Temperaturverhält-
nisse u. a. in Gewässern (z. B. durch Einleitung anders 
temperierter Wässer) oder anderer für den Wärmehaus-
halt bestimmender Faktoren (z. B. aufgrund der Exposi-
tion oder der Belichtungs-/Beschattungsverhältnisse), 
wenn dies wesentlich für das Vorkommen bestimmter Le-
bensraumtypen oder Habitate ist. 
Veränderungen der Temperaturverhältnisse in Gewäs-
sern führen regelmäßig zu Folge- und Synergieeffekten, 
z. B. zu verändert wirksamen Wuchsbedingungen von 
Organismen, die dann ursächlich für Veränderungen an 
lebensraumtypspezifischen Charakteristika sind. Direkt 
artbezogen können veränderte Temperaturverhältnisse 
reduzierte Nutzung, geringeren Fortpflanzungserfolg bis 
hin zu Habitatverlust zur Folge haben oder - bei extreme-
ren Werten - direkt letal auf Individuen wirken. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile (s. Vorbe-
merkung) zur Veränderung von Temperaturverhältnissen 
führen. Dies kann mittelbar erfolgen, wenn z. B. vom ver-
größerten Schotterdamm oder den Dammböschungen 
mehr erwärmte Luft aufsteigt oder erwärmtes Wasser in 
Oberflächengewässer eingeleitet wird. 
Aus Veränderungen des Reliefs (Reliefform, Höhe, 
Hangneigung, Exposition) und der Oberflächen (Be-
wuchs, Nutzung und Versiegelung) ergeben sich mittel-
bare Folgen für das Geländeklima. Der Effekt von Eisen-
bahnlinien als Wärmeinseln kann intensiviert werden. 
Durch Schneisen und strukturelle Freistellungen kann es 
zu erhöhter Sonneneinstrahlung und Veränderungen des 
Bestandsinnenklimas kommen (besonders gravierend in 
vormals geschlossenen Gehölzbeständen). Zu einer mit-
telbaren Erwärmung von Oberflächengewässern kann es 
auch durch veränderte Gewässerführungen oder redu-
zierte Fließgeschwindigkeiten kommen. 
Umgekehrt können Verschattungen durch Dämme etc. 
auch zu verringerten Belichtungsverhältnissen und somit 
mikroklimatisch reduzierten Temperaturverhältnissen füh-
ren. Trassierungen in Dammlage oder andere massive 
Baustrukturen können bei bestimmten Relief- und lokal-
klimatischen Verhältnissen ggf. einen Kaltluftstau auf an-
grenzenden Flächen zur Folge haben. 

Einschnitt mit Schot-
ter- und Gleisanlagen 
bzw. Stützmauern be-
stehen bereits; 
eine Wassereinlei-
tung (erwärmtes 
Wasser) in den 
Grundwassereiter fin-
det nicht statt – die 
Wassertemperatur 
wird nicht beeinflusst 

A/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 - 3 1 2 3 nicht rele-
vant 

3-6 Veränderung an-
derer standort-, 
vor allem klimare-
levanter Faktoren 

Änderungen an sonstigen, vor allem klimatisch wirksa-
men Standortfaktoren wie Änderung der Luftfeuchtigkeit 
(z. B. als mittelbare Folge bei der Anlage von Gewäs-
sern) oder der Beschattungs-/Belichtungsverhältnisse so-
weit die Veränderungen nicht vorrangig einem anderen 
Wirkfaktor (z. B. 3-2 od. 3-5) zuzuordnen sind. 
 
Unmittelbar durch Lichtquellen ausgelöste Veränderun-
gen sind dem Wirkfaktor 5-3 zugeordnet. 

Der Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen kann 
aufgrund verschiedener Vorhabenbestandteile (s. Bemer-
kung) zur Veränderung weiterer Standortverhältnisse füh-
ren. 
Hier zugeordnet sind auch Änderungen an Beschattungs-
/ Belichtungsverhältnissen aufgrund von morphologi-
schen oder strukturellen Veränderungen (z. B. Verschat-
tung durch Dämme, Brücken, Wände; Freistellung und 
erhöhte Sonneneinstrahlung durch Anschnitt bzw. regel-
mäßige Beseitigung von Teilen der Baum- und Strauch-
schicht im Zuge der Unterhaltung). Hierzu zählen auch 
mikroklimatisch relevante Änderungen der Luftfeuchtig-
keit z. B. als mittelbare Folge der Beseitigung oder Verle-
gung von Gewässern oder veränderter Lichtverhältnisse 
(vgl. auch Wirkfaktoren 3-2 od. 3-5). 

mögliche Verände-
rungen sind bereits in 
den vorgenannten 
Wirkfaktoren gefasst; 
weitere relevante 
Veränderungen von 
Standortfaktoren ist 
nicht gegeben 

A/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 - 0 1 1 1 nicht rele-
vant 

Wirkfaktorgruppe 4 - Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust 

4-1 Baubedingte Barri-
ere- oder Fallen-
wirkung / Mortali-
tät 

Barrierewirkungen sowie Individuenverluste und Mortali-
tät, die auf bauliche Aktivitäten bzw. den Bauprozess ei-
nes Vorhabens zurückzuführen sind. Dazu zählen auch 
die Individuenverluste, die z. B. im Rahmen der Baufeld-
freimachung bzw. -räumung (Vegetationsbeseitigung, 
Baumfällungen, Bodenabtrag etc.) auftreten. 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen 
können baubedingte Barriere- oder Fallenwirkungen bzw. 
Individuenverluste u. a. durch Bauzäune, Baustellen- und 
Baustraßen(verkehr), durch offene Schächte, Kanäle, 
Gruben mit Fallenwirkung für bodengebundene Arten, 
durch Baustellenbeleuchtung oder ggf. durch Hilfsbau-

 Ba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 relevant 



13. Anhang 183 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 28 31 . 70599 Stuttgart GÖG 

Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 

Kate-
gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
des Wirk-
faktors für 
das kon-
krete Vor-
haben 

Nr. Bezeichnung Lebensraumtypen Arten 
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Andere Wirkfaktoren, die ebenfalls mit dem Bauprozess 
verbunden sind (z. B. Flächeninanspruchnahme, Stoffein-
träge, Störwirkungen), werden unter den jeweiligen Wirk-
faktoren subsumiert. 

werke und Kräne auftreten. Individuenverluste bei Tierar-
ten können regelmäßig auch im Rahmen der Baufeldfrei-
machung bzw. -räumung (Vegetationsbeseitigung, Baum-
fällungen, Bodenabtrag etc.) auftreten. 
Bei der Unterhaltung / Instandhaltung von Bauwerken 
können baubedingte Individuenverluste u. a. durch Bau-
stellen- und Baustraßenverkehr, offene Schächte, Ka-
näle, Gruben mit Fallenwirkung für bodengebundene Ar-
ten, Baustellenbeleuchtung oder ggf. durch Hilfsbau-
werke und Kräne entstehen. Auch der temporäre Ver-
schluss oder die Barriere von Einflugöffnungen z. B. bei 
Fledermausquartieren oder Niststandorten von Vögeln in 
Brücken oder Tunneln kann hier relevant sein. 

4-2 Anlagebedingte 
Barriere- oder Fal-
lenwirkung / Mor-
talität 

Barrierewirkungen sowie Individuenverluste und Mortali-
tät, die auf Bauwerke oder anlagebezogene Bestandteile 
eines Vorhabens zurückzuführen sind. Die Tötung von 
Tieren resultiert regelmäßig aus einer Kollision mit bauli-
chen Bestandteilen eines Vorhabens (z. B. tödlich enden-
der Anflug von Vögeln an Freileitungen oder Windener-
gieanlagen) oder daraus, dass Tiere aus fallenartig wir-
kenden Anlagen (z. B. Gullies, Schächte, Becken) nicht 
mehr entkommen können und darin verenden. 
Eine Barrierewirkung kann einerseits durch technische 
Bauwerke, andererseits aber auch durch veränderte 
standörtliche oder strukturelle Bedingungen (z. B. Damm-
lagen) hervorgerufen werden. Auch eine hohe anlagebe-
dingte Mortalität führt letztlich zur Barrierewirkung. 
Zusätzlich können andere Faktoren (s. unter Wirkfak-
torgruppe 5) zur Meidung bestimmter Bereiche führen 
und somit eine Barrierewirkung herbeiführen oder ver-
stärken. 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen 
können anlagebedingte erhöhte Barriere- oder Fallenwir-
kungen bzw. Individuenverluste auftreten. Die Tötung von 
Tieren / Barrierewirkung kann auf eine Kollision mit (zu-
sätzlichen) baulichen Bestandteilen des Vorhabens (z. B. 
Lärmschutzwänden, Stromleitungen) zurückzuführen sein 
oder darauf, dass Tiere aus fallenartig wirkenden Anla-
gen (z. B. Einschnittlagen, offenen Kabelgräben oder -
tröge) nicht mehr entkommen können und darin veren-
den. Andererseits kann eine Barrierewirkung auch durch 
veränderte standörtliche oder strukturelle Bedingungen 
(Verbreiterung der Trasse, relative Offenheit und Struk-
turfreiheit der Trasse) hervorgerufen werden. Zusätzlich 
können andere Faktoren (s. unter Wirkfaktorgruppe 5) 
zur Meidung bestimmter Bereiche führen und somit eine 
Barrierewirkung verstärken. 
Bei der Unterhaltung / Instandhaltung von Bauwerken 
können anlagebedingte Individuenverluste und Barriere-
wirkungen durch den Verschluss oder die Barriere von 
Einflugöffnungen z. B. bei Fledermausquartieren oder 
Niststandorten von Vögeln in Brücken oder Tunneln ent-
stehen. 

 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 - 3 2 2 2 relevant 

4-3 Betriebsbedingte 
Barriere- oder Fal-
lenwirkung / Mor-
talität 

Zu den betriebsbedingten Barrierewirkungen sowie Indivi-
duenverlusten zählen insbesondere jene, die auf Stra-
ßen-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehr zurückzufüh-
ren sind. 
Die betriebsbedingte Tötung von Tieren resultiert regel-
mäßig z. B. aus einer Kollision mit Autos, Zügen oder 
Flugzeugen. Unter dem Wirkfaktor wird auch die (absicht-
liche oder unabsichtliche) Tötung von Tieren im Rahmen 
bestimmter Formen der Nutzungsausübung (z. B. Land-
wirtschaft, Fischerei, Jagd) gefasst. Eine betriebsbe-
dingte Barrierewirkung kann dann entstehen, wenn - ins-
besondere bei bodengebundenen Arten - z. B. aufgrund 
hoher Verkehrsdichten oder besonders konfliktträchtiger 
räumlicher Konstellationen das Überqueren von Trassen 
bzw. der Wechsel zwischen Teilhabitaten eingeschränkt 
oder (meist in Kombination mit anlagebedingten Barriere-
wirkungen) verhindert wird. 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen 
können betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkungen 
bzw. Individuenverluste z. B. wegen höherer Zugfrequen-
zen und / oder Fahrgeschwindigkeiten auftreten. In den 
meisten Fällen ist die Tötung von Tieren auf eine Kolli-
sion mit Schienenfahrzeugen zurückzuführen, besonders 
in Anschnitten, Dammlagen, Kurven, Beschleunigungs-
strecken und Bereichen mit dicht anschließendem Ge-
hölzbestand. Die Tiere kollidieren z. B. beim Überqueren 
der Bahntrasse, bei der Nahrungssuche im Gleisbereich 
oder infolge von Wirbelschlepp- und Sogeffekten. Hinzu 
kommt der Stromtod von (Groß-)Vögeln an Oberleitun-
gen. 
Eine gewisse Barrierewirkung kann aus einer hohen Mor-
talitätsrate resultieren. Eine Barrierewirkung kann zudem 
durch zusätzliche Störwirkungen entstehen (s. unter 
Wirkfaktorgruppe 5), die zur Meidung der Schienentrasse 
bzw. der trassennahen Bereiche führen. 
Bei der Unterhaltung von Schienenwegen können be-
triebsbedingte Individuenverluste auftreten. Diese resul-
tieren u. a. aus Schotterreinigung und -austausch (z. B. 
bei Reptilien, Amphibien), aus der Gehölzbeseitigung (z. 
B. Rückschnitt, Baumfällung) oder dem Einsatz von Pes-
tiziden. 

 Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - 2 2 2 2 relevant 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 

Kate-
gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
des Wirk-
faktors für 
das kon-
krete Vor-
haben 
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Wirkfaktorgruppe 5 - Nichtstoffliche Einwirkungen 

5-1 Akustische Reize 
(Schall) 

Akustische Signale jeglicher Art (einschl. unterschiedli-
cher Frequenzbereiche), die zu einer Beeinträchtigung 
von Tieren oder deren Habitate führen können. Derartige 
Reize treten einerseits betriebsbedingt und dann zumeist 
dauerhaft auf. Als bau- oder rückbaubedingte Ursachen 
treten Schallereignisse andererseits nur zeitweilig, z. T. 
aber in sehr hoher Intensität auf (z. B. beim Sprengen o-
der Rammen). 
Akustisch wirksame Reize treten regelmäßig in Kombina-
tion mit anderen Wirkfaktoren (insbes. 5-2 Bewegung / 
Optische Reizauslöser) auf. 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen tre-
ten vermehrte Lärmemissionen infolge höherer Zugfre-
quenzen und / oder Fahrgeschwindigkeiten regelmäßig 
auf. Dabei handelt es sich einerseits um betriebsbedingte 
Geräusche des Schienenverkehrs, die sich aus Antriebs-
geräuschen (Motor, Getriebe), Rollgeräuschen der Schie-
nenlaufräder, aerodynamischen Geräuschen (ab 200 
km/h), Kurvenquietschen, Bremslärm sowie akustischen 
Signalen (z. B. Hupen) zusammensetzen. In der Umge-
bung größerer Bahnhöfe ist ein ständig hoher Lärmpegel 
zu erwarten. Andere Einflussgrößen sind das Gelände-
profil einschließlich ggf. (nicht) vorhandener Lärmschutz-
wände und die Fahrweise (Beschleunigung). Hinzu kom-
men zumindest temporär auch baubedingte Lärmeinwir-
kungen, die z. B. im Falle von Sprengungen oder Ram-
mungen auch mit sehr hohen Spitzenlärmpegeln verbun-
den sein können. 
Bei der Unterhaltung von Schienenwegen treten akusti-
sche Reize (Schall) regelmäßig auf. Insbesondere Maß-
nahmen zur Schotterreinigung und zum Schotteraus-
tausch können hohe Lärmpegel erreichen. 
Zudem können auch im Zuge der Unterhaltung / Instand-
haltung von Bauwerken relevante baubedingte Lärmwir-
kungen (z. T. mit sehr hohen Spitzenlärmpegeln) auftre-
ten. 

 Ba/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - 0 0 0 3 relevant 

5-2 Optische Reizaus-
löser / Bewegung 
(ohne Licht) 

Visuell wahrnehme Reize, z. B. durch Bewegung, Reflek-
tionen, Veränderung der Strukturen (z. B. durch Bau-
werke), die Störwirkungen bis hin zu Flucht- und Mei-
dereaktionen auslösen können und die Habitatnutzung 
von Tieren im betroffenen Raum verändern. Dies schließt 
Störungen von Tieren ein, die unmittelbar auf die Anwe-
senheit von Menschen (z. B. als Feindschablone) zurück-
zuführen sind. 
 
Dieser Wirkfaktor tritt z. T. in Kombinationswirkung mit 
anderen Faktoren (vgl. v. a. Wirkfaktor 5-1) auf. Zu licht- 
bzw. beleuchtungsbedingten Effekten s. Wirkfaktor 5-3. 
 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen tre-
ten vermehrte optische Reizauslöser regelmäßig auf. Zu 
den optischen Störreizen zählen bei bestimmten Vogelar-
ten des Offenlandes ("Kulissenflüchtern") u. a. struktu-
relle Störeffekte, die von höheren Strukturen z. B. Däm-
men, Brücken, Strommasten, Oberleitungen oder Lärm-
schutzwänden ausgelöst werden können. 
Bei betriebsbedingt hervorgerufenen optischen Störrei-
zen handelt es sich um die mit den Schienenfahrzeugen 
verbundene Bewegungen und Reflektionen. Hinzu kom-
men zumindest temporär auch baubedingte Störreize 
durch Baustellenverkehr und -betrieb. Im Zuge der Unter-
haltung / Instandhaltung von Bauwerken können zumin-
dest temporär auch relevante baubedingte Störreize 
(durch Baustellenverkehr und -betrieb) auftreten. 
Bei der Unterhaltung von Schienenwegen treten optische 
Reizauslöser regelmäßig auf. Dabei handelt es sich ei-
nerseits um durch Fahrzeuge (Bewegung, Reflektionen), 
andererseits aber auch durch die die Unterhaltung Aus-
führenden (Bewegung, menschliche Anwesenheit und 
Aktivität) hervorgerufene Störreize. Sie werden aber nur 
im Einzelfall zeitlich oder räumlich (z. B. in Extensivberei-
chen) über das ohnehin durch den Zugverkehr hervorge-
rufene Maß hinausgehen. 

 Ba/A/ 
Be 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 relevant 

5-3 Licht Unterschiedlichste - i. d. R. technische - Lichtquellen, die 
Störungen von Tieren und deren Verhaltensweisen 
und/oder Habitatnutzung auslösen können (Irritation, 
Schreckreaktionen, Meidung). Umfasst sind auch Beein-
trächtigungen durch Anlockwirkungen (z. B. Anflug von 
Insekten an Lampen oder von Zugvögeln an Leuchttür-
men), die letztendlich auch eine Verletzung oder Tötung 
der Tiere (durch Kollision) zur Folge haben können (vgl. 
hierzu auch Wirkfaktor 4-2). 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen 
können erhöhte Lichtemissionen als Wirkfaktor relevant 
sein. Sie resultieren vor allem aus zusätzlich errichteten, 
beleuchteten Anlagen der Bahninfrastruktur (s. Vorbe-
merkung), außerdem aus der erhöhten Anzahl an Fahr-
zeugbeleuchtungen. Andere Lichtquellen sind ggf. zu-
sätzlich installierte Beleuchtungsanlagen an bestimmten 
Streckenabschnitten. Nicht zuletzt werden in der Regel 
auch im Zuge des Bauprozesses (auch bei Unterhaltung/ 
Instandhaltung von Bauwerken) künstliche Beleuchtungs-
anlagen (zum Teil von hoher Intensität) eingesetzt. Im 

 Ba/A/ 
Be 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 2 relevant 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 
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gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
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Falle von Fledermausquartieren oder Vogelnistplätzen 
können hierdurch starke Störwirkungen ausgelöst wer-
den. 
Bei der Unterhaltung von Schienenwegen kann Licht als 
Wirkfaktor relevant sein (Beleuchtung der Unterhaltungs-
fahrzeuge, insbesondere im Winterhalbjahr). Dies dürfte 
aber im Vergleich zum ohnehin stattfindenden Zugver-
kehr eher vernachlässigbar sein. 

5-4 Erschütterungen / 
Vibrationen 

Unterschiedlichste Formen von anlage-, bau- oder be-
triebsbedingten Erschütterungen oder Vibrationen, die 
Störungen von Tieren oder Beeinträchtigungen von Le-
bensraumtypen hervorrufen können. 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen 
sind Erschütterungen bzw. Vibrationen als Wirkfaktor re-
gelmäßig relevant. Erschütterungen resultieren beim 
Schienenwegeausbau insbesondere aus dem erhöhtem 
Verkehrsaufkommen und / oder Güterzuganteil. Auch im 
Zuge des Bauprozesses bzw. bei der Unterhaltung / In-
standhaltung von Bauwerken kann es zumindest tempo-
rär zu starken Erschütterungen kommen, wenn schwere 
Maschinen bzw. entsprechende Verfahren (Bodenver-
dichtungen) eingesetzt oder Sprengungen erforderlich 
werden. Im Falle von Fledermausquartieren oder Vogel-
nistplätzen können hierdurch starke Störwirkungen aus-
gelöst werden. Vergleichbares gilt für Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Schotterkörper, 
die z. B. für Reptilien oder Amphibien Störwirkungen ent-
falten können. 

 Ba/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 - 1 0 0 1 relevant 

5-5 Mechanische Ein-
wirkung (Wellen-
schlag, Tritt) 

Jegliche Art von mechanisch-physikalischen Einwirkun-
gen auf Lebensraumtypen und Habitate von Arten sowie 
auf Arten selbst, die zu einer Zerstörung der Pflanzende-
cke, Veränderungen der Habitatverhältnisse (auch durch 
z. B. Verdichtung des Bodens) oder zu einer unmittelba-
ren Störung von Arten bis hin zur Verletzung oder Abtö-
tung von Individuen führen können. 
Erschütterungen bzw. Vibrationen werden unter Wirkfak-
tor 5-4 gefasst. Luftverwirbelungen, die zu Verletzungen 
oder Tötungen von Tieren führen, werden unter den 
Wirkfaktoren 4-2 bzw. 4-3 mit umfasst. 

Beim Ausbau von Schienenwegen bzw. Gleisanlagen 
sind mechanische Einwirkungen als Wirkfaktor regelmä-
ßig relevant.  
Mechanische Einwirkungen auf Böden, Bodenfauna und 
Vegetation durch Trittbelastung (Befahren mit schweren 
Fahrzeugen oder regelmäßiges Betreten durch Arbeiter) 
resultieren zum einen aus dem Baubetrieb bzw. der Un-
terhaltung / Instandhaltung von Bauwerken, zum anderen 
aus den Unterhaltungsarbeiten auf den ausgebauten 
Schienenstrecken. 
 

Trittbelastung im Be-
reich der LRT-
Flächen bei Ro-
dungsarbeiten; 
Sandstrahlen des 
vorhandenen Mauer-
werks vor Sanierung 
der Stützmauern 

Ba/Be 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 1 1 1 1 relevant 

Wirkfaktorgruppe 6 Stoffliche Einwirkungen 

6-1 Stickstoff- u. 
Phosphatverbin-
dungen / Nährstof-
feintrag 

Eintrag sämtlicher eutrophierend wirkender Stoffe, vor al-
lem Stickstoff und Phosphat, in Lebensräume bzw. in Ha-
bitate der Arten, die Änderungen in der Nährstoffversor-
gung bedingen und Veränderungen insbesondere im 
Vorkommen bestimmter Pflanzenarten bzw. in der Arten-
zusammensetzung herbeiführen oder Pflanzen und Tiere 
unmittelbar schädigen können. 
Zu den relevanten Stickstoffverbindungen zählen z. B. 
Stickoxide, Distickstoffoxid, Ammoniak. Zu den Stoffen, 
die zu Nährstoffeintrag führen können, zählen neben ge-
zielten Düngungsmaßnahmen, wassergebundenen Nähr-
stoffen oder luftbürtigen Emissionen auch Abfälle (z. B. 
von Nahrungsmitteln), die bei Projekten relativ diffus bzw. 
unkontrolliert bei deren Betrieb oder Nutzung entstehen 
können. 

Beim Einsatz von (höheren Anzahlen von) Dieseltrieb-
fahrzeugen auf den ausgebauten Schienenwegen kön-
nen freigesetzt werden. 
Bei Unterhaltungs- bzw. Baumaßnahmen an Gewässern 
können Nährstoffeinträge durch Staub- und Sedimentein-
träge entstehen (vgl. auch Wirkfaktor 6-6). 

Einsatz von Diesel-
triebfahrzeugen die-
selbetriebenen Ma-
schinen im Rahmen 
der Bauausführung – 
Freisetzung von u. a. 
Stickstoffoxide als 
Verbrennungspro-
dukte 
Durch den Einsatz 
von batterieelektri-
schen Triebfahrzeu-
gen werden betriebs-
bedingt keine Stick-
stoff- und Phosphat-
verbindungen freige-
setzt. 

Ba/Be 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 0 3 - 3 1 2 1 relevant 

6-2 Organische Ver-
bindungen 

Sämtliche Arten von organischen Verbindungen bzw. 
Umweltchemikalien, die Pflanzen und Tiere schädigen 
können. Beispiele sind Öle (z. B. direkte Verschmutzung 
von Lebewesen mit Öl), Lösungsmittel, chemische 
Grundstoffe wie Benzol, Propan, Formaldehyd, (chlo-
rierte) Kohlenwasserstoffe (CKW), und die davon abge-
leiteten Substanzen, sowie sehr viele weitere organische 

Bei bestimmten Weichentypen werden regelmäßig koh-
lenwasserstoffhaltige Weichenschmiermittel zur Wartung 
angewendet, wobei Stoffeinträge in die Umgebung nur 
bei hohen Weichendichten eine Rolle spielen dürften 
(Roll 2004:11). 

Einsatz Dieseltrieb-
fahrzeugen dieselbe-
triebenen Maschinen 
im Rahmen der Bau-
ausführung – Freiset-
zung von u. a. Koh-
lenwasserstoffe als 

Ba/Be 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 - 2 0 0 2 relevant 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 

Kate-
gorie 

Relevanz des Wirkfaktors gegenüber gemeldeten Erhaltungsziele Relevanz 
des Wirk-
faktors für 
das kon-
krete Vor-
haben 
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Verbindungen, die akut oder chronisch schädigend (z. B. 
toxisch, karcinogen) wirken können. Organische Verbin-
dungen oder andere Stoffe, die vorrangig endokrin bzw. 
hormonaktiv wirken, werden unter Wirkfaktor 6-8 (Endo-
krin wirkende Stoffe) gefasst. 
Chemikalien mit dem Einsatzzweck "Bekämpfung von 
Organismen" werden beim Wirkfaktor 8-3 (Pestizide) be-
handelt. 

Beim Einsatz von (mehr) Dieseltriebfahrzeugen auf den 
ausgebauten Schienenwegen können mehr freigesetzt 
werden. 

Verbrennungspro-
dukte. 
Durch den Einsatz 
von batterieelektri-
schen Triebfahrzeu-
gen werden betriebs-
bedingt keine Stick-
stoff- und Phosphat-
verbindungen freige-
setzt. 

6-4 Sonstige durch 
Verbrennungs- u. 
Produktionspro-
zesse entste-
hende Schadstoffe 

Andere als bei den sonstigen Wirkfaktoren erfasste und 
auf Verbrennungs- und Produktionsprozesse zurückzu-
führende Schadstoffe wie Kohlenmonoxid- oder -dioxid-, 
Fluorwasserstoff-, Schwefeldioxid- oder -wasserstoff-
Emissionen, die Pflanzen und Tiere schädigen können.  

Beim Einsatz von (mehr) Dieseltriebfahrzeugen auf aus-
gebauten Schienenwegen können (in erhöhter Menge bei 
z. T. noch praktizierten Einsatz von bis zu 30 Jahre altem 
Zugmaterial) aus dem Verbrennungsprozess mehr Fein-
stäube sowie Kohlenmonoxid u. a. freigesetzt werden 
(Roll 2004). 

Einsatz von Diesel-
triebfahrzeugen die-
selbetriebenen Ma-
schinen im Rahmen 
der Bauausführung – 
Freisetzung von Fein-
stäuben sowie Koh-
lenmonoxid u. a. als 
Verbrennungspro-
dukte. 
Durch den Einsatz 
von batterieelektri-
schen Triebfahrzeu-
gen werden betriebs-
bedingt keine sonsti-
gen Verbrennungs-
produkte freigesetzt. 

Ba/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 1 - 0 0 0 1 relevant 

6-6 Depositionen mit 
strukturellen Aus-
wirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedi-
mente) 

Eintrag von Stäuben (insbes. bau- oder betriebsbedingt) 
oder Schlämmen (in Gewässern), die zu Schädigungen 
von Individuen bzw. zu Veränderungen der Habitate be-
troffener Arten führen können. Dazu gehört z. B. auch die 
Sedimentverwirbelung durch Baggerarbeiten in Gewäs-
sern oder die Veränderung der Sohlbewegung, des 
Schwebstoff- und des Geschiebetransportes bzw. der 
Sedimentationsprozess in Gewässern. 

Der Staubeintrag an ausgebauten Schienenwegen kann 
durch erhöhten Schienen- und Bremsabrieb sowie Auf-
wirbelungen von Schotterbestandteilen geringfügig er-
höht sein (Roll 2004). 
Resultierend aus den Bauprozessen sind regelmäßig 
Staubverwehungen in die Umgebung und ggf. auch Ein-
träge in benachbarte Gewässer zu erwarten. Bei Unter-
haltungsarbeiten an Gewässern bzw. Bauarbeiten an 
Brücken kann es u. a. zu Schwebstoff- bzw. Schlammein-
trägen oder zur Sedimentverwirbelung im Gewässer 
kommen. 

 Ba/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 - 2 1 1 0 relevant 

6-9 Sonstige Stoffe Andere, nicht unter den Wirkfaktoren 6-1 bis 6-8 erfasste 
Stoffe. 

Mit dem durch den Streckenausbau erzielten höheren 
Verkehrsaufkommen oder höheren Anteil entsprechender 
Gütertransporte ist auch die Möglichkeit des Verbringens 
sonstiger Stoffe erhöht. In näherer Entfernung zur Gleis-
anlage können Müll (Glas, Eisen, Papier, Textilien, 
Kunststoffe), Ladegut (Massengüter, wie Kohle, Dünger, 
Salz, Abraum, Getreide etc.) oder (bei Unfällen oder Ha-
varien) ggf. auch in größerem Umfang und Wirkbereich 
freiwerdende flüssige oder gasförmige Gefahrgüter in die 
Umgebung gelangen (Roll 2004). 

 Ba/Be 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 nicht rele-
vant 

Wirkfaktorgruppe 8 - Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen 

8-1 Management ge-
bietsheimischer 
Arten 

Anthropogene Regulierung vor allem von Tierbeständen, 
z. B. durch Jagdmanagement, Anbringen von Nistkästen 
oder Schutzeinrichtungen (Wildzäune - nicht aber Ein-
zäunungen, die generell Bestandteil von Projekttypen 
sind - etc.). Entsprechendes gilt für projektbedingte erfor-
derliche Pflegemaßnahmen in Vegetations- u. Biotop-
strukturen (z. B. aufgrund von Aufwuchsbeschränkungen 
im Bereich von Leitungen).  
Fischbesatz wird unter Wirkfaktor 2-3 behandelt. 

Ggf. Erhöhung der an Schienenwegen durchzuführenden 
turnusmäßigen Unterhaltungsarbeiten. Sie beinhalten u. 
a. mechanische Maßnahmen der Vegetationskontrolle 
(wie Rodungen zum Erhalt von Sicherheitsabständen o-
der zum Brandschutz). 
 

ein spezielles Ma-
nagement (z.B. Jagd) 
ist im vorliegenden 
Fall nicht gegeben 

Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 - 1 0 0 0 nicht rele-
vant 
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Wirkfaktor Definition Auswirkungen / Beeinträchtigungen Konkretisierung in 
Bezug auf das kon-
krete Vorhaben 
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8-2 Förderung / Aus-
breitung gebiets-
fremder Arten 

Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten, die aufgrund 
der natürlichen bzw. ursprünglichen Standort- bzw. Habi-
tatbedingungen lokal nicht vorkommen, z. B. durch ge-
zieltes oder unbeabsichtigtes Ausbringen oder sonstige 
Maßnahmen. 
Fischbesatz wird unter Wirkfaktor 2-3 behandelt. 

Eisenbahnwege können Ausbreitungskorridore für ein-
wandernde Tier- und Pflanzenarten darstellen und be-
stimmten einwandernden Arten passende abiotische 
Standortsbedingungen bieten. An günstigen Stellen kön-
nen dann sogar Massenvermehrungen kurzlebiger Arten 
stattfinden (Roll 2004). Diese Effekte können sich ggf. im 
Zuge des Ausbaus erhöhen. Schienenwege leisten nach-
gewiesener Maßen einen Beitrag bei der Ausbreitung ge-
bietsfremder Arten (vgl. z. B. KOWARIK 2003). Dies gilt so-
wohl aufgrund ihrer linearen Ausprägung als auch der 
durch sie geschaffenen Standortverhältnisse, wodurch 
sie als Ausbreitungsbänder auch für gebietsfremde Arten 
fungieren können. 
Weitere Risiken der Förderung oder Ausbreitung gebiets-
fremder Arten bzw. gebietsfremder Genotypen bestehen 
durch den Einsatz nicht gereinigter Maschinen, die Ver-
bringung von Fremddiasporen enthaltenden Substraten 
oder durch Ansaat- und Bepflanzungsmaßnahmen. 
Welchen Anteil die Unterhaltung an der Gesamtthematik 
hat, kann nicht näher bestimmt werden. Sie dürfte aber 
jedenfalls nur im Einzelfall eine Relevanz entfalten. 

Im vorliegenden Fall 
besteht die Bahnstre-
cke bereits. Neue 
Ausbreitungswege 
entstehen nicht. 

A/Be 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 - 2 1 1 0 nicht rele-
vant 

8-3 Bekämpfung von 
Organismen (Pes-
tizide u.a.) 

Einsatz von Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden, auch 
von insektenpathogenen Bakterien oder Viren, die zu ei-
ner unmittelbaren oder mittelbaren Schädigung oder Tö-
tung von Pflanzen oder Tieren führen können. 
Daneben sind indirekte strukturelle Auswirkungen auf Ha-
bitate möglich. 

Aus Gründen der Instandhaltung des Ober- und Unter-
baues ergibt sich eine strenge Notwendigkeit, die Gleis-
anlagen komplett vegetationsfrei zu halten. Dies ist (au-
ßer bei festen Fahrbahnen) vor allem durch eine regel-
mäßige Bekämpfung des Bewuchses mittels Herbizidein-
satz (durch Spritzzüge) sowie nicht-chemische Verfahren 
(z. B. durch Hitze oder mechanisch) zu erreichen. Ein 
Eintrag eines Teils der eingesetzten Menge in die Ent-
wässerungsgräben ist nicht auszuschließen (Winkler 
1996:15). Diese Maßnahmen, ihre Intensität und Auswir-
kungen können sich ggf. im Zuge des Ausbaus erhöhen. 

Einsatz von Herbizi-
den auf den Gleisan-
lagen 
Auf den Einsatz von 
Herbiziden wird im 
gesamten Abschnitt 
verzichtet. 

Be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 - 2 2 2 2 nicht rele-
vant 

 

Die Skala für die Relevanzeinstufung ist wie folgt definiert (BFN 2014):  

Stufe Bezeichnung Definition 

0 (i. d. R.) nicht relevant Der Lebensraumtyp bzw. die Art ist gegenüber dem Wirkfaktor praktisch nicht empfindlich bzw. reagiert auf dadurch verursachte Wirkungen nicht. Der Faktor kann im Regelfall für die Beurteilung von 
erheblichen projektbedingten Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps bzw. der Art vernachlässigt werden. Durch das in Klammern gesetzte "in der Regel" wird zum Ausdruck gebracht, dass der hier 
vorgenommenen Einschätzung eine relative Betrachtung zugrunde liegt, da nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass der Lebensraumtyp bzw. die Art auf den Wirkfaktor in ganz 
besonderen Fällen dennoch empfindlich reagiert.  

1 gegebenenfalls relevant Der Lebensraumtyp bzw. die Art ist gegenüber dem Wirkfaktor nur in bestimmten Fällen bzw. bei besonderen Ausprägungen des Lebensraumtyps bzw. der Art empfindlich. Es liegen keine Hinweise vor, 
dass eine regelmäßige Bedeutung des Wirkfaktors für mögliche erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps bzw. der Art gegeben ist. Ggf. kommt dem Wirkfaktor im Gesamtspektrum der möglichen 
Ursachen von Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps bzw. der Art eine nachgeordnete Bedeutung zu.  

2 regelmäßig relevant Der Lebensraumtyp bzw. die Art ist gegenüber dem Wirkfaktor i.d.R. empfindlich bzw. reagiert auf dadurch verursachte Wirkungen signifikant. Der Faktor ist im Regelfall für die Beurteilung von erheblichen 
projektbedingten Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps bzw. der Art zu berücksichtigen. 

3 regelmäßig relevant - be-
sondere Intensität 

Der Lebensraumtyp bzw. die Art ist gegenüber dem Wirkfaktor nicht nur i.d.R. empfindlich bzw. reagiert auf dadurch verursachte Wirkungen signifikant (Stufe 2). Darüber hinaus ist bei Auftreten des 
Wirkfaktors regelmäßig auch mit einer besonderen Intensität der dadurch verursachten Einwirkung auf den Lebensraumtyp bzw. die Art zu rechnen. 
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13.2 ERLÄUTERUNG BEEINTRÄCHTIGUNGSGRADE 

Tabelle 31: 6-stufige Bewertungsskala mit Erläuterungen der Beeinträchtigungsgrade [10] 

Grad der 
Beein-
trächti-
gung 

Erläuterung der Beeinträchtigung 

n
ic

h
t 

e
rh

e
b

li
c
h

 

keine Das Vorhaben löst - auch in der Zukunft durch indirekt ausgelöste Prozesse - keine quantitati-
ven und/oder qualitativen Veränderungen des Vorkommens der Art des Anhang II bzw. des Le-
bensraums des Anhangs I aus.  

Alle für die Art bzw. für den Lebensraum relevanten Strukturen und Funktionen des Schutzge-
biets ( = für sie maßgebliche Bestandteile) bleiben im vollem Umfang und voller Leistungsfähig-
keit erhalten. 

Wenn sich die Art bzw. der Lebensraum im Schutzgebiet im Ist-Zustand in einem noch nicht 
günstigen Erhaltungszustand befindet, wird die notwendige zukünftige Verbesserung der aktuel-
len Situation nicht behindert. 

Im Einzelfall kann sich durch das Vorhaben eine Förderung des Lebensraums oder der Art bzw. 
der zu ihrem Erhalt notwendigen Funktionen ergeben. 

gering Das Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative Veränderungen des Vorkommens 
der Art bzw. des Lebensraums aus. 

Die Beeinträchtigung ist von sehr begrenzter Reichweite. 

Sie betrifft im Wesentlichen Eigenschaften der Struktur, während kein Einfluss auf die Ausprä-
gung der Kriterien der Funktionen und der Wiederherstellungsmöglichkeiten erkennbar ist. Die 
punktuelle Betroffenheit eines Teilbereiches löst keinerlei negative Entwicklungen in anderen 
Teilen des Schutzgebiets aus. Damit sind die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung bzw. 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der Art des Anhangs II bzw. des Lebens-
raums des Anhangs I vollständig gewahrt. 

Beeinträchtigungen von geringem Grad entsprechen 

 geringfügigen Verlusten oder Störungen des Lebensraums bzw. des Habitats der Art, die 
keine irreversiblen Folgen auslösen, 

 leichte Bestandsschwankungen einer Art des Anhangs II bzw. von charakteristischen Arten 
des Lebensraums, die auch infolge natürlicher Prozesse auftreten können (z.B. Tod einzelner 
Individuen von einer größeren, stabilen Population) und die vom Bestand problemlos und in 
kurzer Zeit (eine Reproduktionsphase) durch natürliche Regenerationsmechanismen ausge-
glichen werden können. 

 irreversible Folgen von sehr geringem Umfang wie z.B. Flächenverlusten von wenigen m². 

Als gering werden ferner extrem schwache Beeinträchtigungen bewertet, die zwar ohne auf-
wendige Untersuchungen unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze liegen, jedoch wahrscheinlich 
sind. 

noch to-
lerierbar 

Das Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative Veränderungen des Vorkommens 
der Art bzw. des Lebensraums aus. 

Es muss klar begründet werden, dass sich aus der lokalen Betroffenheit eines Teilbereichs 
keine irreversiblen Folgen für andere Erhaltungsziele in anderen Teilen des Schutzgebiets und 
kein Verlust für die Lebensraum- bzw. Habitatsvielfalt im Schutzgebiet ergeben können. Damit 
sind die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung bzw. Wiederherstellung des günstigen Er-
haltungszustands der Art des Anhangs II bzw. des Lebensraums der Anhangs I gewahrt. 

Als noch tolerabel kann eine zeitweilige Beeinträchtigung eingestuft werden, die ohne unterstüt-
zende Maßnahmen aufgrund eigener Regenerationsfähigkeit des betroffenen Bestands bzw. 
der betroffenen Lebensgemeinschaft vollständig reversibel ist. Ferner ist zu begründen, warum 
sich aus zeitweiligen Einbußen keine irreversiblen Folgen ergeben werden. 

Wenn eine irreversible Beeinträchtigung verbleibt, darf sie allenfalls lokal wirksam sein. Das Ent-
wicklungspotenzial der Art bzw. des Lebensraums im Schutzgebiet wird außerhalb des im Ver-
hältnis zum Gesamtgebiet kleinräumigen, direkt betroffenen Bereiches nicht eingeschränkt. 
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Grad der 
Beein-
trächti-
gung 

Erläuterung der Beeinträchtigung 

e
rh

e
b

li
c
h

 

hoch Mit einem hohen Beeinträchtigungspotenzial wird die gebietsspezifische Schwelle der Erheblich-
keit überschritten. 

Die Stufe „ hoher Beeinträchtigungsgrad“ kennzeichnet Beeinträchtigungen, die zwar räumlich 
und zeitlich begrenzt bleiben werden, jedoch aufgrund ihrer Intensität vor dem Hintergrund des 
betroffenen Schutzgebiets nicht tolerabel sind. Ein Eingriff, der im Falle von großen und stabilen 
Vorkommen als noch tolerierbar eingestuft werden kann, löst für kleine bzw. aus sonstigen 
Gründen empfindliche Vorkommen eine schwerwiegende Beeinträchtigung aus. 

Ferner fallen in diese Kategorie Beeinträchtigungen, die zunächst nur räumlich und zeitlich be-
grenzt auftreten. Indirekt oder langfristig können sie sich über die erst lokal betroffenen Artbe-
stände und Lebensraumvorkommen ausweiten. Es werden  auch Funktionen und Wiederher-
stellungsmöglichkeiten des Lebensraums bzw. der Lebensstätten der Art partiell beeinträchtigt. 
Damit können irreversible Folgen für Vorkommen in anderen Teilen des Schutzgebiets nicht 
ausgeschlossen werden. 

sehr 
hoch 

Der Eingriff führt ein zu einer substanziellen quantitativen und/oder qualitativen Beeinträchtigung 
von Strukturen, Funktionen und/oder Voraussetzungen zur Entwicklung, die zur Aufrechterhal-
tung bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands eines Lebensraums des An-
hangs I oder einer Art des Anhangs II im Schutzgebiet notwendig sind. 

Eine Restfläche des Lebensraums wird im Schutzgebiet zwar weiterhin ausgebildet sein, bzw. 
ein Teil der relevanten Funktionen werden weiterhin erfüllt sein, jedoch auf einem für das 
Schutzgebiet gravierend niedrigeren Niveau als vor dem Eingriff. Die Beeinträchtigung löst qua-
litative Veränderungen aus, die eine Degradation des Lebensraums bzw. des Habitats der Art 
einleiten können. Hierbei sind auch Veränderungen zu berücksichtigen, die zwar nicht die Zu-
ordnung der betroffenen Flächen zum Lebensraumtyp in Frage stellen, dennoch einem Degra-
dationsstadium innerhalb der Spanne der Ausprägung des Lebensraums entsprechen. 

Die betroffene Art verschwindet zwar nicht aus dem Schutzgebiet, die Situation ihres  Bestands 
hat sich jedoch empfindlich verschlechtert. Für eine Art kann die Beeinträchtigung sowohl durch 
direkten Tod, als auch durch Verlust oder Verschlechterung wesentlicher Habitatqualitäten mit 
negativer Rückkopplung auf den Bestand auslösen. 

extrem 
hoch 

Eine extrem hohe Beeinträchtigung führt unmittelbar oder mittel- bis langfristig zu einem nahezu 
vollständigen Verlust der betroffenen Arten und Lebensräume im betroffenen Schutzgebiet. 

Prozesse werden eingeleitet, die den langfristigen Fortbestand eines Lebensraums im Schutz-
gebiet gefährden. In manchen Fällen führt die quantitative oder qualitative Abnahme von Le-
bensraumflächen zu einem ungünstigen Verhältnis von gestörten zu intakten Zonen, das z.B. 
die Einwanderung von konkurrenzkräftigeren Arten und die Verdrängung der charakteristischen 
Arten eines Lebensraumes auslösen kann. Hierunter fallen auch die Veränderungen, die die 
Wiederherstellungsmöglichkeiten für den Lebensraum irreversibel einschränken (z.B. Zunahme 
der Nährstoffverfügbarkeit in Mooren nach Grundwasserabsenkungen durch Torfmineralisation).  

Der Bestand einer Art wird vollständig vernichtet oder geht so drastisch zurück, dass die Min-
destgröße für die langfristige Überlebensfähigkeit des Bestands unterschritten wird. Der eventu-
ell verbleibende Restbestand wird so empfindlich, dass er durch natürliche Schwankungen der 
Standortfaktoren oder der Bestandsdynamik ausgelöscht werden könnte. Die Beeinträchtigung 
führt zu Habitatsverlusten, die die langfristige Überlebensfähigkeit des Bestands im Gebiet ge-
fährden. 

Durch den Eingriff wird eine mobile Tierart aus dem Schutzgebiet irreversibel vergrämt, sodass 
das Gebiet für sie seine Bedeutung verliert. 
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13.3 STANDARD-DATENBOGEN (STAND MAI 2015) (STAND 2017) (STAND 2019) 

  



1.1 Typ 1.2. Gebietscode

1.4. Datum der Erstellung 1.5. Datum der Aktualisierung

1.3. Bezeichnung des Gebiets

1.6. Informant

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Vorgeschlagen als GGB:

Als GGB bestätigt (*):

Ausweisung als BSG

Ausweisung als BEG

D E 7 2 1 8 3 4

2 0 0 4 1 2 2 0 1 9 0 5

2 0 0 5 0 1

2 0 0 7 1 1

2 0 1 9 0 1

B

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG). vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete

von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Calwer Heckengäu

1

J J J J M M J J J J M M

Name/Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe

J J J J M MEinzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

J J J J M M

J J J J M M

J J J J M MEinzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

„Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 12.10.2018, verkündet im Gesetzblatt für Baden-Württemberg am 
27.12.2018 (GBl. S.469 ff), in Kraft getreten am 11. Januar 2019“

Erläuterung(en) (**):
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(*)  Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme  der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich

gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.



8,7984

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge Breite

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

48,7153

2.062,15

1ED 1

21ED

21ED

X

Name des Gebiets

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2

Alpin (... % (*)) Boreal (... %)

Kontinental (... %)

Makaronesisch (... %)

Mediterran (... %)

2.6. Biogeografische Region(en)

2. LAGE DES GEBIETS

Atlantisch (... %)

Stuttgart

Karlsruhe

Karlsruhe
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2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

Schwarzmeerregion (... %)

Pannonisch (... %)

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**)

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

Mediteran, Meeresgebiet (... %)

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

DE7218341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).
(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische

Region an zwei Meeresgebieten grenzt.



PF
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3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

Lebensraumtypen nach Anhang I Beurteilung des Gebiets

Code NP Fläche (ha)
Höhlen

(Anzahl)
Datenqualität

A|B|C|D

Repräsentativität

A|B|C

Relative Fläche Erhaltung Gesamtbeurteilung

DE7218341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen,
um die prioritäre Form anzugeben.
NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.
Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3150 0,0359 M B C B B

3260 2,0000 M B C C C

3270 0,0462 M C C C C

5130 70,7000 M A C B B

6110 0,0020 M C C B C

6210 58,0000 M A C B B

6210 X 6,4000 M A C B B

6410 0,7000 M B C B B

6430 3,5000 M B C B B

6510 285,7000 M A C B B

7220 0,0100 M A C A A

7230 0,0010 M A C A A

8210 0,1000 M C C C C

8310 0,0010 0 M B C B B

9130 61,3000 M B C B B

91E0 3,5000 M B C B B



Code
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3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG

Art Beurteilung des Gebiets

Gruppe Wissenschaftliche Bezeichnung S
Datenqual. A|B|C|D

Min.

A|B|C

C|R|V|P Erhal-

und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

Population im Gebiet

Kat.EinheitGrößeTyp
NP

Max. Isolie-Popu- Gesamtbe-

DE7218341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

lation tung rung urteilung

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).
Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufühlen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist,

oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung);

DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann;
in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

I 1093 Austropotamobius torrentium p 0 0 i P DD C B C C

A 1193 Bombina variegata p 0 0 i P DD C C C C

I 1078 Callimorpha quadripunctaria p 0 0 i R DD C C C C

F 1163 Cottus gobio p 0 0 i P DD C B C C

P 1902 Cypripedium calceolus p 0 0 i P DD C B C C

F 1096 Lampetra planeri p 0 0 i P DD C C C C

I 1060 Lycaena dispar p 0 0 i P DD C C C C

I 1061 Maculinea nausithous p 0 0 i C DD C B C C

M 1324 Myotis myotis p 660 660 i M C B C C



Code
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3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art Begründung

Gruppe Wissenschaftliche  Bezeichnung S
Art gem. Anhang

Min.

Andere Kategorien

C|R|V|P B

Population im Gebiet

Kat.EinheitGröße
NP

Max. C DAIV V

DE7218341
Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41DE

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.
CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgefährten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).
Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden
Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgefährte Arten, A: nationale rote Listen; B. endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;

D: andere Gründe.



1 Höhle.Kuppige Muschelkalkhochfläche mit repräsentativer, reich gegliederter Kulturlandschaft des 
Heckengäus v. landesweiter Bedeutung: orchideenr. Magerrasen (ca.10 % v. 6210), Schafweiden, 
Mähwiesen und Äcker durchsetzt von Heckenzügen im Wechsel mit 

Wacholderheiden, gehölzfreie Trespenrasen und Obstbaumwiesen sehr hoher Diversität und mit vielen 
seltenen und gefährdeten Arten, ein kleines Kalk-Niedermoor und Kalkscherbenäcker mit seltener 
Segetalflora sowie Wälder.
reiche historische Gewanngliederung durch Hecken auf Lesesteinriegeln, tradit. Schafhutungen, 
Streuobstwiesen u. Äcker mit besonderer Ackerwildkrautflor
Ausschnitt d. Schwarzwald-säumenden Muschelkalk-Gürtels mit vollständiger Schichtenfolge, 
kalkgebietstypische Formen wie Trockentalmulden, Kalksinterbildungen

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
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Code Lebensraumklasse Flächenanteil

Flächenanteil insgesamt

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

(Code)

(fakultativ)

Verschmutzungen innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Positive Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

N15 Anderes Ackerland 15 %

N21 Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge, 8 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 50 %

N16 Laubwald 10 %

Fortsetzung s. nächste S.

H A08 i

H

H

H

H

H A04 i

H

H

H

H



4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
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Code Lebensraumklasse Flächenanteil

Flächenanteil insgesamt

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

(Code)

(fakultativ)

Verschmutzungen innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Positive Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

N17 Nadelwald 4 %

N19 Mischwald 13 %

100 %

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H



4.5. Dokumentation (fakultativ)       
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Link(s)

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Positive Auswirkungen

Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum    

Privat

Unbekannt

Summe

sonstig öffentlich

Öffentlich
lokal/kommunal

Land/Provinz

national/föderal

Art (%)

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering
Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe
i = innerhalb, o = außerlalb, b = beides

M A10 i

M B01.02 i

M B02.04 i

M D04.02 i

M G02.07 i

M H01 i

M K04 i

M A03 i

M B03 i

L L07 i

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %



5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%)

Flächenanteil (%)TypBezeichnung des GebietsTypcode

Bezeichnung des Gebiets Flächenanteil (%)TypTyp

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:
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1

2

3

4

1

2

3

---

---

---

---

---

Ramsar-Gebiet

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europa-Diplom

Biosphärenreservat

Barcelona-Übereinkommen

Bukarester Übereinkommen

World Heritage Site

DE7218341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

HELCOM-Gebiet

OSPAR-Gebiet

Geschütztes Meeresgebiet

---

---

---

Andere ---

5.3. Ausweisung des Gebiets

D E 0 7

D E 0 5

D E 0 2

D E 0 02 8

6 7

4 8

6

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

Gültlinger und Holzbronner Heiden

Landschaftsteile entlang der Autobahn: Heimsheim

Monbach, Maisgraben und St. Leonhardquelle (2 Teilgebiete)

Heckengäu - Weil der Stadt

Würm-Heckengäu

Hörnle und Geißberg

Betzenbuckel

*

*

*

*

*

*

*

4

0

1

4

1

1

2



5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%)

Flächenanteil (%)TypBezeichnung des GebietsTypcode

Bezeichnung des Gebiets Flächenanteil (%)TypTyp

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:
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1

2

3

4

1

2

3

---

---

---

---

---

Ramsar-Gebiet

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europa-Diplom

Biosphärenreservat

Barcelona-Übereinkommen

Bukarester Übereinkommen

World Heritage Site
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HELCOM-Gebiet

OSPAR-Gebiet

Geschütztes Meeresgebiet

---

---

---

Andere ---

5.3. Ausweisung des Gebiets

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

Entlang der Autobahn zwischen Stuttgart u. Karlsruhe 

Tiefenbronn-Biet

Hecken- und Schlehengäu, Gemarkung Gechingen

Gebersack

Neuhausen-Biet

Nagoldtal (8 Teilgebiete)

Grafenau

*

*

*

*

*

*

*

2

3

1

0

5

5

1



5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%)

Flächenanteil (%)TypBezeichnung des GebietsTypcode

Bezeichnung des Gebiets Flächenanteil (%)TypTyp

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:
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1

2

3

4

1

2

3

---

---

---

---

---

Ramsar-Gebiet

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europa-Diplom

Biosphärenreservat

Barcelona-Übereinkommen

Bukarester Übereinkommen

World Heritage Site
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HELCOM-Gebiet

OSPAR-Gebiet

Geschütztes Meeresgebiet

---

---

---

Andere ---

5.3. Ausweisung des Gebiets

D E 0 5

D E 0 2

D E 0 2

D E 0 2

D E 0 2

D E 0 2

D E 0 2
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%)

Flächenanteil (%)TypBezeichnung des GebietsTypcode

Bezeichnung des Gebiets Flächenanteil (%)TypTyp

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:
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6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):
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DE7218341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

Regierungspräsidium  Karlsruhe

Karl-Friedrich-Str. 17, 76133 Karlsruhe

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:
Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: Ja NeinNein, aber in Vorbereitung

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 7118 (Pforzheim-Süd); MTB: 7119 (Rutesheim); MTB: 7218 (Calw); MTB: 7219 (Weil der Stadt); MTB: 7318 
(Wildberg); MTB: 7418 (Nagold)
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ZUSAMMENFASSUNG  

Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn plant die erneute Verkehrsaufnahme auf der 

Bahnstrecke von Weil der Stadt nach Calw. Im Rahmen der Ersterfassung für den Ge-

nehmigungsabschnitt "Im Hau" wurden in dem bahnrechten Entwässerungsgraben 

Steinkrebse nachgewiesen, welche in den Folgejahren durch weitere Erfassungen be-

stätigt und auch für den bahnlinken Graben konkretisiert wurden [8][9]. Für den bahn-

rechten Graben sind insgesamt ca. 440 350 (gem. überschlägiger Schätzung Stand 

2021), für den bahnlinken ca. 10 1Individuen anzunehmen. Der Steinkrebs ist eine prio-

ritäre Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Aufgrund der Nachmeldung des Steinkreb-

ses für das FFH-Gebiet "Calwer Heckengäu" ist die Verträglichkeit des geplanten Vor-

habens zu prüfen. Die Prüfung der Verträglichkeit mit den für den Steinkrebs formulierten 

Erhaltungszielen erfolgt separat in Unterlage 7b "Studie zur Natura 2000-Verträglichkeit 

für das FFH-Gebiet DE 7218-341 Calwer-Heckengäu" [7]1.[7] Im Ergebnis zeigt diese, 

dass das Vorhaben unverträglich mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes für den 

Steinkrebs ist und daher eine Abweichungsentscheidung mit EU-Beteiligung erforderlich 

wird. Unter anderem sind dabei entsprechende Kohärenzsicherungsmaßnahmen zu be-

nennen, die die Kohärenz des Netzes Natura 2000 sicherstellen. Das vorliegende Kon-

zept bildet die Grundlage für diese Maßnahmen.  

Bei Umsetzung der in vorliegendem Dokument dargestellten Vorgehensweise wird aus 

fachgutachterlicher Sicht eingeschätzt, dass trotz bau- und betriebsbedingter Eingriffe, 

eine Koexistenz zwischen Steinkrebs und Bahnbetrieb möglich ist. In Tabelle 1 ist der 

Ablauf inklusive Risikomanagement zusammengefasst. Die in Phase I und Phase II be-

schriebenen Maßnahmen wurden im Rahmen eines vom Regierungspräsidium Karls-

ruhe genehmigten Forschungsvorhabens „Haltung von Steinkrebsen in künstlichen Ge-

wässern mit dem Ziel der Nachzucht“ bereits durchgeführt. Hierfür wird nachfolgend in 

der Tabelle 1 der aktuelle Stand wiedergegeben. Die anschließenden Umsetzungs-

schritte bleiben in ihrer ursprünglichen Reihenfolge bestehen. 

  

                                                

1 Im Rahmen der überschlägigen Populationsabschätzung wurden bahnlinks in den letzten Jahren keine Individuen 
mehr gefunden.  
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Tabelle 1: Vorgehen Steinkrebs 

Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

Geschätzte Population (Pop.) im Einschnitt "Im Hau" (2017) 450 Ind. 

Vorver-
such  
(Phase I) 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: 24 Individuen (Ind.).  
Zeitrahmen: August 2018; Versuchsdauer: 8 Wochen  

"Im Hau"  
Verbleib  
ca. 425 Ind. 

Standorte Interimsgewässer  

Hohenlohe 
6 Ind.  

Alpirsbach 
6 Ind. 

Hohenheim 
6 Ind. 

Wilhelma 
6 Ind. 

Vorversuch erfolgreich, 
wenn Vitalität der Tiere nachgewiesen; Auswahl der 3 geeignetsten 
Standorte als Interimshabitate 

 
Ergebnis des Vorversuchs: 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Haltung von Steinkrebsen in 
künstlichen Gewässern mit dem Ziel der Nachzucht“ fand am 6. Au-
gust 2018 die Umsiedlung von viermal 6 Tieren statt. Die 24 Stein-
krebse, die im Rahmen der Phase I in Interimshabitate verbracht 
wurden, haben sich überwiegend sehr gut entwickelt. Es konnten 
keine Verhaltensauffälligkeiten oder Krankheitssymptome dokumen-
tiert werden. Am Standort Hohenheim wurden zwei tote Steinkrebse 
geborgen. Eine durchgeführte DNA-Analyse zur Krebspest war ohne 
Befund, die verbliebenen Tiere sind in ihrer Vitalität nicht einge-
schränkt.  

Resultierend aus den Ergebnissen des Vorversuchs wurden im Ok-
tober 2018 die Standorte Alpirsbach, Löwenstein und die Wilhelma 
in Stuttgart für die Interimshälterung empfohlen [23].  
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Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

Aktualisie-
rung 
(2018):  

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde im Herbst 2018 über-
schlägige Populationsabschätzung, basierend auf zwei abendli-
chen/nächtlichen Erfassungen durchgeführt. Hierbei wurde der Be-
stand auf 400 Tiere geschätzt.  

Abweichend vom ursprünglichen Konzept, welches in der Phase II 
die Entnahme von 150 Tieren vorsah, traf die Höhere Naturschutz-
behörde als Genehmigungsbehörde für das Forschungsvorhaben 
die Anordnung, dass nur 2x50 Individuen für die Phase II entnom-
men werden dürfen, sodass mindestens 300 Individuen im Hau ver-
bleiben. 

Bei der geplanten ersten Entnahme von 50 Tieren (Phase II) am 19. 
Oktober 2018 für die Umsiedlung an den Interimsstandort Reinerzau 
bei Alpirsbach wurde eine witterungsbedingte voranschreitende Ab-
nahme des Wasserspiegels festgestellt. Die Entwässerungsgräben 
führten über weite Strecken kein Wasser mehr, sodass das Stein-
krebshabitat deutlich fragmentiert und damit die Aufenthaltsmöglich-
keiten der Steinkrebse eingeschränkt waren. Aufgrund der Verfü-
gung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 23. Oktober 2018 
erfolgten am 26. Oktober 2018 und 05. November 2018 Notbergun-
gen aller fangbaren Individuen. Dabei wurden insgesamt 136 Tiere 
geborgen und gemäß Verfügung zur Streuung des Mortalitätsrisikos 
auf sämtliche 4 verfügbaren Interimshabitate verteilt.  

Die Verteilung der Individuen ist nachfolgend dargestellt. 

Bestand (ge-
schätzt) 2018: 

ca. 400 Ind. 

Aktualisie-
rung 
(2019): 

Es wurde eine überschlägige Populationsabschätzung „Im Hau“ 
durchgeführt. Hierbei wurde hinsichtlich der Abundanz der gefunde-
nen Tiere kein wesentlicher Unterschied zur Erfassung vom Vorjahr 
festgestellt, obwohl 2018 im Rahmen der Umsiedlungs- und Not-
fallentnahme mit einer Reduktion der Population zu rechnen war. 
Dies kann als Hinweis der weiterhin guten Funktion des Habitats ge-
wertet werden. Der Bestand wurde demnach auf unverändert ca. 
400 Tiere geschätzt.  

Parallel dazu wurde eine abnehmende Tendenz der Habitatqualität 
registriert. An einigen Stellen wurden zunehmende Kolmation (Ver-
schlammung) und Aufwuchs von Pflanzen beobachtet. Zu Zeiten ge-
ringerer Wasserführung war die Durchgängigkeit des Grabens an ei-
nigen Stellen deutlich herabgesetzt.  

Im Frühjahr wurden aus diesem Grund Habitatverbesserungsmaß-
nahmen geplant und im Mai durchgeführt. Die Durchlässigkeit an 
verfüllten Stellen wurde wieder hergestellt. Strukturverbesserungen 
wurden an Stellen mit Verschlammung mittels Schotterbuhnen ein-
gebracht, mit dem Ziel für mehr Unterschlupfmöglichkeiten bei 
gleichzeitig verbessertem Selbstreinigungspotenzial der Bachsohle 
zu sorgen. 

Bestand (ge-
schätzt) 2019: 

ca. 400 Ind. 

Aktualisie-
rung 
(2020): 

Im Hau wurden 2020 weiterhin zuverlässig Steinkrebse vorgefunden. 
Im Frühjahr konnte ein positiver Effekt der habitatverbessernden 
Maßnahmen festgestellt werden. Dieser kam aber aufgrund der ge-
ringen Niederschlagsmengen im Sommer nur wenig zur Geltung. Die 
Stellen mit guter Habitatqualität schrumpften mit zunehmender Ten-
denz von den oberen und unteren Randbereichen zur Mitte hin. Al-
lerdings konnten stets mehrere Steinkrebse innerhalb kurzer Zeit an 
unterschiedlichen Stellen des Grabens gefunden werden, so dass 
insgesamt von einer vergleichsweise stabilen Situation ausgegangen 

Bestand (ge-
schätzt) 2020: 

ca. 400 Ind. 
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Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

werden konnte. Mittelfristig muss damit gerechnet werden, dass 
ohne geeignete Maßnahmen es zu einer weiteren Verschlechterung 
der Habitatqualität kommen wird. 

Aktualisie-
rung 
(2021): 

Im Hau wurden bei einer überschlägigen Zählung im Juli 2021 wei-
terhin zuverlässig Steinkrebse vorgefunden, wenn auch in etwas ge-
ringerem Umfang, als in den Vorjahren. Der Trend des Rückgangs 
der Habitatqualität wurde durch die in diesem Jahr stärkeren Nieder-
schlagsmengen etwas gebremst. Es kam zu einer gewissen Erho-
lung der Grabensohle an manchen Stellen, unterstützt durch die 
2019 durchgeführten Strukturverbesserungen. Weiterhin ist insge-
samt von einer vergleichsweise stabilen Population auszugehen, die 
jedoch voraussichtlich ohne zukünftige Pflegemaßnahmen nicht er-
halten bleibt. 

Bestand (ge-
schätzt) 2021 

ca. 350 Ind. 

Besatz In-
terimshabi-
tate 2018 
(Phase II)   

 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: 136 Ind. (Notevakuierung) 
Zeitrahmen: Oktober-November 2018 

Verbleib  
ca. 260 Ind. 
(nach Not-
evakuierung) Hohenlohe 

6+7376 = 82 
Ind. 

Alpirsbach 
6+50 = 56 Ind. 

Hohenheim 
6+0 = 6 Ind. 

Wilhelma 
9 6+10=16 Ind. 

Hälterung erfolgreich: 
erfolgreiche Verpaarung an mindestens zwei Standorten und guter 
Populationszustand  
 
Rückfallebene 
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Wenn Standort dauerhaft ungeeignet, Aufgabe und Verteilen der 
verbliebenen Tiere auf die anderen Standorte oder Suche nach Al-
ternativstandort 

 
Erste Ergebnisse: 

Die Umsiedlung war insgesamt erfolgreich. Am Standort Alpirsbach 
wurden zwei Individuen tot geborgen. Diese wiesen jedoch keine 
Krankheitsmerkmale auf. 

Erste Verpaarungen konnten in den Interimsgewässern bereits fest-
gestellt werden. Von den im August 2018 im Rahmen der Phase I 
umgesiedelten Tieren sind an drei Standorten eiertragende Weib-
chen beobachtet worden. Auch sind durch die Notbergung eiertra-
gende Weibchen an den Standorten eingesetzt worden. 

Besatz In-
terimshabi-
tate 2019 
(Phase II)   

 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: keine. 
Zeitrahmen: 2019 

Verbleib nach 
überschlägi-
ger Zählung, 
weiterhin  
ca. 400 Ind. 

Hohenlohe 
ca.110 (60% 
Zuwachs). 

Alpirsbach 
ca. 40 Ind. 

Tendenz abneh-
mend 

Hohenheim 
4 Ind. 

Wilhelma 
10 Ind. 

 

Hälterung erfolgreich: 
erfolgreiche Verpaarung am Standort Hohenlohe, Alpirsbach und 
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Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

Hohenheim bei insgesamt gutem Populationszustand  
 
Rückfallebene 
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Wenn Standort dauerhaft ungeeignet, Aufgabe und Verteilen der 
verbliebenen Tiere auf die anderen Standorte oder Suche nach Al-
ternativstandort 

Ergebnisse: 

Standort Hohenlohe: 

Die Reproduktion war erfolgreich mit relativ wenig Verlusten bei den 
Jungkrebsen in den Aufzuchtboxen.  

Mit neun im Herbst 2018 verpaarten Weibchen konnten insgesamt 
48 Jungkrebse aufgezogen werden, die nach etwa einem Jahr unter 
gesicherten Aufwuchsbedingungen (Aufzuchtboxen), zum Hauptbe-
stand in den Teich gesetzt wurden. 

Allein die kontrollierte Nachzucht erbrachte einen Bestandszuwachs 
von über 60 %. Zusammen mit der im Teich erfolgenden Reproduk-
tion ist davon auszugehen, dass der Bestand deutlich höher ist, als 
der Ausgangsbesatz. 

Standort Alpirsbach: 

von vier in Aufzuchtkäfigen regelmäßig beobachteten, eiertragenden 
Weibchen konnte eines ihre Brut bis zum Schlupf der Larven brin-
gen. Einen eindeutigen Nachweis, dass Jungkrebse 2019 länger 
überlebt haben konnte jedoch nicht erbracht werden. Eine quantita-
tive Erfassung der Population wurde nicht durchgeführt. Bei Pflege-
arbeiten wurden gesunde Tiere gefunden, insgesamt wird jedoch 
eine abnehmende Tendenz angenommen. 

Standort Hohenheim: 

Zwei der drei Weibchen überwinterten mit Eipaketen, nur bei einem 
kamen die Larven bis zum Schlupf. Dieses Weibchen verstarb kurz 
darauf, weshalb die anfänglich obligatorische Brutpflege nicht erfol-
gen konnte und die Larven eingingen. Zusätzlich verstarb zwar auch 
noch ein Männchen, der Standort scheint generell für eine Repro-
duktion geeignet.  

Standort Wilhelma: 

Am Standort Wilhelma konnte keine Reproduktion beobachtet wer-
den. Keines der drei Weibchen wurde begattet, zwei davon verende-
ten im Laufe des Jahres. Auch bei den Männchen gab es insgesamt 
vier Verluste. 

Besatz In-
terimshabi-
tate 2020 
(Phase II)   

 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: keine. 
Zeitrahmen: 2020 

Verbleib  
ca. 400 Ind. 

Hohenlohe 
Tendenz zu-
nehmend. 

Alpirsbach 
30 Ind. 

geschätzt, Ten-
denz abneh-

mend 

Hohenheim 
4 Ind. 

 + 4 Tiere aus 
der Wilhelma  

Wilhelma 
0 Ind. 

4 M nach Ho-
henheim ge-

bracht 
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Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

Hälterung erfolgreich: 
erfolgreiche Verpaarung an den Standorten Hohenlohe, Alpirsbach 
und Hohenheim und ein sehr guter Populationszustand am Standort 
Hohenlohe. Die Hälterung in der Wilhelma war dagegen weniger er-
folgreich. Hier wurde wiederholt keine Verpaarung festgestellt. Kei-
nes der Weibchen hat dort überlebt. Die Hälterung an allen weiteren 
Standorten war insgesamt gelungen, allerdings mit einer abnehmen-
den Tendenz am Standort Alpirsbach. 

Rückfallebene: 
Der Standort Wilhelma wurde aufgrund der hohen Verluste aufgege-
ben. Die verbliebenen vier Männchen wurden in Hohenheim unter-
gebracht. 

Ergebnisse: 

Standort Hohenlohe: 

Die im Vorjahr festgestellte positive Bestandsentwicklung am Stand-
ort Hohenlohe (Löwenstein) setzte sich 2020 fort. Auch in diesem 
Jahr wurden geschlüpfte Jungtiere gefunden, wie auch Jährlinge aus 
dem Jahr 2019. Der Standort Hohenlohe bietet somit weiterhin einen 
ausreichend geeigneten Ersatzlebensraum für die Steinkrebse. Die 
fortlaufenden Beobachtungen zeigen jedoch, dass der Teich durch 
die Feinsedimentfrachten der zufließenden Sulm allmählich wieder 
verschlammt und in Folge dessen sich die Lebensraumbedingungen 
für den Steinkrebs verschlechtern. Verbesserungsmaßnahmen sind 
für 2021 geplant. 

Standort Alpirsbach: 

Eine überschlägige Ermittlung 2020 ergab, dass der Bestand nicht 
gewachsen, sondern sich insgesamt verringert hat. Es wurden vitale 
Krebse gefunden und eiertragende Weibchen in Aufzuchtkäfigen ge-
hältert. Es konnten jedoch wie im Jahr zuvor keine Jungkrebse nach 
dem Schlupf der Larven gefunden werden. Hieraus lässt sich schlie-
ßen, dass der Standort Alpirsbach für eine Hälterung der Stein-
krebse über einen überschaubaren Zeitraum hinweg gut geeignet ist, 
nicht jedoch langfristig und für die Nachzucht. Zudem ergibt sich 
eine mittelfristige Belastung der Sohle mit Feinsediment, welches 
sich nur schwer beseitigen lässt, ohne den Bestand zu gefährden. 

Standort Hohenheim: 

nach Aufgabe des Standorts Wilhelma wurden 4 Männchen nach 
Hohenheim gebracht. Nur eines der insgesamt 2 Weibchen trug 
Eier, welche jedoch nicht bis zum Schlupf behalten wurden. Gegen 
Ende der Fortpflanzungsperiode im Herbst trugen beide Weibchen 
wiederum Eier. Zwei Männchen starben im Laufe des Jahres ohne 
äußere Anzeichen von Krankheiten, möglicherweise altershalber. 

Besatz  In-
terimshabi-
tate 2021 
(Phase II)   

 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Interimshabitaten: keine 
Zeitrahmen 2021 

Verbleib ca. 
350 Ind.  

Hohenlohe  
295 Ind. 

Alpirsbach 
geschätzt ca. 
10 Ind.. 

Hohenheim 
6 Ind. 

Wilhelma 
0 Ind. 
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Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

Hälterung 
In den Interimshabitaten Hohenheim und Hohenlohe war die Hälte-
rung weiterhin ohne Probleme möglich. Einzelne Tiere verstarben, je-
doch ohne äußere Anzeichen von Krankheiten. Während am Stand-
ort Löwenstein ein weiterer Zuwachs beobachtet wurde, blieben die 
Verhältnisse in Hohenheim zumindest stabil. Beim Standort Alpirs-
bach setzte sich die fortschreitende Abnahme der Population auf-
grund fehlender Reproduktion weiter fort. Im Herbst 2021 wurde da-
her beschlossen, den Interimsstandort Alpirsbach aufzugeben. 

Rückfallebene: 
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar; 

Wenn ein Standort sich dauerhaft als ungeeignet erweist, erfolgt Auf-
gabe und Verteilen der verbliebenen Tiere auf die anderen Standorte 
oder Suche nach einem Alternativstandort. Im Falle des Standorts Al-
pirsbach, wo eine fortschreitende Bestandsabnahme und fehlende 
Reproduktion seit 2018 beobachtet wurde, wurde beschlossen, den 
Standort aufzugeben. Eine zusätzliche Aufstockung der Individuen 
am Standort Hohenheim erscheint demgegenüber, aufgrund der bes-
ser kontrollierbaren Umstände und der vergleichsweise positiven Re-
produktionstendenzen der Vorjahre, als aussichtsreicher, um neben 
dem Standort Löwenstein (Hohenlohe) als zweite Rückfallebene die-
nen zu können. 

Die Abweichung von dem bisher verfolgten Konzept, die Population 
aus dem Hau in drei Interrimsstandorte zu verteilen (siehe Ergebnis 
Vorversuch Phase I), nunmehr lediglich zwei Standorten weiter zu 
verfolgen, lässt sich mit der überaus erfolgreichen, stabilen Nach-
zucht am Standort Löwenstein und den ausbleibenden Erfolgen am 
Standort Alpirsbach begründen. Das Risiko einer Reduktion der Po-
pulation aufgrund der Verteilung auf nur zwei Standorte wird als sehr 
gering angesehen.  

Ergebnisse: 

Standort Hohenlohe: 

Stichprobenartige Erfassungen ergaben Hinweise auf eine stabile 
Population mit fortlaufender Reproduktionsentwicklung. Die 6 im 
Herbst 2020 Spermatophoren tragenden und in Aufzuchtkäfige ge-
setzte Weibchen befanden sich im Frühjahr 2021 alle in einem guten 
Zustand, auch was die Anzahl der Eier anging. 

Standort Alpirsbach: 

Die Fischrinne in Alpirsbach unterliegt weiterhin einem permanenten 
Eintrag von sehr feinem Detritus (FPOM), der mittelfristig zu einer er-
heblichen Ansammlung von Schlamm führt, welcher sich nur sehr 
schwer entfernen lässt. Eine genauere Bestandsanalyse wurde nicht 
vorgenommen, bei Kontrollgängen wurde aber der Trend zur Be-
standsabnahme bestätigt. Dementsprechend wurde der Standort im 
Herbst 2021 aufgegeben. Verbliebene Tiere werden im Frühjahr 
2022 abgesammelt und nach Hohenheim gebracht. 

Standort Hohenheim: 

In Hohenheim überwintern vier männliche und zwei weibliche Stein-
krebse. Mindestens eines der Weibchen trug vor der Winterruhe Eier. 
Aufgrund der nach wie vor geringen Zahl eingesetzter Tiere ist die 
nachhaltige Reproduktion am Standort nicht ausreichend gesichert. 
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Entnahme aus Entwässerungsgraben und Besatz Interimshabitate  

Die Aussicht auf Reproduktionserfolg ließe sich mit einer größeren 
Anzahl weiblicher Steinkrebse sehr wahrscheinlich stabilisieren. Das 
wäre beispielsweise durch das Einsetzen von geschlechtsreifen Tie-
ren aus dem Standort Löwenstein oder Alpirsbach zu erreichen. Oder 
nicht zuletzt durch die Verbringung von Steinkrebsen aus dem Hau 
im Rahmen der Räumung der Gräben. 

Vor Baube-
ginn 

Interimshabitate  "Im Hau" 

Entnahme aus Entwässerungsgraben: Restpopulation ca. 350 Ind.; 
Zeitrahmen: Juni/Juli April – Oktober (Eiertragende Weibchen sollten 
nicht vor Juni / Juli umgesiedelt werden). 

Anzahl ver-
bliebener Ind. 
unbekannt 
(Fangverwei-
gerer) 

Standort  
Hohenlohe  
100 – 200 
Ind. 

Standort  
Hohenheim 
100 – 200 
Ind. 

Standort 3 
optional  
(in Abhängig-
keit von Er-
gebnis Phase 
II) 

Standort 4 
optional  
(in Abhängigkeit 
von Ergebnis 
Phase II) 

Hälterung erfolgreich: 
wenn nach dem zweiten Jahr zwei Teilpopulationen überlebensfähig 
und an mindestens einem Standort Reproduktion nachgewiesen. Auf-
grund der erfolgreichen Reproduktion am Standort Löwenstein kann 
die Hälterung inklusive Nachzucht als erfolgreich eingestuft werden. 
 
Rückfallebene:  
wenn sich ein Standort zwischenzeitlich als ungeeignet erweist oder 
in Summe weniger als 240 Ind. in den Interimshabitaten sind, erfolgt 
die Aufgabe des Standorts und das Verteilen der verbliebenen Tiere 
auf einen anderen Standort. Wenn erforderlich, folgt die Suche nach 
Alternativstandort und die Verlängerung der Interimshälterung um 
mind. 1 Jahr. 

 

Rücksiedlung 

Vorver-
such 

Interimshabitate  Im Hau 

Entnahme aus Interimshabitaten: 20 18 Ind. (24)* 
Zeitrahmen ab April – Juli ; Versuchsdauer 8 Wochen 
*Individuenanzahl in Abhängigkeit vom Ergebnis Phase II am 
Standort 4 

Besatz "Im Hau" 

bahnrechts: 9 (12) 
10 Ind.  

bahnlinks 9 (12) 10 
Ind.  

Summe: 18 (24) 20 

Entnahme 
aus Standort 
1Hohen-
lohe/Löwen-
stein 
2 x 3 5 Ind. 

Entnahme 
aus Standort 
2 Hohenheim 
2 x 3 5Ind. 

Entnahme 
aus Standort 
3 
2 x 3 Ind. 

Entnahme 
aus Standort 
4 
(Individuenan-
zahl in Ab-
hängigkeit 
von Ergebnis 
Phase II) 

Vorversuch erfolgreich, 
wenn Vitalität der Tiere nachgewiesen 
 
Rückfallebene: 
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Rücksiedlung 

Nachbesserung, beheben von Defiziten, anschließend Wieder-
holung Vorversuch 

 

Rücksied-
lung 
1. Jahr   

Zeitrahmen ab Juli – September  
Entnahme aus möglichst jedem beiden Interimshabitaten und 
von max. soviel Tieren, dass in Summe mind. 150 Tiere (überle-
bensfähige Population) in den Interimshabitaten verbleiben 

Besatz "Im Hau": 
möglichst bahn-
rechts und bahn-
links gleichmäßig  

Handlungsoptionen:  

- Sollten zu diesem Zeitpunkt zu wenig Tiere aus den In-
terimshabitaten zur Verfügung stehen, nur Besiedlung 
des bahnrechten Grabens und Verbleib von mind. 150 
Ind. in den Interimshabitaten   

- sollten zu diesem Zeitpunkt insgesamt mehr als 600 Ind. 
zur Verfügung stehen, wird alternativ die Besiedlung ei-
nes externen Gewässers angestrebt (450 Ind. für Hau 
und 150 Ind. für Besatz ext. Gewässer) 

Besiedlung erfolg-
reich: 
erfolgreiche Repro-
duktion und guter 
Populationszu-
stand  
 
 

Rückfallebene:  
Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Sofern Defizit nicht behebbar, Aufgabe Standort "Im Hau", Aufrechterhaltung Interims-
gewässer und Suche nach Alternativgewässer (dieses ist dann in die Schutzgebiets-
kulisse Natura 2000 zu integrieren) 

2. Jahr  Entnahme aus Interimshabitaten: Restpopulation abzüglich 
überlebensfähiger Teilpopulation 
Zeitrahmen: ab April – September  

Besatz "Im Hau":  
200 + x 

(Zielgröße:  
ca. 450 Ind.) 

Besiedlung erfolg-
reich: 
erfolgreiche Repro-
duktion und guter 
Populationszu-
stand  

am optimalsten besten Standort verbleibt eine überlebensfähige 
und reproduzierende Teilpopulation (ca. 150 Ind.) bis stabile Po-
pulation "Im Hau" etabliert ist 

An den verbleibenden zwei Standorten: 
Entnahme der Restpopulationen Auflösung Interimshabitate 

Rückfallebene: Nachbesserung, sofern Defizit erkennbar;  
Sofern Defizit nicht erkennbar, Aufgabe Standort "Im Hau", Aufrechterhaltung des ge-
eignetsten Interimsgewässers und Suche nach Alternativgewässer. Dieses ist bei Eig-
nung in die Schutzgebietskulisse Natura 2000 zu integrieren. 

 
 

Betriebsbedingte Beräumung der Gräben "Im Hau" 

Schutzmaß-
nahmen 
während 
Grabenbe-
räumung 

Entnahme aus zu beräumenden Grabenabschnitten: Absam-
meln der Ind. (mindestens überlebensfähige Teilpopulation, 
ca. 150 Ind.) und Verbringen in eine Zwischenhälterung  
 
Rückfallebene: 
Sofern durch Grabenberäumung Restpopulation "Im Hau" 
beeinträchtigt wird, Nachbesserung der Beräumungsme-
thode oder dauerhafte Umsiedlung in Alternativgewässer 
(dieses ist dann in die Schutzgebietskulisse Natura 2000 zu 
integrieren) 
 

Bestand "Im Hau": 
Gesamtpopulation  
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Sofern nach der ersten Grabenberäumung keine Beeinträch-
tigung der Population nachgewiesen wird, kann in den 
Folgejahren auf das Verbringen an ein Interimshabitat ver-
zichtet werden. Stattdessen werden die Tiere in die nicht zu 
beräumenden Abschnitte verbracht. 

 

Betriebsbedingte Beräumung der Netze "Im Hau" 

Schutzmaß-
nahmen 
während 
Netzberäu-
mung  

Vor Beräumung der Sicherungsnetze sind die Entwässe-
rungsgräben im Bereich der Übernetzung in geeigneter 
Weise (z.B. mit Schalbrettern) abzudecken 
 
Sofern Grabenberäumung gleichzeitig mit Beräumung der 
Entwässerungsgräben erfolgt, Vorgehen wie oben.  

Bestand "Im Hau": 
Gesamtpopulation  
 
 
Bestand "Im Hau": 
Gesamtpopulation ab-
züglich mind. 150 Ind. 
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1 Einführung 

1.1 Rahmenbedingungen 

Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn (ZV HHB) plant die erneute Verkehrsauf-

nahme auf der landkreiseigenen Bahnstrecke von Weil der Stadt nach Calw (ehemals 

Württembergische Schwarzwaldbahn) mit einer Gesamtlänge von ca. 23 km als Her-

mann-Hesse-Bahn. Derzeit ist die denkmalgeschützte Strecke ohne Verkehr. Die Trasse 

ist unterteilt in verschiedene Abschnitte, welche je nach erforderlichem Sanierungsum-

fang bzw. Neubaubedarf unterschiedlicher Genehmigungen bedürfen.  

In dem Planfeststellungsabschnitt Einschnitt "Im Hau" zwischen Bahn-km 39,7+0024 bis 

41,1+35, wurden im Zuge der Ersterfassung [6][20] im bahnrechten Entwässerungsgra-

ben Steinkrebse nachgewiesen, die in den Folgejahren durch weitere Erfassungen 

[9][10][27][28] bestätigt und auch für den bahnlinken Graben konkretisiert wurden.  

Der Steinkrebs als FFH-Art   

Der Einschnitt "Im Hau" liegt innerhalb des FFH-Gebiets 7218-341 Calwer Heckengäu. 

Im Standarddatenbogen mit Stand Mai 2017, offiziell bekannt gegeben Anfang 2018, ist 

der Steinkrebs als eine prioritäre Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie gemeldet. Durch 

die notwendigen Baumaßnahmen im Vorfeld der Wiederinbetriebnahme der Bahnstre-

cke und durch die anschließend kontinuierlich durchzuführenden Unterhaltungsmaßnah-

men, die zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs notwendig sind, ergeben 

sich bau- und betriebsbedingt für diese Tiere Beeinträchtigungen, die im Extremfall zu 

einem Verlust der Population führen könnten.  

In Anlage 1 zum Anhörungsentwurf der FFH-Verordnung sind die Erhaltungsziele zum 

Steinkrebs für das FFH-Gebiet "Calwer Heckengäu" aufgeführt. Diese werden jedoch 

teilweise aufgrund der topographischen und baulichen Randbedingungen sowie auf-

grund der Tatsache, dass es sich bei dem Einschnitt „Im Hau“ um eine Eisenbahnbe-

triebsanlage und somit um ein technisches Bauwerk handelt, zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht erfüllt. und sind auch in zukünftig nicht erreichbar da sie mit dem Eisenbahnbetrieb 

unvereinbar sind. Dies betrifft z.B. die Ausprägung der Entwässerungsgräben als Stein-

krebshabitat in Bezug auf den Erhalt einer natürlichen Gewässerdynamik, ins Wasser 

ragenden Gehölzwurzeln, überhängenden Uferbereiche oder standorttypischen Uferge-

hölzen. Dennoch wird In vorliegendem Konzept wird aufgezeigt, wie die Koexistenz des 

Bahnbetriebes und der Steinkrebspopulation in den Entwässerungsgräben als Stein-

krebshabitat möglich ist.  

Die Vereinbarkeit der Vorhabenwirkungen mit den Erhaltungszielen zum Steinkrebs sind 

im Rahmen einer separat durchzuführenden FFH-VP (Unterlage 7b) zu prüfen (§ 34 

BNatSchG) und nicht Gegensand des vorliegenden Steinkrebskonzeptes.  
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Maßnahmen zur Sicherung der Stützmauern und zur Beräumung der Entwässerungs-

gräben sind zum Erhalt des Steinkrebshabitats auch ohne eine erneute Aufnahme des 

Bahnbetriebes erforderlich. Durch die voranschreitende Verwitterung der Mauern kommt 

es zu einem permanenten Eintrag von Material in die Gräben, die zu einer sukzessiven 

Verlandung und damit zu einer fortschreitenden Einschränkung des Steinkrebshabitats 

führen. Aufgrund der Nachmeldung des Steinkrebses für das FFH-Gebiet „Calwer He-

ckengäu“ sind im Rahmen der Erstellung des Managementplanes Maßnahmen zum Er-

halt der Steinkrebspopulation im Hau festzusetzen festgesetzt, welche bei Nichtdurch-

führung der Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke durch die Untere Naturschutzbe-

hörde umzusetzen sind. 

1.2 Ziele und Aufgaben 

Ziel des vorliegenden Konzeptes ist die Darlegung von Lösungsmöglichkeiten, wie die 

Koexistenz des Bahnbetriebes und der Steinkrebspopulation in den Entwässerungsgrä-

ben als Steinkrebshabitat möglich ist.  

Hierzu werden auf Grundlage der letzten Populationsgrößenschätzungen vergleiche Ka-

pitel 4.3.4 und unter Berücksichtigung der aktuellen technischen Planung [16] geeignete 

Maßnahmen zur Sicherung des Steinkrebsvorkommens erarbeitet. 

2 Grundlagen zum Steinkrebs 

2.1 Biologie 

Der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) gehört zur Familie der Flusskrebse (De-

capoda: Astacidae) und ist gemäß BNatSchG als besonders geschützte Art (§ 7 Abs. 2 

Nr. 13 BNatSchG) eingestuft. Er ist außerdem in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 

des Rates vom 21.05.1992 (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) als prioritäre Art gelistet.  

Der etwa 8 bis 10 cm lange Steinkrebs ähnelt im Habitus dem Edelkrebs, ist aber kleiner. 

Der dornenlose, glatte Körper ist meist beige-grau bis olivgrün-braun marmoriert. Der 

Steinkrebs besitzt im Gegensatz zum Edelkrebs nur eine statt zwei Augenleisten, das 

Rostrum ist auffallend stumpf. Die Männchen sind mit kräftigeren Scheren ausgestattet 

als die Weibchen. Die Unterseite der Scheren ist immer hell gefärbt, von beige-grauem 

bis blass orangem Farbton [12].  

Biologie der Art 

Der Steinkrebs ist dämmerungs- und nachtaktiv und ein Allesfresser. Er ernährt sich von 

pflanzlichem Material, Wasserinsekten und kleinen Mollusken. Um wachsen zu können, 

muss er sich regelmäßig seines Panzers entledigen und häuten. Bei Wassertemperatu-

ren unter 12°C findet im Oktober/November die Paarung statt. Das Weibchen legt ca. 60 

Eier, die es unter dem Hinterleib (Abdomen) mit sich trägt. Daraus entwickeln sich bis 
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zum Mai/Juni die Jungtiere. Diese sind nach 2-4 Jahren geschlechtsreif. Im Novem-

ber/Dezember beginnt die Winterruhe, die bis Februar/März andauert [12]. 

Lebensraum 

Der Steinkrebs besiedelt vorwiegend strukturreiche, kühle, meist kleinere Waldbäche 

sowie Weiher und Seen höher liegender Regionen. Selbst in Gebirgsbächen ist er an-

zutreffen. Er bevorzugt Abschnitte mit schneller Strömung und steinig-kiesigem Substrat 

sowie Uferbereiche, eine gute Wasserqualität und ausreichende Versteckmöglichkeiten. 

Die optimalen sommerlichen Gewässertemperaturen liegen für diese Art zwischen 14 

und 18° C, mindestens 5-8° C sind Voraussetzung für die Aktivität der Tiere, 20-23°C 

sollten dagegen nicht überschritten werden. Der Steinkrebs lebt in Höhlen, die er ins Ufer 

gräbt sowie unter Steinblöcken und Wurzeln [12]. 

2.2 Bestandsentwicklung und Verbreitung  

Landes- und bundesweit ist der Steinkrebs als stark gefährdet (Rote Liste Kategorie 2) 

eingestuft [4]. Der landesweite Erhaltungszustand ist ungünstig bis schlecht [11]. Der 

Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region ist ebenfalls ungünstig 

bis schlecht (unfavourable-bad) [1] [21].  

In den letzten Jahren sind regional zahlreiche Populationen erloschen, wobei die Ursa-

chen teilweise nicht bekannt sind. Veränderungen des Lebensraumes des Steinkrebses 

durch Begradigungen und Uferverbau, Uferabbrüche und Einträge von Schwemmstof-

fen, zum Beispiel durch unmittelbar ans Ufer angrenzende landwirtschaftliche Ackerflä-

chen können Populationen zum Erlöschen bringen. Der Steinkrebs reagiert empfindlich 

auf die Verfüllung seiner Wohnhöhlen mit Sedimenten und auf den Eintrag von Pflan-

zenschutzmitteln ins Gewässer. Eine ernste Gefahr sind alle fremdländischen, vor allem 

aber amerikanische Krebsarten als potenzielle Überträger der Krebspest. Diese Infektion 

mit dem Schlauchpilz Aphanomyces astaci, der im 19. Jahrhundert aus Nordamerika 

nach Europa eingeschleppt wurde, ist für europäische Krebsarten tödlich [12]. Die Krebs-

pest breitete sich durch ganz Europa bis nach Russland aus. Nur wenige Bestände der 

europäischen Flusskrebse blieben dabei von der Seuche verschont [5]. Der Steinkrebs 

kommt im gesamten Donausystem bis Rumänien, auf der Balkanhalbinsel von Slowe-

nien bis Griechenland und im oberen und mittleren Rheinsystem einschließlich des 

Mains und der Mosel vor. Die nördlichsten Nachweise im Rheinsystem stammen aus 

dem Siebengebirge in Nordrhein-Westfalen. Jüngere Funde in Tschechien und Sachsen 

sprechen dafür, dass er auch Teile des südlichen Elbsystems natürlicherweise besiedelt 

hat. In Baden-Württemberg entfallen Verbreitungsschwerpunkte des Steinkrebses auf 

den Schwarzwald, das Alpenvorland in Oberschwaben, den Schwäbisch-Fränkischen 

Wald, das Hohenloher Land, das Albvorland und den Schönbuch. In den letzten Jahren 

sind regional zahlreiche Populationen, aus teilweise unbekannten Gründen erloschen. 
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Die vorhandenen Bestände sind meist klein und isoliert und gelten daher als stark ge-

fährdet. Die Steinkrebspopulationen in Baden-Württemberg sind neben den bayerischen 

Vorkommen die bedeutendsten nördlich der Alpen [5]. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Das Untersuchungsgebiet umfasst die zur Bahnanlage gehörenden, teilweise gemauer-

ten Entwässerungsgräben rechts und links der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw im 

Geländeeinschnitt „Im Hau“ zwischen Bahn-km 40,1 und 40,9 + 50, die dem Steinkrebs 

als Habitat dienen. Die Habitate setzen sich aus dem eigentlichen Entwässerungsgraben 

sowie den Spalten und Hohlräumen zwischen und hinter den mächtigen Stützmauern 

und der Sandsteineinfassung zum Gleis hin zusammen. Zur Erfassung des Steinkrebses 

(Austropotamobius torrentium) im Abschnitt "Im Hau" wurden die Gewässerabschnitte 

im Bereich der Stützmauern bereits in den Jahren 2010, 2013 und 2014 gezielt auf Art-

vorkommen hin untersucht [6] [9] [10] [18].  

Im Sommer 2017 wurde eine Populationsgrößenschätzung mittels Fang-Wiederfang-

Methode durchgeführt. Hierbei wurde ab Beginn der Wasserführung auf Höhe der Stütz-

mauern bis zum Eintritt in den Ziegelbach untersucht. Der Teilbereich mit Fang-Wieder-

fang-Methode erstreckte sich bahnrechts von Beginn der dortigen Stützmauern, in etwa 

ab Bahn-km 40,1, bis zum Ende der Stützmauern bei Bahn-km 40,4+50 auf einer Ge-

samtlänge von ca. 350 m in Richtung Calw. Zu Beginn der Wasserführung des bahn-

rechten Entwässerungsgrabens im Bereich der Stützmauern wurden noch keine Stein-

krebse festgestellt. Erst ab ca. km 40,2 +60 bahnrechts sind erste Exemplare nachweis-

bar. Der Verteilungsschwerpunkt der Population liegt im Bereich von km 40,3 bis auf 

Höhe der auslaufenden Stützmauer bzw. des Sperrzauns bei ca. km 40,4. Im weiteren 

Verlauf in Richtung Calw nahmen die Fangzahlen stark ab, es waren aber immer wieder 

abschnittsweise einzelne Steinkrebse feststellbar. Die Schwerpunkte der Vorkommen 

sind hierbei vom Solsubstrat (Versteckmöglichkeiten) und der Wassertiefe abhängig. Für 

den Bereich der Stützmauern wurde die dortige Teilpopulation auf ca. 150 Tiere ge-

schätzt. 

Ab dem Ende der Stützmauern wurde Ende Juli 2017 eine intensive nächtliche Erfas-

sung der Steinkrebse in den Entwässerungsgräben beiderseits der Bahn im Bereich von 

Bahn-km 40,4 + 50 bis zum Ende des bahnrechten Grabens bzw. der Mündung des 

bahnlinken Grabens in den Ziegelbach unternommen [10]. Hierbei wurden insgesamt 

104 Steinkrebse vorgefunden, wobei erstmals 9 Tiere im bahnlinken Graben festgestellt 

wurden. Auf Grundlage dieser Feststellung wurde die Einschätzung der Populations-

größe für diesen Bereich anhand einer auf Erfahrungswerten basierenden fachgut-

achterlichen Abwägung und Berücksichtigung ortsspezifischer Parameter vorgenom-

men. Die Teilpopulation in beiden Entwässerungsgräben wurde in diesem Bereich auf 

ca. 300 Tiere geschätzt, wobei hiervon ca. 40 Tiere auf den bahnlinken Graben entfallen 
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[10]. Der Gesamtbestand der Steinkrebspopulation in allen wasserführenden Gräben „Im 

Hau“ wurde 2017 auf ca. 450 Exemplare geschätzt. 

Aktueller Stand November 2018 

Anfang Oktober 2018 fand eine weitere überschlägige Populationsgrößenschätzung 

statt. Hierfür wurde die Anzahl der händisch gefangenen Tiere pro Erfassungsgang, je-

ner von 2017 gegenübergestellt. Im Rahmen der Begehung vom 01. Oktober 2018 wur-

den insgesamt 145 Steinkrebse im Einschnitt „Im Hau“ gezählt. Hiervon wurden 55 Indi-

viduen im Bereich der Stützmauern und 90 im Bereich Wald und Kleingärten (1 bahn-

links) erfasst. Während der Begehung am 04. Oktober 2018 wurden im Untersuchungs-

gebiet 151 Steinkrebse gefunden. An diesem Termin wurden 55 Individuen im Bereich 

der Stützmauern und 96 weitere Steinkrebse im Bereich Wald und Kleingärten (2 bahn-

links) beobachtet.  

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen der Verteilung der Krebsvorkommen „Im 

Hau“ gegenüber 2017 festgestellt, jedoch eine allgemeine Tendenz zur Verschlechte-

rung des Steinkrebshabitats, bedingt vor allem durch zunehmende Verschlammung der 

Sohle und Verfüllung des Grabens. Die überschlägige Populationsschätzung in 2018 

ergab einen Populationsbestand von ca. 400 Steinkrebsen [22]. 

Am 19. Oktober 2018 fand im Rahmen der Phase II des Forschungsvorhabens „Haltung 

von Steinkrebsen in künstlichen Gewässern mit dem Ziel der Nachzucht“ (vgl. Kapitel 

4.3.4) die erste Entnahme von 50 Tieren für die Umsiedlung an den Interimsstandort 

Reinerzau bei Alpirsbach statt. Hierbei wurde festgestellt, dass sich die Situation in den 

Entwässerungsgräben während der letzten zwei Wochen drastisch weiter verschlechtert 

hatte. Auffällig war neben der bereits Anfang Oktober festgestellten Verfüllung und teil-

weisen Verschlammung der Gräben eine merkliche voranschreitende Abnahme des 

Wasserspiegels. Die Entwässerungsgräben führten über weite Strecken kein Wasser 

mehr, sodass das Steinkrebshabitat deutlich fragmentiert und damit die Aufenthaltsmög-

lichkeiten der Steinkrebse eingeschränkt waren. Ursächlich hierfür war die anhaltende 

Trockenheit der vorhergehenden Wochen und Monate. Verstärkt wurde dies durch den 

zunehmenden Laubfall des im Gleisbereich aufgekommenen Kleingehölzes.  

Zu diesem Zeitpunkt war nicht auszuschließen, dass die Trockenheit in den Entwässe-

rungsgräben bis in den Winter hinein anhält. Damit bestand die Gefahr, dass nicht ge-

nügend Rückzugsmöglichkeiten für die Überwinterung der Steinkrebse zur Verfügung 

stehen und somit der Bestand für das kommende Jahr zusätzlich gefährdet wird. Nur 

länger anhaltende Niederschläge hätten die Situation mittelfristig verbessern können, 

was vor dem Hintergrund der Wetterprognosen nicht absehbar war. Der Wasserstand 

der Bahngräben ist maßgeblich durch den Eintrag von Sickerwasser aus den wasser-

führenden Schichten der Umgebung abhängig, weniger von dem ankommenden Wasser 
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des Oberlaufs. Es ist daher auch bei längerem Regenfall erst mit einer gewissen zeitli-

chen Verzögerung mit einer Verbesserung der Wasserführung in den Gräben zu rech-

nen.  

Daraufhin wurde aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidiums vom 23. Oktober 

2018 eine Notbergung aller noch fangbaren Tiere durchgeführt. Dabei wurden im Rah-

men von 2 Begehungen insgesamt 136 Tiere entnommen und entsprechend der Verfü-

gung des RP Karlsruhe auf die 4 verfügbaren Interimshabitate verteilt (vgl. hierzu auch 

Kapitel 4.3.4). In der Verfügung ist vorgesehen im Frühjahr 2019 den verbliebenen Be-

stand in den Entwässerungsgräben zu überprüfen, um bei anhaltend schlechten Habi-

tatbedingungen ggf. eine vollständige Evakuierung des Steinkrebsbestandes zu veran-

lassen. 

Überschlägige Bestandsaufnahmen wurden 2019, 2020 und 2021 durchgeführt. Hierbei 

ergab sich eine als stabile einzuschätzende Population, wobei in den Jahren 2019 und 

2020 der Einschätzung nach weiterhin von etwa 400 Tiere ausgegangen werden konnte. 

Im Jahr 2021 war die Zahl mit ca. 350 Tiere jedoch leicht rückläufig, was bis zu einem 

gewissen Grad mit der zunehmenden strukturellen Degradation des Bahngrabens zu-

sammenhängen könnte. 

Das Vorkommen "Im Hau" stellt die einzig bekannte Population im FFH-Gebiet Calwer-

Heckengäu sowie im Würm-Nagold-Einzugsgebiet dar [8]2. 

3 Vorhaben 

3.1 Vorhabenbeschreibung3  

Stützmauern 

Bahnrechts ist eine Übernetzung der bestehenden Natursteinmauern aus hochfestem, 

engmaschigem Stahldrahtgeflecht vorgesehen, welches mittels Felsnägeln in den hinter 

den Mauern anstehenden Fels rückverankert wird. Aufgabe des Netzes ist es, das Grob-

material, welches bei der fortschreitenden Erosion der Mauer entsteht, zurückzuhalten 

und so ein Herabfallen auf die Bahnstrecke und in die bahnparallelen Entwässerungs-

gräben zu verhindern. Aufgrund der Maschenweite des Netzes kann Feinmaterial jedoch 

nicht zurückgehalten werden. In Bereichen mit bereits erfolgtem Ausbruch von Mauer-

steinen und somit oberhalb stark überhängenden Mauersteinen von mehr als ca. 50 cm 

wird für diese mittels Spritzbetonplomben ein neues Auflager geschafften. Die Felsnägel 

zur Rückverankerung der Übernetzung und der Spritzbetonplomben besitzen eine 

Länge von ca. 5 bis 6 m, um in den hinter der Mauer anstehenden Fels einzubinden.  

                                                

2 CHUCHOLL. CH. (2014): schriftl. Mittlg. 
3 vgl. Unterlage 1 Erläuterungsbericht [16] 



3. Vorhaben 17 

HHB – PFA Einschnitt "Im Hau" Konzept zum Erhalt einer überlebensfähigen Steinkrebspopulation November 2018 2021 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 31 28 . 70599 Stuttgart GÖG 

Auf der bahnlinken Seite erfolgt eine Erneuerung der Stützmauer in großflächigen Aus-

bruchsbereichen sowie in Bereichen ohne vorhandene Fundation durch eine neue vor-

gesetzte Mauerwerksschale. Dort wo keine Aufständerung möglich ist, weil die Mauer 

im Bereich des Entwässerungsgrabens erodiert ist, werden unbewehrte Fundamente er-

forderlich.  

Die Bauausführung ist für die beidseitige Instandsetzung der Stützmauern mit einer 

Dauer von ca. 10 bis 12 Monaten vorgesehen. 

Erneuerung des Gleises 

Wie im gesamten Streckenabschnitt Weil der Stadt – Calw erfolgt auch hier die Erneue-

rung des Gleises mit Schotteroberbau und Betonschwellen. Für die Dauer der Sanierung 

des hier betrachteten Abschnittes sind ca. 2 Monate vorgesehen.   

Entwässerungsgräben 

Die Entwässerungsgräben zeigen aufgrund vorhandener Hindernisbildung durch herab-

gefallenes Erosionsmaterial der angrenzenden Stützmauern bzw. Böschungen und Se-

dimentansammlungen starke Beeinträchtigungen (Verlandung, gestörter Wasserab-

fluss, zu geringeres Stauraumvolumen etc.) hinsichtlich ihrer Funktionserfüllung (Tro-

ckenhalten des Trassenkörpers zur Gewährleistung eines sicheren Bahnbetriebes) auf. 

Um die Einschränkungen des Abflusses zu beheben, ist eine Reprofilierung der Gräben 

erforderlich, bei dem die Rinnen von Schlamm und Geröll beräumt werden und die ur-

sprüngliche Tiefe der Gräben wieder hergestellt wird.  

 

Abbildung 1: Sicherung Stützmauer Bsp. RQ 6 (vgl. Unterlage 04; Neuplanung) 
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3.2 Vorhabenwirkungen und Konflikte 

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Durch die Übernetzung der Stützmauer bahnrechts, den Bau der Vorsatzschale bahn-

links und die Erneuerung des Gleises sowie die abschließende erforderliche Beräu-

mung/Reprofilierung und Sanierung der Gräben, geht das Steinkrebshabitat, welches 

u.a. aus dem eigentlichen Graben, den Spalten und Hohlräumen zwischen und hinter 

den Stützmauern sowie der Sandsteineinfassung zum Gleis hin besteht, baubedingt 

temporär verloren. 

Bei der Herstellung der Übernetzung, dem Bau der Vorsatzschale und dem Gleisbau 

kommt es zu einem Eintrag von stofflichen Emissionen im Sinne von Schwemmstoffen, 

Gleisschotter und anderen geogenen Materialen, die u.a. zu einer Verfüllung der Gräben 

und damit auch der Wohnhöhlen der Steinkrebse führen. Durch die nach Abschluss der 

genannten Baumaßnahmen erforderliche Reprofilierung und Sanierung der Entwässe-

rungsgräben sind Direktverluste von Individuen der Art unvermeidbar. Weiterhin ist mit 

der Einwirkung von nichtstofflichen Immissionen v.a. durch Erschütterungen zu rechnen. 

Nach Abschluss der oben genannten Bautätigkeiten werden die Entwässerungsgräben 

wieder als Steinkrebshabitat hergestellt. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Baumaßnahmen ohne die Durchführung ent-

sprechender Maßnahmen eine so starke Beeinträchtigung des Steinkrebshabitats zur 

Folge haben, dass vom Erlöschen der Population während der Bauphase ausgegangen 

werden muss [12]. 

Konflikte:  

- Zerstörung von Habitatfläche  

- Verringerung der Habitatqualität 

- Direktverluste  

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Keine, da keine baulichen Änderungen an den Entwässerungsgräben erfolgen. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Die Übernetzung bahnrechts ist im Gegensatz zur Vorsatzschale bahnlinks weniger 

nachhaltig. Die Übernetzung verhindert zwar, dass Steinblöcke in den Graben- und 

Gleisbereich fallen, die Verwitterung der bahnrechten Stützmauer schreitet aber den-

noch unvermindert voran und es kommt zu einem erosionsbedingten Eintrag von Fein-

material in die Entwässerungsgräben. Ferner ist damit zu rechnen, dass sich Laub und 
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kleinere Äste in den Gräben akkumulieren. Die regelmäßige Beräumung der Entwässe-

rungsgräben ist daher zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs unerlässlich 

(siehe unten). Dasselbe gilt für die Netze über den Stützmauern, die voraussichtlich zwar 

in größeren Abständen als die Gräben, aber dennoch regelmäßig geöffnet und beräumt 

werden müssen, um zurückgehaltenes Erosionsmaterial und die dadurch entstandenen 

Säcke zu entfernen bzw. zu entleeren. Die Gefahr einer Beeinträchtigung der Habitat-

qualität während der Netzberäumung lässt sich durch geeignete Maßnahmen zwar re-

duzieren, letztlich aber nicht gänzlich ausschließen. Um den dauerhaften Erhalt der 

Steinkrebspopulation zu gewährleisten sind daher begleitende Maßnahmen durchzufüh-

ren.  

Bei der regelmäßig erforderlichen Beräumung der vorhandenen Entwässerungsgräben 

werden Hindernisse wie z.B. Felsbrocken, Geröll oder Sedimente entfernt, um deren 

volle Funktionsfähigkeit zur Trockenhaltung des Trassenkörpers für einen sicheren 

Bahnbetrieb dauerhaft zu gewährleisten. So wird durch die Beräumung das regelmäßige 

Längsgefälle wiederhergestellt und damit eine Gewährleistung der Grabenkapazität in 

Form der für die Entwässerung des Bahnkörpers erforderlichen Fließgeschwindigkeit er-

reicht. Damit einhergehend sind Veränderungen der hydrologischen und hydrodynami-

schen Verhältnisse zu erwarten. Hohlräume und Nischen unter und hinter der bahnrech-

ten Mauer, welche von den Tieren als Versteckmöglichkeit genutzt werden können, ste-

hen aber weiterhin zur Verfügung. 

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Steinkrebse in Kontakt mit bahn-

betriebsbedingt frei werdenden Stoffen kommen. Am häufigsten dürfte es sich dabei um 

Stahlabrieb handeln. Bremsabrieb spielt "Im Hau" lediglich eine untergeordnete Rolle, 

da der Abschnitt auf der freien Strecke liegt und ein Halt der Züge nur im Not- bzw. 

Störungsfall erfolgt. Bezüglich der Stoffmenge, die in die Entwässerungsgräben gelangt, 

ist davon auszugehen, dass bereits eine Filterung der Stoffe während der Versickerung 

im Schotterkörper erfolgt und somit die Menge der gelösten Stoffe reduziert ist. Weiterhin 

erfolgt durch die Schüttung der Sickerquellen eine regelmäßige Frischwasserzufuhr in 

den Gräben, sodass von einer entsprechenden Verdünnung und einem raschen Ab-

transport möglicher Einträge ausgegangen werden kann. Auf die Verwendung von Her-

biziden im Gleisbereich des Geländeeinschnitts "Im Hau" wird verzichtet.  

Konflikte:  

- Zerstörung von Habitatfläche  

- Verringerung der Habitatqualität 

- Direktverluste  
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4 Konfliktlösung 

4.1 Mögliche Ansätze 

Die im Kapitel 3.1 beschrieben Baumaßnahmen sind erforderlich, um im Bereich des 

Einschnitts „Im Hau“ einen sicheren Bahnbetrieb zu ermöglichen. Die Maßnahmen wer-

den so ausgeführt, dass der Lebensraum des Steinkrebses dauerhaft erhalten bleiben 

soll. Während der Ausführung der Baumaßnahmen sowie der betriebsbedingten Beräu-

mung der Gräben und Sicherungsnetze kann aber gemäß den Ausführungen im Kapitel 

3.2 ein Überleben der Steinkrebse nicht gewährleistet werden.  

Zur Konfliktlösung stehen im Wesentlichen zwei praktische Ausführungsvarianten zur 

Verfügung:  

4.2 Umsiedlung der Steinkrebse in ein geeignetes Fließgewässer mög-
lichst im Nagold-Würm Einzugssystem  

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen im April 2016 wurde der 

Ansatz verfolgt, die Steinkrebspopulation aus den Entwässerungsgräben "Im Hau" dau-

erhaft in den Schwarzen- und Kollbach umzusiedeln. Der Ansiedlungsversuch mit 50 

Steinkrebsen im Schwarzenbach zeigte jedoch nach zwei Monitoringjahren keine gesi-

cherten Hinweise auf eine Etablierung der Art im Zielgewässer. Im Rahmen des Monito-

rings wurde lediglich an einer der Kontrolluntersuchungen ein Steinkrebsweibchen wie-

der aufgefunden. Als mögliche Ursache für den aktuell fehlenden Erfolgsnachweis des 

Ansiedlungsversuchs wird eine erstarkte Population der ebenfalls europarechtlich ge-

schützten Groppe (Cottus gobio) als möglichem Prädator (insbesondere für kleinere o-

der sich häutende Individuen) in Erwägung gezogen. Generell können beide Arten je-

doch bei gleichzeitigem Vorkommen im selben Habitat dauerhafte Populationen ausbil-

den. Als weitere Ursache kommt eine Abwanderung der Krebse, weit über die unter-

suchten Abschnitte des Schwarzenbaches hinaus, in Betracht. 

Aufgrund der geringen Individuenzahl im „Hau“ wurde unter diesen Umständen von ei-

nem weiteren Besatz zum jetzigen Zeitpunkt sowohl im Schwarzenbach als auch im 

Kollbach abgesehen, da dieses Vorgehen als kurzfristige und sichere Lösungsmöglich-

keit nicht geeignet erscheint. Das Monitoring im Schwarzenbach wird jedoch wie geplant 

weitergeführt, falls sich einige der umgesiedelten Tiere doch etabliert haben und bisher 

nur nicht aufgefunden werden konnten.  

Sofern die unten beschriebene Vorzugsvariante wider Erwarten zu keinem Erfolg führt 

oder nach erfolgreichem Wiederbesatz der Entwässerungsgräben "Im Hau" noch aus-

reichend Tiere zur Verfügung stehen, kann eine Wiederaufnahme des ursprünglichen 

Ziels der Neuansiedlung einer Population im Kollbach oder einem anderen geeigneten 

Gewässer möglichst des Nagold-Würm-Einzugssystems erfolgen. 
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Interimshaltung mit Rücksiedlung in die Entwässerungsgräben im Einschnitt "Im 

Hau" (vgl. Kapitel 4.3) 

Zunächst werden alle erreichbaren Steinkrebse im Eingriffsbereich bzw. im Wirkbereich 

der Eingriffe abgefangen, im Rahmen einer Interimshälterung gesichert und nach Ab-

schluss der Bautätigkeit wieder in die Bahnentwässerung im Einschnitt „Im Hau“ sowie 

ggf. in weitere geeignete Gewässer eingesetzt.  

Dieses Vorgehen stellt zum aktuellen Zeitpunkt die Vorzugsvariante dar und wird im Fol-

genden näher beschrieben: 

4.3 Interimshaltung 

4.3.1 Methodischer Ansatz 

Das aktuelle Konzept sieht vor, die auf rund 450 350 Tiere geschätzte Population (Stand 

2021) aus dem Einschnitt "Im Hau" in zwei Teilpopulationen zu teilen, an unterschiedli-

chen Standorten (Stand 2021: Hohenlohe und Hohenheim) zwischenzuhältern und wenn 

möglich an diesen Standorten nachzuzüchten. Nach Abschluss der Bautätigkeit erfolgt 

die Wiederherstellung der Entwässerungsgräben als Steinkrebshabitat (vgl. auch Kap. 

4.4.1) und eine zeitlich gestufte Rücksiedlung der Krebse.  

4.3.2 Anforderungen 

In den Interimshabitaten müssen für den Steinkrebs geeignete Bedingungen herrschen. 

Für die Nachzucht von Steinkrebsen werden erweiterte Anforderungen an die Standorte 

gestellt. Die Gewässer sollten einen pH-Wert zwischen 6 und 8,5, eine Leitfähigkeit von 

>50 µS/cm und einen Calcium-Gehalt von >2-3 mg/L bei einer sehr hohen Sauerstoffsät-

tigung aufweisen (CHUCHOLL & BRINKER 2017). Hierzu werden Sohlsubstrat in die 

Interimsgewässer eingebracht, ein ausreichender Wasserzulauf hergestellt und adä-

quate Temperaturen beispielswiese durch Beschattung oder Beheizung geschaffen. 

Darüber hinaus müssen in den Interimsgewässern ausreichend Versteckmöglichkeiten 

gegeben sein. Weiterhin werden alle Interimsgewässer mit geeigneten Migrationssper-

ren (Krebssperren bzw. Lochplatten) ausgestattet. 

Für die Nachzucht der Steinkrebse sind u.a. differenzierte Haltungsbedingungen ent-

sprechend den Alters- und Größenklassen sowie eine aufwändige Überwachung mit ge-

eigneter Zufütterung und eine ausreichende Anzahl separater Becken bzw. in die Be-

cken einbringbare Zuchtkästen erforderlich (vgl. SCHATZ 2009).  

Dieses Vorgehen erfordert optimaler Weise Freiluftanlagen, welche durch entspre-

chende Ausstattung in ihrer Habitatqualität den autökologischen Anforderungen der 

Steinkrebse angepasst werden. Um insbesondere Jungtieren ausreichend Versteck-

möglichkeiten zu bieten, sind die Größe der Becken/Kästen bzw. deren Anzahl und Aus-
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stattung mit vielen auch kleinen Versteckmöglichkeiten entsprechend der Anzahl der Be-

satztiere ausschlaggebend. geeignete Wasserparameter (Wasserchemie, Temperatur 

etc.) 

Weiterhin muss das Gewässer krebspestfrei bzw. sicher gegen die Einschleppung die-

ser Krankheit sowie seiner möglichen Überträger sein, übersichtlich und kontrollierbar 

sein und über den gesamten Zeitraum der Maßnahme zur Verfügung stehen.  

4.3.3 Mögliche Örtlichkeiten 

Im Vorfeld wurden folgende geeignete Örtlichkeiten im Hinblick auf eine Interimshälte-

rung untersucht:  

Tabelle 2: Mögliche Örtlichkeiten für die Interimslösung  

Ort  Arte der Anlage  Nachzucht mög-
lich 

Erforderliche Aufwer-
tungen  

Alpirsbach Fischzuchtanlage ja  Siehe Kap. 4.3.3.1 

4.3.4 

Universität Hohenheim Wasserrinne ja Siehe Kap. 4.3.3.1 

4.3.4 

Hohenlohe / Löwenstein Fischteichanlage ja Siehe Kap. 4.3.3.1 

4.3.4 

Stuttgart Wilhelma Fließrinne bedingt  Siehe Kap. 4.3.3.1 

4.3.4 

4.3.3.1 Fischzuchtanlage in Alpirsbach 

Für die Interimshälterung einer Teilpopulation der Steinkrebse mit Nachzucht ist die auf-

gelassene Fischzuchtanlage bei Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt geeignet. Die 

Anlage, bestehend aus fünf in den Boden eingelassenen und teilweise befestigten Be-

cken sowie vier Kunststoffwannen mit separater Wasserzuleitung (ehemalig Jungfisch-

zucht) verfügt über eine Wasserspeisung aus dem in unmittelbarer Nachbarschaft flie-

ßenden Rötenbächle. Zusätzlich besteht eine Quellfassung auf dem ca. 15.000 m² gro-

ßen Grundstück (Flst. 283; Reinerzauer Talstr. 260, Alpirsbach). Die Anlage ist seit ca. 

4 Jahren 2014 nicht mehr in Betrieb.  
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Abbildung 2: Aufgelassene Forellenzucht Alpirsbach 

Zur Nutzung als Interimshaltung für den Steinkrebs ist ein kleiner Teil der Anlage ausrei-

chend, sodass mit relativ geringem Aufwand eine Ertüchtigung möglich erscheint.  

Das Einzugsgebiet des Rötenbächle (oberhalb der Anlage) ist relativ groß und nicht frei 

von möglicher Belastung z.B. durch Landwirtschaft und winterliche Verkehrsflächenab-

läufe. Eine Nutzung der eigenen Quellen zur vorübergehenden Alleinspeisung der Be-

cken für die Steinkrebshaltung und -nachzucht ist möglich.  

Hierzu werden entweder zwei Bodenbecken instand gesetzt oder zwei bis drei der Kunst-

stoffbecken in Betriebszustand versetzt.  

Stand 2021: Zum Einsatz kam letztendlich nur ein Bodenbecken. 

Anforderungen an den Betrieb als Interimshabitat  

- Ertüchtigung des Wassereinlaufs und -einstaus sowie Vorbereitung der Becken (z.B. 

Entschlammen)  

- Einfriedung der Anlage 

- Verhinderung der Zuwanderung von Fischen  

- Habitatausstattung mit Kalktuffsteinen, Hohlblocksteinen, geeignetes Sediment so-

wie Startorganismen (Selbstansiedlung von Makrozoobenthos)  

- Bei alleiniger Bachwassernutzung Monitoring des Zulaufs (z.B. Temperatur, Leitfä-

higkeit, Nitrat) durch Datalogger mit Fernwirkmodul (einige 10 m oberhalb des Zu-

laufs) und automatischer Schließung des Zulaufs bei Grenzwertüberschreitung 
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(mögliche Beeinträchtigung: Auftausalz, Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel, 

Gülle/Mist, Nährstoffeinträge bei Starkregen/anhaltendem Niederschlag) 

- Jungtiergewinnung in separaten Becken  

- Einweisung, falls (Fremd-)Personal verfügbar 

- Akklimatisation der Tiere an die Wasserqualität 

- Beschattung im Sommerhalbjahr 

- Schutz vor Prädatoren (z.B. Netzabdeckung) 

Vorteil 

- Anlage verfügt über Bachwassernutzung sowie Quellfassungen. Bei Beeinträchti-

gungen des Bachwassers z.B. durch Landwirtschaft und Straßenabläufe (z.B. Auf-

tausalz) kann auf Quellwasser zurückgegriffen werden 

Nachteil 

- Erhöhte Anfahrtszeiten für Routinekontrollen 

- Wasserchemie entspricht nicht dem Ursprungsgewässer (Standort mit geringer Was-

serhärte und ggf. erhöhtem Akklimatisierungsaufwand) 

- Aktuell kein Pflege-/Wartungspersonal vor Ort verfügbar 

- Im Ober-/Unterlauf sind keine Vorkommen von Flusskrebsarten bekannt, Vorkom-

men wenig wahrscheinlich  

Interimshälterung  

Die Interimshälterung am Standort Alpirsbach ist prinzipiell möglich. Ansätze von Repro-

duktion waren anhand eiertragender Weibchen erkennbar. Allerdings konnte auch unter 

kontrollierten Aufzuchtbedingungen (Aufzuchtkäfige) keine Vermehrung bis zu lebensfä-

higen Jungkrebsstadien beobachtet werden. Zudem wurde eine tendenziell stark abneh-

mende Abundanz festgestellt, möglicherweise verursacht durch die sehr geringe Was-

serhärte und ganzjährig geringe Wassertemperaturen. Gleichzeitig wurde die Pflege er-

schwert durch Anreichung von Feindetritusablagerungen (FPOM), welche nur schwer 

ohne Schädigung des Steinkrebsbestandes zu entfernen sind.  

Im Jahr 2021 wurde daher die Aufgabe des Standortes Alpirsbach beschlossen. 

4.3.3.2 Wasserrinne Universität Hohenheim 

Auf dem Gelände des ehemaligen Tierhauses der Universität Hohenheim befindet sich 

eine Betonrinne, welche in früheren Jahren zur Hälterung von Fischen genutzt wurde. 

Die Rinne befindet sich im Halbschatten einer Platane und ist in geringem Umfang er-

tüchtigungsbedürftig. Die Anlage kann nach Vereinbarung genutzt werden.  
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Abbildung 3: Universität Hohenheim: ehem. Fließwasserrinne beim Tierhaus 

Anforderungen an den Betrieb als Interimshabitat  

- Herstellung eines Wasseranschlusses bzw. Zuleitung geeigneten Leitungswassers  

- Installation von Pumpen mit Filter, Belüftungsanlage, UV-Sterilisator  

- Kreislaufbetrieb: Wasseraufbereitung mit Filter, UV-Sterilisator   

- Temperaturkontrolle (Simulation des Jahreslaufs durch geeignete Kühlung)  

- Verlegung der Pumpenableitung/Beckenzuleitung im Erdreich (Klimaanalagenfunk-

tion) sowie teilweises Andecken mit Sand/Boden als Frostschutz 

- Beschattung im Sommerhalbjahr 

- Überwachung der Wasserqualität 

- Gestaltung/Habitatelemente (Kalksand, Kalktuff, Hohlblocksteine als Unterstände al-

tersabhängig variabel in Anzahl und Größe) 

- Vorbereitung der Anlage (Abdichten der Rinne, incl. Verschluss) 

- Nutzungsvereinbarung zwischen Vorhabenträger und Eigentümer (VB-BW) 

- Kreislaufbetrieb, mit Sommerkühlung (Sand-/Erdhaufen), Frostschutz (Heizstab, 

Styroporplatten) 

- Jungtieraufzucht in separaten Kästen eingehängt in die Rinne oder separaten Wan-

nen 
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- Schutz vor Prädatoren (z.B. Netzabdeckung) 

Vorteil 

- Verfügbarkeit gegeben 

- Infrastruktur vorhanden (Wasser, Strom, Räumlichkeiten) 

- Standortnähe (relativ kurze Transportwege für Umsiedlung) 

Nachteil 

- Hoher technischer Aufwand für Herstellung der Betriebsbereitschaft  

- Hoher Wartungsaufwand 

- Frostschutz/Kühlung erforderlich  

- Speisung durch Leitungswasser. Kreislaufbetrieb mit Wasseraufbereitung erforder-

lich 

- Sensibles System aufgrund Kleinräumigkeit bzw. kleiner Wassermengen 

 

Interimshälterung 

In den Betriebsjahren zwischen 2018 und 2021 war der Besatz stets auf niedrigem Ni-

veau, weil zunächst dem Standort Alpirsbach günstigere Chancen auf eine stabile und 

reproduktive Population eingeräumt wurden. Dennoch erwies sich der Standort Hohen-

heim als gut geeignet für die Zwischenhälterung und zeigte gute Ansätze hinsichtlich 

Stabilität und Reproduktion. So wurden jedes Jahr eiertragende Weibchen registriert, 

wenngleich das Aufkommen von Jungkrebsen bisher nicht nachgewiesen werden 

konnte. Der Standort ist gut zu kontrollieren und zu steuern. Es besteht die begründete 

Annahme, dass sich bei einem größeren Besatzumfang mit geschlechtsreifen weiblichen 

Steinkrebsen letztendlich ein Reproduktionserfolg bis hin zu lebensfähigen Jungkrebsen 

einstellen wird. Zudem müsste in naher Zukunft durch den Besatz mit jüngeren Tieren 

eine Überalterung der Population verhindert werden, weshalb dieser Standort neben der 

Fischzuchtanlage Hohenlohe (Löwenstein) als zweites verbleibendes Interimshabitat für 

die geplante Evakuierung eingesetzt werden soll. 

4.3.3.3 Fischzuchtanlage in Hohenlohe (Löwenstein) 

Die Fischteichanalage liegt am westlichen Ortsrand von Löwenstein. Neben zwei größe-

ren Fischteichen befinden sich hier vier hintereinanderliegende kleinere Teiche. Die 

Wasserspeisung der Teiche erfolgt überwiegend mit Wasser aus der Sulm. Die Sulm 

verläuft durch die Anlage und beherbergt einen autochthonen Steinkrebsbestand.  

Eine Interrimshälterung/Nachzucht von Steinkrebsen aus der Population "Im Hau" wäre 

nach bisherigen Absprachen in einem der hintereinandergeschalteten Teiche möglich. 

Es handelt sich um den in Fließrichtung gesehen dritten Teich. Er ist etwa 3-4 m breit 
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und etwa 6-7 m lang, besitzt zwei Wasserzuläufe sowie ein regulierbares Ablaufbauwerk 

(Mönch). Die Wasserspeisung erfolgt über den Überlauf aus dem oberhalb liegenden 

Teich. Zusätzlich kann Wasser direkt aus der Sulm in den Teich geleitet werden. Der 

Teich wird nahezu gänzlich durch Nadel- und Laubbäume beschattet. 

 

Abbildung 4: Zur Verfügung stehendes Becken in Löwenstein 

Im ca. 2,2 km entfernten Breitenauer See sind Vorkommen nichtheimischer Krebsarten 

(Procambarus clarkii) bekannt. Ein Aufwandern der Art kann durch mehrere Verstürze 

sowie eine ca. 250 m lange Verdolung der Sulm nahezu ausgeschlossen werden. Das 

Land Baden-Württemberg verfolgt durch das Regierungspräsidium Stuttgart an demsel-

ben Standort ebenfalls die Nachzucht von Steinkrebsen im Rahmen eines Arche-Pro-

jekts. Im Unterlauf der Sulm sind hierfür zusätzliche Krebssperren geplant.  

Anforderungen an den Betrieb als Interimshabitat   

- Sicherstellung einer dauerhaft ausreichenden Wasserzufuhr (Abstimmung zur Re-

gulierung, Mindestwasserzufuhr, etc.) 

- Basis-Funktionalität herstellen (Entschlammung, ggf. Abdichten, Ufer-/Böschungssi-

cherungsmaßnahmen) 

- Errichten von Zu-/Abwandersperren (Wasserzuläufe- u. ablauf, Beckenrand) 

- Strukturierung, insbesondere das Einbringen von Unterstands-/Versteckmöglichkei-

ten (Röhren, Steine) 
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- Installation von Halterungen, die ein einfaches Ein- und Ausbringen von Zuchtkästen 

ermöglichen  

- Ggf. Installation einer Stromquelle für den Betrieb von Belüftungspumpen 

- Schutz vor Prädatoren (z.B. Netzabdeckung) 

Vorteil 

- Verfügbarkeit gegeben 

- Infrastruktur vorhanden 

- Wartungs-/Pflegepersonal nach Absprache verfügbar 

- Anschluss an Bachwasser (mit autochthonem Steinkrebsvorkommen) 

- Durch Steinkrebsvorkommen in anderen Becken der Anlage ist eine generelle Eig-

nung nachgewiesen 

Nachteil 

- Anschluss an Bachwasser mit autochthonem Steinkrebsvorkommen, daher Zuwan-

derungssperren erforderlich 

- Überlauf aus anderen, vorgeschalteten Becken 

- Eigenes Quellwasser voraussichtlich nicht ausreichend für Notfallversorgung 

- Eingebrachte Detritusfracht führt zu zunehmender Verschlammung des Beckens, 

was den pflegerischen Aufwand erhöht. 

 

Interimshälterung 

Seit Inbetriebnahme des Ersatzhabitats Löwenstein konnte ein stetiger Zuwachs der Po-

pulation beobachtet werden. Innerhalb von drei Jahren wuchs der Bestand von anfangs 

76 Individuen auf über 290 Tiere an. Damit wurde die Eignung als längerfristiges Habitat 

mit guten Reproduktionsbedingungen umfänglich bestätigt. Die Kapazitäten zur Auf-

nahme weiterer Individuen aus dem Hau sind gegeben. Löwenstein gilt daher als vor-

rangiges Ersatzhabitat. 

4.3.3.4 Fließrinne Zoologisch-Botanischer Garten - WILHELMA Stuttgart 

In einer Beckenanlage in der WILHELMA besteht die Möglichkeit, Steinkrebse vorüber-

gehend zu hältern. Es wir Wasser aus einer eigenen, carbonatreichen Quelle zugeleitet. 

Dieses Wasser wird ebenfalls für die Kaltwasseraquarien verwendet und ist ganzjährig 

von geringer Temperatur. Ein Wärmeschutz bzw. eine Beckenkühlung ist somit nicht 

erforderlich. Aufgrund der Beckengröße von ca. 220x80x100 cm ist die Nachzucht der 

Steinkrebse nur in geringem Umfang z.B. über eingehängte, separate Zuchtkästen mög-

lich. In Abhängigkeit von der Altersstruktur besteht eine Aufnahmekapazität für 50 bis 
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100 Steinkrebse. Durch Integration in den laufenden Betrieb sind die Überwachung der 

Anlage sowie die regelmäßige Unterhaltung, Fütterung und Wartung gegeben. 

Anforderungen an den Betrieb als Interimshabitat  

- Einrichtung von Habitatrequisiten für alle Altersklassen (Tonröhren, Lochziegel etc.) 

- Fütterung erforderlich 

- ggf. Beckenbelüftung  

Vorteil 

- Verfügbarkeit gegeben 

- Infrastruktur vorhanden 

- Wartungs-/Pflegepersonal verfügbar 

- Kaltwasserzuleitung aus eigener Quelle ganzjährig verfügbar 

 

Nachteil 

- Beschränkte Zugriffsmöglichkeit aufgrund der Betriebsintegration  

- Habitatausstattung und -material entsprechend den Anforderungen eines Zoobe-

triebs (z.B. Möglichkeit der Desinfektion der Habitatrequisiten muss gegeben sein) 

- Begrenzte Individuenzahl  

 

Interimshälterung 

Trotz guter Voraussetzungen, bei bester Wasserqualität und Ernährung, erwies sich der 

Standort Wilhelma als nicht stabil. Auch hinsichtlich der Reproduktion gab es keine po-

sitive Entwicklung. Es wurden keine Verpaarungen registriert. Der Bestand insbeson-

dere bei den Weibchen nahm schnell ab. Aufgrund dieser Erfahrungen und der geringen 

Kapazitäten wurde der Standort 2020 aufgegeben. Für eine kurzfristige Hälterung einer 

geringen Anzahl von Tieren stellt der Standort dennoch weiterhin eine Option dar. 
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Abbildung 5: Verfügbare Beckenanlage in der WILHELMA. 

4.3.4 Wesentliche Arbeitsschritte und Abfolgen der Interimshälterung 

Vorversuch  

Nach dem Herstellen der Habitateignung u.a. durch Einbringen geeigneter Versteck-

möglichkeiten, Sohlsubstrate, die Sicherung eines ausreichenden Wasserzulaufs, der 

erforderlichen Temperaturen (ggf. Beschattung bzw. Heizung), die Ausstattung mit ge-

eigneten Migrationssperren (Krebssperren bzw. Lochplatten) sowie einem ausreichen-

den, anlagebedingten Einfahren der Anlage über einige Wochen, werden Vorversuche 

mit einer geringen Anzahl an Steinkrebsen getätigt. In den Freiland-Fischzuchtanlagen 

erfolgt dies in Käfighaltung.  

Hierzu werden jeweils sechs Individuen (Ind.) verschiedenen Geschlechts und mittlerer 

Größen- bzw. Altersklasse in einem aus Lochblechen bestehenden Metall- oder Kunst-

stoffkäfig in die vier zur Interimshälterung bestimmten Becken gesetzt (insgesamt 24 

Ind.). Somit verbleiben ca. 425 Ind. "Im Hau". Dies geschieht im Zeitraum April bis Juli. 

Die Paarungszeit von Mitte Oktober bis Dezember ist für die Auswahl der Tiere ungüns-

tig. Eiertragende Weibchen (November bis Juni) werden für Vorversuche nicht verwen-

det.  
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Die Vorversuche werden an den vier möglichen Interimsstandorten (vgl. Kapitel 4.3.3) 

durchgeführt. Hierbei ist ein Zeitraum von 8 Wochen vorzusehen, welchen die Tiere in 

guter Kondition überstehen sollen. Verluste durch Häutungsunfälle oder Kannibalismus 

bei Butterkrebsen4 werden als natürliche Senke nicht nachteilig gewertet, sofern diese 

nicht mehr als ein Tier betreffen. Wenn für das Zielgewässer Hinweise für eine aktuell 

bestehende Steinkrebseignung vorliegen, wie z.B. durch ein bisheriges Vorkommen des 

Steinkrebses im unmittelbaren Zulauf bzw. der unmittelbar vorausgegangenen Hälte-

rung der Art im vorgesehenen Becken, kann die Prüfzeit ggf. verringert werden. Treten 

nach 8 Wochen keine Auffälligkeiten auf und kann eine gute Kondition der Steinkrebse 

attestiert werden, wird das Gewässer aus fachlicher Sicht für eine Interimshälterung / 

Nachzucht der Population aus dem Einschnitt "Im Hau" freigegeben. Von den getesteten 

Standorten werden in Abhängigkeit vom Ergebnis der Vorversuche drei als Interimsha-

bitate ausgewählt. Falls weniger als drei Standorte geeignet sind, werden die erfolgrei-

chen Standorte weiterverfolgt und zusätzliche Alternativstandorte gesucht. 

Aktueller Stand November 2018: 

Der Vorversuch wurde wie oben beschrieben durchgeführt. Die Umsiedlung von viermal 

6 Tieren fand am 6. August 2018 statt. Die 24 Steinkrebse, die im Rahmen der Phase I 

in Interimshabitate verbracht wurden, haben sich überwiegend sehr gut entwickelt. Es 

konnten keine Verhaltensauffälligkeiten oder Krankheitssymptome dokumentiert wer-

den. Am Standort Hohenheim wurden zwei tote Steinkrebse geborgen. Eine durchge-

führte DNA-Analyse zur Krebspest war ohne Befund, die übrigen Tiere sind in ihrer Vi-

talität nicht eingeschränkt.  

Resultierend aus den Ergebnissen des Vorversuchs wurden im Oktober 2018 die Stand-

orte Alpirsbach, Löwenstein und die Wilhelma in Stuttgart für die Interimshälterung emp-

fohlen [23]. 

Bei der zweiten Phase (II) der Entnahme, im Oktober 2018 sollten abweichend vom ur-

sprünglichen Konzept nur 100 anstatt 150 Tiere entnommen werden. Aufgrund drohen-

den sommerlichen Trockenfalls über weite Strecken des Grabens „Im Hau“ wurde jedoch 

eine Notbergung aller fangbaren Individuen veranlasst. Infolgedessen wurden insgesamt 

136 Steinkrebse entnommen und auf die drei Interimshabiate und nach Hohenheim ver-

teilt. Eine fortschreitende strukturelle Degradation infolge von Trockenheit, Verschlam-

mung und Pflanzenaufwuchs im Graben wurde festgestellt und entsprechend Maßnah-

men zur Verbesserung geplant. 

                                                

4 Frisch gehäutete Tiere mit weichem Panzer 
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Stand November 2019: 

Im Frühjahr wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatstruktur „Im Hau“ durch-

geführt. Durchlässigkeiten wurden händisch wiederhergestellt sowie durch Schotterbuh-

nen neue Unterschlupfmöglichkeiten, Tiefenvarianzen und verbesserte Selbstreini-

gungspotienziale geschaffen. Eine überschlägige Populationsabschätzung „Im Hau“ 

ergab eine stabile Abundanz, trotz vorjähriger Entnahme von Krebsen. Die Zählergeb-

nisse glichen denen vor der Notbergung 2018. Der Verbleib von schätzungsweise etwa 

400 Individuen wurde daraufhin weiterhin angenommen.  

Während es in den Interimshabitaten Alpirsbach und Hohenheim Anzeichen für Repro-

duktion – eiertragende Weibchen bis zum Schlupf von Krebslarven – beobachtet wur-

den, konnte am Standort Hohenlohe ein deutlicher Individuenzuwachs von ca. 60% er-

fasst werden. Demgegenüber fand in der Wilhelma keine Begattung der Weibchen statt.  

Stand November 2020: 

Die im Vorjahr durchgeführten Habitatverbesserungen zeigten positive Wirkung insbe-

sondere hinsichtlich der Durchgängigkeit des bahnrechten Entwässerungsgraben „Im 

Hau“. Geringe Niederschlagsmengen sorgten dennoch für niedrige Wasserstände im 

Sommer. Die Anwesenheit von Steinkrebsen konnte anhand von Stichproben mehrfach 

zuverlässig beobachtet werden, weshalb trotz abnehmender wasserführender Strecke 

durch Trockenheit von einer weiterhin stabilen Population ausgegangen werden konnte.  

Aufgrund weiterhin ungünstiger Bestandsentwicklung, ohne Anzeichen erfolgreicher Re-

produktion, wurde der Standort Wilhelma aufgegeben. Die verbliebenen vier Tiere wur-

den nach Hohenheim gebracht.  

Hohenheim erwies sich als einerseits stabil und auch zunächst vielversprechend hin-

sichtlich der Vermehrung. Doch ging der Erfolg auch in diesem Jahr nicht bis zur voll-

ständigen Entwicklung von Jungkrebsen im Sommer. Im Herbst fanden jedoch wieder 

Verpaarungen statt, so dass zwei Weibchen mit Eipaketen in die Winterruhe gingen. 

In Alpirsbach wurde bei einer überschlägigen Ermittlung wiederum eine Verringerung 

des Bestandes registriert. Es gab vitale und gesunde Krebse und Reproduktionsansätze, 

jedoch wurden nach dem Schlupf von Krebslarven keine weiterentwickelten Jungkrebse 

beobachtet. Zudem stellte sich eine zunehmende Belastung der Gewässersohle durch 

den Eintrag von feinem Detritus (FPOM) ein, der zu einer nur schwer entfernbaren Mud-

deschicht anwuchs und zunehmend die vorhandenen Verstecke der Steinkrebse be-

deckte.  

In Löwenstein setzte sich die positive Bestandsentwicklung vom Vorjahr auch 2020 fort. 

Sowohl frisch geschlüpfte Jungkrebse wie auch Jährlinge konnten identifiziert werden. 

Insgesamt zeigte der Standort eine sehr positive Entwicklung, wobei sich andererseits 

eine zunehmende Verschlammung im Hälterbecken einstellte, worauf hin eine Säube-

rungsaktion im kommenden Jahr geplant wurde. 
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Stand November 2021: 

Wie im Vorjahr wurden bei Stichproben zuverlässig Steinkrebse „Im Hau“ vorgefunden. 

Bei einer Überschlägigen Zählung im Juli wurden allerdings bei vergleichbarem Erfas-

sungsaufwand zu 2019 etwas weniger Krebse gezählt und auf ca. 350 Tiere geschätzt. 

Aufgrund der strukturverbessernden Maßnahmen und in diesem Jahr besseren Wasser-

führung wurden optimierte Durchgängigkeit und Tiefenvarianz erreicht. Einige Ab-

schnitte wiesen dennoch nur wenige oder keine Individuen auf. Insgesamt konnte der 

Bestand aber weiter als stabil eingestuft werden.  

Der Standort Alpirsbach wurde im Herbst des Jahres nach der Wilhelma als zweiter der 

vier Interimsstandorte aufgegeben. Die bereits erkennbare Abnahmetendenz des Be-

standes war weiter fortgeschritten. Der Standort erwies sich mittelfristig als nicht stabil 

genug. Die Problematik des zunehmenden Detrituseintrages bei gleichzeitiger ungüns-

tigen Prognose bezüglich der Reproduktion führten zum Entschluss, den besser kontrol-

lierbaren Standort Hohenheim als zweiten dauerhaften Interimsstandort weiterzuführen. 

Dort wurden jedes Jahr eiertragende Weibchen registriert. Ein endgültiger Reprodukti-

onserfolg blieb bisher aus, was jedoch vorwiegend auf die geringe Zahl geschlechtsreifer 

Weibchen zurückgeführt werden kann. Derzeit überwintern 4 männliche und zwei weib-

liche Steinkrebse in Hohenheim. Da sich der Standort als zuverlässig für das Überleben 

der Krebse gezeigt hat, kann angenommen werden, dass bei einer größeren Anzahl 

weiblicher Steinkrebse, sich auch Reproduktionserfolg einstellen wird. In Hohenheim 

sind ausreichend Kapazitäten zur Zwischenhälterung von Steinkrebsen aus „dem Hau“ 

vorhanden. Zusammen mit nach wie vor erfolgreichen Standort Hohenlohe wird der an-

gestrebte Zustand, die Verfügung zweier funktionaler Interimshabitate erreicht. 

Abfang aus den Entwässerungsgräben  

Die sorgfältige Bergung der Steinkrebse aus den Entwässerungsgräben "Im Hau" sollte 

in den Monaten Juni/Juli bis Oktober nach erfolgreichem Vorversuch durchgeführt wer-

den, da dann eventuell auch Anteile des schwer erkennbaren diesjährigen Brutjahrgangs 

aufgrund ihres Wachstums seit dem Schlupf erfasst werden können. Eine spätere Ber-

gung könnte, je nach Temperaturentwicklung, bereits auf die Vorpaarungs- oder Paa-

rungszeit störend Einfluss nehmen. Eine alternative Sammlung im Frühsommer (MaiAp-

ril/Juni Mai), wenn die Eier bzw. Jungtiere noch am Muttertier sitzen, wäre zwar denkbar, 

da die Muttertiere in diesem Zeitraum jedoch keine oder nur wenig Nahrung zu sich neh-

men, ist ihr Auffinden erschwert, da sie in den oft nicht zugänglichen Verstecken bleiben. 

Dieses Verhalten birgt das Risiko, dass nur ein Teil dieses wichtigen Populationsanteils 

geborgen wird. Daher wird das Zeitfenster der Umsiedlung zwischen Juni/Juli bis Okto-

ber als am geeignetsten angesehen. Damit wird die höchstmögliche Entnahmerate er-

reicht und eine Störung der folgenden Begattungszeit vermieden.  
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Da vor Baubeginn möglichst alle Individuen geborgen werden sollen und der besiedelte 

Grabenabschnitt über zahlreiche nicht aufdeckbare Unterstände verfügt (z.B. Mauer-

spalten), sind neben dem Handfang am Tage (vorsichtiges Aufdecken von Tagesverste-

cken unter Verwendung eines Handkeschers) auch Nachtfänge während der Aktivitäts-

phase erforderlich. Um eine Gefährdung durch Trittbelastung zu vermeiden, erfolgt die 

Bergung der Steinkrebse aus dem Grabenabschnitt weitgehend vom Ufer aus.  

Die gefangenen Steinkrebse werden umgehend in mit Wasser des Ursprungsgewässers 

gefüllte und belüftete Transportbehälter gesetzt und am Ende des jeweiligen Sammelta-

ges zum Interimshabitat gebracht. Dort findet ein 4 bis 10 Stunden andauernder Was-

seraustausch statt, um eine Temperaturangleichung zu erreichen und einen „osmoti-

schen Schock“, wie er von Fischen bekannt ist, zu vermeiden. Entspricht das ehemalige 

Transportwasser überwiegend dem Wasser des Haltungsgewässers, werden die Krebse 

in dieses vorsichtig entlassen und beobachtet.  

Für eine möglichst vollständige Entnahme der Individuen sind mehrere Fangkampagnen 

erforderlich, zwischen denen mindestens eine Woche Wartezeit liegen sollte. Begründet 

wird dieses Zeitmuster mit den verschiedenen Aktivitätsphasen der Krebse, die z. B. 

nach der Häutung eine inaktive Phase in ihren Verstecken überdauern. 

Anhand der mit jeder Fangkampagne abnehmenden Fangzahlen kann die Fangwahr-

scheinlichkeit verbliebener Krebse abgeschätzt werden. Hieraus wird die Anzahl weite-

rer Fangkampagnen abgeleitet.  

Die Gesamtdauer der Umsiedlungsfänge umfasst zwei Abfangzeiträume und damit zwei 

Jahre. Im ersten Jahr werden drei mal 50 Individuen entnommen und in die Interimsha-

bitate verbracht. Nach dem ersten Abfangturnus verbleibt somit in den Entwässerungs-

gräben im Einschnitt "Im Hau" eine Teilpopulation von ca. 300 Tieren. Im zweiten Jahr 

wird dann die vollständige Entnahme der Population aus den Entwässerungsgräben 

durchgeführt. Die Verteilung der entnommenen Tiere erfolgt in Anlehnung an die Richt-

werttabelle (Tabelle 3). Unmittelbar vor Baubeginn erfolgt ein weiterer, letzter Abfangtur-

nus um eventuell verbliebene Individuen zu evakuieren.  

Die Hälterung wird als erfolgreich angesehen, wenn eine Verpaarung an mindestens 

zwei Standorten nachgewiesen und der Populationszustand als gut bewertet werden 

kann. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Nachbesserung soweit die Defizite identifizierbar 

sind. Alternativ wird der ungeeignete Standort aufgegeben und auf das Interimshabitat 

des Vorversuchs (sofern dieses erfolgreich war) zurückgegriffen bzw. ein alternativer 

Standort gesucht.  

Aktueller Stand November 2018  

Wie oben beschrieben sollten im ersten Jahr insgesamt 150 Steinkrebse aus dem „Hau“ 

entnommen und auf die drei bestgeeigneten Interimshabitate verteilt werden (Vgl. Kapi-

tel 2.2 Bestandsentwicklung und Verbreitung).  
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Basierend auf der Populationsabschätzung 2018 wurde der aktuelle Bestand auf ca. 400 

Steinkrebse geschätzt. Damit weiterhin (wie im Konzept angedacht) ca. 300 Individuen 

im Einschnitt „Im Hau“ verbleiben, wurde durch Anordnung der Höheren Naturschutzbe-

hörde für die Phase II eine maximale Entnahme von 100 Steinkrebsen festgelegt. Da-

nach sollten jeweils 50 Individuen auf die Interimsstandorte Alpirsbach und Hohenlohe 

verteilt werden. 

Als Ergebnis der Anfang Oktober 2018 erfolgten überschlagsmäßigen Abundanzab-

schätzung [22] wurde zudem festgestellt, dass das Habitat im „Hau“ eine allgemeine 

Tendenz zur Verschlechterung aufweist (vgl. Kapitel 2.2). Eine zusätzliche Belastung 

durch die extrem trockenen Sommermonate und damit ungewöhnlich geringer Wasser-

zufuhr bedeutete einen weiteren Qualitätsrückgang des Steinkrebshabitats im „Hau“ 

[24]. Dies wurde am 19. Oktober 2018 im Rahmen der Phase II (Entnahme von 50 Tieren 

für die Umsiedlung an den Interimsstandort Reinerzau bei Alpirsbach) festgestellt. Es 

zeigte sich eine merkliche voranschreitende Abnahme des Wasserspiegels. Die Entwäs-

serungsgräben führten über weite Strecken kein Wasser mehr, sodass das Steinkrebs-

habitat deutlich fragmentiert und damit die Aufenthaltsmöglichkeiten der Steinkrebse ein-

geschränkt waren. Aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 

23. Oktober 2018 erfolgten am 26. Oktober 2018 und 05. November 2018 Notbergungen 

aller fangbaren Individuen [25]. Dabei wurden insgesamt 136 Tiere geborgen. Sie wur-

den gemäß der Verfügung auf alle 4 verfügbaren Interimshabitate verteilt. Die Verteilung 

auf vier Interimsstandorte dient insbesondere der Streuung des Mortalitätsrisikos.  

Stand 2021 

Aufgrund des geplanten Baubeginns im Jahr 2023 und der erfolgreichen Zwischenhäl-

terung, soll für das Jahr 2022 ein Antrag auf vorläufige Anordnung nach § 18 Abs. 2 AEG 

zur Umsiedlung der Steinkrebse gestellt werden. Hierbei sollen alle fangbaren Individuen 

zwischen April und Oktober abgesammelt und in die beiden Interimshabitate nach Ho-

henlohe und Hohenheim gebracht werden. Eiertragende Weibchen sollten jedoch erst 

ab Juni/Juli umgesiedelt werden. Ab Juni 2023 ist dann die Umsiedlung der restlichen 

Tiere geplant.   

Besiedlung der Interimshabitate  

Die Steinkrebspopulation aus dem Einschnitt "Im Hau" wird in drei Teilpopulationen auf-

geteilt, um das Verlustrisiko zu streuen. Hierbei wird in Abhängigkeit von der Anzahl 

tatsächlich vorgefundener Exemplare sowie der Kapazität der jeweiligen Interimshaltung 

die exakte Besiedlungsgröße festgelegt. Die Auswahl der drei Örtlichkeiten erfolgt in Ab-

hängigkeit der Ergebnisse aus den Vorversuchen. 

Als Richtgröße für den Besatz gelten die in Tabelle 3 dargestellten Anzahlen.  
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Tabelle 3: Richtwerte bezügl. Anzahl Besatzkrebse je Interimshälterung  

Ort Hohenheim Alpirsbach Löwenstein Wilhelma 

Anzahl 100 200 200 100 

 

Stand November 2018  

Wie oben beschrieben wurden im Rahmen der Notbergungen am 26. Oktober 2018 und 

05. November 2018 alle fangbaren Individuen [25], insgesamt 136 Tiere, geborgen und 

gemäß der Verfügung auf alle 4 verfügbaren Interimshabitate verteilt.  

Die am ersten Abfangtermin am 19. Oktober 2018 geborgenen 50 Individuen wurden 

wie geplant nach Alpirsbach gebracht. Am 26. Oktober 2018 wurden 73 Individuen ge-

borgen und nach Löwenstein umgesiedelt. Beim dritten Abfangtermin am 05. November 

2018) konnten lediglich 13 Individuen geborgen werden, welche auf die Wilhelma (9 In-

dividuen) und Hohenheim (4 Individuen) verteilt wurden. Es wurden jeweils Männchen 

und Weibchen bei den Standorten Löwenstein, Alpirsbach und Wilhelma eingebracht. In 

Hohenheim befinden sich aktuell nur eiertragende Weibchen. Auch in Alpirsbach wurden 

eiertragende Weibchen in einem Käfig separiert, um Stress durch männliche Stein-

krebse für diese zu vermeiden. 

Vor Baubeginn wird die Restpopulation gem. Tabelle 3 auf die vier Interimsstandorte 

verteilt. Mit der Entnahme der Restpopulation wird erst begonnen, wenn eine erfolgrei-

che Verpaarung (eiertragende Weibchen) an mindestens zwei Standorten und ein guter 

Populationszustand nachgewiesen werden konnte. Erste Verpaarungen konnten in den 

Interimsgewässern bereits festgestellt werden. Von den im August im Rahmen der 

Phase I umgesiedelten Tieren sind an drei Standorten eiertragende Weibchen beobach-

tet worden.   

Stand November 2021 

Tabelle 4: aktualisierte Richtwerte bezügl. Anzahl Besatzkrebse je Interimshälterung  

Ort Hohenheim Löwenstein 

Anzahl  200* 150 

* zusätzlich zu den bereits in den Interimshabitaten befindlichen Individuen  

 

Erfolgskontrolle  

Nach dem jeweiligen Besatz der geborgenen Steinkrebse in das Ersatzgewässer erfol-

gen zunächst an vier hintereinander folgenden Tagen Sichtbeobachtungen der Tiere so-

wie eine Prüfung der Anlagenfunktionalität. Zur Berücksichtigung möglicher tageszeitli-

cher Aspekte, werden diese Kontrollen im Wechsel am Tag und in der Nacht durchge-

führt. 
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Sollten dabei Verhaltensauffälligkeiten der Steinkrebse oder eine unzureichende Funk-

tionsfähigkeit von Anlagenbestandteilen zu beobachten sein, werden umgehend Maß-

nahmen zur Behebung der Ursachen ergriffen. Wird ein arttypisches Verhalten beobach-

tet und zudem eine reibungslose Funktion der Anlage festgestellt, werden die Beobach-

tungsintervalle schrittweise verlängert. Die Frequenz der schließlich erforderlichen Kon-

trolltermine kann im Vorfeld nicht bestimmt werden, da sie insbesondere vom spezifi-

schen Unterhaltungsaufwand der Anlage abhängt. 

Bei unauffälligem Wetter bzw. normalen Abflussbedingungen werden grundsätzlich län-

gere, während Hitze-/Frost- oder Regenperioden hingegen kürzere Monitoringintervalle 

praktiziert. Zusätzliche Kontrollen finden während oder unmittelbar nach Starkregener-

eignissen und Stürmen statt. Neben den Sichtbeobachtungen werden an manchen Ter-

minen auch einzelne Steinkrebse gefangen, die äußerlich auf Verletzungen, Krankheiten 

und Ernährungszustand untersucht werden. Das Fangen der Tiere erfolgt durch vorsich-

tiges Herausheben der eingebrachten künstlichen Wohnhöhlen. 

Zur allgemeinen Kontrolle der Wasserqualität werden die Parameter, elektrische Leitfä-

higkeit und pH-Wert und Sauerstoffgehalt gemessen, Datenlogger zeichnen tägliche 

Werte der Wassertemperatur auf. 

Für den Zeitraum der Interimshälterung werden zwecks Dokumentation von Beobach-

tungen Wartungen, Messungen, Anpassungen, etc., ein Anlagenheft geführt und zusätz-

lich eine Bilddokumentation erstellt. 

Die Interimshälterung der Steinkrebse in den Interimshabitaten erfolgt so lange, bis die 

Bedingungen in den Entwässerungsgräben im „Hau“ soweit wiederhergestellt sind, dass 

ein dauerhafter Fortbestand der zurückgesiedelten Population mit hoher Wahrschein-

lichkeit erwartet werden kann.  

Eine erfolgreiche Interimshälterung ist dann gegeben, wenn nach dem zweiten Jahr zwei 

Teilpopulationen überlebensfähig sind. und mindestens an einem Standort eine Repro-

duktion nachgewiesen wurde. Sofern sich ein Standort als ungeeignet erweist oder in 

Summe weniger als 240 Ind. in den Interimshabitaten vorhanden sind, wird der Standort 

aufgegeben und die verbliebenen Tiere werden auf die drei anderen Standorte verteilt 

oder ein alternativer Standort wird gesucht.  

Nachzucht 

Ziel ist die Vermehrung der Individuen, um mögliche Verluste, welche bei der Umsied-

lung bzw. der Interimshälterung entstehen können, auszugleichen. Sofern eine Nach-

zucht in den Interimshabitaten gelingt und ausreichend Jungtiere zur Verfügung stehen, 

könnte zudem eine langfristige Wiederbesiedlung geeigneter Fließgewässer bevorzugt 

im Gewässereinzugssystem der Nagold – Würm bzw. innerhalb der FFH-Gebietskulisse 
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erfolgen. Hierdurch entsteht die Möglichkeit, den Erhalt der Population sowie deren Gen-

pool langfristig zu sichern.  

Hierzu werden erweiterte Anforderungen an die Standorte gestellt. So sind u.a. differen-

zierte Haltungsbedingungen entsprechend den Alters- und Größenklassen sowie eine 

aufwändige Überwachung mit geeigneter Zufütterung und eine ausreichende Anzahl se-

parater Becken bzw. in die Becken einbringbare Zuchtkästen erforderlich. Zur Erhöhung 

der Ausbeute an Jungtieren werden verpaarte Muttertiere separat gehalten. Bei Errei-

chen des entsprechenden Entwicklungsstands werden die Jungtiere durch den Einsatz 

von Sieblochböden selbsttätig von den Muttertieren getrennt und altersspezifisch weiter-

gehältert. 

Dieses Vorgehen erfordert optimaler Weise Freiluftanlagen, welche durch entspre-

chende Ausstattung in ihrer Habitatqualität den autökologischen Anforderungen der 

Steinkrebse angepasst werden. Um insbesondere Jungtieren ausreichend Versteck-

möglichkeiten zu bieten, sind die Größe der Becken/Kästen bzw. deren Anzahl und Aus-

stattung mit vielen auch kleinen Versteckmöglichkeiten entsprechend der Anzahl der Be-

satztiere ausschlaggebend. 

An mindestens einem der Interimsstandorte werden verstärkte Anstrengungen zur Re-

produktion und zur Erhöhung der Überlebensrate von Jungtieren und somit der gezielten 

Nachzucht betrieben. Hierzu werden spezielle Zuchtboxen in Beckenkompartimente o-

der separaten Zuchtbecken installiert, um verpaarte Muttertiere von den übrigen Tieren 

trennen zu können. Bei Erreichen des entsprechenden Entwicklungsstands werden die 

Jungtiere durch den Einsatz von Sieblochböden in den Zuchtkästen selbsttätig von den 

Muttertieren getrennt und altersspezifisch weitergehältert. Muttertiere werden wieder zur 

Restpopulation entlassen.  

Die so gewonnenen Jungtiere werden getrennt von anderen Größenklassen unter al-

tersspezifisch angepassten Habitatbedingungen (viele kleine Unterstände, Zufütterung 

etc.) bis zum Alter von ca. einem halbe Jahr bis zwei Jahren aufgezogen. Für den Besatz 

in Ansiedlungsgewässern werden bevorzugt die etwa ein halbes Jahr alten Individuen 

verwendet. Die älteren Tiere dagegen werden mit der Restpopulation vereinigt. So sollen 

durch unterschiedliche Größenklassen bedingte natürliche Verluste (z.B. durch Kanni-

balismus) reduziert werden.  
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Abbildung 6: Zuchtanlage in der Schweiz  
 

Abbildung 7: Beispiel Zuchtkasten  

 

Aktueller Stand November 2018 

Erste Verpaarungen konnten in den Interimsgewässern bereits festgestellt werden. Von 

den im August umgesiedelten Tieren sind an drei Standorten eiertragende Weibchen 

beobachtet worden. Auch sind durch die Notbergung eiertragende Weibchen an den 

Standorten eingebracht worden und teilweise durch Käfige von den Männchen separiert 

worden. 

Stand November 2019 

Die Reproduktion war am Standort Hohenlohe (Löwenstein) erfolgreich mit relativ wenig 

Verlusten bei den Jungkrebsen in den Aufzuchtboxen. Mit neun im Herbst 2018 verpaar-

ten Weibchen konnten insgesamt 48 Jungkrebse aufgezogen werden, die nach etwa 

einem Jahr unter gesicherten Aufwuchsbedingungen (Aufzuchtboxen), zum Hauptbe-

stand in den Teich gesetzt wurden. Allein die kontrollierte Nachzucht erbrachte einen 

Bestandszuwachs von über 60 %. Zusammen mit der im Teich erfolgenden Reproduk-

tion ist davon auszugehen, dass der Bestand deutlich höher ist, als der Ausgangsbesatz. 

Am Standort Alpirsbach konnte von vier in Aufzuchtkäfigen regelmäßig beobachteten, 

eiertragenden Weibchen eines ihre Brut bis zum Schlupf der Larven bringen. Einen ein-

deutigen Nachweis, dass Jungkrebse 2019 länger überlebt haben konnte jedoch nicht 

erbracht werden. Eine quantitative Erfassung der Population wurde nicht durchgeführt. 

Bei Pflegearbeiten wurden gesunde Tiere gefunden, insgesamt wird jedoch eine abneh-

mende Tendenz angenommen. 

Am Standort Hohenheim überwinterten zwei der drei Weibchen mit Eipaketen, nur bei 

einem kamen die Larven bis zum Schlupf. Dieses Weibchen verstarb kurz darauf, wes-

halb die anfänglich obligatorische Brutpflege nicht erfolgen konnte und die Larven ein-

gingen. Der Standort scheint generell für eine Reproduktion geeignet. 



40 4. Konfliktlösung 

HHB – PFA Einschnitt "Im Hau" Konzept zum Erhalt einer überlebensfähigen Steinkrebspopulation November 2018 2021 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 31 28 . 70599 Stuttgart GÖG 

Im Becken der Wilhelma konnte keine Reproduktion beobachtet werden. Keines der 3 

Weibchen wurde begattet, zwei davon verendeten im Laufe des Jahres. Auch bei den 

Männchen gab es Verluste.  

Stand November 2020 

Es wurden erfolgreiche Verpaarungen an den Standorten Hohenlohe, Alpirsbach und 

Hohenheim und ein sehr guter Populationszustand am Standort Hohenlohe festgestellt. 

Die Hälterung in der Wilhelma war dagegen weniger erfolgreich. Hier wurde wiederholt 

keine Verpaarung festgestellt. Keines der Weibchen hat dort überlebt. Der Standort 

wurde aufgrund der schlechten Entwicklung aufgegeben. Die Hälterung an allen weite-

ren Standorten war insgesamt gelungen, allerdings mit einer abnehmenden Tendenz am 

Standort Alpirsbach.  

In Hohenheim trug nur eines der insgesamt 2 Weibchen Eier, welche jedoch nicht bis 

zum Schlupf behalten wurden. Gegen Ende der Fortpflanzungsperiode im Herbst trugen 

beide Weibchen wiederum Eipackete. 

Stand November 2021 

Stichprobenartige Erfassungen am Standort Hohenlohe ergaben Hinweise auf eine 

stabile Population mit fortlaufender Reproduktionsentwicklung. Alle in Aufzuchtkäfige ge-

setzte Weibchen befanden sich im Frühjahr 2021 in einem guten Zustand, auch was die 

Anzahl der Eier anging. In der Alpirsbacher Fischrinne wurde bei Kontrollgängen der 

Trend zur Bestandsabnahme bestätigt. In Hohenheim überwintern vier männliche und 

zwei weibliche Steinkrebse. Mindestens eines der Weibchen trug vor der Winterruhe 

Eier.  

4.4 Rücksiedlung in die Entwässerungsgräben 

4.4.1 Herstellung der Entwässerungsgräben als dauerhaftes Steinkrebshabitat 

Vor Wiedereinbringung der Steinkrebse sind die Entwässerungsgräben wieder als Stein-

krebshabitat herzustellen. 

Die Gewässer müssen vor der stufenweisen Wiedereinbringung der Steinkrebspopula-

tion eine geeignete Habitatstruktur und -reife aufweisen, daher ist die Fertigstellung eine 

Vegetationsperiode vor Rücksiedlung abzuschließen. 

Hinsichtlich der Gestaltung der Entwässerungsgräben sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

- In die Entwässerungsgräben wird Sohlsubstrat mit einer Mächtigkeit von mindestens 

150-200 mm eingebracht 

- Als geeignetes Substrat dienen Bruchstücke aus Kalktuff sowie anstehendem Ge-

stein (z.B. Sandstein, Muschelkalk). Hierbei sollte der Kalktuffanteil min. 30 Volumen 

-% betragen 
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- Bei einer Korngrößenmischung muss der Anteil an Grobmaterial mit Kantenlängen 

100-350 mm min. 50 Volumen -% betragen 

- Die Verwendung von flachen, plattenförmigen Steinen ist möglich, der Anteil darf 60 

Volumen -% jedoch nicht übersteigen 

- Das unter Spiegelstrich 2-4 definierte Solsubstrat ist so einzubringen, dass im Ab-

stand von ca. 20 m Wasserhaltungen (Kolke) entstehen, welche eine dauerhafte 

Wassertiefe zwischen 50 und 200 mm gewährleisten (insbesondere während Tro-

ckenperioden)  

- Hierzu ist nach Möglichkeit das bei der Grabenberäumung angefallene und geeig-

nete Material (insbesondere Kalktuff und Sandsteinbruchstücke) bevorzugt zu ver-

wenden. Es wird hierzu getrennt gelagert. 

- Eine jahreszeitlich bedingte Sohlabdeckung mit organischem Material (Laub) ist er-

wünscht.  

- Der Grabenunterhalt berücksichtigt die Entwicklungsdauer einer standortgerechten 

Makrozoobenthos-Gesellschaft. Diese stellt eine wichtige Nahrungsgrundlage für 

den Steinkrebs dar. Eine durch Zerstörung der Makrozoobenthos-Gesellschaft erfor-

derliche Erholung durch Selbsteinwanderung kann mitunter sehr lange dauern. Die 

Geschwindigkeit der Sukzession ist dabei abhängig von der räumlichen Ausdehnung 

der Zerstörung. Je kleiner das Ausmaß, desto schneller erfolgt die Wiederbesiedlung 

(REICE et al. 1990 in [26]). Es ist davon auszugehen, dass sich innerhalb des 100 

m Abschnittes im gegebenen Zeitraum von einem Jahr bis zur nächsten Beräumung 

die Makrozoobenthosgesellschaft ausreichend erholt und wiedereinstellt. 

- Zur dauerhaften Sicherung ist die Ansiedlung fremdländischer Flusskrebsarten (z.B. 

durch Migration) dauerhaft z.B. durch die Einbringung von Krebssperren zu unterbin-

den. Derzeit besteht für derartige Maßnahmen aufgrund bestehender Verrohrungen 

bzw. Abstürze des Ziegelbaches kein Erfordernis. 

4.4.2 Wiedereinbringung der Steinkrebse in die Entwässerungsgräben 

Nach der Herstellung geeigneter Habitatbedingungen für den Steinkrebs (vgl. Kap. 

4.4.1) erfolgt die Rücksiedlung in die Entwässerungsgräben "Im Hau" sofern genügend 

Tiere zur Verfügung stehen und sofern sich der bahnlinke Graben bei dem Vorversuch 

als geeignet erweist, beiderseits der Bahn. Vor Wiedereinbringung der Steinkrebse wer-

den physikochemische Parameter geprüft sowie die Habitatreife (z.B. Makrobenthos) 

der Entwässerungsgräben festgestellt. Für den Vorversuch werden jeweils drei fünf 

Tiere (Männchen, Weibchen, Jungtiere und Adulte gemischt) aus jedem den beiden In-

terimshabitaten Hohenlohe / Löwenstein und Hohenheim entnommen und sowohl bahn-

rechts als auch bahnlinks in Käfigen über einen Zeitraum von 8 Wochen (April – Juli) 
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eingesetzt, sodass insgesamt 18 10 Tiere am Vorversuch teilnehmen. Bei dem bahnlin-

ken Graben ist insbesondere zu prüfen, ob der Wasserhaushalt für die Ansiedlung von 

Steinkrebsen geeignet ist, d.h. ob dauerhaft genügend Wasser in dem Graben fließt. Bei 

Eignungsfeststellung erfolgen Vorversuche und bei deren Erfolg anschließend die 

schrittweise Rücksiedlung. Der Vorversuch ist erfolgreich, wenn die Vitalität der einge-

setzten Tiere nachgewiesen werden kann. Treten nach 8 Wochen keine Auffälligkeiten 

auf und kann eine gute Kondition der Steinkrebse attestiert werden, wird das Gewässer 

aus fachlicher Sicht für die weiteren Schritte der Rücksiedlung freigegeben. 

Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Nachbesserung und Behebung der identifizierten De-

fizite sowie eine Wiederholung des Vorversuchs.  

Die Rücksiedlung im 1. Jahr erfolgt im bahnrechten als auch bahnlinken Entwässerungs-

graben, wobei möglichst aus jedem Interimshabitat Tiere in die Gräben eingesetzt wer-

den. Als Rückfallebene muss jedoch gewährleistet sein, dass sich in Summe noch min-

destens 150 Individuen in den Interimshabitaten befinden (überlebensfähige Popula-

tion). Die Ausbringung erfolgt clusterweise und ggf. nur in einem Teilabschnitt der Grä-

ben, um zu gewährleisten, dass sich die Tiere zur Verpaarung auch finden.  

Stehen nicht ausreichend Tiere aus der Interimshälterung zur Verfügung (z.B. aufgrund 

ungenügender Reproduktion), erfolgt die Besiedlung vorerst nur im bahnrechten Gra-

ben. Sofern zu diesem Zeitpunkt insgesamt mehr als 600 Individuen zur Verfügung ste-

hen, wird alternativ die Besiedlung eines externen Gewässers weiterverfolgt.  

Weitere Besatzmaßnahmen im 2. Jahr werden dann durchgeführt, wenn die Kontrollun-

tersuchungen nach dem ersten Besatz eine erfolgreiche Reproduktion und einen guten 

Populationszustand ergeben.  

Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Nachbesserung der Defizite sofern diese identifizierbar 

sind. Andernfalls wird der Standort "Im Hau" aufgegeben und die Tiere in das geeig-

netste Interimsgewässer und dann ein alternatives, dauerhaftes Habitatgewässer ver-

bracht. Dieses ist in die Schutzgebietskulisse Natura 2000 aufzunehmen, sofern es noch 

nicht gemeldet ist.  

Bei jeder Besiedelungskampagne werden Besatztiere möglichst aus allen drei Interims-

hälterungen entnommen, um zu gewährleisten, dass die Rück-Akklimatisation aus allen 

drei (ggf. vier) Interimshälterungen funktioniert. 

4.5 Betriebsbedingte Unterhaltungsmaßnahmen 

Die betriebsbedingte Beräumung der Entwässerungsgräben und der Sicherungsnetze 

wird in Begleitung einer ökologischen Baubegleitung durchgeführt. 
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4.5.1 Betriebsbedingte Beräumung der Entwässerungsgräben 

Zur Vermeidung von Tötungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Steinkrebse 

und zur Sicherung der lokalen Steinkrebspopulation ist bei der regelmäßigen Beräu-

mung der Entwässerungsgräben je nach Erfordernis, abschnittsweise vorzugehen. Die 

Beräumung der Entwässerungsgräben ist in den Monaten August bis Oktober nach vor-

herigem Absammeln der Tiere möglich.  

Hierbei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten: 

1. Sohlsubstrat, Körnung und Wasserhaltung/Wassertiefe sind entsprechend den An-

gaben zur Herstellung als Steinkrebshabitat zu erhalten oder nach erfolgter Beräu-

mung wieder herzustellen 

2. Wenige Tage vor der Grabenberäumung sind alle fangbaren Steinkrebse im zur Be-

räumung vorgesehenen Abschnitt, zuzüglich einer je 10 m langen Pufferzone ober- 

und unterhalb des Abschnitts abzufangen und bei der ersten Grabenberäumung in 

ein Interimshabitat zu verbringen (vgl. letzter Absatz Kapitel 4.4.1). Bei Erfolg werden 

bei den darauffolgenden Beräumungen die abgesammelten Tier jeweils oberhalb 

des zu beräumenden Abschnitts eingesetzt (hierbei ist auf einen nicht zu dichten 

Besatz zu achten).  

3. Eine ökologische Baubegleitung ist einzurichten. Diese unternimmt erforderlichen-

falls Notbergungen in der 10-m-Pufferzone zu den nicht zu beräumenden Abschnit-

ten, um Einwanderungen während der Beräumung zu verhindern 

4. Die Lage der zu beräumenden Grabenabschnitte ergibt sich jeweils aus dem erfor-

derlichen Eingriffs-/Beräumungsumfang zur Gewährleistung eines sicheren Bahnbe-

triebs. Der jeweils zu beräumende Abschnitt sollte vorzugsweise nicht mehr als ca. 

100 m betragen um eine mittelfristige Wiederbesiedelung durch Steinkrebse aus den 

angrenzenden Abschnitten zu ermöglichen. Der sehr ortstreue Steinkrebs besiedelt 

durch den geringen Migrationsradius von wenigen Metern Gewässer nur sehr lang-

sam [10], [17]. Durch die geringe Fangwahrscheinlichkeit kleiner Tiere mit einer Rost-

rum-Telson-Länge ("Krebsnase" – Schwanz) < 35 mm [19] besteht zudem ein signi-

fikanter Verlust der diesjährigen Jungtiere mit der Folge entsprechender Lücken in 

der Altersstruktur.  

5. Bei der planmäßigen Grabenberäumung wird die Verteilung der Beräumungsab-

schnitte so gewählt, dass zwischen jedem der zu beräumenden Abschnitte eine Gra-

benlänge von ca. 300 m oder mehr für mindestens ein Jahr ohne Eingriff verbleibt.  
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6. Zu Beginn jeden Jahres erfolgt eine Begehung der Grabenabschnitte durch den Be-

treiber der Strecke mit der öBB, bei der geprüft wird, ob und wenn ja welche Graben-

abschnitte aufgrund verstärktem Geröll- oder Sedimenteintrag außerplanmäßig be-

räumt werden müssen. Dabei ist zu beachten, dass auch in diesem Fall rechts- und 

links von den zu beräumenden Abschnitten eine Grabenlänge von ca. 300 m oder 

mehr für mindestens ein Jahr ohne Eingriff verbleibt. 

7. Als Beräumungszeitraum wird Anfang August bis Mitte Oktober festgelegt 

8. Ein angrenzender (Folge-)Abschnitt wird planmäßig erst im Folgejahr beräumt 

9. Maßnahmen zur Reduktion der Trübstofffracht sind vorzusehen (z.B. Filtervlies).  

10. Eine jahreszeitlich bedingte Sohlabdeckung mit organischem Material (Laub) ist er-

wünscht.  

11. Es erfolgt eine jährliche Kontrolle der Entwässerungsgräben hinsichtlich ihrer ökolo-

gischen Funktionserfüllung und bedarfsabhängige Erneuerung der Habitatstrukturen 

Als Rückfallebene werden bei der ersten Grabenräumung nach Inbetriebnahme der 

Bahn die abgesammelten Tiere  in einer Interimshälterung, bis nach Beendigung der 

Grabenberäumung zwischengehältert, bis nach Abschluss der Beräumung die Vitalität 

der noch in den Gräben verbliebenen Steinkrebse anhand einer überschlägigen Popu-

lationsabschätzung nachgewiesen werden konnte. Es sollte jedoch möglichst eine über-

lebensfähige Teilpopulation von ca. 150 Tieren entnommen werden, was dem Ansatz 

der im Vorversuch empfohlenen  Entnahmeanzahl entspricht [22]). Bei Misserfolg, wie 

z.B. Totalausfall oder ähnlich starker Beeinträchtigung, bleibt so die Möglichkeit zur Ver-

bringung der Restpopulation in geeignete Drittgewässer. 

Die Interimshälterung während der kurzen Zeit der Beräumung in den Folgejahren kann 

dabei in einem geeigneten Gewässer (mit Käfigen) oder an einem anderen geeigneten 

Standort z.B. auch in Bottichen erfolgen. Dabei ist auf fachgerechte Handlungsweisen 

zur Vermeidung von Infektionen, insbesondere durch die Krebspest (z.B. durch Desin-

fektion von Fremdmaterial und andere geeignete Vorsichtsmaßnahmen) zu achten. 

Wenn der bahnlinke Graben als Steinkrebshabitat zur Verfügung steht, kann die Inte-
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rimshälterung auch dort erfolgen. Sofern nach der ersten Grabenberäumung keine Be-

einträchtigung der Population nachgewiesen wird, kann bei den folgenden Beräumun-

gen unter Beachtung der Vorgaben (s.o.) auf eine Interimshälterung verzichtet werden. 

Die abgefangenen Tiere werden dann in die nicht zu beräumenden Abschnitte des Gra-

bens umgesiedelt, von wo aus sie nach Abschluss der Beräumung die beräumten Ab-

schnitte wieder besiedeln können. Eine zunächst jährlich anzusetzende Populationsab-

schätzung in den Monaten Juni-September kann bei stabiler Gesamtpopulation nach 

dem 4. Jahr auf ein zweijähriges Monitoring umgestellt werden. Aufgrund der bereits 

umfangreichen Daten aus den Vorjahren, kann die Abschätzung eines laufenden Jahres 

überschlägig, wie 2018, mit jeweils mindestens zwei zu vergleichenden Begehungen er-

folgen (vgl. Methode [22]). 

4.5.2 Betriebsbedingte Beräumung der Sicherungsnetze an der Stützmauer 

Eine Beeinträchtigung der Entwässerungsgräben durch verstärkten Eintrag von Ver-

sturzmaterial und Trübstoffen während der Beräumung der Sicherheitsnetze kann durch 

geeignete Vorkehrungen vermieden werden. Zum Schutz der Steinkrebspopulation in 

den Entwässerungsgräben sind diese vor der Beräumung der Schutznetze in geeigneter 

Weise (z.B. mit Schalbrettern und/oder Teichfolie) abzudecken. Die Abdeckung ist so 

herzustellen, dass während der Beräumung der Netze und der anschließenden Entfer-

nung des Versturzmaterials sowie der Abdeckung selbst der Feinmaterialeintrag ins Ge-

wässer weitgehend vermieden wird.  

Das Begehen der Entwässerungsgräben sowie die Platzierung von Stützen in den Grä-

ben sind nicht erlaubt.  

Vor der Beräumung größerer Mengen anstehenden Versturzmaterials werden in den 

betroffenen Grabenabschnitten analog der Beräumung der Entwässerungsgräben 

(siehe Kap. 4.5.1) vorgefundene Steinkrebse abgesammelt und in die unmittelbar ober-

halb liegenden Grabenabschnitte verbracht.  
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5 Zeitbedarf 

Die Vorlaufzeiten sind stark von der jeweiligen Lösung und Örtlichkeit abhängig. Als gepufferte Näherung können die nachfolgenden 

Angaben gelten: 

Entnahme Tätigkeit 

Dauer der 

Maßnahme 

[Monate / 

Anzahl Be-

gehungen] 

Möglicher Zeitraum [Monate] 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vorversuch 

Phase I 

Vorbereitung Interimshabitate (Entschlam-

mung, Wasserversorgung und -steuerung, Zu- 

und Abwanderungssperren, Technikinstalla-

tion, Einbringung Habitatmaterial 

2-6             

Habitatreife, Anlage einfahren 1-4             

Entnahme aus Entwässerungsgraben (24 Ind.), 

Einsetzen in Interimshabitate und Kontrollen 
1 Begehung 

   
         

Besatz Inte-

rimshabi-

tate 

Phase II  

Entnahme aus Entwässerungsgraben (150 

Ind.), Einsetzen in Interimshabitate  

0,5 Mon. /  

2-3 Bege-

hungen 

   

         

Monitoring (Verpaarung, Vitalität) 2x pro Jahr              

vor Baube-

ginn 

Entnahme aus Entwässerungsgraben (Restpo-

pulation), Einsetzen in Interimshabitate 
1 Monat 

   
         

Monitoring (Reproduktion, Abundanz, Vitalität) 2x pro Jahr             

dauerhaft 

Kontrolle auf Habitateignung- und Funktion 

wöchentlich 

bzw. nach 

Bedarf 

   

         

Zucht (nach Erfordernis: Entnahme der Weib-

chen, Trennen der Jungtiere etc.) 
 

   
         

  



5. Zeitbedarf 47 

HHB – PFA Einschnitt "im Hau" Konzept zum Erhalt einer überlebensfähigen Steinkrebspopulation  November 2018 

Gruppe für ökologische Gutachten | Dreifelderstr. 31 | 70599 Stuttgart GÖG 

Rücksiedlung Tätigkeit 

Dauer der 

Maßnahme 

[Monate] / An-

zahl Bege-

hungen  

Möglicher Zeitraum [Monate] 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Herstellung 

Habitate  

Vorbereitung Entwässerungsgräben "Im Hau"  

vgl. Kap. 4.4.1 
             

Habitatreife, ggf. Nacharbeit Habitateinrichung, 

Ansiedlung Makrozoobenthos 
1-4             

Vorversuch 
Entnahme aus Interimshabitate (18 Ind.), Ein-

setzen in Entwässerungsgräben und Kontrollen 
wöchentlich             

Besatz Ent-

wässerungs-

graben 

1. Jahr  

Entnahme aus Interimshabitate (180 Ind.), Ein-

setzen in Entwässerungsgräben 

0,5 Mon. /  

2-3 Begehun-

gen 

            

Monitoring (Verpaarung, Vitalität) 2x pro Jahr             

2. Jahr  

Entnahme aus Interimshabitaten (Restpopula-

tion), Einsetzen in Entwässerungsgräben 
0,5 Monate             

Monitoring 

3 – 5 (LBP 10 

Jahre, wegen 

graben- und 

Netzberäu-

mung ) 
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Beräumung 

der Gräben 

und Netze  

Tätigkeit 

Dauer der 

Maßnahme 

[Monate]  

Möglicher Zeitraum [Monate] 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Beräumung 

der Gräben  

Umsiedlung der Ind. aus den zu beräumenden 

Abschnitten in Interimshabitat  

0,5 Mon. /  

3-5 Bege-

hungen 

   

         

 Beräumung der Entwässerungsgräben               

 
Wiederherstellung der Habitate in den Entwäs-

serungsgräben  
 

   
         

 
Rücksiedlung der Ind. in die Entwässerungs-

gräben  
1 Begehung 

   
         

 Monitoring (Verpaarung, Vitalität) 2x pro Jahr             

Beräumung 

der Netze  
Abdecken der Entwässerungsgräben  

   
         

 Beräumung der Netze               

 Monitoring (Verpaarung, Vitalität) 2x pro Jahr             
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6 Risikomanagement und Monitoring 

6.1 Erfolgskontrolle und Feststellung der dauerhaften Überlebensfähig-
keit der Population 

Die Überprüfung des Erfolgs der Wiederansiedlung ist mehrstufig. So wird unmittelbar 

vor jeder Besatzkampagne der aktuelle Bestand der Steinkrebse sowie deren Zustand 

überschlägig ermittelt. Hieraus ergeben sich Hinweise zur Auswahl geeigneter Besatz-

punkte sowie zur allgemeinen Habitateignung. Sollten sich im Zuge dieser Kontrollen 

Hinweise auf eine gestörte Eignung ergeben, wird der Besatz abgebrochen und entspre-

chend der Feststellungen nachgesteuert.  

In den ersten drei Jahren nach Beginn der Rücksiedlung wird jährlich im Zeitraum zwi-

schen April und Oktober eine Kontrolluntersuchung des Steinkrebsbestandes ausge-

führt. Hierbei ist insbesondere die Anzahl eiertragender Weibchen bzw. Jungkrebse von 

Bedeutung.  

Sollten sich bei dem anschließenden Monitoring mehrfach aufeinanderfolgend Zweifel 

hinsichtlich der Habitateignung und daraus resultierend der Erfolgswahrscheinlichkeit für 

die Wiederbesiedelung ergeben, wird sofern die Defizite bekannt sind nachgebessert. 

Wenn auch Nachbesserungsarbeiten nicht zu dem gewünschten Ziel führen, wird ver-

stärkt die Wiederbesiedlung in einem Alternativgewässer verfolgt. Hierzu wird die Rest-

population in das erfolgversprechendste Interimshabitat verbracht, bis die erfolgreiche 

Besiedelung eines Alternativgewässers gegeben ist. 

Ein Erfolg der Wiederansiedlung gilt dann als gegeben, wenn in mehreren aufeinander-

folgenden Jahren eine erfolgreiche Reproduktion festgestellt wurde und der Bestand in 

Größe gleichbleibend oder zunehmend ist. Sofern dies nicht gegeben ist, sind weitere 

Anstrengungen zur Umsiedlung der Population in ein Alternativgewässer (z.B. Kollbach) 

erforderlich.  

Der Zeitraum des Monitorings umfasst auch eine erste betriebsbedingte Beräumung der 

Entwässerungsgräben bzw. der Netze an der bahnrechten Stützmauer, um abschätzen 

zu können, ob ein dauerhafter Fortbestand der Steinkrebspopulation "Im Hau" mit der 

zwingend erforderlichen Unterhaltung der in Betrieb befindlichen Bahnstrecke dauerhaft 

vereinbar ist. Hierzu vgl. Kapitel 4.5.  

6.2 Seuchenprophylaxe 

Vor Beginn aller Arbeiten in und an den Gewässern sowohl "Im Hau" als auch den Inte-

rimshabitaten sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine Einschleppung des Krebs-

pesterregers zu verhindern.  
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Um eine Übertragung von Erregern der Krebspest in die Besatzgewässer zu vermeiden, 

werden nach den Empfehlungen von CHUCHOLL & DEHUS (2011) [5] alle Gegen-

stände wie persönliche Schutzausrüstung (PSA: z.B. Kleidung und Schuhe) sowie alle 

Gerätschaften und Maschinenteile, welche mit Sporen des Erregers in Kontakt gekom-

men sein könnten (z.B. durch vorherigen direkten Kontakt oder Verwendung in/an ande-

ren Oberflächengewässern) keimfrei gemacht. Dabei wird zunächst eine sorgfältige Rei-

nigung durchgeführt. Im Anschluss werden die verwendeten Gegenstände über einen 

Zeitraum von mindestens 24 Stunden getrocknet und dann mit einem geeigneten Des-

infektionsmittel (z.B. Wofasteril E400) desinfiziert. 

Beim Einbringen von Habitatrequisiten (Gesteinsmaterial, Unterstände etc.) sowohl in 

die Interimsgewässer als auch in die wiederhergestellten Entwässerungsgräben "Im 

Hau", wird vorzugsweise Material aus den Entwässerungsgräben verwendet. Fremdma-

terial ist vor Einbringung 4 Wochen zu trocknen. Das auf den Baustellen verwendete 

Wasser darf nicht aus anderen Oberflächengewässern entnommen werden.  

6.3 Risikominimierung bei der Besiedlung der Interimshabitate 

Um das Risiko des Verlustes der Steinkrebspopulation zu senken, wird eine zeitlich ge-

stufte Vorgehensweise verbunden mit Standortredundanzen als zielführend gewertet.  

- Die Eignung der unterschiedlichen Interimshabitate wird zunächst mit sechs 

Exemplaren genauer erprobt. Die Restpopulation verbleibt dabei in ihrem 

Stammhabitat bis der Erfolg der Interimshälterung nachgewiesen ist (8 Wochen) 

- Die Entnahme der Steinkrebse aus den Entwässerungsgräben erfolgt über einen 

Zeitraum von zwei Jahren in zwei Bergungskampagnen, sodass bis zum Nach-

weis der Funktion der Interimshabitate nach dem ersten Jahr, eine überlebens-

fähige Teilpopulation im Ursprungsgewässer verbleibt 

- Durch die redundante Hälterung in drei verschiedenen Interimshabitaten wird 

eine zusätzliche Ausfallsicherheit geschaffen 

- Eine zusätzliche Sicherheit wird durch den Versuch der gezielten Nachzucht zur 

Populationsvergrößerung erreicht 

- Zur Erhöhung der Nachzuchtwahrscheinlichkeit erfolgt eine getrennte Hälterung 

von eiertragenden Muttertieren zur Jungtiergewinnung 

- Separate Hälterung verschiedener Altersklassen insbesondere der gewonnenen 

Jungtiere zur Reduktion der natürlichen Verlustrate durch Kannibalismus oder 

Häutungsstress 



6. Risikomanagement und Monitoring 51 

HHB – PFA Einschnitt "Im Hau" Konzept zum Erhalt einer überlebensfähigen Steinkrebspopulation November 2018 2021 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH . Dreifelderstr. 31 28 . 70599 Stuttgart GÖG 

6.4 Risikominimierung bei der Wiederbesiedelung der Entwässerungs-
gräben 

Auch für die Wiederbesiedelung der Entwässerungsgräben sind Maßnahmen zur Risi-

kominimierung vorgesehen. So werden insbesondere nachfolgende Punkte als erforder-

lich erachtet. 

- Sofern die Eignung des bahnlinken Grabens festgestellt werden kann, Besiede-

lung beider Entwässerungsgräben zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des 

Fortbestands der Population 

- Vorversuche in den Entwässerungsgräben 

- Gestaffelte Rücksiedlung der Teilpopulationen 

- Kontrolluntersuchungen hinsichtlich aktuellem Steinkrebsbestand und hinrei-

chender Habitateignung unmittelbar vor jeder Besiedelungskampagne  

- Abbruch der Besiedelungskampagnen bei begründeten Zweifeln an der Habitat-

eignung der Entwässerungsgräben 

- Parallele Weiterverfolgung des Wiederansiedlungsprogramms des Steinkrebses 

in weiteren Gewässern (z.B. Kollbach) 

- Betrieb mindestens eines Interimshabitats bis zum Nachweis der Möglichkeit des 

dauerhaften Fortbestand der Steinkrebspopulation "Im Hau" oder alternativ Er-

folg der Ansiedlung in einem Alternativgewässer 

Sofern nach erfolgreichem Wiederbesatz der Entwässerungsgräben "Im Hau" mit einer 

überlebensfähigen Population noch ausreichend Tiere aus der Nachzucht zur Verfügung 

stehen, kann eine Wiederaufnahme des ursprünglichen Ziels der Neuansiedlung einer 

Population in einem anderen geeigneten Gewässer möglichst des Nagold-Würm-Ein-

zugssystems erfolgen. Sollte bereits im Zeitraum der Interimshälterung eine ausrei-

chende Anzahl an Jungtieren zur Verfügung stehen, wird ein vorgezogener Besatz in 

diesen Gewässern in Betracht gezogen. Um den Steinkrebs in Gewässern neu anzusie-

deln, wird aufgrund der getätigten Erfahrungen und Recherchen zu anderen Ansied-

lungsversuchen ein mehrmaliger Besatz (über mehrere Jahre) mit einer größeren Anzahl 

an Steinkrebsen als erforderlich erachtet.  

6.5 Monitoring 

Das fortlaufende Monitoring sowohl für den Zeitraum der Interimshälterung als auch 

nach der Wiedereinbringung umfasst zwei jährlich stattfindende Stichprobekontrollen. 

Neben Anzahl und Verteilung der Steinkrebse wird die Population im Rahmen des fort-

laufenden Monitorings auch auf Reproduktionsstadien (Eier oder Jungtiere tragende 

Weibchen) hin überprüft. Nach dem 4. Jahr kann das Monitoring auf einen zweijährigen 

Turnus reduziert werden (6., 8., 10., usw. Jahr). 
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7 Maßnahmen 

Maßnahme: Maßnahme Nr.: Kurzbezeichnung: 

Vermeidungsmaßnahme V Interimshälterung der Steinkrebse 

Teilfläche: Nr. der Teilfläche: Kurzbezeichnung: Weitere Teilflächen: 

Entwässerungsgräben 
des Einschnitts 

    

Gemarkung: Flur: Flurstück: Länge: 

Ort der Entnahme: Calw 
Heumaden/ Althengstett 

"Im Hau" 442, 2521/3  900 m  

Orte der Interimshälterung:   Alpirsbach 
          Universität Hohenheim 
          Löwenstein 
          Stuttgart Wilhelma 
Nach Vorversuch Auswahl der 3 geeignetsten Standorte 

Zeitlicher Ablauf / Realisierung: 

 Ca. 2 Jahre vor Beginn der Baumaßnahme 

 Beginn des Vorversuches: April – Juli (Ablauf vgl. Kap. 5) 

Begründung der Maßnahme:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung der für das FFH-Gebiet gemeldeten Erhaltungsziele des Steinkreb-
ses / Sicherung der lokalen Steinkrebspopulation (vgl. Kap 4.1.)  

Entwicklungsziele und Zeitpunkt des Erreichens:  

Nach erfolgreicher Wiedereinbringung der Population dauerhaft stabile Population in den Entwässe-
rungsgräben  

Biotopanlage und –entwicklung – Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Vermeidung von Tötungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Steinkrebse und zur Siche-
rung der lokalen Steinkrebspopulation ist eine Interimshälterung der Tiere mit dem Ziel der Nachzucht 
durchzuführen. Die Interimshälterung muss in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung erfol-
gen und einem regelmäßigen Monitoring unterliegen. Hierbei sind insbesondere Vorkehrungen im 
Sinne einer Seuchenprophylaxe bezüglich des Erregers der Krebspest zu treffen. 

Unterhaltungs-/Dauerpflege - Maßnahmenbeschreibung: 

Das fortlaufende Monitoring sowohl für den Zeitraum der Interimshälterung als auch nach der Wieder-
einbringung umfasst zwei jährlich stattfindende Stichprobekontrollen im April-Juni sowie Oktober/No-
vember. Neben Anzahl und Verteilung der Steinkrebse wird die Population im Rahmen des fortlaufen-
den Monitorings auch auf Reproduktionsstadien (Jungtiere sowie Larven tragende Weibchen) hin über-
prüft. Nach dem 4. Jahr kann das Monitoring auf einen zweijährigen Turnus reduziert werden (6., 8., 10. 
Jahr). 
Sofern bei der stufenweisen Wiedereinbringung der Steinkrebs Defizite auftreten, sind diese zunächst 
zu beheben. Sind keine konkreten Ursachen für die Defizite erkennbar, wird der Standort Im Hau unter 
Aufrechterhaltung der Interimsgewässer aufgegeben und nach einem geeignetem Drittgewässer ge-
sucht. Dieses sollte innerhalb der Schutzgebietskulisse Natura 2000 liegen bzw. ist andernfalls in diese 
zu integrieren. 
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Aktualisierung Stand November 2021 
 

Maßnahme: Maßnahme Nr.: Kurzbezeichnung: 

Ausgleichsmaßnahme A Zwischenhälterung der Steinkrebse 

Teilfläche: Nr. der Teilfläche: Kurzbezeichnung: Weitere Teilflächen: 

Entwässerungsgräben 
des Einschnitts 

    

Gemarkung: Flur: Flurstück: Länge: 

Ort der Entnahme: 
Calw Heumaden/ Alt-
hengstett 

Im Hau 442, 2521/3  
900 m bahnrechts 

900 m bahnlinks  

   Fläche: 

Orte der Zwischenhäl-
terung  

Hohenheim  

Löwenstein 

 

 

6056 

1839 

 

ca. 80 m² 

ca. 150 m² 

Zeitlicher Ablauf / Realisierung: 

 Mindestens 2 Jahre vor Beginn der Baumaßnahmen 

 Witterungsabhängig ist der Zeitraum zwischen April und Oktober zu berücksichtigen. Eiertragende 
Weibchen sollten nicht vor Juni / Juli umgesiedelt werden 

Begründung der Maßnahme:  

Vermeidung von Tötungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Steinkrebse und als Kohä-
renzausgleich für den bauzeitlich verlorengehenden Lebensraum des Steinkrebses (erhebliche Beein-
trächtigung im Sinne der FFH-Richtlinie) 

Entwicklungsziele und Zeitpunkt des Erreichens:  

Das aktuelle Maßnahmenkonzept sieht vor, die auf rund 350 Tiere geschätzte Population (Stand No-
vember 2021) aus dem Einschnitt Im Hau in Teilpopulationen zu teilen, in die Interimsstandorte Ho-
henlohe und Hohenheim zu bringen und wenn möglich an diesen Standorten nachzuzüchten. Nach 
Abschluss der Bautätigkeit erfolgt die Wiederherstellung der Entwässerungsgräben als Steinkrebsha-
bitat (s.u.) und eine zeitlich gestufte Rücksiedlung der Krebse. 

Biotopanlage und –entwicklung – Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Vermeidung von Tötungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Steinkrebse und zur Si-
cherung der lokalen Steinkrebspopulation ist der Fang und eine Zwischenhälterung der Tiere mit dem 
Ziel der Nachzucht durchzuführen. Die vollständige Evakuierung der Tiere muss vor Baubeginn erfolgt 
sein. Unter Berücksichtigung der Aktivitäts-, Fortpflanzungs- und Häutungszeit der Steinkrebse ist 
hierfür witterungsabhängig der Zeitraum zwischen April und Oktober zu berücksichtigen. Eiertragende 
Weibchen sollten nicht vor Juni / Juli umgesiedelt werden. Die Zwischenhälterung erfolgt an den bei-
den Standorten Hohenlohe und Hohenheim.  

Die Interimshälterung muss in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung erfolgen und einem 
regelmäßigen Monitoring unterliegen. Hierbei sind insbesondere Vorkehrungen im Sinne einer Seu-
chenprophylaxe bezüglich des Erregers der Krebspest zu treffen. 
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Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: 

Die Interimsstandorte sind gem. den Angaben im Steinkrebskonzept bis zur erfolgreichen Rücksied-
lung in den Hau zu unterhalten.  

Die Entwässerungsgräben im Hau sind nach Beendigung der Bautätigkeit entsprechend der fachli-
chen Vorgaben (vgl. Kap. 4.4) wiederherzustellen. Die Eignung der Gewässer als Steinkrebshabitat 
wird zukünftig durch die Vorgaben bezüglich der regelmäßigen Grabenpflege gewährleistet. 

Unterhaltungs-/Dauerpflege - Maßnahmenbeschreibung: 

Das fortlaufende Monitoring sowohl für den Zeitraum der Zwischenhälterung als auch nach der Wie-
dereinbringung umfasst zwei jährlich stattfindende Stichprobekontrollen im April-Juni sowie Okto-
ber/November. Neben Anzahl und Verteilung der Steinkrebse wird die Population im Rahmen des fort-
laufenden Monitorings auch auf Reproduktionsstadien (Jungtiere sowie Larven tragende Weibchen) 
hin überprüft. Nach dem 4. Jahr kann das Monitoring auf einen zweijährigen Turnus reduziert werden 
(6., 8., 10. Jahr).  

Sofern bei der stufenweisen Wiedereinbringung der Steinkrebs Defizite auftreten, sind diese zunächst 
zu beheben. Sind keine konkreten Ursachen für die Defizite erkennbar, wird der Standort Im Hau unter 
Aufrechterhaltung der Interimsgewässer aufgegeben und nach einem geeigneten Drittgewässer ge-
sucht. Dieses sollte innerhalb der Schutzgebietskulisse Natura 2000 liegen bzw. ist andernfalls in 
diese zu integrieren. 
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Maßnahme: Maßnahme Nr.: Kurzbezeichnung: 

Vermeidungsmaßnahme V 
Freilegen der baubedingt verschlämmten Habitat-
flächen am Fuß der Stützmauern 

Teilfläche: Nr. der Teilfläche: Kurzbezeichnung: Weitere Teilflächen: 

Entwässerungsgräben 
im Bereich der Stütz-
mauern 

    

Gemarkung: Flur: Flurstück: Länge: 

Calw Heumaden/ Alt-
hengstett 

"Im Hau" 442, 2521/3  Ca. 300 m  

Zeitlicher Ablauf / Realisierung: 

 Nach Abschluss der Baumaßnahmen  

 Vor Beginn des Steinkrebs-Vorversuches  

Begründung der Maßnahme:  

Wiederherstellung der Zugänglichkeit der Höhlen und Nischen unter den Steinmauern 

Entwicklungsziele und Zeitpunkt des Erreichens:  

Wiederherstellung der Habitatflächen am Fuße der Stützmauern vor Rücksiedlung des Steinkrebses  

Biotopanlage und –entwicklung – Maßnahmenbeschreibung: 

Baubedingt ist mit einer Verschlämmung und verstärktem Eintrag von Sedimenten, Geröll oder auch 
Betonresten in die Wohnhöhlen der Steinkrebse zu rechnen. Damit nach Abschluss der Bautätigkeit die 
Höhlen und Nischen am Fuß der Stützmauern wieder als Wohnhöhlen und Versteckmöglichkeiten für 
den Steinkrebs zur Verfügung stehen, erfolgt eine Säuberung der Stützmauerfundamente und Freile-
gung des Spaltensystems in geeigneter Weise z.B. durch Reinigung mittels Druckluft.  

Unterhaltungs-/Dauerpflege - Maßnahmenbeschreibung: 

Maßnahmenerfordernis einmalig nach Abschluss der Bauarbeiten 
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Maßnahme: Maßnahme Nr.: Kurzbezeichnung: 

Vermeidungsmaßnahme V 
Abschnittsweise Unterhaltung der Entwässerungs-
gräben 

Teilfläche: Nr. der Teilfläche: Kurzbezeichnung: Weitere Teilflächen: 

Entwässerungsgräben 
des Einschnitts 

    

Gemarkung: Flur: Flurstück: Länge: 

Ort der Entnahme: Calw 
Heumaden/ Althengstett 

"Im Hau" 2521/3  900 m  

Zeitlicher Ablauf / Realisierung: 

 Während der betriebsbedingten Beräumung der Entwässerungsgräben (nur August – Oktober) 

Begründung der Maßnahme:  

 Vermeidung von Tötungen der Steinkrebse  

 Vermeidung von unverhältnismäßig langen Erholungsphasen der Makrozoobenthosgesell-
schaft als Nahrungsgrundlage der Steinkrebse (vgl. Kapitel 4.4.1) 

 Sicherung der Entwässerungsgräben als dauerhaftes Steinkrebshabitat) 

Entwicklungsziele und Zeitpunkt des Erreichens:  

dauerhaft stabile Population in den Entwässerungsgräben 

Biotopanlage und –entwicklung – Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Vermeidung von Tötungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Steinkrebse und zur Siche-
rung der lokalen Steinkrebspopulation ist bei der regelmäßigen Beräumung der Entwässerungsgräben 
abschnittsweise vorzugehen. Die Beräumung der Entwässerungsgräben ist in den Monaten August bis 
Oktober möglich  

Unterhaltungs-/Dauerpflege - Maßnahmenbeschreibung: 

 Solsubstrat, Körnung und Wasserhaltung/Wassertiefe sind entsprechend Kapitel 4.4.1 "Herstel-
lung der Entwässerungsgräben als Steinkrebshabitat“ zu erhalten.  

Für die bedarfsabhängige Grabenpflege ist Folgendes zu beachten:  

 Wenige Tage vor der Grabenberäumung sind alle fangbaren Steinkrebse abzufangen  

 Bei der ersten Grabenberäumung werden als Rückfallebene die abgesammelten Tiere (min-
destens jedoch eine überlebensfähige Teilpopulation von ca. 150 Tiere) in einem Interimshabi-
tat zwischengehältert, bis nach Beendigung der Grabenberäumung die Vitalität der noch in den 
Gräben verbliebenen Steinkrebse nachgewiesen werden konnte. Sofern nach der ersten Gra-
benberäumung keine Beeinträchtigung der Population nachgewiesen wird, kann bei den fol-
genden Beräumungen auf eine Interimshälterung verzichtet werden, die in den zu beräumen-
den Grabenabschnitten befindlichen Steinkrebse werden statt dessen jeweils in den unmittel-
bar oberhalb der zu beräumenden Abschnitte befindlichen Grabenbereiche umgesetzt. (mit ei-
ner Pufferzone von ca. 10m). 

 Die Lage der zu beräumenden Grabenabschnitte ergibt sich jeweils aus dem erforderlichen 
Eingriffs-/Beräumungsumfang zur Gewährleistung eines sicheren Bahnbetriebs. Der jeweils zu 
beräumende Abschnitt sollte vorzugsweise nicht mehr als ca. 100 m betragen um eine mittel-
fristige Wiederbesiedelung durch Steinkrebse aus den angrenzenden Abschnitten zu ermögli-
chen.  

 Bei der planmäßigen Beräumung wird die Verteilung der Beräumungsabschnitte so gewählt, 
dass zwischen jedem der zu beräumenden Abschnitte eine Grabenlänge von ca. 300 m oder 
mehr für mindestens ein Jahr ohne Eingriff verbleibt. 

 Ein Folgeabschnitt wird planmäßig erst im nächsten Jahr beräumt 
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Maßnahme: Maßnahme Nr.: Kurzbezeichnung: 

Vermeidungsmaßnahme V Regelmäßige Beräumung der Netze 

Teilfläche: Nr. der Teilfläche: Kurzbezeichnung: Weitere Teilflächen: 

Bahnrechte Stützmauer     

Gemarkung: Flur: Flurstück: Länge: 

Calw  "Im Hau" 2521/3   

Zeitlicher Ablauf / Realisierung: 

 Nach Freigabe durch öBB  

Begründung der Maßnahme:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung der Habitatflächen des Steinkrebses 
Vermeidung der Beeinträchtigung der Entwässerungsgräben durch Trübung und Gerölleintrag 

Entwicklungsziele und Zeitpunkt des Erreichens:  

dauerhaft stabile Population in den Entwässerungsgräben 

Biotopanlage und –entwicklung – Maßnahmenbeschreibung: 

Eine Beeinträchtigung der Entwässerungsgräben durch verstärkten Eintrag von Versturzmaterial und 
Trübstoffen während der Beräumung der Sicherheitsnetze kann durch geeignete Vorkehrungen vermie-
den werden. Zum Schutz der Steinkrebspopulation in den Entwässerungsgräben sind diese vor der Be-
räumung der Schutznetze in geeigneter Weise (z.B. mit Schalbrettern und/oder Teichfolie) abzudecken. 
Die Abdeckung ist so herzustellen, dass während der Beräumung der Netze und der anschließenden 
Entfernung des Versturzmaterials sowie der Abdeckung selbst der Feinmaterialeintrag ins Gewässer 
weitgehend vermieden wird.  
Das Begehen der Entwässerungsgräben sowie die Platzierung von Stützen in den Gräben sind nicht 
erlaubt.  
Vor der Beräumung größerer Mengen anstehenden Versturzmaterials werden in den betroffenen Gra-
benabschnitten analog der Beräumung der Entwässerungsgräben vorgefundene Steinkrebse abgesam-
melt und in die unmittelbar oberhalb liegenden Grabenabschnitte verbracht.  
Vor Beräumung der Netzte ist durch die ökologische Baubegleitung auszuschließen, dass sich Brutstät-
ten von Vögeln im Bereich der Netze befinden. 
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